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1 

Man sollte die Sprache in den Ländern verfolgen, wo sie verwendet wird, die 
Kultur, das alltägliche Leben, denn die Bedeutung der Wörter entsteht aus 

diesen beiden. […] Dann sieht man, was [die Deutschen, A.M.] essen, wie sie 
ihre Betten machen, wie sie mit ihren Hunden umgehen. Auf diese Weise 

lernt man auch ihre Denkweise kennen. (R 11) 

[W]enn man weiß, wie [die Deutschen, A.M.] ticken, dann ist es angenehm,
mit ihnen Dinge zu regeln. (R 10)1 

1 Einleitung 

Recht wird nur durch Sprache zu Recht. Die Arbeit im und mit dem Recht 
ist auf Sprache angewiesen. Genau wie Recht und Sprache untrennbar zu-
sammengehören, ist Sprache auch nur in Verbindung mit Kultur zu ver-
stehen. Damit sind Sprache und Kultur dem Recht immanent. Die abstrakt 
klingende Zusammengehörigkeit von Recht, Sprache und Kultur gehört 
jedoch für Lehrende im Unterricht in der Fachfremdsprache Rechts-
deutsch zu den alltäglichen Erfahrungen und Herausforderungen. Wenn 
in transkulturellen Lehr-Lernsituationen Phänomene der Rechtskommu-
nikation auf der sprachsystemischen Ebene für fremdkulturelle Lernende 
nur unzureichend oder überhaupt nicht zu verstehen sind, müssen kultu-
relle Dimensionen in die Verstehensprozesse mit einbezogen werden. 
Beispielsweise sind im finnisch-deutschen Kontext das Konzept der Mit-
bestimmung in Deutschland oder das Bundesverfassungsgericht in seiner 
Doppelfunktion als Verfassungsorgan und Verfassungsgericht – ein-
schließlich der auffälligen roten Roben seiner RichterInnen – nur durch 
Einbeziehung ihrer jeweiligen kulturellen Gegebenheiten angemessen 

1 Zwei Zitate finnischer Juristen, die im Rahmen der Vorarbeiten zu dieser Dis-
sertation zum Deutschbedarf in der Berufspraxis interviewt worden sind. Das 
erste Zitat von Respondent (R) 11 heißt im Wortlaut: „Ja semmoisessa ympä-
ristössä, että se on ihan vaan sitä kieltä käytetään ja kuljetaan siinä ei eristäyty-
neenä, vaan pääset siihen elämään mukaan ja näet mitä ne syö, miten ne petaa 
sänkynsä. Ihan tämmöisistä asioista, miten ne kohtelee koiraansa. Sillä tavalla 
sinä opit sen ajattelutavan.“ (R 11). Übersetzung A.M. Zweites Zitat vgl. Meyer 
(2012: 37). 
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und damit kulturgerecht zu verstehen. Erforderlich ist folglich ein den je-
weiligen kulturellen Kontexten adäquates Verstehen fremdkulturellen 
Rechts. Aus finnischer Perspektive erfordern die genannten Beispiele 
schon allein deshalb kulturelle Kontextualisierungen, da weder die Insti-
tution der Mitbestimmung nach deutscher Prägung noch die des Verfas-
sungsgerichts in Finnland eine vergleichbare Entsprechung haben. Kultur 
gehört somit auch in die fachfremdsprachliche Ausbildung von Jurastu-
dierenden: Mit dem Erwerb (rechts)sprachlicher Fertigkeiten müssen 
ebenso die Vermittlung und der Aufbau von kulturellem Wissen einher-
gehen, um andere Rechtssysteme kulturgerecht verstehen zu können. Die 
Sprach- und Kulturgrenzen überschreitende Auseinandersetzung mit kul-
turellen Phänomenen im Recht ist demnach zentraler Bestandteil des Un-
terrichts in der Fachfremdsprache Rechtsdeutsch. Damit wird das Ziel 
verfolgt, fachkommunikative Kompetenzen aufzubauen, in die Kennt-
nisse der vielfältigen Kulturalität, also des kulturellen Geprägtseins men-
schengemachter Rechtssysteme, einfließen. 

In dieser Dissertation wird der Frage nachgegangen, wie im studienbe-
gleitenden Fachfremdsprachenunterricht Rechtsdeutsch für finnische Ju-
rastudierende verstehensrelevantes kulturelles Wissen aufgebaut werden 
kann. Dieser Unterricht fokussiert mit seinem grundlegenden Kurskon-
zept nicht ausschließlich das Erlernen des deutschen Sprachsystems, son-
dern stellt die Kompetenzen in den Vordergrund, die im Bereich des 
Rechts eine wesentliche Voraussetzung für fachkommunikatives Handeln 
sind. Dabei wird auf eine Richtung in der Fachkommunikationsforschung 
Bezug genommen, die mit dem Kurskonzept „Fach-mit-Sprache“ die 
fachlich-berufliche Wissensvermittlung in den Mittelpunkt stellt. Der 
Fachfremdsprachenunterricht Rechtsdeutsch richtet sich nicht an zukünf-
tige Sprachexperten, sondern an Jurastudierende, für die (obligatorische) 
Fachfremdsprachenkurse eine Ergänzung zu ihren Fachstudien darstellen. 
Das Ziel des Unterrichts besteht darin, den Lernenden zur Bewältigung 
beruflicher Aufgaben relevante fachkommunikative Kompetenzen zu 
vermitteln (Engberg 2016: 429–430). In der vorliegenden Dissertation 
wird aus dem breiten Spektrum fachkommunikativer Fertigkeiten eine 
Teilkompetenz herausgegriffen, nämlich fremdkulturelle Rechtstexte kul-
turgerecht zu verstehen. Dies setzt jedoch den Aufbau kulturellen Wis-
sens als eine wesentliche Grundlage für das Verstehen fremdkultureller 
Rechtstexte voraus, die auch über die finnisch-deutschen Beziehungen 
hinausgehend Ausgang, Mittel und Ergebnis juristischer Tätigkeiten sind. 
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Mit dem Erwerb kulturellen Wissens entsteht folglich eine Kompetenz, 
die in der Ausübung juristischer Tätigkeiten und damit in der Rechtskom-
munikation eingesetzt werden kann.  

Bei der Entwicklung von möglichen Antworten auf die Frage nach ei-
nem fremdkulturellen Verstehen im transkulturellen Kontext ist grund-
sätzlich zu berücksichtigen, dass Recht nicht nur in Sprach- und Kultur-
grenzen überschreitenden Räumen stattfindet, sondern auch von deren 
jeweiligen kulturellen Verschiedenartigkeiten geprägt ist. Diese kulturel-
len Spektren sind jedoch nicht als ein monolithischer Block zu begreifen, 
der uns in der Auseinandersetzung mit fremdkulturellen Phänomenen im 
Recht in seiner Fremdheit und seinem Anderssein gegenübertritt. Sondern 
in dieser Begegnung mit der das Recht prägenden Vielfalt an Lebenswirk-
lichkeiten gilt es, das Eigene sowie das Fremde als etwas in andauernder 
wechselseitiger Beeinflussung vorläufig Gewordenes, als ein sich anhal-
tend Veränderndes und Veränderbares zu begreifen. Recht entsteht nicht 
aus sich selbst heraus, es wird vielmehr in dynamischen gesellschaftli-
chen Prozessen durch sprachhandelnd und kommunikativ Agierende ge-
formt. In diesen Iterationen wird Recht hervorgebracht. Diese sich wie-
derholenden dynamischen Prozesse sind durch eine Performativität 
bedingt, also die Antriebskraft, Recht immer wieder aufzuführen. So 
kommt Recht in legislativ-kreativen Prozessen, in der Auslegung oder 
Rechtsprechung immer wieder erneut vor seinem jeweiligen Publikum 
zur Aufführung, in der es geschaffen, angewandt und vollzogen wird. 
Aufgrund der Performanz erlangt es einerseits rechtstheoretisch betrach-
tet seine Wirksamkeit und Geltung und andererseits liegt aus kulturwis-
senschaftlicher Perspektive in seiner Performativität ein Schlüssel für 
fremdkulturelle Verstehensprozesse. Dabei übernehmen Publika eine 
konstitutive Rolle, da sich durch sie ein Zugang zu fremdkulturellen Phä-
nomenen im Recht eröffnet und sie somit für den performativ-diskursiven 
Aufbau kulturellen Wissens in einem Paradigma von Rationalität und 
Vernünftigkeit operationalisiert werden können.  

Bei dieser Dissertation handelt es sich um ein Forschungsvorhaben, 
das aufgrund seiner Fragestellung nach einem kulturgerechten Verstehen 
von Rechtstexten im Kontext transkultureller Rechtskommunikation in 
einem disziplinübergreifenden Forschungsfeld zu verorten ist. Eine inter-
disziplinäre Ausrichtung ist mit Fortschreiten des Forschungsprozesses 
als notwendig erachtet worden, da sich bei der Auseinandersetzung mit 
themenrelevanter Literatur aus unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen 
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herausstellte, dass zwar jeder Einzeldisziplin für sich genommen Ant-
wortbausteine zu entnehmen sind, die aber aufgrund ihrer monodiszipli-
nären Perspektive die Forschungsfrage jeweils nur teilweise abdecken. So 
werden in dieser Arbeit diese verschiedenen Perspektiven zusammenge-
führt, um dadurch aus untersuchungsrelevanten Forschungsbereichen 
umfassendere Antworten entwickeln zu können.  

Zu Beginn eines interdisziplinären Forschungsvorhabens stellt sich 
grundsätzlich die Aufgabe, zunächst diejenigen Disziplinen zu identifi-
zieren, die zur Beantwortung der Forschungsfrage heranzuziehen sind. 
Vorliegend lassen sich aus der das Theoriefeld bestimmenden Trias von 
Sprache, Kultur und Recht die Forschungsbereiche Fachkommunikation, 
Kulturwissenschaften und Rechtswissenschaften als relevante Bezugs-
wissenschaften begründen. Mit diesen Wissenschaftsbereichen sind die 
Disziplinen jedoch erst grob umrissen, sodass die wesentliche Aufgabe 
darin besteht, im Hinblick auf den Gegenstand einschlägige Beiträge aus 
den verschiedenen Forschungsrichtungen innerhalb dieser Disziplinen in 
der Weise einzubinden, dass durch ihr Zusammenwirken Antworten auf 
die Forschungsfrage entwickelt werden können. Eine wesentliche Vo-
raussetzung dafür, dass Forschungsbeiträge der Einzeldisziplinen im Zu-
sammenspiel verwertet werden können, besteht sowohl in ihrer inhaltli-
chen Adäquatheit als auch vor allem darin, in der Dissertation 
transdisziplinäre, d.h. auf den Untersuchungskontext der Dissertation ab-
gestimmte Definitionen zentraler Begriffe zu entwickeln. Dies setzt des 
Weiteren voraus, dass Begriffe zunächst jeweils in ihren einzeldisziplinä-
ren Konzeptionalisierungen zu erfassen sind, um sie auf dieser Basis in 
das vorliegende Forschungsvorhaben erkenntnistheoretisch integrieren zu 
können. Methodisch gesehen handelt es sich bei dieser Dissertation um 
eine Literaturarbeit, in der Gedanken aus den relevanten Forschungsfel-
dern zusammengetragen und für die hier zu beantwortende Forschungs-
frage genutzt werden. Auf diese Weise werden Forschungsbeiträge der 
Einzeldisziplinen in zu entwickelnden transdisziplinären Konzepten zu-
sammengeführt, sodass erkenntnistheoretisch neue Einsichten gewonnen 
werden können. 

In dem Titel Fremdsprachliche Rechtstexte kulturgerecht verstehen. 
Ein performativer Ansatz in der transkulturellen Rechtskommunikation 
ist die interdisziplinäre Verschränkung von Fachkommunikation, Kultur- 
und Rechtswissenschaften impliziert, auf deren Grundlage für fachkom-
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munikationsdidaktische Zwecke der vorliegende Forschungsbeitrag ent-
wickelt und dargelegt wird. Die Richtung, in die in dieser Dissertation 
eine Möglichkeit des Aufbaus von kulturellem Wissen interdisziplinär 
aus kultur- und rechtswissenschaftlicher Perspektive entfaltet wird, ist 
maßgeblich durch die von mir durchgeführte empirische Untersuchung 
zum Deutschbedarf finnischer Juristen in der Berufspraxis bestimmt (vgl. 
Meyer 2012 und Kapitel 2). Schon in den eingangs angeführten Zitaten 
zweier finnischer Juristen kommt ihre grundlegende Auffassung von 
transkulturellem Verstehen in der Praxis zum Ausdruck. Aus ihrer Sicht 
der juristischen Berufspraxis werden Bedeutungen und Bedeutungszu-
schreibungen von erfahrenen Lebenswirklichkeiten für ein Verstehen des 
Anderen als zentral erachtet. Hierin liegt ein wesentlicher Grund, in dieser 
Dissertation der Frage nach einer Grundlegung der Vermittlung bzw. des 
Aufbaus kulturellen Wissens innerhalb eines kulturwissenschaftlichen 
Paradigmas nachzugehen. Dabei ist herauszustellen, dass insbesondere 
mit einem dynamisch-performativen Kulturbegriff sich eine Vielfalt von 
Konzepten verbindet, die in den Sozialwissenschaften aufgrund ihrer pa-
radigmatischen Zuwendung zu kulturwissenschaftlichen Perspektiven 
entstanden ist. Das philosophische Interesse dieser kulturtheoretischen 
Ausrichtung auf Konstitution und Konstruktion von Sinn und Bedeutung 
sozialer Welten führt zu Theoriebildungen in unterschiedlichsten Diskur-
sen und Disziplinen, sodass aus diesem vielgestaltigen Theoriefeld für 
den vorliegenden Untersuchungskontext eine fokussierte Perspektive her-
ausgearbeitet wird, um im Hinblick auf ein fremdkulturelles Verstehen 
von Recht theoretisch fundierte Erkenntnisse gewinnen zu können. Es 
gilt, aus dieser theoretischen Komplexität eine Konzeptionalisierung von 
Kultur aufzuzeigen, die mit dem dynamisch-performativen Charakter des 
Rechts korreliert. Erst in dieser Korrelation kann kulturtheoretisch eine 
Basis geschaffen werden, die einen theoretisch-methodischen Zugang zu 
fremdkulturellen Phänomenen ermöglicht und diese Phänomene dadurch 
für ein kulturgerechtes Verstehen handhabbar macht. Das oben zitierte 
pragmatische Verständnis der Juristen, alltägliche Lebenswelten als einen 
Schlüssel zur Kultur zu begreifen, steht zwar durchaus für einen dynami-
schen Begriff von Kultur, impliziert aber theoretisch nicht zwingend eine 
durchgehend dynamisch-performative Konzeptionalisierung von Kultur. 
Denn erst in der Gestaltung der Bedeutungszuschreibungen von Lebens-
wirklichkeiten zeigt sich, ob in einem ontologischen Sinne bestehende, 
möglicherweise stereotype Interpretationen von kulturellen Phänomenen 

Einleitung 
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herangezogen werden oder aber ihre Bedeutungen strukturell-prozessual 
in dynamisch-performativen Prozessen konstituiert werden.2 

So wird für den Fachfremdsprachenunterricht Rechtsdeutsch auf einer 
kulturtheoretischen Grundlage ein wissens- und performanzbezogenes In-
terpretationsmodell entwickelt und dargelegt. Auf der Basis dieses Mo-
dells wird ein Zugang zur Kulturgebundenheit des Rechts und damit ein 
Verstehen fremdkultureller Rechtstexte ermöglicht. Es geht hier um die 
Frage, wie sich die Auseinandersetzung mit dem Fremden im Recht the-
oretisch gestaltet: Wie kann kulturelles Wissen als eine notwendige Ver-
stehensvoraussetzung fremdkultureller Rechtstexte systematisch erwor-
ben werden? Angestrebt wird ein kulturgerechter Umgang mit 
kulturfremdem Recht, der voraussetzt, Recht in seinen jeweiligen kultu-
rellen Gegebenheiten zu begreifen. Mit dem Fokus auf den Aufbau bzw. 
Erwerb verstehensrelevanter Kulturkenntnisse liegt hier ein fachkommu-
nikatives Frageinteresse vor, da es Wissenssysteme als Grundlage von 
fachkommunikativem Handeln fokussiert. Mit diesen Fragen werden we-
sentlich zwei Ziele verfolgt: Zum einen wird ein Konzept dargestellt, die 
Kulturalität des Rechts mit einem kulturwissenschaftlichen Ansatz an-
hand von Rechtstexten zugänglich zu machen.3 Zum anderen wird aufge-
zeigt, dass diese dem Recht disziplinfremde Perspektive an die Rechts-
wissenschaften anknüpfen kann. Der Gegenstand dieser inter-
disziplinären Dissertation umfasst also die Darlegung einer kulturwissen-
schaftlichen Konzeptionalisierung kulturgerechten Verstehens im Recht 
und ihrer Anschließbarkeit an ein rechtswissenschaftliches Paradigma.  

Wie oben erwähnt hat eine empirische Bedarfsuntersuchung diesen 
Forschungsweg initiiert, der sich in Anlehnung an kulturwissenschaftli-
che Terminologie auch als eine Art Enkulturationsprozess in ein interdis-
ziplinäres Forschungsfeld beschreiben lässt, der von der Trias Sprache, 
Kultur und Recht charakterisiert wird. So bewegt sich dieser Prozess aus-
gehend von einem fachkommunikativen Rahmen von den Kulturwissen-
schaften auf das Recht zu. Neben dieser Prozesshaftigkeit lässt sich der 

2 Der kulturwissenschaftliche Hintergrund des der Dissertation zugrunde liegen-
den Kulturkonzepts wird in Kapitel 4 dargelegt. Zum dynamisch-performativen 
Kulturkonzept siehe auch Unterkapitel 4.3. 

3 Kulturalität wird hier formal als Substantivform des Adjektivs kulturell und in 
der Bedeutung von Kulturgebundenheit, Kulturbedingtheit, kulturell Geprägt-
sein verstanden. 
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Forschungsprozess dieser Dissertation aber noch treffender mit dem Bild 
des Brückenbauens beschreiben, da es auch sein konstruktiv-konstitutives 
Wesen erfasst: In mehreren Etappen werden Fundamente gelegt, auf de-
nen zwischen den Kulturwissenschaften und Rechtswissenschaften eine 
Verbindung geschaffen wird.  

Nach dieser Einleitung werden in Kapitel 2 der Ausgangspunkt der 
Forschung dieser Dissertation dargestellt und ihr Gegenstand entwickelt. 
Der Ausgangspunkt ist eine empirische Untersuchung zum professionel-
len Deutschbedarf finnischer JuristInnen, in der die Bedeutung kulturel-
len Wissens in juristischen Berufen als wesentlicher Teil der beruflichen 
Kompetenz ermittelt wird. Diese Bedarfsuntersuchung steht ursprünglich 
im Zusammenhang mit der Unterrichtsentwicklung des Fachfremdspra-
chenunterrichts Rechtsdeutsch und dient als Grundlage, den Unterricht 
am Deutschbedarf an der juristischen Berufspraxis auszurichten. Von den 
Ergebnissen dieser Untersuchung wird hier nur das Teilergebnis des Be-
darfs an kulturellen Kompetenzen in der Berufspraxis von Juristen her-
ausgegriffen und als Anlass für die weitere didaktische und vor allem be-
reichsspezifische theoretische Auseinandersetzung mit Kultur im Recht 
genommen. Das Augenmerk liegt folglich auf kulturellem Wissen als 
grundlegende Verstehensvoraussetzung von fremdkulturellem Recht. 
Deshalb bleiben andere empirisch gewonnene Erkenntnisse zum konkre-
ten Deutschbedarf hier unberücksichtigt, zumal sie in anderen Einzelpub-
likationen aufgearbeitet sind (Meyer 2011a, 2012). Kapitel 2 hat im Ge-
samtkontext dieser Dissertation die Funktion, die Herleitung der Frage-
stellung aus dem didaktischen Kontext des Fachfremdsprachenunterrichts 
Rechtsdeutsch aufzuzeigen.  

In Kapitel 3 wird die Fachkommunikation als theoretischer Bezugsrah-
men dargelegt. Ausgehend vom studienbegleitenden sowie am berufli-
chen Bedarf ausgerichteten Fachfremdsprachenunterricht werden theore-
tische Bezugspunkte in der Fachkommunikation dargestellt, an die diese 
Arbeit anknüpft. Dabei werden vor dem Hintergrund der Fachsprachen- 
und Fachkommunikationsforschung die theoretischen Ausrichtungen und 
Positionen fokussiert herausgearbeitet, auf die die vorliegende Fragestel-
lung Bezug nimmt. Das Dissertationsthema ist im Zusammenhang der ter-
tiären Unterrichtspraxis entwickelt worden, sodass die theoretischen Be-
zugspunkte zur Fachkommunikationsforschung vom didaktischen Rahmen-
konzept des Unterrichts ausgehend herausgestellt werden. Der fach-
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kommunikative Theorierahmen ergibt sich aus der hier zugrunde liegen-
den pragmatischen Definition von Fach, die insbesondere zum einen von 
der Wissensorientierung und zum anderen von der Diskursivität bestimmt 
ist, die sich von systemlinguistisch orientierten Auffassungen von Fach 
abgrenzt. So wird vorliegend keine kategorisierende Fachdefinition ge-
setzt, sondern Fach wird verstanden als durch Sprache im Diskurs konsti-
tuierte, dynamische und kulturell geprägte Wissenssysteme. Dieses Fach-
verständnis wird zudem untersuchungsspezifisch aus interdisziplinärer 
Perspektive durch den Aspekt der Performativität ergänzt, um sowohl 
dem kommunikativen und diskursiven Charakter des Rechts als auch der 
schöpferischen Tätigkeit von juristisch Handelnden gerecht zu werden. 

Die Kapitel 4, 5 und 6 bilden den Hauptteil der Dissertation, in dem 
die Forschungsfrage abgehandelt wird. Deshalb werden diesen Kapiteln 
in Abgrenzung zu den bisherigen Ausführungen Leitgedanken vorange-
stellt, die zugleich den interdisziplinären Forschungsverlauf widerspie-
geln. So wird in Kapitel 4 unter dem Leitgedanken KULTUR FÜR DAS
RECHT das kulturwissenschaftliche Konzept dargelegt, das im Rekurs auf 
die empirisch ermittelte Bedeutung von kulturellem Wissen im Recht als 
eine didaktische Umsetzung für ein kulturgerechtes Verstehen von 
Rechtstexten entwickelt worden ist. Hierbei handelt es sich um ein wis-
sens- und performanzbezogenes Interpretationsmodell, das einen theore-
tisch-methodischen Ansatz bietet, mit Rechtstexten verbundene fremd-
kulturelle Phänomene in ihren jeweiligen kulturellen Kontexten zu 
explorieren. Zur Verortung des Ansatzes werden sowohl als übergreifen-
der Theorierahmen sein theoretischer Hintergrund als auch daran an-
schließend zentrale Begriffe dieser interdisziplinär angelegten Untersu-
chung in ihrem terminologischen und wissenschaftstheoretischen Umfeld 
erläutert. Dazu wird in einem kulturanthropologischen Bezugsrahmen das 
Kulturverständnis ausgebreitet, das dieser Dissertation zugrunde liegt. 
Das performativ-diskursive Kulturverständnis ist wesentlich von der 
Grundannahme geprägt, dass Kultur als solche nicht existiert, sondern 
vielmehr Lebenswirklichkeiten in permanenten Interpretationsprozessen 
Bedeutungen zugeschrieben werden. Dieses Kulturverständnis weist mit 
Bezug zum didaktischen Kontext und der grundsätzlichen Bedeutung der 
Textarbeit im Recht zudem einen semiotischen Aspekt auf, der sich aus 
der Auffassung von der Texthaftigkeit und damit der Lesbarkeit von Kul-
tur ergibt. Kulturelles Wissen wird demnach in permanenten Prozessen 
präsentativer Performanz durch Bedeutungszuschreibungen konstituiert. 
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Um die Funktionsweise des kulturwissenschaftlichen Ansatzes zu veran-
schaulichen, wird die kulturtheoretische Darlegung mit einem konkreten 
Umsetzungsbeispiel des theoretischen Konzepts abgeschlossen. 

Um diesen kulturwissenschaftlichen Ansatz auch innerhalb der 
Rechtswissenschaften erkenntnistheoretisch akzeptieren zu können, wer-
den in Kapitel 5 unter dem Motto KULTUR IM RECHT rechtswissenschaft-
liche Konzeptionalisierungen von Kultur dargelegt, wodurch aus interdis-
ziplinärer Sicht eine Auseinandersetzung mit dem Fach erfolgt. Der 
interdisziplinäre Forschungsprozess dieser Dissertation wird im rechts-
wissenschaftlichen Kulturdiskurs anhand zentraler rechtskultureller Kon-
zepte verortet. Hervorgehoben sei, dass hier von der Trias Sprache, Kultur 
und Recht ausgegangen wird und somit keine grundlegende Diskussion 
zum Verhältnis zwischen Recht und Kultur geführt wird. Im Mittelpunkt 
stehen aufgrund ihrer den Rechtsdiskurs prägenden Bedeutung Konzepti-
onalisierungen von Kultur aus dem Bereich der Rechtssoziologie und 
Rechtsvergleichung, die unter dem Aspekt möglicher Anknüpfungs-
punkte für das kulturwissenschaftliche Interpretationsmodell erörtert wer-
den. Dabei wird das Ziel verfolgt, für das kulturwissenschaftliche Inter-
pretationsmodell im rechtlichen Kulturdiskurs Anknüpfungspunkte an 
juristische Denkweisen zu bestimmen und es damit weitergehend als ei-
nen auch erkenntnistheoretischen Prämissen der Rechtswissenschaften 
genügendem Ansatz zur kulturellen Kontextualisierung von Rechtstexten 
im Fachkommunikationsunterricht etablieren zu können. Am Ende dieser 
Annäherungen an die Rechtswissenschaften steht auf erkenntnistheoreti-
scher Ebene eine Abkehr von rechtswissenschaftlichen Kulturkonzepten, 
da für das Interpretationsmodell aufgrund seiner kulturtheoretischen Kon-
zeptionalisierung keine Anknüpfungsmöglichkeiten bestehen. Das Inter-
pretationsmodell kann zwar nicht inhaltlich-substanziell an die abgehan-
delten Kulturkonzeptionaliserungen im Recht, dafür jedoch auf prozessu-
aler Ebene an die Rechtswissenschaften anknüpfen.  

Diese Möglichkeit des prozessualen Anschließens wird in den beiden 
letzten Kapiteln herausgearbeitet. In Kapitel 6 geht es unter dem Leitge-
danken RECHT ALS KULTUR nicht mehr nur um Annäherungen an die 
Rechtswissenschaften, sondern darum, für den kulturwissenschaftlichen 
Ansatz Anknüpfungspunkte an ein rechtstheoretisches Konzept aufzuzei-
gen. Die Funktion dieses Kapitels liegt im Hinblick auf den Gesamtzu-
sammenhang in der ausführlichen Beschreibung des rechtstheoretischen 
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Konzepts, an das der Kulturansatz anknüpfen kann. Für die Anschließ-
barkeit des Interpretationsmodells an rechtliche Denkweisen wird ein aus-
schließlich rechtsphilosophisches Paradigma herangezogen. Als rechts-
theoretische Grundlage der Anschließbarkeit des kulturwissenschaftlichen 
Ansatzes wird das „universale Auditorium“ herangezogen, das zentrale 
theoretische Konzept in Perelmans und Olbrechts-Tytecas „Neuer Rheto-
rik“ (1958, 2004a). Dieser theoretische Rahmen ist zum einen mit der ter-
minologischen Affinität begründet, da sowohl in dem kulturwissenschaft-
lichen Interpretationsmodell als auch im Konzept des universalen Audito-
riums der Begriff des Publikums von konstitutiver Bedeutung ist. Zum 
anderen und entscheidender ist jedoch das beiden Konzepten gemeinsame 
philosophische Wirkprinzip der Universalisierung, das dem universalen 
Auditorium zugrunde liegt und für die Konstitution von Geltung operati-
onalisiert wird.  

In Kapitel 7 wird abschließend das universalistische Verfahren der 
Geltungskonstitution als prozessuale Anschlussmöglichkeit für das Inter-
pretationsmodell weiter aufgearbeitet, indem die Anschließbarkeit des 
Kulturansatzes an das rechtswissenschaftliche Konzept des universalen 
Auditoriums in Bezug zu kommunikationstheoretischen Ansätzen gesetzt 
wird. Damit wird für den vorliegenden Kontext zum einen der transdis-
ziplinäre Charakter des universalen Auditoriums sowie zum anderen 
seine Bedeutung für den Aufbau von Fachkommunikationskompetenz im 
Rechtsbereich aufgezeigt. Es wird dargestellt, dass das argumentativ-dis-
kursiver Geltungskonstitution zugrunde liegende philosophische Prinzip 
der infiniten Universalisierung sowohl bei der Verständigungsarbeit in 
der Rechtspraxis angewandt als auch vor allem im Rechtsdeutschunter-
richt didaktisch genutzt werden kann.  

Der Beitrag dieser Dissertation besteht darin, mit dem Interpretations-
modell für den Umgang mit fremdkulturellen Rechtstexten einen kultur-
wissenschaftlichen Ansatz vorzulegen, um auf einer theoretischen Grund-
lage kulturelles Wissen aufzubauen und damit eine notwendige 
Wissensgrundlage für die (transkulturelle) juristische Verständigungsar-
beit zu schaffen. JuristInnen werden dazu befähigt, Recht auch in seiner 
Kulturgebundenheit explorieren zu können, indem sie sich konkret mit 
den sozialen Lebens- und Handlungszusammenhängen auseinanderset-
zen, in denen Recht entsteht und stattfindet. Mit dem Aufbau kulturellen 
Wissens werden fachkommunikative Kompetenzen nicht nur erweitert, 
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sondern auch vertieft, da es um fachkonstitutives Wissen handelt, das ei-
nen Zugang zu Wissenssystemen und damit zu epistemischen Kulturen 
ermöglicht. 

2 Ausgangspunkt der Forschung  

Am Anfang des Forschungswegs steht eine Untersuchung des Deutsch-
bedarfs finnischer JuristInnen im Beruf, aus der heraus der Gegenstand 
dieser Dissertation im weiteren Verlauf der Forschung in mehreren Pha-
sen entwickelt worden ist. Diese ursprünglich didaktisch motivierte Be-
darfsuntersuchung steht im Zusammenhang der Unterrichtsentwicklung 
in der Fachfremdsprache Rechtsdeutsch an der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Turku (Finnland). Die Untersuchung ist in Form 
von qualitativen Interviews unter finnischen JuristInnen durchgeführt 
worden, die bei ihren beruflichen Tätigkeiten Deutsch verwenden. Ein 
wesentliches Ziel dieser Bedarfsuntersuchung bestand darin, in einem ers-
ten Schritt einen empirisch begründeten Einblick dahingehend zu bekom-
men, welche Anforderungen die berufliche Praxis bezüglich der Deutsch-
kenntnisse finnischer RechtsexpertInnen stellt. Die weder an Relevanz 
noch Aktualität verlierende Leitfrage lautete: Welche Sprachfertigkeiten 
sind erforderlich, um im Beruf auf bzw. mit Deutsch arbeiten zu können? 
In einem weiteren Schritt dienten diese Untersuchungsergebnisse als eine 
wesentliche Grundlage der didaktischen Arbeit, indem aus den Ergebnis-
sen Lernziele für den studienbegleitenden Fachfremdsprachenunterricht 
Rechtsdeutsch abgeleitet wurden.  

Diese empirische Bedarfsuntersuchung ist schon an anderer Stelle aus 
der Perspektive der Unterrichts- und Curriculumplanung ausgewertet und 
dargestellt worden (Meyer 2011a, 2011b).4 Deshalb werden im Folgen-
den zentrale Ergebnisse der Untersuchung zusammenfassend aufgegrif-
fen, um zum einen den Gesamtkontext der Initialphase des Forschungs-
prozesses aufzuzeigen und dadurch zum anderen den weiteren 
Entwicklungsschritt in Richtung der eigentlichen Forschungsfrage nach-
vollziehbar zu machen, bei dem aus der Bedarfsuntersuchung ein über den 

                                                           
4  Im Zentrum der Curriculumarbeit standen in Anlehnung an Neuner die Formu-

lierung von Lernzielen aufgrund praxisbezogener Bedarfe und Inhalte (Neuner 
2001: 803–804). 
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Fachfremdsprachenunterricht Rechtsdeutsch hinausweisendes Teilergeb-
nis herausgegriffen wird. Diese Einzelerkenntnis ist im Auswertungspro-
zess bislang noch nicht theoretisch aufgearbeitet worden: Es geht dabei 
um die Bedeutung kulturellen Wissens als einer notwendigen Vorausset-
zung, fremdes Recht – vorliegend also deutsches Recht – zu verstehen.5 
Der Gegenstand der Dissertation ist somit nicht aus der Literatur, sondern 
aus dieser auf den Unterricht bzw. die Curriculumarbeit bezogenen empi-
rischen Forschungstätigkeit abgeleitet. 

Die Bezugnahme auf die Bedarfsuntersuchung ist auch des Weiteren 
damit begründet, dass für Finnland meines Wissens keine berufsbezogene 
Untersuchung zum Deutschbedarf von JuristInnen existiert, die sich aus-
schließlich auf diese Berufsgruppe konzentriert und ihren Sprachbedarf 
detailliert ermittelt.6 So erscheint es angemessen, den Beginn des For-
schungsweges auch wissenschaftlichen Kriterien entsprechend zu unter-
mauern, indem dieser Ausgangspunkt der Forschung in Anbetracht des 
interdisziplinären Forschungsrahmens dokumentiert und in sein For-
schungsparadigma gesetzt wird. Zusätzlich erhalten dadurch mögliche 
sprachpolitische Implikationen bzw. Interpretationen hinsichtlich der Be-
deutung von Deutsch innerhalb der finnischen Bildungslandschaft und 
daraus ableitbaren (Fachfremd)Spracherfordernissen im Beruf eine er-
kenntnistheoretische Basis.  

2.1 Bedarfsuntersuchung 

Die vorliegende Dissertation ist wie einleitend angeführt aus der Praxis 
des Fachfremdsprachenunterrichts Rechtsdeutsch an der Rechtswis-

5  Das Rechtssystem der Bundesrepublik Deutschland steht zwar im Mittelpunkt, 
aber ebenso sind kontrastive Auseinandersetzungen mit österreichischen und 
schweizerischen Rechtstexten fester Bestandteil des Rechtsdeutschunterrichts. 

6  Auf die Umfrage zum Fremdsprachenbedarf im Beruf von Karjalainen und 
Lehtonen (2005) wird nicht weiter Bezug genommen, da sie in ihrem Fragein-
teresse nicht auf den spezifischen Deutschbedarf finnischer JuristInnen im Be-
ruf ausgerichtet ist. Zudem hatte die Erhebung insgesamt keine hohe Rücklauf-
quote, bei der JuristInnen zu der RespondentInnengruppe mit der niedrigsten 
Antwortquote gehörten (vgl. Meyer 2011a: 337).  
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senschaftlichen Fakultät der Universität Turku hervorgegangen. Das Er-
kenntnisinteresse besteht in dieser ersten Forschungsphase darin, den 
Fachfremdsprachenunterricht Rechtsdeutsch an den Anforderungen des 
Arbeitslebens empirisch fundiert auszurichten. Es geht zunächst darum, 
in juristischen Berufen die Anforderungen an die Sprachfertigkeiten in 
Deutsch mittels einer qualitativen Bedarfsuntersuchung zu erfassen. 
Diese Art der Bedarfsermittlung ist deshalb gewählt worden, da sie für 
die Curriculumentwicklung eine geeignete Methode darstellt.7 Aus 
fremdsprachendidaktischer Perspektive lässt sich die Hinwendung zur 
Berufswelt im Vorgriff auf Kapitel 3 (Theoretischer Bezugsrahmen Fach-
kommunikation) auch mit dem neueren Fach-mit-Sprache-Ansatz inner-
halb der Fachkommunikationsforschung begründen.8 Dieser Ansatz geht 
davon aus, dass Lerner zusätzlich zu ihrem Fachstudium auch (obligato-
rische) Sprachkurse absolvieren und ein berufsbezogener Fremdspra-
chenunterricht sie vor allem dazu befähigen soll, erworbene Fremdspra-
chenkenntnisse bei der Wahrnehmung beruflicher Aufgaben oder Lösung 
fachlicher Probleme verwenden zu können (Engberg 2016: 429).9 Für die 
Konzeptionalisierung fachfremdsprachlicher Lernangebote ist deshalb 
eine Ausrichtung auf den Beruf unvermeidbar. 

So wurden in der Berufspraxis in halbstrukturierten Interviews mit fin-
nischen JuristInnen für die Unterrichtspraxis empirische Daten gesam-
melt, um aus den erhobenen Daten Lerninhalte und Lernziele abzuleiten. 
Während des Forschungsprozesses ist jedoch das anfängliche Erkenntnis-
interesse aufgrund der erhaltenen Daten neu ausgerichtet worden. Diese 
Neuausrichtung spiegelt sich auch in den daraufhin zusätzlich 

                                                           
7  Vgl. zu Bedarfsuntersuchungen im Zusammenhang der Unterrichtsentwick-

lung bzw. Curriculumplanung z. B. Munby (1978); Fluck (1998); Kühn (2001: 
584); Long (2005); Grießhaber (2007: 247) oder Huhta u. a. (2013).  

8  Dieser konzeptionelle Ansatz ist ein wesentlicher Bestandteil der theoretischen 
Rahmung dieser Arbeit und wird in Kapitel 3 im Zusammenhang mit der Dar-
legung theoretischer Bezugspunkte ausführlich dargestellt. 

9  An der finnischsprachigen Universität Turku sind im Studiengang Rechtswis-
senschaften (Bachelor und Master) insgesamt 30 ECTS (European Credit 
Transfer and Accumulation System) in studienbegleitenden Sprachen- und 
Kommunikationsstudien vorgesehen: 6 ECTS Finnisch, 12 ECTS Schwedisch 
(zweite Landessprache) und 12 ECTS in einer Fremdsprache (Englisch oder 
Deutsch).  
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durchgeführten Befragungen wider, die wiederum bestätigen, dass bei In-
terviewuntersuchungen ihre zeitliche Dimension zu berücksichtigen ist: 
Denn im Verlauf der Untersuchung kann es sein, dass die/der Intervie-
wende selbst dazulernt und deshalb auch Feinjustierungen für ihr/sein 
weiteres Vorgehen vornimmt (Kvale/Brinkmann 2009: 110). 

Das Forschungsinteresse richtet sich nun nicht mehr nur darauf, ob 
überhaupt und von welcher Art bei finnischen JuristInnen ein Deutschbe-
darf im professionellen Kontext besteht, sondern gezielt auf den Bedarf 
an kultureller Kompetenz, die bei juristischen Tätigkeiten im finnisch-
deutschen Kontext erforderlich ist (Meyer 2011a, 2011b). Denn bei der 
Durchführung der Untersuchung hat sich für finnische RechtsexpertInnen 
kulturelle Kompetenz als eine der wichtigsten Fertigkeit im Arbeitsleben 
herausgestellt.  

Die Bedeutung von kultureller Kompetenz im beruflichen Alltag liegt 
hauptsächlich darin begründet, dass Ursachen für Streitigkeiten im 
deutsch-finnischen Rechtsverkehr nicht hauptsächlich rechtlicher Natur 
sind, sondern wesentlich in der mangelnden Kenntnis oder Unkenntnis 
der jeweils anderen Kultur liegen. Ein Mangel an kulturellem Wissen 
kann im rechtlichen Kontext sogar zu Missverständnissen mit durchaus 
weitreichenden negativen Folgen in der Lebenswirklichkeit führen 
(Meyer 2011b: 172). Für den fachfremdsprachlichen Unterricht Rechts-
deutsch wird aus dieser empirisch ermittelten Feststellung die Konse-
quenz gezogen, den Aufbau kulturellen Wissens als grundlegenden Be-
standteil kultureller Kompetenzen mit der Textarbeit zu verbinden, die als 
ein wesentliches Merkmal juristischer Tätigkeit aufgefasst wird (Müller 
1999: 31). Die Verbindung von Wissen und Textarbeit wird auch damit 
begründet, dass Wissen in Sprache formuliert und konserviert wird, also 
zwischen Wissen und Sprache ein manifester Zusammenhang besteht 
(Heringer 2004: 210), und dieses Wissen in Texten sprachlich festgehal-
ten wird. Auf spätere Kapitel vorgreifend sind außerdem aus rechtswis-
senschaftlicher und rechtslinguistischer Perspektive weder Recht, Kultur 
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und Sprache voneinander zu trennen,10 noch kann eine fachbezogene Ver-
mittlung kulturellen Wissens losgelöst von der konkreten juristischen 
Textarbeit oder dem Recht stattfinden.  

In der Unterrichtspraxis geht es folglich darum, kulturelle Dimensio-
nen von Rechtstexten in einer theoretisch fundierten und systematischen 
Auseinandersetzung mit den Texten zu erschließen. Der schon bereits ein-
geführte Begriff kulturelles Wissen ist aufgrund der erhaltenen Inter-
viewdaten gewählt worden und bezeichnet in diesem Zusammenhang 
konkrete fremdkulturelle Wissensinhalte, die vor dem Hintergrund eines 
eigenkulturellen Wissens möglicherweise nur unzulänglich, überhaupt 
nicht oder falsch verstanden werden.11 Der Erwerb kulturellen Wissens 
kann zu einer besseren Kenntnis einer fremden Kultur beitragen und da-
mit des Weiteren zu einem kompetenteren Umgang mit den in Rechtstex-
ten implizierten fremdkulturellen Inhalten befähigen. D. h. kulturelles 
Wissen wird in seiner Anwendung zur kulturellen Kompetenz oder typi-
scherweise im Sprach- und Kulturgrenzen überschreitenden fremdsprach-
lichen Kontext auch zur transkulturellen Kompetenz, ohne dabei substan-
ziell eine Veränderung zu erfahren. 

Damit ist das Erkenntnisinteresse der Arbeit an dieser Stelle vorläufig 
folgendermaßen zu präzisieren: Wie kann kulturelles Wissen anhand von 
Rechtstexten im Fachfremdsprachenunterricht Rechtsdeutsch disziplin-
gerecht – also dem Recht angemessen – aufgebaut werden? 

2.2 Methode der Bedarfsuntersuchung 

Die Interviews mit den finnischen JuristInnen sind als Einzelfallstudien 
wissenschaftstheoretisch einem qualitativen Paradigma (Lamnek 1993: 
15–17) zuzuordnen, das den theoretischen Rahmen für das Vorgehen bil-
det. Lamnek spricht von Einzelfallstudien als einem „approach“ (sic) 

                                                           
10 Zur Auseinandersetzung mit Kultur im rechtswissenschaftlichen Diskurs vgl. 

z. B. Häberle (1982); Frankenberg (2003); Gephart (2006, 2011); Glenn 
(2008); Beck (2011); Husa (2012). Zur rechtslinguistischen Diskussion siehe 
z. B. Busse (1992); Felder (2003); Kjær (2004); Galdia (2009). Vgl. auch 
Meyer (2013). 

11 Ausführlicher zu dem, was die interviewten JuristInnen unter fremdkulturellen 
Inhalten verstehen, siehe unten Unterkapitel 2.7. Die ausführliche kulturtheo-
retische Auseinandersetzung wird in Kapitel 4 geführt. 
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(16), der vorliegend als Methode verstanden wird, die darauf abzielt, „in 
intensiven Fallstudien Material zu sammeln, das Aussagen über konkrete 
Wirklichkeit und Wahrnehmungen dieser Wirklichkeit durch konkrete 
Personen zulässt“ (Abels 1975: 230, Hervorhebung im Original). Diese 
Auffassung von dem Einzelfallstudienansatz unterscheidet sich somit von 
seinem in den Sozialwissenschaften typischen Anwendungsgebiet der bi-
ografischen Einzelfallanalyse. Dort dient sie dazu, dass „die Komplexität 
des ganzen Falles, die Zusammenhänge der Funktions- und Lebensberei-
che in der Ganzheit der Person und der historische, lebensgeschichtliche 
Hintergrund hier besonders betont werden [sollen]“ (Mayring 2002: 42). 
Derartige komplexe Lebenszusammenhänge stehen zwar bei einer Unter-
suchung des Deutschbedarfs innerhalb einer bestimmten Berufsgruppe 
nicht im Zentrum dieses spezifischen Erkenntnisinteresses. Aber ent-
scheidend ist hier zum einen, dass Einzelfallanalysen mit ihrem Fokus auf 
konkrete Personen eine wissenschaftliche Methode bieten, Daten über in-
dividuell wahrgenommene bzw. erlebte Wirklichkeiten in Bezug auf den 
Bedarf von Deutschkenntnissen im professionellen Umfeld von Rechts-
expertInnen zu generieren. Zum anderen können „während des gesamten 
Analyseprozesses“ schon gewonnene Erkenntnisse im Rückgriff auf die 
jeweiligen Falldaten hinterfragt, reflektiert bzw. weitergeführt werden. 
Dieses Zurückgreifen ist dadurch möglich, dass im Gegensatz zur „klas-
sischen quantitativen Forschung“ Daten auch nach abgeschlossener Da-
tenerhebung zugänglich bleiben. Deshalb wird in diesem Rückgriff auch 
„ein entscheidendes Korrektiv humanwissenschaftlicher Forschung“ ge-
sehen (Mayring 2002: 42).  

So werden die Einzelfallstudien im Kontext der Dissertation als ele-
mentare Untersuchungseinheiten aufgefasst, die alle mit der gleichen Er-
hebungsmethode entstanden sind und in ihrer Gesamtheit die empirische 
Grundlage der Bedarfsuntersuchung bilden. Da Einzelfallstudien auf-
grund ihrer „Einzigartigkeit“ in der Nähe des von handelnden, wahrneh-
menden und interpretierenden Individuen geprägten Alltags stehen, stel-
len sie für diese Untersuchung eine adäquate Methode dar. Denn die 
Bedarfsuntersuchung richtet sich an den gelebten Berufsalltag finnischer 
JuristInnen. Somit entspricht die Untersuchung in ihrem Ansatz den 
Grundsätzen bzw. Postulaten der „Subjektbezogenheit“, Forderung nach 
„Deskription und Interpretation“ des Gegenstands und Alltags- bzw. Kon-
textgebundenheit, die qualitatives Denken charakterisieren (Mayring 
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2002: 19). Als konkrete Erhebungsmethode sind der vorliegenden Frage-
stellung angemessen qualitative Forschungsinterviews gewählt worden, 
die im Folgenden für diesen Untersuchungskontext definiert werden. Bei 
der Definition ist zu berücksichtigen, dass die Theoretisierung der Inter-
views als wissenschaftliche Methode eigentlich zentraler Gegenstand der 
Sozialwissenschaften ist. Im Rahmen einer fachkommunikativen Arbeit 
wird es dennoch als ausreichend betrachtet, die hier gewählte Vorgehens-
weise im Kontext dieser Interviews untersuchungsspezifisch und anwen-
dungsorientiert zu reflektieren.  

2.3 Theoretisches Konzept des qualitativen 
Forschungsinterviews 

Unter qualitativen Forschungsinterviews werden halbstrukturierte Inter-
views verstanden, die nach Kvale und Brinkmann versuchen, das alltäg-
liche Leben aus der Perspektive der Subjekte zu verstehen und sich dabei 
auf bestimmte Themen zu konzentrieren. Diese Interviewform strebt da-
nach, subjektive Beschreibungen der von den Subjekten gelebten Welt im 
Hinblick auf die Bedeutungsanalyse der beschriebenen Phänomene zu er-
halten (Kvale/Brinkmann 2009: 26–28). Durch das Anknüpfen der For-
schung an die alltäglichen Lebenswelten der Untersuchten wird eine Nähe 
zum Gegenstand und damit eine für qualitatives Vorgehen typische Ge-
genstandsangemessenheit erzielt (Flick 1999: 13–14; Witzel 1985: 232): 
Finnische JuristInnen beschreiben subjektiv aus ihrem spezifischen pro-
fessionellen Kontext heraus ihren jeweiligen Deutschbedarf. Dabei geht 
es nicht darum, aufgrund der Aussagen Wirklichkeiten abzubilden, son-
dern in der „Reflexion“ der empirischen Daten „Unbekanntes“ und Neues 
zu entdecken, also das Datenmaterial als Quelle neuer Erkenntnis zu nut-
zen (Flick/Kardorff/Steinke 2010: 14). Der Ansatz geht ferner von einem 
Verständnis aus, demzufolge qualitative Forschung „überwiegend eine 
Textwissenschaft“ und in ihrer Zielsetzung eine „entdeckende Wissen-
schaft“ ist (24). Qualitative Daten „sprechen nicht für sich“, sondern wer-
den z. B. in der Form von Interviews „als Texte aufgefasst, die gelesen 
und das heißt gedeutet […] werden müssen“ (108). In dieser Arbeit bilden 
transkribierte Interviewtexte die Ausgangsbasis für die „Entdeckung des 
Neuen“ sowie des darauf basierenden Forschungsinteresses (Flick/Kar-
dorff/Steinke 2010: 24; vgl. Flick 1999: 14).  
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Das der Bedarfsanalyse zugrunde liegende qualitative Forschungsdes-
ign geht in seiner Grundkonzeption von einer Bestandsaufnahme aus, für 
die ExpertInnenwissen zum Zeitpunkt der Untersuchung in einem be-
stimmten Bereich erhoben worden ist. Unter ExpertInnenwissen sind hier 
„individuelle Vorstellungen und Meinungen“ zu verstehen, die als solche 
„akzeptiert werden“. Die Antworten der Befragten werden also nicht als 
„intellektuelle Leistung“ bewertet, sondern sie werden vielmehr als Äu-
ßerungen von InformantInnen verstanden, die über einen subjektiven Ein-
blick in ihre Lebenswirklichkeiten verfügen und „als Experten ihrer Ori-
entierungen und Handlungen [begriffen werden]“ (Witzel 2000: Abs. 11 
und 12; vgl. Bogner/Litting/Menz 2009). Die Bestandsaufnahme ist hier 
methodisch als „Basisdesign qualitativer Forschung“ zu verstehen, das 
paradigmatisch den momentanen Istzustand erfasst (Flick 2010: 255–
257). 

Die durchgeführten halbstrukturierten Interviews weisen eine Nähe zur 
alltäglichen Konversation auf, verfolgen aber als wissenschaftliche Inter-
views einen Zweck und werden nach einem Plan durchgeführt. Sie sind 
halbstrukturiert, d.h. die Interviews sind weder offene Alltagsgespräche 
noch basieren sie auf streng standardisierten oder geschlossenen Frage-
bögen (Kvale/Brinkmann 2009: 27). Die halbstrukturierte Interviewform 
ergibt sich aus dem für ein qualitatives Paradigma charakteristischen 
Merkmal der Problemzentriertheit (Witzel 1985: 230; Mayring 2002: 67–
68). Das „problemzentrierte Interview“ geht von „einer vom Forscher 
wahrgenommenen gesellschaftlichen Problemstellung“ aus (Witzel 1985: 
230), die bei der vorliegenden Bedarfsuntersuchung nicht in vergleichba-
rem Maße gegeben sein kann. Die durchgeführten Interviews werden 
trotzdem als problemzentriert bezeichnet, da die vorliegende Bedarfsun-
tersuchung für den zwar vergleichsweise kleiner dimensionierten Kontext 
der Unterrichtsentwicklung dennoch aufgrund ihrer Erstmaligkeit als eine 
relevante Problemstellung einzuschätzen ist, deren Bearbeitung durchaus 
sprachen- bzw. bildungspolitische Implikationen zur Folge haben kann. 
Zum anderen kommt die Problemstellung einer Forderung innerhalb der 
Humanwissenschaften nach, dass qualitatives Denken „an praktischen 
Problemstellungen ihres Gegenstandsbereichs ansetzen und seine Ergeb-
nisse wieder auf die Praxis beziehen“ soll. Eine vom Gegenstand hinge-
gen abgehobene Forschung kann kontextgebundenen und subjektiv ge-
deuteten Gegenständen wie den von den JuristInnen erhaltenen Daten 
nicht gerecht werden (Mayring 2002: 34–35).  
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Die Fokussierung auf bestimmte, von der/dem Interviewer/in vorgege-
bene Themen bezieht sich darauf, dass sowohl an bestimmten Problem-
stellungen angesetzt wird, als auch die Interview-erhebung auf den Ge-
genstand bezogen sein muss (Flick 1999: 13–14; Mayring 2002: 68–69). 
Mit Fokussierung wird hier nicht auf die von der Forschung zur Medien-
wirkung in der Massenkommunikation entwickelten fokussierten Inter-
views Bezug genommen (Flick 1999: 94; Mayring 2002: 67), vielmehr 
wird der Aspekt der Fokussierung hier theoretisch auf das von Witzel 
(1985) geprägte problemzentrierte Interview zurückgeführt. Diese von 
der/dem Interviewer/in eingeführte Fokussierung dient der Interviewge-
staltung als Orientierungsrahmen, so dass während des Interviews den 
subjektiven Sichtweisen zwar Raum gegeben wird, aber gegebenenfalls 
der Gesprächsverlauf wieder am vorgegebenen Gegenstand ausgerichtet 
werden kann. Die Interviews sind trotz ihrer Problemzentriertheit hier 
nicht als ExpertInneninterviews zu verstehen, da die JuristInnen nicht als 
RechtsexpertInnen zu rechtlichen Problemen befragt werden, sondern zu 
ihrem Deutschbedarf. Auf diesem sprachlich-didaktischen Feld sind Ju-
ristInnen im Gegensatz zur/zum InterviewerIn als Laien zu bezeichnen.12 
Somit hat die fokussierende Gegenstandsorientierung im Gesprächsver-
lauf die Funktion eines „Leitfadens“ (Mayring 2002: 67–68).13  

Die Fokussierung auf den Gegenstand impliziert ein dynamisches Ele-
ment (Mayring 2002: 31–32), das Veränderungen in der Erhebungsme-
thode zulässt. Gemeint ist in diesem Zusammenhang damit die Möglich-
keit, während der Interviewdurchführung das Gegenstandsverständnis 
und in der Konsequenz gegebenenfalls auch Interviewfragen aufgrund 
des erhaltenen Wissens zu revidieren oder zu modifizieren, also dem 
neuen Wissensstand anzupassen. Diese „Prozessorientierung“ ist eben-
falls ein Merkmal qualitativer Interviews (Mayring 2002: 68, Hervorhe-
bung im Original), aufgrund dessen vorläufig formulierte Probleme ge-
genüber der Empirie offengehalten werden können. Witzel charakterisiert 
den Forschungsprozess als eine sich wiederholende „Verschränkung von 
bestehendem und zu ermittelndem Wissen“ (Witzel 1985: 231). Dieser 
Prozess wird auch als „zirkuläre Strategie“ qualitativer Forschung (Witt 

                                                           
12 Einen Überblick zum Thema Experteninterview liegt z. B. von Bogner, Litting 

und Menz (2009) vor. 
13 Vgl. dazu Kvale/Brinkmann (2009: 30).  
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2001: Abs. 15) oder mit Bezug auf die hermeneutische Spirale als Erwei-
terung des Gegenstandsverständnis beschrieben (Mayring 2002: 30). Auf 
theoretischer Ebene stehen somit qualitative Interviews im Gegensatz zur 
strengen „Hypothesengeleitetheit der Forschung“, derjenigen Auffassung 
von Wissenschaftlichkeit also, der zufolge vor der empirischen Untersu-
chung „theoretisch fundierte Hypothesen“ formuliert werden, die es zu 
überprüfen gilt (Mayring 2002: 28). 

Daraus ist ersichtlich, dass die Prozessorientierung mit der „Offenheit“ 
als einem anderen Charakteristikum qualitativer Interviews eng verbun-
den ist (Mayring 2002: 27–28; Lamnek 1993: 17–18), das schon im Zu-
sammenhang mit der Problemzentrierung angesprochen worden ist.14 Die 
Offenheit ermöglicht den Befragten im Hinblick auf ihre Antwortmög-
lichkeiten, ihre subjektiven Sichtweisen zu äußern, um die es grundsätz-
lich in qualitativen Ansätzen geht (Mayring 2002: 68). Dabei kann es auch 
zu unvermuteten Äußerungen kommen, die es jedoch der/dem Intervie-
werIn ermöglichen, „im empirischen Feld“ existierende Phänomene de-
taillierter zu verstehen. So wird dem Prinzip der Offenheit ein Qualitäts-
merkmal zugeschrieben, denn eine „Ausschöpfung des spezifischen 
Informationspotentials“ der Interviewten trägt dazu bei, sowohl spezifi-
sche als auch tiefgründige Ergebnisse zu erzielen (Strübing 2013: 20). In 
Ergänzung dieses Qualitätsmerkmals ist im Zusammenspiel mit dem 
halbstrukturierten Interviewaufbau durch das Prinzip der Offenheit des 
Weiteren auch die Möglichkeit gegeben, das gegenseitige Verstehen auf 
beiden Seiten der InterviewpartnerInnen sofort überprüfen (Mayring 
2002: 68; Long 2005: 37). Als weitere Begründung für die in dieser Be-
darfsuntersuchung gewählte Form des halbstrukturierten Interviews kann 
zudem auf das Argument der Vergleichbarkeit der Interviews aufgrund 
ihrer standardisierten Fragen verwiesen werden (Long 2005: 37). Quali-
tative Interviews können folglich im Rahmen dieser Bedarfsuntersuchung 
als eine geeignete Methode angesehen werden, gegenstandsangemessen 
spezifische und detaillierte Daten zu erheben. Es geht darum, eine Daten-
grundlage zu ermitteln, die dem Zweck der Untersuchung gerecht wird, 

14 Für Lamnek ist Offenheit ein Merkmal qualitativer Sozialforschung und bezieht 
sich wesentlich auf eine offene Einstellung gegenüber den „untersuchten Per-
sonen“, „der Erhebungssituation“ sowie der „Generierung theoretischer Kon-
zepte“ (Lamnek 1993: 17). 
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also zur Ermittlung des Deutschbedarfs finnischer JuristInnen im Beruf 
verwendet werden kann. 

Aus dem für diesen Forschungskontext dargelegten Konzept des qua-
litativen Forschungsinterviews zeichnet sich ein pragmatischer Ansatz ab, 
der Forschungsinterviews als Wissen produzierende Aktivität auffasst 
(Kvale/Brinkmann 2009: 17, 20). Damit wird das epistemologische Inte-
resse von der Methode auf das zwischen InterviewerIn und Interviewten 
produzierte Wissen gelenkt. Dieses Wissen ist relational und interaktiv, 
da die Beschreibungen subjektiver Perspektiven im Gespräch in zwi-
schenmenschlichen Relationen entstehen (Kvale/Brinkmann 2009: 301, 
17–18). Diese Gespräche finden zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem 
spezifischen Arbeitsumfeld der Interviewten statt, sodass das sozial pro-
duzierte Wissen auch kontextgebunden ist. Dieses pragmatische Ver-
ständnis führt zu der Auffassung von Interviews, sie als Raum zu begrei-
fen, in dem durch Fertigkeiten und Anstrengungen Wissen produziert 
wird, dessen Qualität an seinem Nutzen zu messen ist. Die vorliegenden 
Interviews gehen somit von einem derartigen handwerklich-pragmati-
schen Charakter aus (Kvale/Brinkmann 2009: 301–303). 

2.4 Analyse der Interviews 

Bei der Analyse der transkribierten Interviews ging es in konsequenter 
Fortsetzung des qualitativen Untersuchungsplans darum, aus dem durch 
Transkription entstandenen Textmaterial systematisch Antworten auf die 
Interviewfragen herauszufiltern. Die vorliegende Analyse folgt dem 
Grundgedanken der qualitativen Inhaltsanalyse. Denn auch hier besteht 
das Ziel darin, die transkribierten Texte systematisch zu analysieren und 
bei der Analyse aufgrund der gebildeten Kategorien theoriegeleitet vor-
zugehen (Mayring 2002: 114). 

Die Fragen, die auf die konkrete Verwendung von Deutsch im profes-
sionellen Kontext abzielen, sind dafür in abstrakteren Kategorien zusam-
mengefasst worden (Mayring 2002: 115). So korrelieren die Analyseka-
tegorien des Auswertungsprozesses mit den halbstrukturierten Fragen der 
Interviews, die am Anfang der Datenerhebung standen. Dadurch wird 
auch eine inhaltliche sowie theoretische Kohärenz im Untersuchungsab-
lauf hergestellt, indem thematisch adäquate Textstellen der Interviews 
den gegenstandsangemessen formulierten Kategorien zugeordnet werden 
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können (Mayring 2002: 117). Erkenntnistheoretisch wäre hier einzuwen-
den, dass die vorgenommene deduktive Kategorienbildung im Wider-
spruch zum qualitativen Denken steht, das „auf eine systematische Ablei-
tung von Auswertungsgesichtspunkten aus dem Material, also eine 
induktive Kategorienbildung“ großen Wert legt. Das deduktive Vorgehen 
kann jedoch insofern gerechtfertigt werden, als dass eine induktive Kate-
gorienbildung m. E. mit der inneren Logik von Interviews nicht vereinbar 
ist. Denn die Antworten sind die konsequente Folge auf die fachfremd-
sprachlich motivierten Fragen und müssen somit in diesem logischen Ver-
hältnis analysiert werden, indem die Analysekategorien „am Material“, 
also qualitativen Grundsätzen entsprechend gegenstandsangemessen 
schon vorher entwickelt werden (Mayring 2002: 114–116). Induktive 
bzw. deduktive Vorgehensweisen werden hier nicht als Gegensätze ver-
standen, sondern innerhalb des qualitativen Paradigmas der Gegen-
standsangemessenheit als sich gegenseitig beeinflussende methodische 
Möglichkeiten untergeordnet. Denn die Kategorienbildung muss vor al-
lem dem Gegenstand – vorliegend also dem fachfremdsprachendidakti-
schen Frageinteresse – gerecht werden. 

Die gebildeten Kategorien umfassen die Aspekte der rezeptiven und 
produktiven Sprachfertigkeiten (Lesen, Hören, Sprechen, Schreiben, 
Sprachmitteln) einschließlich ihrer Differenzierung im Hinblick auf die 
Einschätzung der wichtigsten Fertigkeit. Zudem sind Aspekte wie Ver-
stehensprobleme, in der Berufskommunikation vorzunehmende Spra-
chenwechsel, Verwendungssituationen, Tätigkeiten, Charakterisierung 
des deutschen Rechtssystems, Rechtsgebiete, Textsorten, Anforderungen 
des Berufs an die Deutschkompetenz sowie ein Ausblick auf die Zukunft 
bei der Kategorienbildung berücksichtigt worden. Die Angaben zur 
Deutschlernbiografie und Einstellung zur deutschen Sprache sowie zum 
Arbeitskontext wurden nicht in die Analysekategorien aufgenommen, 
sondern bilden einen Bezugsrahmen für die Interpretation der empiri-
schen Daten. Denn gute Deutschkenntnisse können z. B. mit langjähri-
gem Deutschlernen oder einem Auslandsaufenthalt in Beziehung ge-
bracht werden (vgl. Meyer 2011a: 339–344).  

Die Analyseaspekte stellen ein das Material strukturierendes Katego-
riensystem dar, das im Hinblick auf den Untersuchungszweck einen Zu-
griff auf relevante Inhalte ermöglicht. Dem Ziel der Bedarfsuntersuchung 
entsprechend sind die Analyseaspekte didaktisch ausgerichtet und dienen 
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auch dazu, die Textmenge der Interviewtranskriptionen durch zusammen-
fassende Reduktion auf untersuchungsrelevante Inhalte sowohl handhab-
bar als auch für spätere Rückgriffe schnell und gezielt zugänglich zu ma-
chen. Das Ziel der Analyse besteht nicht darin, die Interviews zu 
referieren, sondern die Antworten dem Untersuchungsgegenstand ange-
messen theoretisch zu reflektieren (Mayring 2010: 12–13). Die aufgestell-
ten Kategorien ermöglichen bei der Interviewanalyse ein systematisches 
Vorgehen, sodass die Analyse nachvollzogen und überprüft werden kann 
und dadurch ein wissenschaftliches Gütekriterium in qualitativen Ansät-
zen erfüllt. 

2.5 Erkenntnistheoretische Reflexion der 
Bedarfsanalyse 

Die Forschungsinterviews erheben keinen Anspruch repräsentativ zu 
sein, sondern sind in einem spezifischen und begrenzten Untersuchungs-
umfeld als qualitative Studie konzipiert und durchgeführt worden, vorlie-
gend für den Deutschbedarf finnischer JuristInnen im Beruf. Aufgrund 
der Untersuchung konnten für die Unterrichtsplanung zweckdienliche In-
formationen über den tatsächlichen Deutschbedarf in juristischen Berufen 
gesammelt werden. Dadurch lässt sich der Unterricht unter dem Aspekt 
der Qualitätssicherung gezielter berufsorientiert und somit für die Lernen-
den motivierender gestalten. Mit Qualitätssicherung wird hier Bezug ge-
nommen auf die fremdsprachlichen Kompetenzdeskriptoren des Gemein-
samen europäischen Referenzrahmens für Sprachen (2001; vgl. zur 
Qualitätssicherung Bärenfänger 2010). Die Bedarfsuntersuchung hat 
dazu beigetragen, für den Fachfremdsprachenunterricht Rechtsdeutsch an 
der Universität Turku die allgemein gehaltenen Deskriptoren mit konkre-
ten Inhalten aus der Berufspraxis zu füllen, z. B. mit relevanten Textsor-
ten wie Gerichtsurteil und Arbeitsvertrag oder Themenbereichen wie Un-
ternehmens- und Handelsrecht. Somit liegt hier eine Umsetzung der 
Deskriptoren vor, die dadurch als handhabbare Werkzeuge einer Quali-
tätssicherung im Fachfremdsprachenunterricht eingesetzt werden können. 

Außerdem besteht im universitären Lehralltag trotz begrenzter Res-
sourcen für Weiterentwicklung und Forschung das Bestreben, Kursange-
bote zu entwickeln, sie den sich kontinuierlich verändernden Gegeben-
heiten (z. B. aufgrund Reformierung von Studienordnungen, Veränder-
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ung bei den sprachlichen Vorkenntnissen bei den Studierenden) anzupas-
sen und generell eine forschungsbasierte Lehre anzubieten. Auch auf-
grund der erhaltenen Antworten, die untereinander in ihren zentralen Aus-
sagen im Wesentlichen übereinstimmen, ist es m. E. gerechtfertigt, mit 
dem vorliegenden quantitativ begrenzten empirischen Material zu arbei-
ten.  

Neben dieser pragmatischen Rechtfertigung werden die Ergebnisse der 
Bedarfsanalyse auch erkenntnistheoretisch als glaubwürdig betrachtet. 
Entsprechend eines „wichtige[n] Standards empirischer Forschung“ wird 
für die Einschätzung der Ergebnisse der Bedarfsuntersuchung als zentra-
les „Gütekriterium“ Glaubwürdigkeit gesetzt, da andere Kriterien wie 
„Objektivität“, „Reliabilität“ und „Validität“ für quantitative Forschung 
entwickelt worden sind und deshalb in diesem qualitativen Untersu-
chungsplan nicht unkritisch übernommen werden. Vielmehr sind grund-
sätzlich Gütekriterien als Qualitätsmaßstäbe qualitativer Forschung der 
jeweiligen Untersuchung anzupassen und argumentativ zu entwickeln 
(Mayring 2002: 140; Steinke 2010: 319). Eine kritische Position gegen-
über einer direkten Übernahme quantitativer Gütekriterien bezieht auch 
Steinke, dem zufolge Bewertungskriterien quantitativer Forschung vor al-
lem wegen „der vergleichsweise geringen Formalisierbarkeit und Stan-
dardisierbarkeit qualitativer Forschung nicht unmittelbar auf diese über-
tragen werden [können]“ (Steinke 2010: 322).  

Ebenso erscheint die Forderung nach „intersubjektiver Nachvollzieh-
barkeit des Forschungsprozesses“ als Bewertungskriterium problema-
tisch (Steinke 2010: 324, Hervorhebung im Original). Denn die Bedarfs-
untersuchung ist nicht, wie von quantitativen Untersuchungen gefordert, 
identisch wiederholbar (Mayring 2002: 141–142). Gegen die Wiederhol-
barkeit spricht schon allein die datenschutzrechtlich zu wahrende Anony-
mität der Befragten. Interviews sind einschließlich des in ihnen produ-
zierten Wissens in ihrer Art einmalig und deshalb nicht mit 
reproduzierbaren Labortesten zu vergleichen. Stattdessen wird in diesem 
Kontext aber die Nachvollziehbarkeit des Untersuchungsprozesses durch 
die transparente Darstellung der methodisch-theoretischen Ansätze sowie 
der praktischen Durchführung angestrebt, um eine Grundlage zu schaffen, 
auf der die Ergebnisse gespiegelt werden und somit ihre Validität erlan-
gen. Die Dokumentation des Forschungsprozesses ist somit Vorausset-
zung dafür, dass Ergebnisse vor dem spezifischen Forschungshintergrund 
von anderen nachzuvollziehen sind (Steinke 2010: 324).  
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Bei dem Begriff Validität wird hier im Gegensatz zur methodologisch 
positivistischen Auffassung in den Sozialwissenschaften von einem offe-
neren Konzept ausgegangen, das Gültigkeit nicht auf Messbarkeit be-
grenzt, sondern als Maßstab versteht, Untersuchungen aufgrund ihrer Ko-
härenz und damit im philosophischen Sinn auf ihre Konsistenz und innere 
Logik zu evaluieren. Nach diesem weiter gefassten Verständnis bezieht 
sich Gültigkeit auf das Ausmaß, in dem eine Methode das untersucht, was 
sie zu untersuchen beabsichtigt, also Erkenntnisinteresse und durchge-
führte Forschung kohärent zueinander sind. „With this open conception 
of validity, qualitative research can, in principle, lead to valid scientific 
knowledge“ (Kvale/Brinkmann 2009: 246).15 

Im Hinblick auf die Glaubwürdigkeit stellt sich bei den durchgeführten 
Interviews auch die Frage, ob ihre Aussagekraft bzw. Gültigkeit auf den 
Istzustand begrenzt bleibt oder aber über den fixierten Moment hinaus-
geht. Damit ist generell die Verallgemeinerbarkeit als ein Aspekt der Qua-
litätsmessung in qualitativer Forschung angesprochen. Die Frage nach der 
Verallgemeinerung stellt ein „klassisches“ Qualitätskriterium in der quan-
titativen Forschung dar (Mayring 2002: 141), das aber nicht als solches in 
die qualitative Forschung übernommen werden kann. Auch hier gilt der 
Grundsatz in qualitativen Untersuchungen, dass Ergebnisse  nicht an stan-
dardisierten Kriterien gemessen werden können, sondern dafür spezifi-
sche gegenstandsangemessene Gütekriterien entwickelt werden müssen 
(Mayring 2002: 140–143).16 Mit Bezug zu seiner wortwörtlichen Be-

                                                           
15 Eng verbunden mit der Glaubwürdigkeit der Ergebnisse ist auf moralischer 

Ebene das Kriterium der Zuverlässigkeit. Glaubwürdige Ergebnisse sind auch 
zuverlässig und wirken einem willkürlichen Vorgehen entgegen (Kvale/Brink-
mann 2009: 245). 

16 Vgl. Flick zur Geltungsbegründung in qualitativer Forschung, der ebenfalls 
„methodenangemessene Gütekriterien“ fordert, „die der Besonderheit des For-
schungsprozesses Rechnung tragen“ (Flick 1999: 240). Denn Objektivität, Re-
liabilität und Validität werden als Bewertungskriterien in qualitativer For-
schung abgelehnt, da sie „für standardisierte Forschung entwickelt“ wurden 
und „daher nur begrenzt auf qualitative Forschung übertragbar“ ist. Stattdessen 
ist ein weitgefasster Katalog mit Gütekriterien zu erstellen, der „untersu-
chungsspezifisch“ abgeändert werden kann (Steinke 2010: 323–324, Hervorhe-
bung im Original). 
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deutung steht das Kriterium der Verallgemeinerung im deutlichen Wider-
spruch zur qualitativen Untersuchung, die aufgrund ihrer Kontextbezo-
genheit „eine spezifische Aussagekraft“ hat (Flick 1999: 254).17 Daraus 
ist mit Rekurs auf Kvale und Brinkmann zu folgern, dass die Qualität der 
Untersuchung an der kohärenten Relationalität ihrer Fragestellung und 
den angestrebten Zielen zu messen ist (Kvale/Brinkmann 2009: 246). 

In diesem Zusammenhang kann folglich die Frage der Verallgemeine-
rung als Gütekriterium vernachlässigt werden, denn hier wird mit den In-
terviews nicht im Sinne quantitativer Forschung der Anspruch auf allge-
meingültige Ergebnisse erhoben. Vielmehr handelt es sich vorliegend um 
eine Untersuchung, deren Ziel darin besteht, den Deutschbedarf in juris-
tischen Berufen detailliert für Unterrichtszwecke innerhalb eines eindeu-
tig definierten Rahmens zu beschreiben. So sind für diesen begrenzten 
Untersuchungsrahmen keine quantitativ umfangreichen Untersuchungen 
durchgeführt worden, weil in dem vorliegenden qualitativen Forschungs-
plan subjektive Darstellungen des alltäglichen Bedarfs als wissenschaft-
lich legitimiert betrachtet werden können.18 Denn qualitative Forschung 
setzt von ihrem Selbstverständnis her am „Subjekt“ an (Mayring 2002: 
24), das sie verstehen und in das sie sich „[hineinversetzen]“ will (May-
ring 2010: 19). Zu berücksichtigen ist hierbei ferner, dass im Gesamtzu-
sammenhang der Arbeit die Bedarfsuntersuchung den Entstehungskon-
text bildet, aus dem der Gegenstand der Dissertation abgeleitet wird. 
Diese theoretische Aufarbeitung der Bedarfsuntersuchung dient dazu, die 
empirische Bedarfsuntersuchung als Ausgangsbasis zu legitimieren.  

17 Zur „Vielschichtigkeit des Verallgemeinerungsproblems“ vgl. auch Heinze u. a. 
(1975: 79). Anhand der Leitfragen „Was wird verallgemeinert?“ und „Worauf-
hin wird verallgemeinert?“ werden verschiedene Dimensionen der Verallge-
meinerbarkeit dargestellt, die vor einem gesellschaftskritischen Hintergrund 
diskutiert werden. Auch sie argumentieren für gegenstandsangemessene Be-
wertungskriterien in der qualitativen Forschung (Heinze u. a. 1975: 77–79). 

18 Fraglich erschiene in diesem didaktisch ausgerichteten Untersuchungskontext 
inwiefern eine mechanische Quantifizierung des Bedarfs an kultureller Kom-
petenz als einer wichtigen Teilkompetenz im Beruf für die zu gewinnenden 
Einsichten einen Mehrwert darstellen würde. Ausgeschlossen ist damit aber 
nicht, dass im Rahmen einer Theorie des qualitativen Denkens die hier durch-
geführte qualitative Untersuchung als eine Grundlage für mögliche spätere 
Quantifizierungen betrachtet werden kann.  
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2.6 Reflexion der Zusatzinterviews 

Die im Forschungsprozess durchgeführten Zusatzinterviews sind kenn-
zeichnend für Interviewuntersuchungen, die nicht linear, sondern zirkulär 
verlaufen, da im Forschungsprozess häufig aufgrund neuer Einsichten zu 
früheren Untersuchungsstadien zurückgekehrt wird (Kvale/Brinkmann 
2009: 111). Erkenntnistheoretisch können diese Re-Interviews zum einen 
als „Methodenkontrolle“ (Mayring 2002: 29) verstanden werden, in deren 
Zusammenhang aufgrund einer reflexiven Thematisierung der Untersu-
chungsgegenstand erweitert worden ist (Kvale/Brinkmann 2009: 111). 
Die Interviews haben vorliegend die Bedeutung kultureller Fertigkeiten 
bestätigt und dadurch das Verständnis des Deutschbedarfs weiterhin prä-
zisiert. Zum anderen ist die Entscheidung für eine weitere Befragung mit 
Rekurs auf Mills weniger von starren methodischen Regeln der Inter-
viewforschung geleitet, als aus einer intellektuell-handwerklichen Hal-
tung heraus motiviert, die die/den Interviewer/in als kompetente/n Sach-
verständige/n begreift, die/der selbstbewusst seine Fragestellung 
gegenstandsorientiert verfolgt. Mills plädiert innerhalb der Sozialwissen-
schaften dafür, Methode und Technik nicht zum Fetisch zu machen, son-
dern als Bestandteile einer intellektuellen Handwerkskunst individueller 
ForscherInnen zu verstehen (Mills 1959: 121, 224).19 Der Charakter des 
Handwerklichen wird auch bei Kvale und Brinkmann formuliert: Die/der 
InterviewerIn, die/der sein Gewerbe im Griff hat, denkt weniger an Inter-
viewtechniken als an die/den Befragte/n und die zu erfragenden Daten 
(Kvale/Brinkmann 2009: 84).  

Diese Art von Interviewverständnis rückt die persönlichen Fertigkeiten 
der/des Interviewers/in bei der Durchführung von Interviews in den Vor-
dergrund und stellt damit grundsätzlich qualitative Interviews in die Nähe 

                                                           
19 Mills vergleicht das Beherrschen von Methoden und Theorien – also das Hand-

werkszeug des Interviewers: „They [methods and theories A.M.] are like the 
language of the country you live in: it is nothing to brag about that you can 
speak it, but it is a disgrace and an inconvenience if you cannot“ (Mills 1959: 
121). Auch wenn heute angesichts der Folgen von Migrationsbewegungen die-
ser Vergleich so nicht mehr gelten mag, soll hier dennoch auf die angespro-
chene Alltäglichkeit im Umgang mit Theorien und Methoden als wissenschaft-
lichem Handwerkszeug abgestellt werden. 
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eines Handwerks (Kvale/Brinkmann 2009: 84). Denn qualitative Inter-
views können nicht auf methodologische Regeln reduziert werden, da In-
terviewdaten in sozialer Interaktion entstehen, und somit die inhalts- und 
kontextbezogenen Kompetenzen der/des Interviewer/in/s sich einem for-
malen unpersönlichen Interviewprozedere widersetzen (Kvale/Brink-
mann 2009: 88–89). In Anlehnung an Mills Auffassung, dass in einem 
nicht vollkommen strikt regelgeleiteten Vorgehen in der Sozialwissen-
schaft der soziologischen Vorstellungskraft Raum gegeben wird („socio-
logical imagination“), könnte man in diesem Forschungskontext von ei-
ner gegenstandsangemessenen Vorstellungskraft sprechen, die auf das 
Verstehen von Zusammenhängen zielt, und nicht primär von einem tech-
nisch-mechanischen Befolgen von Regeln ausgeht (Mills 1959: 224). 

Dieses Interviewkonzept bedeutet dennoch kein ausschließliches Ver-
lassen auf individuelle Intuition, da methodisch-theoretisches Können 
eine notwendige Voraussetzung für Interviews ist. Demnach ermöglicht 
das Konzept einen Ansatz, der weder von methodologischer Objektivität 
noch subjektiver Relativität bestimmt ist (Kvale/Brinkmann 2009: 84). 
Vor diesem Hintergrund werden alle durchgeführten Interviews sowohl 
aufgrund des theoretischen Interviewkonzepts als auch der verfolgten Un-
tersuchungszwecke nicht als zwei voneinander getrennte empirische Er-
hebungen, sondern als eine Einheit betrachtet, die in die Herausarbeitung 
des Gegenstands der vorliegenden Arbeit eingehen. Denn die einander er-
gänzenden Erhebungsphasen spiegeln die generelle Dynamik von Inter-
viewforschung wider, die durch Entwicklungsprozesse der/des Intervie-
wers/in („Getting Wiser“) während der Untersuchung bedingt ist. 
Außerdem geben sie ein realistisches Bild einer Interviewforschung wie-
der, die nicht immer wohlgeordnet, sondern in der Praxis auch häufig un-
geordnet abläuft (Kvale/Brinkmann 2009: 112, 100, Hervorhebung im 
Original). 

2.7 Ergebnisse der Bedarfsanalyse 

Auf eine detaillierte Darstellung der einzelnen Ergebnisse dieser qualita-
tiven Bedarfsanalyse hinsichtlich erforderlicher Sprachfertigkeiten in be-
ruflichen Verwendungssituationen, relevanter Rechtsgebiete und Text-
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sorten wird hier verzichtet, da im vorliegenden Gesamtkontext diese Re-
sultate eine untergeordnete Bedeutung haben.20 Stattdessen wird eine 
Auswahl einiger Ergebnisse nachfolgend zusammenfassend dargestellt, 
um der Erstmaligkeit der Bedarfsuntersuchung Rechnung zu tragen sowie 
das Gesamtbild des Ausgangspunkts der Arbeit abzurunden. Dabei wird 
auf die Bedeutung kultureller Kompetenz in juristischen Berufen ver-
gleichsweise ausführlicher eingegangen. Denn dieses Ergebnis hat die 
Ausrichtung und den weiteren Verlauf des Forschungsprojekts neu be-
stimmt und vor allem soll herausgestellt werden, welche Art von Kultur-
verständnis bei den interviewten JuristInnen vorliegt. 

Es kann grundsätzlich festgehalten werden, dass in Finnland neben 
dem auch im Rechtsbereich dominierenden Englisch als Lingua franca für 
Deutsch in juristischen Berufen ein qualitativer Bedarf besteht. Mit qua-
litativem Bedarf ist hier gemeint, dass die im Vergleich zu Englisch nied-
rigere Verwendungsfrequenz von Deutsch nicht mit einem geringen 
Sprachniveau einhergeht, sondern im Gegenteil die auftretenden Verwen-
dungssituationen einen hohen Anspruch an die Deutschkenntnisse der Ju-
ristInnen stellen. So können (sehr) gute Deutschkenntnisse unter Umstän-
den bei Stellenbewerbungen eine Rolle spielen, da aus Arbeitgeber-
perspektive das Engagement für eine im sprachenpolitischen Kontext in 
Finnland als freiwillig eingestufte – und bei finnischen Studierenden in 
der Regel die vierte oder fünfte – Sprache als positiv bewertet wird.  

Konkret besteht der Bedarf generell im Leseverstehen als wichtigster 
Sprachkompetenz und speziell im Verstehen relevanter Textsorten im 
deutsch-finnischen Kontext.21 Neben der sich von der Häufigkeit her 
deutlich heraushebenden Fertigkeit des Leseverstehens gehören weiterhin 
Sprach- und Kulturmittlung,22 alltagssprachliche und interkulturelle 

                                                           
20 Ausführlichere Ergebnisse zu diesen Ergebnissen sind bei Meyer (2011a) do-

kumentiert. 
21 In der Rangfolge der Verwendungsfrequenz folgt nach dem Leseverstehen Hör-

verstehen und die eigene mündliche Produktion (Meyer 2011a: 342). 
22 Zur Mittlung zwischen Sprachen – hier also Finnisch bzw. der zweiten Landes-

sprache Schwedisch und Deutsch – und Kultur gehören Tätigkeiten wie z. B. 
einem Mandanten fremdsprachliche Rechtstexte in seiner Sprache zu erläutern, 
auf Deutsch verfasste Sachverhalte in der Sprache des Mandanten zusammen-
zufassen oder Verhaltensweisen in Verhandlungen zu erklären (Meyer 2011a: 
342–343). 
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Kompetenz zu den zentralen Teilkompetenzen. Die Relevanz des Lese-
verstehens korreliert mit der Charakterisierung juristischer Tätigkeiten als 
Textarbeit, in deren Mittelpunkt institutionell gebundene Texte stehen 
(Müller 1999: 31; Busse 1992).23 Bei der Textarbeit stellt sich aus didak-
tischer Sicht die Frage nach typischen Rechtstextsorten, also denjenigen 
Textsorten mit rechtlichem Inhalt, mit denen sich JuristInnen in konkreten 
Rechtssachen auseinandersetzen müssen. Aus kontrastiver Perspektive 
kämen hier Textsorten wie höchstrichterliche Entscheidungen, wissen-
schaftliche Artikel oder auch fachwissenschaftliche Lehrbücher, die von 
finnischen JuristInnen zur Rechtsvergleichung oder auch nationalen 
Rechtsentwicklung herangezogen werden. Zu den bedeutsamen Textsor-
ten gehören nicht nur Rechtstexte im engen Sinn, sondern ebenfalls Texte 
sozio-politischen Inhalts, die zwar streng genommen nicht als Rechtstexte 
aufgefasst werden können, aber wesentlich zur Kontextualisierung recht-
licher Sachlagen und Vorgänge beitragen. Deutlich wird die Funktion sol-
cher hier als politisch bezeichneten Texte im Zusammenhang mit EU-
Richtlinien, die in der Regel einen langen Entstehungsprozess durch In-
stanzen und mehrere Sprachen durchlaufen haben. Zudem inkludiert ju-
ristisches Arbeiten bisweilen ebenso Texte mit lebensweltlichen Inhalten 
wie z. B. Sachverhaltsdarstellungen von Nicht-ExpertInnen, die streng 
genommen weder rechtlich-normativen bzw. didaktischen noch (rechts-)
politischen Texten zugeordnet werden können, aber dennoch bei der Be-
arbeitung von Rechtssachen notwendigerweise hinzugezogen werden 
müssen (Meyer 2011a: 343–345). 

Typische Situationen, in denen Deutsch verwendet wird, sind neben 
Beratungsgesprächen auch Fachgespräche mit KollegInnen. In ihrer Be-
deutung nicht zu unterschätzen sind inoffizielle Gespräche am Rande von 
offiziellen Anlässen, die im Rahmen juristischer Tätigkeiten während 
Verhandlungen oder Besprechungen geführt werden. JuristInnen messen 
diesen Gesprächen eine große Bedeutung bei, da sie z. B. für Kontakte 
und die Beschaffung von Hintergrundinformationen oder auch zum Auf-
bau von (geschäftsförderndem) Vertrauen zwischen Verhandlungspar-
teien nutzbringend eingesetzt werden können (Meyer 2011a: 342).  

23 Zur juristischen Textarbeit siehe ausführlich Unterkapitel 3.2 und 3.4. 
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Hinsichtlich der Rechtsgebiete wird Deutsch am meisten im Unterneh-
mensrecht verwendet,24 was mit der Tatsache in Verbindung gesetzt wer-
den kann, dass Deutschland als Handelspartner für Finnland konstant an 
einer Spitzenposition steht.25 Als weitere relevante Rechtsgebiete sind das 
allgemeine Zivilrecht, Schuldrecht und besonders das Vertragsrecht fest-
zuhalten (Meyer 2011a: 341). Zivilrechtlich werden finnische JuristInnen 
in recht häufig vorkommenden Ehe- und Erbsachen beschäftigt (Meyer 
2011b: 169). 

Nach dieser Darstellung ausgewählter Ergebnisse wird nun im Folgen-
den ein Teilergebnis der Untersuchung hervorgehoben. Die gesammelten 
Daten bestätigen für den professionellen Kontext die Bedeutung kulturel-
ler Kompetenz: Fehlendes kulturelles Wissen kann zum Missverstehen 
oder sogar zu Konflikten führen. Anders ausgedrückt ist für ein gegensei-
tiges Verstehen in interkulturellen Beziehungen notwendig, dass man die 
Kultur des Anderen kennt – zumindest so weit, als dass defizitäre Kultur-
kenntnisse keine Rechtstreitigkeiten verursachen.  

Folgendes Beispiel veranschaulicht eine kulturell bedingte Herausfor-
derung im finnisch-deutschen Umgang miteinander, die von JuristInnen 
zu bewältigen sind (Meyer 2011b: 170): 

                                                           
24 Unter dem Begriff Unternehmensrecht werden die Rechtsgebiete Handels-, Ar-

beits-, Steuer-, Konzern-, Kartell- und Wettbewerbsrecht zusammengefasst. 
Arbeitsrecht als einem Teilgebiet des Unternehmensrechts wird mehrfach als 
ein zentraler Rechtsbereich genannt, in dem Deutsch eine wichtige Rolle spielt. 
Denn Arbeitsverträge werden vor allem in klein- und mittelständischen Unter-
nehmen bevorzugt auf Finnisch bzw. Deutsch verfasst, so dass den Arbeitneh-
mern ihre Arbeitsverträge in ihrer jeweiligen Muttersprache vorliegen.  

25 Tulli (2022). Außenhandelsstatistik des finnischen Zolls (tulli). Deutschland 
steht im September 2022 beim Export und Import an erster Stelle.  
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Die Deutschen schreiben höflich, etwa ‚Sehr geehrte …‘, so geht das die ganze 
Zeit. Ehe man sich daran gewöhnt hat, das zu gebrauchen – wenn man sich 
ansieht, wie Firmen so schreiben, da können genau diese wichtigen Wörter 
fehlen, was dann die andere Seite verletzt und die Situation noch mehr eska-
liert. Es entsteht viel Lärm um nichts. So reine Chemie gibt es gar nicht, aber 
es wird dann nur gestritten, weil die andere Seite beleidigt ist.26 (R 11, Über-
setzung A.M., Bedarfsuntersuchung/Zusatzinterviews, 2010) 

Dieses Beispiel zeigt, wie im deutsch-finnischen Rechtsverkehr vermeint-
liche Rechtsstreitigkeiten entstehen können, denen kein rechtliches Prob-
lem zugrunde liegt, sondern z. B. ein anderes kulturell bedingtes Ge-
schäftsverhalten, das sich schon in Schreibkonventionen (hier: aus 
deutscher Perspektive fehlende Formulierungen der Höflichkeit auf fin-
nischer Seite) im Schriftverkehr zwischen den beteiligten Parteien aus-
drückt.  

In einem weiteren Beispiel zeigt sich ein Verständnis von Kultur, das 
am Alltag orientiert scheint. Ausgehend von der Beobachtung handelnder 
Subjekte im Alltag möchte man die andere Seite verstehen: Sie werden 
nicht von außen, sondern teilnehmend von innen heraus beobachtet, 
wodurch die Anderen in ihrer Individualität wahrgenommen können (So-
effner 2004, zitiert nach Kurt 2006: 191). Kultur wird hier als „jener Be-
deutungsrahmen, in dem Ereignisse, Dinge, Handlungen, Motive, Institu-
tionen und gesellschaftliche Prozesse dem Verstehen zugänglich, 
verständlich beschreibbar und darstellbar werden“ verstanden (Soeffner 
2004: 404). 

Dabei geht es aber nicht nur um das Alltägliche, sondern vielmehr er-
schließen sich über eine derart aufgebaute Kenntnis des Alltags auch wei-
tergehend die Denkweisen des Anderen. So wäre es aus Sicht der Inter-
viewten entscheidend, als Deutschlernende/r die Gelegenheit zu 

26 Originaler Wortlaut in einem Interview (R 11): „Kun saksalaisella on se koh-
telias tapa kirjoittaa, niinkö „Sehr geehrte…“ kautta koko ajan mennään. Ennen 
kun siihen on tottunut käyttää sitä – jos katsoo firmoja miten ne kirjoittelee 
kirjeitä, sitä saattaa nämä tärkeät sanat puuttua, mikä sitten loukkaa toista 
puolta ja se eskaloi sitä tilannetta vaan entisestään. Syntyy paljon melua 
tyhjästä. Ei sellaista puhdas kemia olemassakaan, mutta tapellaan vaan kun on 
loukattu toisia osapuolia. “ (R 11, Bedarfsuntersuchung/Zusatzinterviews, 
2010). 
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bekommen, am alltäglichen Leben teilzuhaben, die andere Kultur nach 
Möglichkeit selbst vor Ort zu erleben: 

Man sollte die Sprache in den Ländern verfolgen, wo sie verwendet wird, die 
Kultur, das alltägliche Leben, denn die Bedeutung der Wörter entsteht aus die-
sen beiden [Kultur und Alltagsleben, Anm. A.M.]. […] Dann sieht man, was 
sie [die Deutschen, Anm. A. M.] essen, wie sie ihre Betten machen, wie sie mit 
ihren Hunden umgehen. Auf diese Weise lernt man auch ihre Denkweise ken-
nen.“27 (Meyer 2012: 37; R 11; Übersetzung A.M.) Denn „wenn man weiß, 
wie die ticken, dann ist es angenehm, mit ihnen Dinge zu regeln“. (Meyer 
2012: 37; R 10) 

Das Kulturverständnis der Interviewten geht nicht nur über den Alltag 
hinaus, sondern schließt rechtliche Dimensionen mit ein, denn kulturell 
unterschiedliches Verhalten kann durchaus rechtliche Wurzeln bzw. Kon-
sequenzen haben. Beispielsweise sind mündliche Abmachungen zum Ab-
schluss von Vertragsverhandlungen nach finnischem Recht bindend, wo-
hingegen nach deutschem Recht zu ihrer Gültigkeit das Erfordernis der 
Schriftform besteht. Geht die finnische Partei von einem Vertragsab-
schluss aus, kann von der deutschen Partei ein Schriftsatz erstellt werden, 
in dem das mündlich Ausgehandelte erst einmal in Schriftform gebracht 
wird. Auf finnischer Seite verursacht so ein Nachreichen von Schriftstü-
cken durchaus Verunsicherung in den Geschäftsbeziehungen. Diese un-
terschiedlichen Verhaltensweisen lassen nach Auffassung der Interview-
ten Grundprinzipien erkennen, aufgrund derer finnisches Verhalten eher 
als pragmatisch und deutsches als theoretisch und an Grundsätzen orien-
tiert bzw. festhaltend charakterisiert wird (Meyer 2011b: 170). 

Somit erscheint es hier nicht gegeben, einerseits in ein alltägliches 
nicht-rechtliches und andererseits in ein rechtliches Kulturverständnis zu 
differenzieren, da eine derartige Differenzierung dadurch verwässert 
wird, dass JuristInnen als RechtsexpertInnen mit ihrem gesamten Wissen 
beteiligt sind, um (nicht)streitige Rechtsangelegenheiten zu regeln. Damit 
gehen in außerrechtlichen Bereichen gewonnene Kulturkenntnisse – in 

                                                           
27 Meyer (2012: 37). Wortlaut im Original (R 11): „Ja semmoisessa ympäristössä, 

että se on ihan vaan sitä kieltä käytetään ja kuljetaan siinä ei eristäytyneenä, 
vaan pääset siihen elämään mukaan ja näet mitä ne syö, miten ne petaa 
sänkynsä. Ihan tämmöisistä asioista, miten ne kohtelee koiraansa. Sillä tavalla 
sinä opit sen ajattelutavan. “. 
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diesem Falle der deutschsprachigen Kulturen – in der fachlichen Kompe-
tenz von JuristInnen auf. Kulturelle Kompetenz ist nicht nur Vorausset-
zung für gelingende Kommunikation, sondern ebenso für erfolgreiche 
Geschäftsbeziehungen, Lösungen oder die Vermeidung von Rechtsstrei-
ten. Kulturelle Kompetenz ist also aufgrund der Interviews als eine der 
wichtigsten Kompetenzbereiche in juristischen Berufen zu bezeichnen.  

2.8 Fazit und Überleitung 

Die Bedeutung kultureller Kompetenz ist hier aufgrund der Bedarfsana-
lyse als bedeutende professionelle Teilkompetenz für JuristInnen festzu-
halten. Denn fehlende kulturelle Kompetenz ist im finnisch-deutschen 
Kontext als eine mögliche Ursache von Rechtsstreitigkeiten zu erkennen. 
Die eigentlichen rechtlich-sachlichen Streitgegenstände treten somit in 
solchen Fällen in den Hintergrund, da prinzipiell über alles gestritten wer-
den kann. Die Lokalisierung von Konflikten in bestimmten Rechtsgebie-
ten verliert auch deshalb an Relevanz, da weniger Sachfragen als vielmehr 
kulturelle Missverständnisse Rechtstreitigkeiten verursachen (Meyer 
2011b: 169–170, 173).28 Derartige Missverständnisse können dann ent-
stehen, wenn das Wissen von der jeweils anderen Kultur unzureichend 
ist. Kulturelles Wissen ist folglich für den Erwerb und die Entwicklung 
kultureller Kompetenz als Voraussetzung zu betrachten. Auszuschließen 
ist natürlich nicht die Situation, dass ebenso fehlende Sachkenntnis des 
anderen Rechtssystems zu Konflikten führen kann. Fraglich erscheint al-
lerdings, ob daraus die Konsequenz zu ziehen ist, strikt in Kultur- und 
Rechtskenntnis zu trennen. Geht doch aus den Erhebungen hervor, dass 
Recht nur in seinem jeweiligen kulturgebundenen Kontext verstanden 
werden kann. Des Weiteren spricht gegen eine derartige Trennung in un-
terschiedliche Wissensbereiche die Bedeutung, die kultureller Kenntnis 
des anderen Rechts in der Praxis zukommt. Bei Kulturkenntnissen handelt 
es sich nicht um einen Selbstzweck, sondern um transferierbares kulturel-
les Wissen, das zur (besseren) Bewältigung beruflicher – also rechtlicher 
– Aufgaben eingesetzt werden kann.

28 Allgemeiner betrachtet scheint im vorliegenden die genaue Verortung von Kon-
flikten vernachlässigbar zu sein, da es nach soziologischer Sichtweise im Recht 
immer um (soziale) Konflikte und Kontrolle von Verhalten in Konfliktsituatio-
nen geht (Luhmann 1981: 92). 
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In Umsetzung von Soeffners Auffassung von Kulturtheorien, die „ein 
Mittel zum Verstehen und Erklären konkreter sozialer Wirklichkeiten 
sein“ sollten (Kurt 2006: 194), trägt im vorliegenden Untersuchungszu-
sammenhang kulturelles Wissen in konstitutiv-konstruktiver Weise zu ei-
nem breiter aufgestellten Verstehen von Rechtsangelegenheiten bzw. 
weitergehend von fremdkulturellen Rechtssystemen bei. An dieser Stelle 
ist im Hinblick auf den Gesamtkontext zu betonen, dass es in dieser Dis-
sertation nicht darum geht, Rechtliches und Kulturelles voneinander zu 
trennen, sondern vielmehr ihr Zusammenspiel beim Verstehen fremdkul-
tureller Rechtstexte im Vordergrund steht. Denn offensichtlich gelangt 
man im Recht durchaus an Punkte, an denen ‚rein‘ juristisches Wissen 
nicht ausreicht, um Recht in seinem jeweiligen kulturellen Umfeld zu ver-
stehen. Somit besteht eine Notwendigkeit, gegebenenfalls die fachliche 
Kompetenz von JuristInnen mit kulturellem Wissen zu erweitern. Es ent-
steht das Desiderat, Recht in seinem kulturellen Kontext verstehen zu 
können, die Notwendigkeit eines Verstehens, das der jeweiligen Kultur-
gebundenheit des Rechts gerecht wird. Auf dieses Desiderat eines kultur-
gerechten Verstehens kann die fachfremdsprachliche Ausbildung von Ju-
ristInnen mit einem entsprechenden Lehr- und Lernangebot reagieren, in 
dem der Aufbau kulturellen Wissens als ein zentrales Lernziel gesetzt 
wird. 

Im Hinblick auf den Gesamtkontext wird an diesem Punkt die Prob-
lemstellung der Dissertation und damit auch der weitere Forschungspro-
zess neu ausgerichtet. Konnte aufgrund der praxisorientierten Bedarfsun-
tersuchung sowohl der Deutschbedarf als auch die Bedeutung kultureller 
Kompetenzen im juristischen Berufskontext herausgestellt werden, rich-
tet sich das Interesse nunmehr auf den folgenden Schritt, kulturelle Kom-
petenz im Fachfremdsprachenunterricht Rechtsdeutsch als Lernziel zu 
setzen, dessen Erreichen am Studienfach Rechtswissenschaft auszurich-
ten ist: Wie kann kulturelle Kompetenz durch den Aufbau kulturellen 
Wissens gegenstandsgerecht erworben werden? 

So geht es im Folgenden darum, wie dieses Ergebnis der Bedarfsunter-
suchung zunächst im Unterrichtskontext, aber darüber hinausgehend auch 
generell für das Verstehen fremdsprachlicher Rechtstexte bzw. fremdkul-
tureller Rechtssysteme umzusetzen ist.  

Damit wird zur nächsten Phase des Forschungswegs übergeleitet, in 
der eine Möglichkeit entwickelt wird, das Lernziel zu erreichen: Wie kann 
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kulturelles Wissen auf der Grundlage deutsch-sprachiger Rechtstexte auf-
gebaut werden? Vom Forschungsvorgehen her handelt es sich dabei zum 
einen um ein Aufgreifen – auch wörtlich als ein Revisiting zu verstehen – 
einer früheren interdisziplinären Forschungsarbeit im Bereich der Fremd-
sprachendidaktik und Musikwissenschaft, in der aus der Ethnomusikolo-
gie ein Modell zur Interpretation von Musikkulturen abgeleitet worden ist 
(Meyer-Toivanen 2000). Auch in jenem Kontext ging es wesentlich um 
den Aufbau kulturellen Wissens, nämlich im Deutsch als Fremdsprache-
Unterricht auf der Grundlage von Musiktexten fremdkulturelle Kontexte 
systematisch zu erschließen und zu ergründen, um sie auf dieser Grund-
lage tiefergehend erfassen zu können.  

Zum anderen bedeutet dieses Wiederaufgreifen auf dem Forschungs-
weg einen Aufbruch in Richtung Fachkommunikation, da an diesem 
Punkt dieses aus der Ethnomusikologie entwickelte Interpretationsmodell 
nunmehr auf Rechtstexte übertragen wird. Um diese neue Richtung nach-
vollziehen zu können, wird im folgenden Kapitel das Interpretationsmo-
dell unter Einbeziehung seines ursprünglichen musikwissenschaftlichen 
Hintergrunds dargestellt. Wesentlich für die Auseinandersetzung mit ei-
ner anderen Kultur ist dabei, kulturelle Phänomene handhabbar zu ma-
chen, um dadurch für kulturelle Explorationen einen Zugang zu ermögli-
chen.  
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Nachdem im zweiten Kapitel der Entstehungskontext dargelegt und die 
Fragestellung entwickelt worden ist, geht es im Folgenden darum, als 
Antwort auf die Forschungsfrage einen theoretischen Ansatz darzulegen, 
der ein kulturgerechtes Verstehen von Rechtstexten in der transkulturel-
len Rechtskommunikation ermöglicht. So wird im sich anschließenden 
Kapitel der Forschungsgegenstand theoretisch in der Fachkommunikation 
verortet. Wie aus den im vorangegangenen Kapitel zum Ausgangspunkt 
der Forschung zusammenfassend dargelegten Vorarbeiten ersichtlich, ist 
der Aufbau kulturellen Wissens im Umgang mit fremdkulturellem Recht 
eine wesentliche Voraussetzung, um andere Rechtssysteme in ihrem An-
derssein verstehen zu können. Damit ist kulturelles Wissen immanenter 
Bestandteil professioneller Handlungskompetenz von RechtsexpertInnen, 
da es sie befähigt, bei der Ausführung juristischer Tätigkeiten vor allem 
in transkulturellen Konstellationen kompetent handeln zu können. Um 
dieses Ergebnis der Bedarfsermittlung im Unterricht in der Fachfremd-
sprache Rechtsdeutsch zu implementieren, stellt sich die Frage, wie Jura-
studierende fremdkulturelle Kompetenzen erwerben können. Das Kern-
anliegen dieser Arbeit besteht folglich darin, einen Ansatz darzulegen, der 
es Lernenden ermöglicht, fremdkulturelles Wissen aufzubauen und 
dadurch deutschsprachige Rechtstexte in ihren kulturellen Gegebenheiten 
zu kontextualisieren. Ausgehend vom studienbegleitenden sowie am be-
ruflichen Bedarf ausgerichteten Fachfremdsprachenunterricht Rechts-
deutsch werden im Folgenden in der Fachkommunikation theoretische 
Bezugspunkte dargestellt, an die diese Arbeit anknüpft. Dabei geht es 
nicht darum, einen Überblick über die Fachsprachen- und Fachkommuni-
kationsforschung zu geben. Vielmehr wird angestrebt, vor dem Hinter-
grund der Fachsprachen- und Fachkommunikationsforschung die theore-
tischen Eckpunkte fokussiert herauszuarbeiten, auf die die vorliegende 
Fragestellung Bezug nimmt.29  

                                                           
29 Für einen Einstieg in die Fachsprachen- und Fachkommunikationsforschung sei 

verwiesen auf z. B. v. Hahn (1983), Bungarten (1993), Kalverkämper (1998), 
Roelcke (2020). 
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Die Arbeit hat ihren Ursprung in der tertiären Unterrichtspraxis, sodass 
die theoretischen Bezugspunkte zur Fachkommunikationsforschung vom 
didaktischen Rahmenkonzept des Unterrichts ausgehend herausgestellt 
werden. Durch dieses induktive Vorgehen werden die Vorarbeiten an die 
Dissertation angebunden und wird ihrem Beitrag zur Entwicklung sowie 
Bearbeitung der Forschungsfrage Rechnung getragen. Betont sei aber, 
dass der didaktische Ausgangskontext nur der Beginn für die sich daran 
anschließenden theoretischen Überlegungen zu einem kulturgerechten 
Verstehen fremdsprachlicher Rechtstexte ist.  

3.1 Wissensorientierung 

Dem studienbegleitenden Fachfremdsprachenunterricht Rechtsdeutsch 
liegt das in der Fachkommunikation entwickelte Kurskonzept Fach-mit-
Sprache zugrunde, das einer am Wissen orientierten Richtung der Fach-
kommunikation zuzuordnen ist und deren Augenmerk auf den „konkre-
ten, hinter der fachlichen Kommunikation liegenden Wissenselementen, 
ihrer Strukturierung und kommunikativen Entstehung im Rahmen der 
textuellen Kommunikation“ liegt (Engberg 2016: 427). Dieser Ansatz 
richtet sich im Gegensatz zum Sprache-mit-Fach-Konzept nicht an 
Sprachexpertinnen, sondern an Studierende, die in Ergänzung zu ihrem 
Studienfach Sprachen lernen. Ein wesentliches Ziel des Unterrichts be-
steht folglich in der Vermittlung (fach)fremdsprachlicher Kompetenzen, 
die zur Bewältigung beruflicher Aufgaben erforderlich sind (Engberg 
2016: 429–430). So wird hier von einem funktionalen Sprachverständnis 
ausgegangen, das Sprache in erster Linie als „Arena“ (Müller 1999: 32) 
beruflichen Handelns bzw. der (transkulturellen) Rechtskommunikation 
auffasst und weniger die Merkmale von Sprache in den Vordergrund 
stellt, als vielmehr das fachliche Wissen, das im vorliegenden For-
schungszusammenhang z. B. zur Bearbeitung einer Rechtssache notwen-
dig ist.  

Damit grenzt sich diese Kurskonzeption aufgrund ihrer Wissensorien-
tierung von einem Paradigma der Fachsprachenforschung ab, das mit Ro-
elcke dem systemlinguistischen Inventarmodell zugeordnet wird (Ro-
elcke 2020: 12–13) und maßgeblich von Hoffmanns Fachsprachen-
definition geprägt ist: 
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Fachsprache – das ist die Gesamtheit aller sprachlichen Mittel, die in einem 
fachlich begrenzbaren Kommunikationsbereich verwendet werden, um die 
Verständigung zwischen den in diesem Bereich tätigen Menschen zu gewähr-
leisten. (Hoffmann 1985: 53) 

Zu lesen ist diese Definition in ihrem damaligen Forschungskontext, in 
dem eine übergeordnete Forschungsfrage darin bestand, Fachsprachen in 
Relation zu einer abstrakt angenommenen Gemeinsprache mit einer Art 
Taxonomie zu unterlegen, indem das „Instrumentarium an sprachlichen 
Mitteln“ umfassend inventarisiert wird (Hoffman 1985: 48). Zum Inven-
tar gehören demnach alle sprachlichen Elemente bzw. Regeln sowohl auf 
Wort- und Satzebene, die „ursprünglich der Gesamtsprache [angehören]“ 
und „in den Fachsprachen eine funktionelle Einheit [bilden]“. Auch wenn 
mit Roelcke (2020: 14) bei Hoffmann in der Verwendung dieser sprach-
lichen Mittel in einem als „Ausschnitt aus der gesellschaftlichen Wirk-
lichkeit“ verstandenen „fachlich begrenzbaren Kommunikationsbereich“ 
(Hoffmann 1985: 53) auf eine kommunikative Sichtweise geschlossen 
werden könnte, und ferner in der Erfassung der sprachlichen Mittel ein 
praktischer didaktischer Nutzen für den fachbezogenen Unterricht gese-
hen wird (52), folgt dieser Ansatz mit seinem „Vorverständnis von Spra-
che als lexikalischem Inventar und syntaktischen Regeln“ dem systemlin-
guistischen Paradigma der Fachsprachenforschung (Roelcke 2020: 14). 
Da es nun aber in dieser Arbeit weder um die sprachlichen Merkmale der 
bei juristischen Tätigkeiten verwendeten Sprache noch um die Beschrei-
bung fachsprachlicher Inventare, Subsprachen oder einer variierten 
Sprachform, sondern um das in Rechtsdiskursen sprachlich vermittelte 
kulturelle Wissen geht, liegt hier folglich eine Fragestellung vor, die in 
einem systemlinguistischen Rahmen erkenntnistheoretisch nicht zu ver-
orten ist. Diese Abgrenzung gilt ebenso gegenüber anderen in der Nach-
folge von Hoffmann entstandenen Ansätzen der Fachsprachenforschung, 
die wie die Beschreibungen von Fachsprache aus varietätslinguistischer 
Perspektive (z. B. Becker/Hundt 1998; Hoffmann 1998; Adamzik 2018) 
der systemlinguistischen Fachsprachenkonzeption zugeordnet werden 
(Roelcke 2020: 15, 17).  

Die sich des Weiteren aus dem Kurskonzept ergebende Orientierung 
des Fachfremdsprachenunterrichts auf das hinter den Texten liegende kul-
turelle Wissen bezieht sich jedoch auf Forschungsrichtungen, die im 
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Zusammenhang der kognitiven Wende (Baumann 2001) in der Fachkom-
munikationsforschung stehen, deren Erkenntnisinteresse dem Erwerb, 
Aufbau oder der Vermittlung von Wissen gilt (Schubert 2007: 152). Da-
mit bleibt für Hoffmann das „Fachwissen bzw. Fachdenken“ nicht mehr 
„stillschweigende Voraussetzung für die Analyse von Fachsprachen in 
Gestalt von Fachtexten“, sondern ist dem Sprachwissen als „[e]rste Vo-
raussetzung für die Teilnahme an der Fachkommunikation“ vorgeordnet. 
In dieser kognitiven Phase wird anstelle des Fachsprachenbegriffs der Be-
griff der Fachkommunikation in den Vordergrund gerückt, sodass dem 
Fokus auf die Funktion der Sprachen als Versprachlichung von Fachin-
halten und dem damit verbundenen paradigmatischen Erkenntnisinteresse 
an „fachlichen Kenntnissystemen“ entsprochen wird. Das Augenmerk 
liegt demnach auf Kenntnissystemen oder der Abbildung von „Wissens-
repräsentationen im menschlichen Gedächtnis“ (Hoffmann 1993: 593–
596). Roelcke fasst entsprechende Ansätze der neueren Fachsprachenfor-
schung, deren Interesse den „kognitiven Anlagen des Menschen“ gilt, un-
ter dem kognitionslinguistischen Funktionsmodell zusammen (Roelcke 
2020: 29). Somit ist hierin aus Perspektive der Dissertation ein Anknüp-
fungspunkt zu erkennen, da ihr Gegenstand ein Aspekt der Wissenskommu-
nikation im Recht ist, nämlich der Aufbau individueller Kenntnissysteme im 
Hinblick auf fremdkulturelles Wissen in der Rechtskommunikation.  

Mit diesem Paradigmenwechsel rückt eine Gelingensbedingung von 
Kommunikation in den Mittelpunkt des Interesses. Denn eine wesentliche 
Voraussetzung für die Teilhabe am Diskurs der jeweiligen Fachgemein-
schaft besteht darin, dass die TeilnehmerInnen über das Sprachwissen 
hinaus ebenso über das notwendige fachliche Wissen verfügen (Hoff-
mann 1993: 595). Diese Vorbedingung gilt insbesondere für die Rechts-
arbeit30, in der angestrebt wird, „systematische Kontexte zu anderen Vor-
schriften, zu anderen Urteilen und zu den Texten der Wissenschaft 

30 Der Begriff Rechtsarbeit stammt aus der Strukturierenden Rechtslehre: „Juris-
tisches Handeln, gleich ob in Praxis oder Wissenschaft, ist stets Arbeit in Ge-
sellschaft lebender Menschen, ist sozialer Kommunikationsinhalt und Wir-
kungsfaktor. Als gesellschaftliche Arbeit ist juristische Normsetzung und 
Norm-umsetzung, sind Wertung, Entscheidung und Diskussion durch Juristen 
nicht nur nach Material (Sachverhalten, Normtexten, sonstigen Texten) und 
nach der der Binnenstruktur ihrer Handlungsabläufe zu verstehen. Sie sind viel-
mehr von ihrem sozialen Umfeld her zu erforschen“ (Müller 1984: 247). 
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herzustellen“, die als Entscheidungsgründe „in ihrem eigenen Zusam-
menhang plausibel zu sein haben“ (Müller 1999: 32).  

Die Berücksichtigung kognitiver Aspekte wird in erkenntnistheoreti-
scher Hinsicht als eine qualitative Neuausrichtung bisheriger fachsprach-
licher Forschung verstanden, da eine „Fachsprache und die hiermit ge-
troffenen fachsprachlichen Äußerungen den kognitiven Anlagen des 
Menschen [entsprechen] und erst anhand dieser hinreichend erklärt wer-
den [können]“ (Roelcke 2020: 29). Die Ausrichtung am Wissen zielt vor-
liegend jedoch nicht darauf, anhand von Kenntnissystemen fachsprachli-
che Phänomene zu erklären, sondern fach- und berufsbezogen das 
„spezialisierte Wissen zu einem Sachgebiet und Handlungszusammen-
hang“ zur Bewältigung und Ausführung inhaltlicher, also rechtlicher Auf-
gaben und Tätigkeiten zu nutzen. Denn „es verschafft tiefere Einsichten 
in sachliche Zusammenhänge und ermöglicht es, einzelne Gegebenheiten 
in ihrer Vernetzung zu erfassen und systematisch einzuordnen“ (Kalver-
kämper 1998: 14, Hervorhebungen im Original). Dieses spezialisierte 
Wissen muss in Lehr-Lernprozessen weitergegeben bzw. erworben wer-
den und unterliegt ständigen Änderungen, sodass es einen dynamischen 
Charakter aufweist. Das erforderliche Fachwissen, das auch als „die Ge-
meinschaft der besonderen Kenntnisse“ verstanden wird (Kalverkämper 
1998: 14–15, Hervorhebungen im Original), erwerben Jurastudierende 
folglich im Verlauf ihres Studiums. Damit werden zukünftige Rechtsex-
pertInnen nicht nur individuelle TrägerInnen von Fachwissen, sondern 
durch Enkulturation zu einem Teil einer Wissensgemeinschaft im Recht. 
Auf diese Auffassung von Fachwissen kann im Zusammenhang dieser 
Arbeit Bezug genommen werden, denn es handelt sich zum einen bei der 
Kenntnis verstehensrelevanter kultureller Kontexte um spezialisiertes 
Wissen, das zudem über ein Erfassen und Systematisieren hinausgehend 
eine wesentliche Voraussetzung von kulturgerechtem Verstehen von 
Rechtstexten darstellt. Zum anderen korreliert ein dynamischer Wissens-
begriff mit der dem Recht immanenten Dynamik. 

Bei dieser wissensorientierten Richtung steht also weniger die Sprache 
im Vordergrund als vielmehr das textvermittelte fachspezifische Wissen. 
Somit nimmt in dieser Ausrichtung die „Beschreibung [von] Fachwissen 
als [dem] eigentlich Spezifische[n] fachlicher Kommunikation“ eine zent-
rale Stellung ein, weshalb das Interesse nicht auf sprachliche Merkmale, 
sondern auf das in Texten vermittelte Wissen als Grundlage kommunika-
tiven Handelns gerichtet ist (Engberg 2002: 224). Mit dieser Ausrichtung 
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wird angestrebt, zukünftige RechtsexpertInnen „in die Denk- und Hand-
lungsweise [einzuführen]“ (Engberg 2008: 99).31 Dieses Fachwissen ist 
jedoch theoretisch nicht mit systemlinguistischen Ansätzen zu erschlie-
ßen, weshalb eine Auseinandersetzung mit dem Fach auf einer theoreti-
schen Grundlage zu führen ist, die auch den Prämissen des jeweiligen 
Fachs entsprechend das für ein rechtskommunikatives Handeln erforder-
liche Wissen zugänglich und erfassbar macht. Damit stellt sich die Frage, 
welches fachkommunikative Fachverständnis hier im Kontext der Rechts-
kommunikation zugrunde liegt.  

3.2 Fachkonzept: Vom Text zum Diskurs 

Recht und Rechtswissenschaften werden insbesondere im akademischen 
Bereich wie vergleichsweise Medizin oder Technik als Fach wahrgenom-
men. Nur sollte diese Zuordnung zu einer wie auch immer als Fach defi-
nierten Entität nicht dazu führen, die jeweiligen Besonderheiten ‚der Fä-
cher‘ zu übersehen. In Anlehnung an die Strukturierende Rechtslehre, in 
deren Mittelpunkt das „Handeln professioneller Juristen“ steht (Müller 
1984: 249), wird in dieser Arbeit auch aus rechtstheoretischer Perspektive 
ein ontologisches Fachverständnis vermieden und das Augenmerk auf das 
konkrete juristische Tun gelenkt, das sprachlich geprägt ist: „Alles, was 
sie [scil. JuristInnen, A.M.] tun, tun sie in Sprache“ (Müller 1999: 30–
31). So gilt für das Recht, dass es erst durch Sprache zu dem wird, was 
mit ‚Recht‘ bezeichnet wird und deshalb die im Hinblick auf seine als 
Qualität oder „Beschaffenheit“ verstandene Fachlichkeit (Kalverkämper 
1998: 1) ein Alleinstellungsmerkmal aufweist. Denn sowohl Gesetzge-
bung als auch Rechtsprechung sind ausschließlich in ihrer immer wieder 
neu hervorzubringenden sprachlichen Gefasstheit existent. Damit wird 
das Augenmerk nicht nur auf die Sprache, sondern insbesondere auf die 
Arbeit mit der Sprache im Recht gelenkt, die durch Textarbeit charakte-
risiert ist und zudem in einem gesellschaftlich-institutionellen Handlungs-
zusammenhang stattfindet (Busse 1992: 115–117). Die das Recht konsti-
tuierende Textarbeit ist somit prinzipiell in einem diskursiven Kontext zu 

31 Vgl. dazu Fluck, der in der „Hinführung in die Denk-, Sprach- und Handlungs-
systeme einzelner Fächer“ eine „generelle fachsprachendidaktische Zielset-
zung“ sieht (Fluck 1998: 949).  



43 

 Theoretischer Bezugsrahmen Fachkommunikation 

sehen,  in dem aufgrund einer intertextuell und institutionell verwobenen 
bzw. bedingten Vielfalt von Texten Recht geschaffen wird. Für die Text-
rezeption ergibt sich daraus, dass Recht nur in seinen institutionell be-
stimmten textuellen Zusammenhängen zu verstehen ist (Adamzik 2004: 
46).  

Zum juristisch relevanten Textrepertoire gehören nicht nur die im en-
gen Sinn verstandenen Fachtexte wie z. B. Normtexte, Kommentare oder 
Entscheidungen, sondern in gleicher Weise gegebenenfalls jede Art von 
Text bzw. Textsorte beliebigen Inhalts, die neben ihrem inhaltlichen Be-
zug aus fremdsprachlicher Perspektive auch insofern relevant sind, als 
dass sie fremdkulturelle Verstehensprozesse unterstützen.32 Dazu gehö-
ren z. B. zu den von Laien produzierten Sachverhaltsschilderungen (Kühn 
2001: 587) in gleicher Weise Sachtexte, denen für das juristische Tun ver-
stehensrelevante Inhalte entnommen werden können. Aus diesem Grund 
wird in dieser Arbeit von Rechtstexten gesprochen, worunter alle für die 
Bewältigung einer juristischen Aufgabe oder Tätigkeit relevanten schrift-
lichen Texte gefasst werden. Entscheidend für ihre Bedeutung im Recht 
ist erst die Relevanz, die Texten im Rechtsdiskurs zukommt. Somit neh-
men Texte in der juristischen Arbeit wegen ihrer rechtkonstituierenden 
Funktion eine zentrale Stellung ein, der auch im darzulegenden Kulturan-
satz entsprochen wird: Der Ansatz ermöglicht Fremdsprachenlernenden, 
deutschsprachige Rechtstexte in Interpretationsprozessen in ihren kultu-
rellen Kontexten zu ergründen und dadurch auf dieser Textbasis kulturel-
les Wissen aufzubauen. Die Zentralstellung von Texten lässt sich ebenso 
aus dem didaktischen Rahmen des Unterrichts ableiten, da sie eine Um-
setzung des ermittelten Bedarfs berufsrelevanter Kompetenzen ist. Denn 
Leseverstehen ist aus den empirischen Vorstudien als eine der wichtigsten 
Kompetenzen in juristischen Berufen hervorgegangen (Meyer 2011a: 
339–340). Zudem wird der Fokus auf Texte damit begründet, dass die 
Institution Recht erst durch Sprache und der Arbeit mit schriftlichen Tex-
ten konstituiert wird (Busse 1992: 259), sodass Texte die unverzichtbare 
Grundlage der Rechtskommunikation bilden.  

                                                           
32 Vgl. dazu Müller: Müller plädiert dafür, in die juristische Konkretisierungsar-

beit zusätzlich „mit der Hilfe der Texte der Nicht-Normen“ auch „Realdaten“ 
einzubeziehen (Müller 1984: 237). 
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Das Augenmerk auf Texten als Basis bzw. Gegenstand von Fachkom-
munikation kann mit einer pragmalinguistisch ausgerichteten For-
schungsrichtung in Zusammenhang gebracht werden (Roelcke 2020: 23–
24), die am Text in kommunikativen Konstellationen interessiert ist. In 
Differenzierung einer grundsätzlichen Auffassung im Rechtsbereich, der 
zufolge „Kommunikation dem Recht konstitutiv [ist]“ (Sandrini 1999: 
11), fokussiert Engberg die funktionale Bedeutung von Texten. Texte ge-
hen als „Ergebnis aus dem Zusammenspiel zahlreicher sprachlicher und 
nicht-sprachlicher Faktoren“ hervor und werden somit als „ein Element 
des Kommunikationsprozesses“ aufgefasst (Engberg 2001: 70). Ein rich-
tungsprägender Gedanke für eine textorientierte Forschungsphase lautet 
schon bei Hoffmann in folgender Weise: 

So notwendig und wichtig die Analyse der Fachsprache auf den Ebenen der 
Grapheme und Phoneme, der Morpheme und grammatischen Kategorien, der 
Lexeme und Wortformen sowie der Syntagmen, Phrasen und Sätze für die 
Fachsprachenforschung ist, ein tieferes Verständnis und eine einigermaßen 
vollständige Beschreibung ergeben sich erst aus der integrativen Betrachtung 
komplexer Einheiten höherer Ordnung als strukturierte und funktionale Ganz-
heiten, mit denen es der Fachmann in der sprachlichen Kommunikation eigent-
lich zu tun hat. Die Fachsprachenforschung kommt also – wie die Sprachwis-
senschaft überhaupt – am Phänomen des Textes nicht vorbei. (Hoffmann 1985: 
230) 

Diese Einsicht wird dahingehend interpretiert, dass Texte zwar als For-
schungsgegenstand ins Blickfeld der Fachsprachenforschung gerückt 
sind, aber das Interesse am Text vornehmlich ein systemlinguistisches ist, 
auch wenn folgender Definition ein Perspektivenwechsel von „der Fach-
sprache als sprachliche Systeme, die fachlicher Kommunikation zugrunde 
liegen“, hin zu einem Verständnis, das Texte „als Ergebnis fachlicher Kom-
munikation“ auffasst, zu entnehmen ist (Roelcke 2020: 24). 

Der Fachtext ist Instrument und Resultat der im Zusammenhang mit einer spe-
zialisierten gesellschaftlich-produktiven Tätigkeit ausgeübten sprachlich-
kommunikativen Tätigkeit; er besteht aus einer endlichen, geordneten Menge 
logisch, semantisch und syntaktisch kohärenter Sätze (Texteme) oder satzwer-
tiger Einheiten, die als komplexe sprachliche Zeichen komplexen Propositio-
nen im Bewusstsein des Menschen und komplexen Sachverhalten in der ob-
jektiven Realität entsprechen. (Hoffmann 1985: 233–234) 
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Mit dieser Definition ist zudem die methodische Vorgehensrichtung der 
Textanalyse vorgezeichnet, da sie entsprechend der „Hierarchie der 
sprachlichen Ebenen“ von oben nach unten durchzuführen ist, um 
dadurch die „Konstituenten“ von „größeren kommunikativen Einheiten“ 
zu ermitteln (Hoffmann 1985: 234). Damit verlagert sich in dieser Rich-
tung das hauptsächliche Erkenntnisinteresse von der Satz- auf die Text-
ebene und richtet sich weiterhin auf die sprachsystemischen Merkmale 
der Fachsprachen, die jedoch im Kontext dieser Arbeit nicht adressiert 
werden. Denn RechtsexpertInnen sind weniger an linguistischen Phäno-
menen als solchen interessiert, als an den in den Textäußerungen vermit-
telten Inhalten, also dem Wissen, das in den intertextuellen Vernetzungen 
von Rechtstexten konstituiert wird. Dieses Wissen ist Voraussetzung da-
für, berufliche Aufgaben auf der Grundlage von juristischer Textarbeit zu 
bewältigen. Um aber an dieses Wissen heranzukommen, ist es notwendig, 
die durch sprachliche Zeichen evozierten Wissensrahmen zu explizieren 
(Busse 2007: 111), die jeweils in einer bestimmten Situation und in Ab-
hängigkeit vom Erkenntnisinteresse ein Verstehen – und vorliegend ins-
besondere ein kulturgerechtes Verstehen – ermöglichen. Somit wird im 
Kontext dieser Arbeit nur auf das Textinteresse als solchem rekurriert, 
aber nicht auf die damit verbundene „[realistische Sprachauffassung]“, 
die annimmt,  

[...] dass es so etwas wie eine tatsächliche, von menschlicher Erkenntnis unab-
hängige Welt von Gegenständen und Sachverhalten gibt, die vom Menschen 
durch entsprechende Begriffe und Urteile erkannt sowie durch Wörter und 
Sätze, die diesem wiederum entsprechen, vermittelt werden. (Roelcke 2020: 
24) 

Aus rechtswissenschaftlicher Perspektive kann eine realistische Sprach-
auffassung (Roelcke 2020: 24) in Verbindung sowohl mit einem durch 
Vernunft erkennbaren, „unwandelbaren und allgemein gültigen“ Natur-
recht (Kaufmann 2011: 30) als auch mit einer positivistischen Rechtsauf-
fassung gebracht werden. Denn beiden Rechtsauffassungen liegt ein glei-
ches „Verständnis des Rechtsfindungsprozesses“ zugrunde, demzufolge 
„konkrete Rechtsentscheidungen“ streng logisch erschlossen werden. „So 
ist nach diesen Denkmodellen das konkrete, positive Recht etwas Starres, 
a priori Festgelegtes.“ (Kaufmann 2011: 82, Hervorhebungen im Origi-
nal). Im Gegensatz zu diesen Auffassungen wird vorliegend jedoch davon 
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ausgegangen, dass Recht in menschlichen Gemeinschaften gemacht wird 
und in einem dynamischen Gefüge seine Geltung in zeiträumlichen Ge-
gebenheiten jeweils entfaltet und deshalb auf eine „idealistische Auffas-
sung“ Bezug genommen wird, der zufolge „sich der Mensch die ihn um-
gebende Wirklichkeit durch sein sprachliches und epistemisches Handeln 
erst selbst erschafft“ (Roelcke 2020: 24). Somit wird ein erkenntnistheo-
retisches Vorgehen ausgeschlossen, in Rechtstexten schon festgelegte Be-
deutungen freizulegen. Vielmehr rücken die „mit und an Texten“ arbei-
tenden JuristInnen ins Blickfeld (Müller 1999: 31, Hervorhebung im Ori-
ginal). Denn „[d]ie Rechtsnorm ist dem Rechtsarbeiter nicht schon vor-
gegeben, begrifflich abgesteckt, sondern wird überhaupt erst und durch 
ihn hergestellt“ (JeandʼHeur 1989a: 25).33 Die Rechtsnorm „‚ist‘ nicht 
etwa die Abbildung“ von Wirklichkeiten, „sondern kann nur als sprach-
lich formuliertes und als verbindlich aufgestelltes Modell einer zu reali-
sierenden Ordnung wirken“ (Müller 1984: 267). 

Ausgehend von der auch rechtstheoretisch begründeten Bedeutung von 
Texten im Hinblick auf die Konstitution und den Erwerb verstehensrele-
vanten Wissens ist folglich im Recht über das Textverständnis hinausge-
hend vor allem von einem diskursiven Fachverständnis auszugehen, so-
weit es im Recht überhaupt sinnvoll erscheint eine wie auch immer 
fundierte Definition von ‚Fach‘ anzustreben. Dennoch kann auf beste-
hende Definitionen teilweise rekurriert werden, wie z. B. Kalverkämpers 
pragmatische Fachdefinition, die sich von „starr[en] und definit[en]“ De-
finitionen unterscheidet: 

Fach ist, was (a) als solches institutionalisiert ist, (b) von der (sozialen und 
sachlichen) Bedarfslage her sich als ganzheitlicher Komplex motiviert und (c) 
als identifizierbares Arbeitsfeld mit Effizienz funktioniert und (d) durch soziale 
Konvention (von welchen Gruppen auch immer) akzeptiert ist. (Kalverkämper 
1998: 14, Hervorhebungen im Original) 

Recht kann durchaus im Sinne dieser Definition als Fach wie z. B. als 
Studienfach Rechtswissenschaften oder gesellschaftlich wahrnehmbare 
Institution substantiell aufgefasst werden. Hinzuzufügen ist im Kontext 

33 Unter ‚Rechtsarbeit‘ fasst Müller ein „reflektiertes juristisches Handeln“, eine 
„methodologisch geschulte Tätigkeit von Professionellen beim Erzeugen und 
Verwirklichen des Rechts“ (Müller 1984: 247). 
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dieser Arbeit jedoch der dem Recht eigene Aspekt der Diskursivität, der 
schon im Zusammenhang mit der diskursbildenden Funktion von Texten 
angesprochen worden ist. Kalverkämper sieht „‚Fach‘ als Kommunikati-
onsraum“, in dem fachkonstituierende Prozesse stattfinden: 

Fach [wird] durch eine fachsprachlich merkmalreiche, ja merkmalspezifische 
[...] (referentielle) Kommunikation über die Welt, über die Gegenstände, Sach-
verhalte und Handlungszusammenhänge in ihr [erstellt]. (Kalverkämper 1998: 
6) 

Dieser Auffassung der Konstituierung von Fach in fachsprachlicher Kom-
munikation (Kalverkämper 1998: 6) kann gefolgt werden, soweit dieses 
kommunikativ-dynamische Fachverständnis als Kommunikationsraum 
auch den strukturell-institutionell bedingten diskursiven Charakter des 
Rechts inkludiert. Denn sowohl legislativen als auch judikativen Prozes-
sen liegen institutionell bestimmte Diskurse der Rechtsgemeinschaft zu-
grunde, in denen in andauernden und wiederholten Interpretationen und 
Argumentationen nicht nur jeweils geltende Rechtsauffassungen ausge-
handelt werden. Vielmehr bilden diskursive Prozesse die philosophisch-
theoretische Grundlage der Legitimation von Recht überhaupt. Dabei geht 
es nicht darum, das ‚richtige‘ Recht aufzufinden, sondern darum, ein 
möglichst gerechtes Recht zu schaffen, das auf diskursiv erzielter Ratio-
nalität und Vernunft beruht und dem aufgrund einer rational-vernünftig 
erzielten Legitimation vorläufige Geltung zuerkannt wird.  

Im Hinblick auf die legitimierende und konstituierende Funktion der 
Diskursivität im Recht kann ebenso auf eine neuere Fachdefinition für 
den vorliegenden rechtskommunikativen Kontext rekurriert werden: 

Ein Fach ist ein Gegenstandsbereich, auf dessen (kommunikative) Bearbeitung 
sich in einer Gesellschaft bestimmte Menschen spezialisiert haben. (Adamzik 
2018: 86) 
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Dieser Definitionsvorschlag ist aus Hoffmanns „breite Anerkennung fin-
den[der]“ Fachsprachendefinition abgeleitet, indem darauf Bezug genom-
men wird, dass „[ein] Tätigkeitsbereich erst durch die Menschen mittels 
sprachlicher Zeichen konstituiert [wird]“ (Adamzik 2018: 86).34  

Problematisch erscheint aus der Perspektive des Rechts jedoch die Be-
stimmung eines Gegenstandsbereichs, der etwas Abgrenzbares impliziert. 
Denn Fachdefinitionen sind „[sekundäre Konstrukte]“, die „die Arbeits-
teilung und die soziale Gliederung einer Gesellschaft [reflektieren]“ und 
„versuchen diese zu kategorisieren“ (Adamzik 2018: 163). Eine derartige 
taxonomische Bestimmung von dem, was als Recht angesehen wird, 
könnte in gleicher Weise wie ein realistisches Sprachverständnis zu einer 
dem hier zugrunde gelegten dynamischen Rechtsverständnis widerspre-
chenden positivistischen Rechtsauffassung führen, die im Wesentlichen 
davon ausgeht, dass das Recht im Gesetz steht und folglich dort zu finden 
ist. Deshalb wird hier beim Fachverständnis in Anlehnung an Adamzik 
nicht nur von der kommunikativen Bearbeitung eines Gegenstandsbe-
reichs, sondern zudem von Fach als einem diskursiv-konstituierten Kon-
strukt ausgegangen, das sprachhandelnd-argumentativ entsteht und legi-
timiert wird. Aufgenommen wird hier somit auch in grundlegender 
Hinsicht die kritische Haltung gegenüber wissenschaftlichen Definitionen 
von Fach, die „eine theoretisch fundierte Typologie“ anstreben. Im Recht 
ist jedoch eine derartige Haltung zu hinterfragen, die davon ausgeht, dass 
„theoretisch fundierte allgemein gültige Definitionen und Systematisie-
rungen sinnvoll und möglich [seien]“. Mit Rekurs auf die oben dargelegte 
argumentativ-diskursive Konstitution von Recht, scheint eine klar ab-
grenzende Fachdefinition im Widerspruch zu seiner ihm immanenten ar-
gumentativen Aushandlung und dadurch auch zum „[konstitutiv kon-
fliktären]“ Charakter von Rechtsdiskursen zu stehen (Adamzik 2018: 
204–205).  

Ein im Diskurs entstehender Fachbegriff kann auch mit Bezugnahme 
auf den konstituierenden Charakter juristischer Textarbeit im Zusammen-
hang mit einem textlinguistischen Diskursverständnis gesehen werden. 

34 In einer Erweiterung dieser Definition fügt Adamzik noch den Aspekt hinzu, 
dass Fächereinteilungen historisch und kulturell bedingt von großen Unter-
schieden geprägt sind (2018: 95). Dieser Zusatz expliziert den ‚Gegenstands-
bereich‘ im ersten Teil der Definition, ohne dadurch dessen taxonomische Be-
deutung aufzuheben. Deshalb ist hier nur die kürzere Definition zitiert. 
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Wird unter Diskurs eine sich stets erweiternde „gesellschaftlich konstitu-
ierte“ Gesamtmenge an Texten aufgefasst, die „inhaltlich miteinander 
verbunden sind“, „immer in Traditions- und/oder Diskussionszusammen-
hängen [stehen]“ und in ihrer Gesamtheit eine „prinzipiell offen[e] 
Größe“ sind, stellt sich ein diskursives Fachverständnis als eine Wieder-
spiegelung der textbasierten Diskursivität des Rechts dar (Adamzik 2004: 
46).  

Deshalb wird vorliegend anstelle einer kategorisierenden Fachdefini-
tion Recht als durch Sprache konstituierte, dynamische und kulturell ge-
prägte Wissenssysteme aufgefasst. So ist es möglich, Recht über diese 
Wissensorientierung auch als Fach zu definieren. Aus kognitiver Perspek-
tive ist Fach  

[e]in eigenständiges [...] kognitives System, das aus der Gesamtheit aller hu-
manen und nichthumanen Träger jener untereinander vergleichbaren bzw. ähn-
lichen Sonderrahmensysteme besteht, in denen spezifische Informationen und 
Daten über ein bestimmtes System bzw. über ein bestimmtes Segment einer 
nicht gemeinplatzhaften oder allgemein bekannten oder gültigen, natürlichen 
und/oder artifiziellen Realität den Gesetzmäßigkeiten des speziellen Realitäts-
segments entsprechend erworben, gespeichert, geordnet, abgerufen, weiterver-
arbeitet, erneuert, erweitert und mittels anderer Rahmensysteme prozesshaft in 
irgendeine gesellschaftlich orientierte bzw. kommunikativ-interaktive 
menschliche Tätigkeit (Sprechakt, Handlung, Schrift-, Bildtext usw.) umge-
setzt werden. (Schmatzer 1995: 100) 

Das Fach wird somit als kognitives System aufgefasst, das den Rahmen 
für Erwerb, Speicherung, Prozessierung und kommunikative Verwen-
dung von spezifischem Wissen bildet. Damit werden Fachleute zu Wis-
sensträgerInnen, die über ein Mindestmaß „spezieller kognitiver Rah-
men“ verfügen müssen, das sicherstellt, dass ausreichend kognitive 
Wissensrahmen zur Verfügung stehen und aktiviert werden können. Die 
fachlichen Wissensrahmen werden jeweils von der „Rahmenträgerge-
meinschaft“, also dem Fach bestimmt (Schmatzer 1995: 101). Auf die 
Rechtskommunikation bezogen bedeutet dies, dass für ein Verstehen von 
Rechtstexten ausreichend rechtliche Wissensrahmen vorhanden sein müs-
sen, die typischerweise in der Ausbildung zur Juristin/zum Juristen er-
worben werden, um aufgrund dieser Kompetenz fachadäquat handeln zu 
können. 
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Mit diesem funktionalen Verständnis von Sprache, das die Vermittlung 
von Wissen in den Mittelpunkt stellt, ist demnach ein erkenntnistheoreti-
sches Potenzial verbunden, auf das auch im Kontext dieser Arbeit Bezug 
genommen wird. Denn durch die Einbeziehung kognitiver Aspekte wird 
verstehensrelevantes Wissen und vorliegend das Erschließen kultureller 
Dimensionen von Rechtstexten sowie der damit einhergehende Aufbau 
kultureller Kompetenz zum Untersuchungsgegenstand.  

3.3 Interdisziplinäre Ausrichtung 

Das Frageinteresse der Arbeit richtet sich auf kulturelle Kompetenzen, die 
eine wesentliche Voraussetzung für kommunikatives Handeln im Rechts-
bereich sind. Dadurch werden Kultur- und Rechtswissenschaften als zent-
rale Bezugsdisziplinen gesetzt, die den interdisziplinären Rahmen stellen, 
in dem der Forschungsfrage nachgegangen wird. Aus der Perspektive der 
Fachkommunikationsforschung steht dieses interdisziplinäre Vorgehen 
insofern im Zusammenhang mit pragmalinguistischen Ansätzen der Fach-
sprachenforschung, als dass in der Erforschung „kommunikative[r] Pro-
zesse“ und damit auch „fachkommunikative[n] Handeln[s]“ ein entschei-
dender Schritt gesehen wird (Roelcke 2020: 27), zu anderen Disziplinen 
wie z. B. den Rechtswissenschaften einen theoretischen Zugang zu ent-
wickeln, um sie somit für die Fachsprachen- bzw. Fachkommunikations-
forschung und darüber hinaus für die fachfremdsprachliche Ausbildung 
von im Rechtsbereich tätigen ExpertInnen auch erkenntnistheoretisch 
nutzen zu können. Denn gerade in der Auseinandersetzung mit der ande-
ren Disziplin auf theoretischer Ebene besteht eine Möglichkeit, For-
schungsansätze fächerübergreifend auszurichten. Ein Beispiel solch einer 
interdisziplinären Ausrichtung zeigt auf, wie an der Schnittstelle zwi-
schen Angewandter Linguistik und der Rechtsvergleichung unter einem 
Dach der Rechtslinguistik ein Forum für eine sich gegenseitig inspirie-
rende Zusammenarbeit geschaffen werden kann (vgl. Engberg 2013; 
Lindroos 2020).  

Bezugnehmend auf integrative Ansätze in der Fachsprachenforschung, 
die auch als Fachtextforschung gefasst werden kann, stellt sich auch heute 
noch eine grundsätzlich nicht irrelevante Frage zur erkenntnistheoreti-
schen Einordnung interdisziplinärer Herangehensweisen, ob oder inwie-
weit aus anderen nichtlinguistischen Fachwissenschaften Paradigmen, 
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theoretische Konzepte oder Methoden in der fachkommunikativen For-
schung angewandt oder integriert werden: Steht eine „mehrdimensionale 
Beschreibung von Fachtexten“ anhand der Fachlichkeitskategorie für ein 
interdisziplinäres Paradigma, dessen theoretischer Rahmen sowohl lingu-
istisch als auch fachwissenschaftlich bestimmt ist (Baumann 1993: 407)? 
Auf den vorliegenden Kontext der Rechtskommunikation übertragen lau-
tete die entsprechende Frage, welche in die Beschreibung eines Textes 
einfließenden Erkenntnisse z. B. durch Bezug zu rechtstheoretischen bzw. 
rechtsdogmatischen Konzepten – also aufgrund interdisziplinärer Ein-
sichten gewonnen werden. Kritik an der „Integration interdisziplinärer 
Forschungsansätze“ wird auch hinsichtlich der Beschreibung von Fach-
sprachen in der Hinsicht geäußert, dass sich  

die Fachsprachenforschung unter dem pragmalinguistischen Kontextmodell 
zunächst einmal konzeptionell (Fachsprachen als Textäußerungen) und empi-
risch (differenziertere Forschungsergebnisse), methodisch aber noch nicht von 
denjenigen unter dem systemlinguistischen Inventarmodell entfernt. (Roelcke 
2020: 27) 

Die Kritik wird bei Roelcke zwar zunächst noch weitergeführt, indem ex-
plizit auf die Gefahr hingewiesen wird, dass „mit der Berücksichtigung 
interdisziplinärer Aspekte genuin fachsprachenlinguistische Fragestellun-
gen zu verwässern drohen“.  Jedoch wird diese Einschätzung zugleich mit 
einem Vorschlag zu einer differenzierenden und abgrenzenden Aufgaben-
verteilung relativiert: In der Fachsprachenlinguistik werden „innersprach-
liche Merkmale von Fachsprachen“ unter Einbeziehung ihrer „außer-
sprachlichen Bedingungen“ untersucht und „andere Bereich[e] der 
Fachsprachenforschung wie Fachsprachensoziologie oder -psychologie“ 
beschäftigen sich mit den „außersprachlichen Bedingungen von Fach-
sprachen und Fachkommunikation“ (Roelcke 2020: 28). Offen bleibt hier 
dennoch die Frage, welche Rolle den Fachdisziplinen bei dieser Auftei-
lung der Forschungsaufgaben zukommt, da hier die Beschreibung sprach-
licher Phänomene im Vordergrund zu stehen scheint, und ein Interesse an 
den in Texten vermittelten Inhalten nicht erkennbar ist.  

Im Rahmen dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass mit einer in-
terdisziplinären Ausrichtung eine Grundlage gelegt werden kann, fach-
kommunikative Handlungen in der Rechtskommunikation theoretisch in 
einer Weise zu erfassen, die Anforderungen und Bedingungen juristischer 
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Tätigkeiten berücksichtigt. Ausgehend von der integrativen Ausrichtung 
der Fachsprachenforschung wird für diese Arbeit das interdisziplinäre Pa-
radigma dadurch bestimmt, dass diejenigen Disziplinen einbezogen wer-
den, die für die Beantwortung der jeweiligen Forschungsfrage erkenntnis-
theoretisch notwendig einzubeziehen sind. 

Bezogen auf den vorliegenden Forschungszusammenhang ist festzu-
halten, dass die theoretische Grundlage für den Aufbau kulturellen Wis-
sens und damit derjenigen Kulturwissensrahmen in einem kulturwissen-
schaftlichen Paradigma unter Berücksichtigung rechtswissenschaftlicher 
Prämissen zu erstellen ist. Denn das Ziel besteht hier nicht darin, fachliche 
Kommunikation als solche zu beschreiben, sondern gezielt einen Teilas-
pekt der Fachkommunikation mit einem theoretischen Gerüst zu verse-
hen, und zwar die Konstruktion kulturellen Wissens bzw. die Erweiterung 
kultureller Wissensrahmen, die zu einem kulturgerechten Verstehen von 
Rechtstexten und damit auch zu einer gelingenden Kommunikation im 
Recht beiträgt. Dabei wird davon ausgegangen, dass Lernende nicht oder 
nur bedingt über dieses kulturelle Wissen verfügen und deshalb ein An-
satz zu entwickeln ist, der keine fremdkulturelle Expertise voraussetzt. 
Studierende sollen vielmehr dazu befähigt werden, Texte in Relation zum 
fachlich motivierten Frageinteresse insoweit kulturell explorieren zu kön-
nen, als dass in Bezug auf das Recht inhaltliche Fragen geklärt und beruf-
liche Aufgaben bewältigt werden können. Bei diesen Explorationen wer-
den verstehensrelevante Wissensrahmen aufgebaut bzw. erweitert, sodass 
diese Wissensressource bei der Rezeption deutschsprachiger Rechtstexte 
aktiviert werden kann und dadurch eine Teilhabe am kulturellen Wissen 
fremdkultureller Gemeinschaften möglich wird.  

Dieser sich aus dem fachkommunikativen Fach-mit-Sprache-Konzept 
ergebende Fokus von kulturellem Wissen als Voraussetzung beruflicher 
Handlungskompetenz in transkultureller Rechtskommunikation korreliert 
mit einem kognitiv-anthropologischen Kulturbegriff, der Kultur als ge-
teiltes Wissen einer Gemeinschaft auffasst: Kultur als 

[...] a new view of culture as shared knowledge – not a people’s customs and 
artifacts and oral traditions, but what they must know in order to act as they 
do, make the things they make, and interpret their experience in the distinctive 
way they do. (Quinn/Holland 1987: 4) 
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Dieses wissensbasierte Kulturverständnis distanziert sich von einem tota-
litätsorientierten Kulturbegriff, der Kultur nicht „als die Ebene kollektiver 
Sinnsysteme“ versteht, „sondern sich auf Sinnsysteme bezieht, die Han-
deln anleiten und sich im Handeln manifestieren“ (Reckwitz 2006: 85). 
Damit wird Kultur verstanden als 

jene Sinnsysteme, über die die Akteure im Sinne von ‚geteilten‘ Wissensord-
nungen verfügen, die ihre spezifische Form des Handelns ermöglichen und 
einschränken. (Reckwitz 2006: 85) 

Im Kontext dieser Arbeit wird noch auf eine in ähnlicher Weise formu-
lierte Arbeitsdefinition von Kultur Bezug genommen, die ebenfalls von 
einem wissensorientierten Kulturverständnis ausgeht und dieses zudem 
Wissen in den Zusammenhang mit Lernen bringt: 

As I see it, a society’s culture consists of whatever it is one has to know or 
believe in order to operate in a manner acceptable to its members, and do so in 
any role that they accept for any one of themselves. Culture, being what people 
have to learn as distinct from their biological heritage, must consist of the end 
product of learning: knowledge, in a most general, if relative sense of the term. 
(Goodenough 1964: 36) 

In Umsetzung dieses wissensorientierten Kulturverständnisses ist ein the-
oretischer Ansatz entwickelt worden, der es Studierenden ermöglicht, 
vom Text ausgehend die dahinter liegenden Lebenswirklichkeiten in ih-
ren jeweiligen Gegebenheiten sowie in ihrem Anderssein zu explorieren, 
ohne über ein diesbezügliches Vorwissen zu verfügen. Damit grenzt sich 
das vorliegende Interesse von klassifizierenden Kulturentitäten wie z. B. 
für Übersetzungszwecke von ExpertInnen erstellte Kultursysteme (Floros 
2003: 57–58) oder Makro-/Mikrokulturen (Horn-Helf 2010: 40) ab, denen 
ein auf Lebensformen von Kollektiven oder in einem holistischen Sinn 
auf präskriptiv erstellte kulturelle Subsysteme ausgerichteter totalitätsori-
entierter Kulturbegriff zugrunde liegt (Reckwitz 2006: 76) und die für ei-
nen Abgleich zwischen Kulturen von außen an die Texte als Matrix her-
angetragen werden (Gerzymisch-Arbogast 1997: 52–53). Ein solches 
holistisch-abgrenzendes Verständnis von Kultur als einem System oder 
als Rahmen(bedingung) von Recht (Sandrini 1999: 10) erscheint insofern 
im Kontext dieser Arbeit problematisch, als dass es eine fest umrissene 
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Entität impliziert, die in Texten repräsentiert ist (Mudersbach 2002: 173; 
Floros 2003: 65) und damit im Gegensatz zu einer Textrezeption steht, 
die als ein konstruktiv-wissensorientiertes Erschließen fremdkultureller 
Kontexte konzeptionalisiert ist, und auf einer kulturwissenschaftlichen 
Basis die Konstruktion dynamisch-kultureller Wissensrahmen ermög-
licht. Denn bei Fremdsprachenlernenden kann ein fremdkulturelles Wis-
sen nicht vorausgesetzt werden, das sich auf ein „Kultursystem oder all-
gemein kulturelle Eigenheiten einer Gemeinschaft“ bezieht (Mudersbach 
2002: 189). Dieses Wissen ist jedoch erst in theoretisch – d. h. vorliegend 
kulturwissenschaftlich und rechtstheoretisch – fundierten Lernprozessen 
aufzubauen. Aus diesen oben skizzierten Überlegungen ergibt sich für 
den Kulturansatz ein theoretischer Bezugsrahmen, der rechtswissen-
schaftlich und vor allem kulturwissenschaftlich geprägt ist und ausführ-
lich in Kapitel 4 dargelegt wird.  

3.4 Performatives Rechtsverständnis 

Der in den vorangehenden Abschnitten beschriebene fachkommunikative 
Theorierahmen ist geprägt von seiner Wissensorientierung, Interdiszipli-
narität sowie seinem dynamisch-diskursiven Fachverständnis. In diesem 
Unterkapitel wird dieser Rahmen jedoch noch ergänzt, um das hier zu-
grunde gelegte Rechtsverständnis als einen untersuchungsspezifischen 
theoretischen Bezugspunkt darzulegen. Ausgegangen wird in dieser Ar-
beit von einer performativen Rechtsauffassung, die ein im Zusammen-
hang mit der Bedeutung juristischer Textarbeit implizit angesprochenes 
rechtstheoretisches Prinzip der Strukturierenden Rechtslehre (s. Unterka-
pitel 3.2) aufgreift. Dieses Prinzip wendet sich gegen „eine [...] Dominie-
rung der juristischen Entscheidungstätigkeit durch eine als objektiv vor-
gegeben gedachte Referenzbeziehung von Sprache und Welt“.  
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Stattdessen  

[wird] der praktisch tätige Jurist, in positivistischer Tradition als Mund des 
Gesetzes geduldet, zum Sprecher, der, indem er referiert, die Gebrauchsweise 
der Zeichen nach seinen Motiven prägt. [...] Nicht ein vorgeblich existenter 
und kognitiv erkennbarer, anwendungsbereiter Begriff des Sprachzeichens, 
sondern vielmehr erst der Sprecher/Rechtsanwender referiert auf Merkmale, 
die er als relevant festsetzt, die er aus ihrem kontingenten Vorliegen in eine 
die einzelne Entscheidung überdauernde Form transformiert. (JeandʼHeur 
1989b: 54–55, Hervorhebungen im Original) 

Aus diesem rechtstheoretischen Prinzip ergibt sich die grundlegende Dif-
ferenzierung zwischen Rechtsnorm und Normtext, die den Raum für die 
auslegend-konkretisierende Textarbeit eröffnet: 

Einerseits dient der Normtext als sprachliches Eingangsdatum des Entschei-
dungsfindungsvorgangs nur zur Formulierung des Normprogramms, das auf 
den von ihm intendierten Normbereich als ein die Vorschrift mitkonstituieren-
des Element verweist. Andererseits geht aus dem Normtext selbst – entgegen 
der herrschenden Meinung – keine Normativität hervor. Diese folgt vielmehr 
erst aus der Entscheidungstätigkeit des Rechtsarbeiters, der durch die Rechts-
ordnung rechtsverbindliche Regelungskraft zugesprochen wird. Nicht der 
Normtext regelt den konkreten Fall, sondern der ihn anwendende Rechtsarbei-
ter als Subjekt des Konkretisierungsvorgangs. (JeandʼHeur 1989a: 22) 

Diese der textlinguistischen Trennung zwischen Text und Textformular 
entsprechende Unterscheidung zwischen Norm und Normtext (Felder 
2003: 32) wendet sich gegen die „krud[e] Interpretation von Montesqui-
eus Verdikt, der Richter sei“ ein sprechender Mund des Gesetzes (Je-
andʼHeur 1989a: 20). Denn 

[d]er Normtext kann die normative Anweisung nicht substantiell enthalten. 
Entgegen der positivistischen Annahme einer Subsumtion unter vorgegebene 
Bedeutungen kann der Text nicht das automatische Subjekt einer formallogi-
schen Ableitung sein, sondern nur die aktive Leistung des wirklichen Subjekts 
beeinflussen. [...] Die praktische Textarbeit der Jurisprudenz ist auf eine nicht 
vollständig in Regeldetermination auflösbare Weise schöpferisch. (Christen-
sen 1989: 79) 
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Mit Bezug zu dieser rechtstheoretisch begründeten Fokussierung der 
Konkretisierungsarbeit, die von RechtsanwenderInnen zu erbringen ist, 
wird in dieser Arbeit das Augenmerk insbesondere auf den in der Sprach-
lichkeit und Sprachvermitteltheit des Rechts begründeten performativen 
Charakter dieser Tätigkeit gelegt, um sowohl dem kommunikativen und 
diskursiven Charakter des Rechts als auch der schöpferischen Tätigkeit 
von juristisch Handelnden gerecht zu werden. Deshalb wird weitergehend 
auf eine Rechtsauffassung rekurriert, in deren rechtstheoretischem Zent-
rum Performativität und Dynamik stehen.  

Dynamik entsteht im Recht zunächst aufgrund seiner legislativen und 
judikativen Funktionen, wenn z. B. bestehende Gesetze an veränderte Le-
benswirklichkeiten angepasst oder Entscheidungen in gerichtlichen In-
stanzenzügen überprüft bzw. angefochten oder aufgehoben werden. Diese 
Dynamik ist wesentlich durch die Performativität des Rechts bedingt, da 
Recht seine Existenz nicht ausschließlich durch einmalige Kreation er-
langt, sondern in wiederholten Auslegungen und Anwendungen hervor-
gebracht wird und erst in diesen Iterationen seine Wirk- und Geltungs-
kraft entfaltet. Rechtsprechung wird als Rechtsproduktion aufgefasst, bei 
der es nicht um „bloße Rechtserkenntnis aus dem Gesetz“ geht, sondern 
das Augenmerk auf norm- und rechterzeugenden Handlungen liegt 
(Christensen/Lerch 2005: 127), in denen Recht von den Agierenden im-
mer wieder diskursiv legitimiert wird. Zentral für diese performative 
Rechtsauffassung ist ein Performanzbegriff, der über den Vollzug einer 
Sprechhandlung hinaus auch das theatrale Element der Aufführung ein-
schließt. Demzufolge können Gesetze „als Aufforderung zur Inszenie-
rung verstanden“ (Christensen/Lerch 2005: 85), also auch in ihren gesell-
schaftlichen Kontexten erfasst werden. Aus didaktischer Sicht stellt sich 
die Frage, wie dieser performativ entstandene Raum für das Verstehen zu 
nutzen ist.  

Bei dieser Fokussierung des Performativen handelt es sich folglich um 
eine theoretische Zugriffsmöglichkeit auf den Teil juristischer Tätigkeit, 
der im Rahmen der Strukturierenden Rechtslehre als Konkretisierungsar-
beit gefasst wird. Begründet wird die Hinwendung zum Performativen 
damit, dass die konkrete Textarbeit dadurch ein theoretisches Gerüst er-
hält, das ein systematisches fremdkulturelles Verstehen deutschsprachi-
ger Rechtstexte ermöglicht. Somit kann für den Kontext dieser Arbeit eine 
theoretische Grundlage gelegt werden, die den in der juristischen Textar-
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beit entstehenden Interpretationsraum ausfüllt, in dem „es keine notwen-
dige Verknüpfung zwischen Normtext und vom Rechtsarbeiter hergestell-
ter Rechtsnorm [gibt], sondern nur miteinander vergleichbare Plausibili-
täten im Rahmen einer gegebenen Argumentationskultur“ (Christensen 
1989: 79).  

Performative Konzepte haben als wissenschaftliche Kategorien so-
wohl in die Kultur- als auch Rechtswissenschaften Eingang gefunden 
(Bülow 2016: 3), weshalb sie für einen disziplinübergreifenden theoreti-
schen Zugriff auf Kulturkontexte geeignet sind. Didaktisch kann an dieses 
performative Rechtsverständnis angeknüpft werden, indem in der als Auf-
führung konzeptionalisierten Rezeption fremdsprachlicher Rechtstexte 
ursprüngliche (fremd)kulturelle Lebenswirklichkeiten erschlossen wer-
den können und somit das durch Erschließung entstehende Wissen in Ver-
stehensprozesse einbezogen werden kann. Denn im Umgang mit fremd-
sprachlichen Rechtstexten reicht der Blick auf die Sprache nicht aus, da 
die Kenntnis fremdkultureller Zusammenhänge eine wesentliche Voraus-
setzung ist, um Recht verstehen zu können. So wie Recht nur durch Spra-
che existiert, ist es ebenso von seiner Kulturgebundenheit geprägt. Men-
schengemachtes Recht steht sowohl bei seiner Schaffung als auch 
Anwendung in zeiträumlichen Kontexten, die eine bedeutungskonstituie-
rende Funktion haben. Aus fremdkultureller Perspektive können diese 
Kontexte Aufschluss über Bedeutungen geben, die in bestimmten Situa-
tionen entstanden sind. Deshalb sind kulturelle Kontexte insbesondere in 
Verstehensprozesse fremdsprachlicher Rechtstexte und darüber hinaus 
grundsätzlich in die Verständigungsarbeit im Recht mit einzubeziehen. 
Dabei geht es darum, Recht in Explorationsprozessen in seinen jeweiligen 
kulturellen Kontexten zu erschließen und kulturelles Wissen aufzubauen, 
das zu einem kulturgerechten Verstehen von Recht beiträgt. Bei diesem 
Wissensaufbau entsteht aus funktionaler Sicht eine zur Bewältigung be-
ruflicher Aufgaben erforderliche kulturelle Kompetenz (Engberg 2016, 
429; Schubert 2007: 215), die somit einen wesentlichen Bestandteil der 
Fachkompetenz von RechtsexpertInnen darstellt.  
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3.5 Fazit und Überleitung 

Die Aufgabe des Fachfremdsprachenunterrichts Rechtsdeutsch besteht 
folglich darin, Lernenden Einsichten in verstehensrelevante kulturelle Di-
mensionen zu ermöglichen, um Rechtstexte in ihrem fremdkulturellen 
Anderssein kulturgerecht verstehen zu können. Diese Einsichten setzen 
kulturelles Wissen voraus, das jedoch erst im Unterricht aufgebaut wer-
den muss. Aus fachkommunikativ-didaktischer Perspektive stellt sich so-
mit die Frage, wie dieses Wissen als eine wesentliche Grundlage der Ver-
ständigungsarbeit in der Rechtskommunikation im Unterricht vermittelt 
werden kann. Es geht darum, einen kulturtheoretisch basierten Zugang zu 
den mit Rechtstexten verbundenen kulturellen Kontexten zu entwickeln, 
der mit einer performativen Rechtsauffassung korreliert. Dieser Zugang 
wird im folgenden Kapitel in einem kulturwissenschaftlichen Rahmen 
dargelegt.  

So wird im Folgenden das Augenmerk auf ein aus den Kulturwissen-
schaften abgeleitetes Modell gerichtet, das ein textbasiertes Erschließen 
kultureller Dimensionen ermöglicht. Der wesentliche Gedanke dieses 
Modells besteht darin, dass in theoriegeleiteten Interpretationsprozessen 
kulturelles Wissen aufgebaut wird und dadurch zu einem kulturgerechten 
Verstehen von (deutsch)sprachigen Rechtstexten beiträgt. Dieses kultur-
theoretische Modell ist als ein möglicher theoretischer Ansatz zu verste-
hen, kulturelles Wissen im Fachfremdsprachenunterricht Rechtsdeutsch 
zu vermitteln. 

KULTUR FÜR DAS RECHT 

4 Kulturtheoretisches Konzept 

Nachdem in den ersten Kapiteln der Ausgangspunkt und der fachkommu-
nikative Bezugsrahmen der Dissertation dargelegt und die Fragestellung 
hinsichtlich einer theoretischen Konzeptionalisierung des Aufbaus kultu-
rellen Wissens entfaltet worden sind, steht nun zu Beginn des Hauptteils 
der Dissertation als kulturtheoretisches Konzept das auf kulturwissen-
schaftlicher Grundlage entwickelte Interpretationsmodell im Mittelpunkt. 
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Von der Gesamtstruktur der Arbeit her betrachtet beginnt damit die Dar-
stellung und Erörterung der hier vorgelegten Antwort auf die Forschungs-
frage, sodass dieses Kapitel eine zentrale Bedeutung im Gesamtzusam-
menhang einnimmt. Zur Verortung des kulturwissenschaftlichen 
Ansatzes werden sowohl sein theoretischer Hintergrund als auch daran 
anschließend zentrale Begriffe dieser interdisziplinär angelegten Untersu-
chung in ihrem terminologischen und wissenschaftstheoretischen Umfeld 
erläutert. Damit wird im folgenden Kapitel unter dem Motto KULTUR FÜR 
DAS RECHT das Kulturverständnis ausgebreitet, das dieser Dissertation 
zugrunde liegt. Die kulturtheoretische Darlegung wird mit konkreten Um-
setzungsbeispielen des theoretischen Konzepts abgeschlossen. Daraus 
ergibt sich für das vierte Kapitel folgende Gliederung: Als erstes wird im 
Abschnitt 4.1 der kulturanthropologische Rahmen gesetzt, daran schlie-
ßen sich in 4.2 Ausführungen zum kulturwissenschaftlichen Kultur- und 
Textbegriff an. In den Unterkapiteln 4.3 bis 4.6 werden die Begriffe der 
Performanz und Performativität wegen ihrer Bedeutung für das Interpre-
tationsmodell eingehender dargestellt. Auf diese theoretische Rahmung 
folgt eine Beschreibung des Modells einschließlich seiner Funktions-
weise (4.7 und 4.8) und in 4.9 konkrete Anwendungsbeispiele, wie das 
Modell umgesetzt werden kann. 

Um fremdkulturelle Rechtstexte in ihrer jeweiligen Kulturgebunden-
heit verstehen zu können, wird in diesem Kapitel eine Möglichkeit aufge-
zeigt, wie kulturelles Wissen im Fachfremdsprachenunterricht Rechts-
deutsch theoriebasiert und fachgerecht – in diesem Kontext dem Bereich 
des Rechts gerecht werdend – erworben und vermittelt werden kann. Aus 
didaktischer Perspektive stellt sich die Aufgabe, die auf das Lernziel kul-
turelle Kompetenz gerichtete kulturtheoretische Konzeptionalisierung auf 
die Unterrichtsebene herunterzubrechen, d. h. einen Weg zu beschreiben, 
wie das Lernziel im Unterricht umgesetzt werden kann. Bei dieser didak-
tischen Umsetzung des Lernziels kulturelle Kompetenz handelt es sich 
um ein aus den Kulturwissenschaften entwickeltes Interpretationsmodell, 
auf dessen theoretischer Basis kulturelles Wissen in systematischen, also 
in theoriegeleiteten Interpretationsprozessen von Rechtstexten erworben 
werden kann. Dieses Modell bildet einen kulturtheoretisch fundierten An-
satz, der es ermöglicht, zu den in Rechtstexten enthaltenen fremdkulturel-
len Inhalten einen Zugang zu erhalten sowie sie in ihren jeweiligen kul-
turspezifischen Gegebenheiten zu verstehen.  



60 

Kapitel 4 

Das Modell initiiert und leitet andauernde Deutungsprozesse, in denen 
den in Rechtstexten vermittelten Lebenswirklichkeiten Bedeutungen zu-
geschrieben werden. Da jedoch insbesondere bei der Rezeption fremd-
sprachlicher Texte nicht notwendigerweise immer auch ein ausreichendes 
fremdkulturelles Wissen vorauszusetzen ist, muss dieses fremdkulturelle 
Wissen in der Regel erst in Bedeutungszuschreibungen konstituiert wer-
den. Bei diesen Bedeutungskonstruktionen tritt das Problem des „wissen-
schaftlichen Umgang[s]“ mit diesen zu deutenden Lebenswirklichkeiten 
auf: Wie lassen sich (unverständliche) Texte oder Textteile theoretisch 
fundiert in der Weise mit konkreten Inhalten versehen, dass sie in ihren 
fremdkulturellen Kontexten als Kultur verstanden werden können (Daniel 
2006: 446)? ‚Unverständlich‘ ist deshalb in Klammern gesetzt, da Rezi-
pientInnen aus ihrer Außenperspektive ihr möglicherweise vorhandenes 
kulturelles Wissen über fremdkulturelle Phänomene nicht notwendig als 
defizitär empfinden. Denn insbesondere bei Fremdsprachenlernenden 
kann nicht vorausgesetzt werden, dass sie wissen, welche Kenntnisse 
ihnen zu einem kulturgerechten Textverstehen fehlen könnten. 

Bei fremdkulturellem Verstehen wird hier keinesfalls angestrebt, das 
Fremde maßgeblich vor dem jeweils eigenen Kulturhintergrund zu ver-
stehen, sondern es vielmehr grundsätzlich aus seiner jeweiligen Kultur-
gebundenheit heraus zu sehen. Ein Verstehen der Anderen verlangt des-
halb, die eigenen Vorstellungen zurückzustellen und „herauszufinden, 
wie sie sich überhaupt selber verstehen“ (Geertz 1983: 292): „Was wird 
aus dem Verstehen, wenn das Einfühlen [A. d. Ü.: Deutsch im Original] 
entfällt?“ (Geertz 1983: 290, Hervorhebungen und Anmerkung im Origi-
nal). Diese Verstehensprozesse können mit Enkulturationsprozessen in 
Verbindung gebracht werden, zwar nicht im Sinne von einem „In-eine-
Kultur-Erzogenwerden“, aber eher als ein selbstreflektierendes In-eine-
Kultur-Hineinlernen (Daniel 2006: 446). Hiermit wird nicht die Auffas-
sung vertreten, dass bei der Auseinandersetzung mit fremden Kulturen, 
die eigene kulturelle Herkunft ausgeschaltet werden könnte oder sollte, 
um dadurch eine absolute, vermeintlich unvoreingenommene Sichtweise 
auf das Unbekannte erreichen zu wollen. Vielmehr wird hier ein Enkul-
turationsverständnis betont, das in Auseinandersetzungen mit dem Ande-
ren versucht, aus emischer Perspektive das Andere zu verstehen, das 
fremdkulturelle Verstehen also nicht durch eigenkulturelle Sichtweisen 
zu bestimmen. Mit dem von Pike in Analogie zum linguistischen Be-
griffspaar phonemisch-phonetisch gebildeten Term ‚emisch‘ wird hier die 
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Innenperspektive bezeichnet (Pike 1954: 8), aus welcher Auseinanderset-
zungen mit fremdkulturellen Phänomenen geführt werden (vgl. dazu aus-
führlicher Meyer 2017: 35). Diese Auseinandersetzung, fremde Kulturen 
von innen heraus zu verstehen, wird hier grundsätzlich im Zusammen-
hang mit Enkulturationsprozessen gesehen. Von der ethnologischen De-
finition des Begriffs ‚Enkulturation‘ wird jedoch insofern abgewichen, als 
dass hier das Erlernen von Kultur nicht die eigene, sondern eine fremd-
sprachige Kultur betrifft. Somit werden diese Lernprozesse in die andere 
Kultur hier als sekundäre Enkulturation aufgefasst (Merriam 1971: 145–
147).35 

Es ist allerdings fraglich, ob eine vollständige Loslösung von der eige-
nen Kulturgebundenheit überhaupt möglich oder gar erstrebenswert ist, 
da unsere Wahrnehmungen und Kenntnisse von der Welt stets schon al-
lein durch Sprache oder ein wie auch immer geartetes Kommunikations-
medium sowie durch unser Umfeld vorgeprägt sind. Dennoch erscheint 
es anstrebenswert, bei der Auseinandersetzung mit fremden Kulturen 
durch bewusste kritische Reflexion des eigenen (kulturellen) Geprägt-
seins, zumindest durch eine bewusste Distanz zum Eigenen, möglichen 
(unbewussten, nicht intendierten) verzerrten Deutungen ein Korrektiv 
entgegenzusetzen. Eine in dieser Weise distanzierte Sichtweise auf die 
eigene Kulturgebundenheit nimmt eine kulturrelativistische Perspektive 
ein, da sie die Existenz kultureller Vielfalt anerkennt und somit auch ge-
nerell zu einer kritischen Haltung gegenüber Kulturen, einschließlich der 
eigenen, beitragen kann (vgl. Bachmann-Medick: 2003: 101). Für trans-
kulturelle Begegnungen auf Augenhöhe können derartige kulturreflexive 
Auseinandersetzungen mit der Vielfalt von Kulturen auch ein Bewusst-
sein über etwaige bestehende ethnozentristische Auffassungen schaffen, 
das angesichts zunehmender multikulturell geprägter Wirklichkeiten für 
ein Verstehen zwischen den Kulturen unerlässlich scheint.36  

Die erkenntnistheoretische Herausforderung wird in diesem Zusam-
menhang darin gesehen, die Auseinandersetzung mit dem Anderen in der 
Art zu gestalten, dass das Andere in seiner Eigenheit verstanden wird. Im 

                                                           
35 Vgl. zum Enkulturationsbegriff im Zusammenhang mit Musiktexten und Mu-

sikkulturen Meyer-Toivanen (2000: 102). 
36 Vgl. dazu Böhme und Scherpe, die ein Abrücken von einer „eurozentristi-

sche[n] Ausrichtung der Kulturwissenschaften“ auf Beeinflussung durch die 
Ethnologie zurückführen (Böhme/Scherpe 1996: 18–19) 
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Kontext dieser Dissertation kommt dabei noch hinzu, dass die Auseinan-
dersetzung mit dem Anderen gegenstandsbezogen – also auf das Recht 
bezogen – geführt wird. Bevor dieser Frage im folgenden Unterkapitel 
(4.1) in einem kulturwissenschaftlichen Rahmen nachgegangen wird, ist 
noch der Begriff kulturwissenschaftlich terminologisch zu klären. 

Das Adjektiv kulturwissenschaftlich ist hier im Sinne von kulturtheo-
retisch zu verstehen und verweist als eine Art „Sammelbegriff“ auf An-
sätze, Theorien oder Forschungsrichtungen, die Kultur zu ihrem Gegen-
stand erklären. Der Begriff kulturwissenschaftlich impliziert keine 
abschließend definierte Einzeldisziplin der Kulturwissenschaft, sondern 
soll die hier darzulegende kulturtheoretische Perspektive einem „offenen 
und interdisziplinären Diskussionszusammenhang“ zuordnen (Nünning 
2001: 353–354).37 Zu berücksichtigen ist des Weiteren, dass der interna-
tional geführte vielfältige Diskurs zum Thema Kulturwissenschaften in 
Kontexten stattfindet, die jeweils „in unterschiedliche nationale, soziale 
und (wissenschafts-)politische Kontexte eingebettet“ sind und somit kein 
einheitliches disziplinspezifisches Paradigma vorzufinden ist, auf das Be-
zug genommen werden könnte (Pornschlegel 1999: 523–525). Auch 
wenn der Begriff der Kulturwissenschaften „notorisch unterbestimmt“ ist, 
erscheint in diesem Kontext der Bezug zu einem kulturwissenschaftlichen 
Rahmen dennoch sinnvoll, um im Hinblick auf den interdisziplinären 
Charakter dieser Dissertation die mit dem Bereich Kultur verbundenen 
Forschungsfelder zum einen terminologisch erfassen zu können (Bollen-
beck/Kaiser 2004: 617). Zum anderen wird hier mit ‚kulturwissenschaft-
lich’ nicht auf ein fest umrissenes Paradigma – das auch nicht als solches 
zu erfassen wäre – verwiesen, sondern auf eine paradigmatische Perspek-
tivierung der Erkenntnisgewinnung.  

4.1 Kulturanthropologischer Rahmen 

Erkenntnistheoretisch geht es im Folgenden darum, das für diese Arbeit 
zentrale, aus der Ethnomusikologie abgeleitete Interpretationsmodell kul-
turwissenschaftlich zu verorten. Das Interpretationsmodell wird einem 

37 Zur Einführung in die Grundlagen der Kulturwissenschaften siehe z. B. Nün-
ning und Nünning (2003); Reckwitz (2006) oder Daniel (2006). 
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kulturanthropologischen oder ethnologischen Theoriehintergrund zuge-
ordnet, der folgend erläutert wird. Mit Ethnologie wird hier auf die US-
amerikanisch beeinflusste Kulturanthropologie verwiesen, deren Gegen-
stand weder in „kulturunabhängige[n] soziale[n] Strukturen“ (Bachmann-
Medick 2001: 345) noch in „anthropologischen Konstanten und univer-
salisierbaren Wissenssystemen“, sondern im „Erklären und Verstehen 
fremdkultureller Zusammenhänge“ besteht. Für die theoretische Bezug-
nahme sind in diesem Kontext vor allem Entwicklungen einer interpretie-
renden Ausrichtung grundlegend, die in den 1970er Jahren ihren Anfang 
genommen haben (Bachmann-Medick 2003: 86–88). Somit wird in die-
sem Zusammenhang keine ausführliche wissenschaftsgeschichtliche Auf-
arbeitung der Kulturanthropologie in ihrer ganzen Breite geleistet. Denn 
für eine erkenntnistheoretische Verortung des Interpretationsmodells liegt 
das Augenmerk hier auf interpretierenden und bedeutungsgenerierenden 
Ausrichtungen ethnologischer Ansätze, die wegen ihrer Korrelation mit 
dem Erkenntnisinteresse des Modells am fremdkulturellen Verstehen als 
relevant erachtet werden. 

Der Bezug auf die Ethnologie ist schon aufgrund des transkulturellen 
Handlungs- und Wirkungsbereichs des Fachfremdsprachenunterrichts na-
heliegend und ergibt sich explizit aus der Fragestellung dieser Disserta-
tion, die mit ihrem Anliegen des fremdkulturellen Verstehens von Rechts-
texten in den Kern kulturanthropologischer Forschung trifft. Des 
Weiteren ist Kulturanthropologie als theoretischer Bezugsrahmen damit 
zu begründen, dass das Interpretationsmodell mit seinen bedeutungskon-
stituierenden Prozessen vor allem an theoretische Konzeptionalisierungen 
der „[Interpretativen Kulturanthropologie]“ anschließt (Bachmann-Me-
dick 2003: 89). Diese „hermeneutisch und kultursemiotisch angelegte“ 
Ausdifferenzierung innerhalb der Kulturanthropologie ist durch die 
„dichte Beschreibung“ (Geertz 1983) als „zentrale[r] Praxis der [Kontex-
tualisierung des kulturellen Wissens]“ entscheidend geprägt worden 
(Bachmann-Medick 2003: 88–89).38 Bei der dem „ethno-hermeneuti-
schen Umfeld“ zuzuordnenden Methode der dichten Beschreibung geht 

                                                           
38 Die mit Geertz verbundene Ausrichtung der Kulturanthropologie wird auch als 

„Verstehende Ethnologie“ bezeichnet (Daniel 2015: 402). Der in der Regel 
ebenfalls Geertz zugeschriebene Begriff der ‚dichten Beschreibung‘ geht je-
doch ursprünglich auf Gilbert Ryle zurück (1971). 
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es im Wesentlichen darum, soziale Lebenswirklichkeiten nicht nur ober-
flächlich zu erfassen, sondern über ein ethnografisch-beschreibendes 
Aufarbeiten von Daten hinausgehend sie auch unter Einbeziehung ihrer 
jeweiligen kulturellen Kontexte und „eigenen Begrifflichkeit[en]“ in ih-
ren tieferen – verdichteten – Bedeutungsschichten zu ergründen. In diesen 
Ergründungen oder Explorationen werden Bedeutungen konstituiert, die 
den zu interpretierenden Lebenswirklichkeiten zugeschrieben werden und 
die die Wissensgrundlage für ein fremdkulturelles Verstehen bilden. Kul-
turanthropologisch betrachtet gründet eine „Analyse einer Kultur“ somit 
„auf einer Theoriebildung, die nach Maßgabe [empirischer Einzelbe-
obachtungen] und ihrer zugleich [interpretativen Tiefenbohrungen] im-
mer wieder von neuem überprüft werden muss“ (Bachmann-Medick 
2003: 90–91).  

Dieser interpretierenden Herangehensweise an Kultur liegt ein auf 
Cassirer (1923–1929) zurückgehendes semiotisches Kulturverständnis 
zugrunde, demzufolge „die symbolischen Formen einer Gesellschaft ihre 
Kultur ausmachen“, d. h. kulturelle Phänomene werden über Zeichen ex-
plizierbar (Posner 2008: 39–40). Daran knüpft das Verfahren der dichten 
Beschreibung an, das auf ein „mikroskopisch[es]“ Erfassen des „Ab-
lauf[s] des sozialen Diskurses“ (Geertz 1983: 30) zielt, bei dem es um 
„die Auseinandersetzung mit den symbolischen Dimensionen sozialen 
Handelns“ geht, die „mitten hinein“ in die fremdkulturellen Wirklichkei-
ten führen (43): Ethnologisches Interpretieren ist für Geertz „der Versuch, 
den Bogen eines sozialen Diskurses nachzuzeichnen, ihn in einer nach-
vollziehbaren Form festzuhalten“ (28). 

Auf erkenntnistheoretischer Ebene kann für eine kulturanthropologi-
sche Rahmung auch das Argument angeführt werden, dass für interdis-
ziplinäre Fragestellungen gerade in den interpretierenden Ansätzen der 
Kulturanthropologie ein „[methodisches Anregungspotential“ für „Ver-
fahren kultureller Kontextualisierungen]“ gesehen werden kann, dessen 
Anwendung sich insbesondere wie vorliegend in fächerübergreifenden 
Zusammenhängen anbietet (Bachmann-Medick 2003: 100). Eine wesent-
liche Anregung geht im Kontext der vorliegenden Dissertation vor allem 
von der „methodischen Leitidee“ der dichten Beschreibung aus (Simonis 
2001: 214). Diese „geistige Anstrengung“ zur Beschreibung bedeutungs-
voller Strukturen sozialen Handelns kann mit dem Interpretationsmodell 
in Verbindung gebracht werden, auch wenn für Wolff der Ansatz der 
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dichten Beschreibung vage bleibt und aus ihm zur Bedeutungskonstitu-
tion gesellschaftlicher Wirklichkeiten keine konkreten Umsetzungen ab-
zuleiten seien (Wolff 1992: 343). Diesem Einwand wird hier jedoch ent-
gegnet, dass das Interpretationsmodell als ein theoretisches Konzept 
aufgefasst werden kann, das ein dichtes Beschreiben ermöglicht und da-
mit nach Geertzscher Terminologie soziale Wirklichkeiten in ihren tiefen 
Bedeutungsschichten ergründet werden können. Dieses Bemühen um das 
Verstehen von Kultur ist folglich ein zentrales Anliegen sowohl des In-
terpretationsmodells als auch der dichten Beschreibungen. Ohne auf den 
kulturanthropologischen Methodendiskurs zur dichten Beschreibung wei-
ter einzugehen, wird hier das dargelegte Kulturverständnis als theoreti-
sche Grundlage für ein Kulturverstehen in den Mittelpunkt gerückt. Mit 
dieser Sichtweise wird der Fokus vom Defizit einer ausgearbeiteten Me-
thode auf kulturtheoretische Konzeptionalisierungen fremdkulturellen 
Verstehens gelenkt. Denn in dieser Dissertation stehen nicht methodische 
Fragen im Vordergrund, sondern theoretische Konzeptionalisierungen 
von Kultur. 

4.2 Kulturwissenschaftliche Konzeptionalisierung 
von Kultur und Text 

Der bislang umrissene kulturtheoretische Hintergrund wird im Anschluss 
an die Ausführungen zur dichten Beschreibung hinsichtlich des in dieser 
Dissertation zugrunde gelegten kulturanthropologischen Kultur- und 
Textverständnisses noch weitergeführt. Das Kulturkonzept wird im Fol-
genden in Korrelation zum Textverständnis dargestellt, da beide Begriffe 
zum einen in der „Metapher von [Kultur als Text]“ miteinander verbun-
den sind, und zum anderen im Kontext der Arbeit von wesentlicher Be-
deutung sind. So gilt das Augenmerk der interpretativen Kulturanthropo-
logie, die von dem Kultur als Text-Konzept entscheidend geprägt ist 
(Bachmann-Medick 2008: 90).  

Der Grundgedanke dieses Kulturverständnisses „der modernen Kultur-
anthropologie“ besteht mit Geertz, dem „Begründer einer ihrer einfluss-
reichsten Richtungen“ (Bachmann-Medick 2008: 90), darin, „Kultur als 
eine Montage von Texten“ oder „kulturelle Formen als Texte“ aufzufas-
sen (Geertz 1983: 253–254), d.h., dass „kulturelle Praktiken […] in Ana-
logie zu Texten“ gelesen werden (Bachmann-Medick 2008: 90). Dadurch 
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wird Lebenswirklichkeiten, zu denen in diesem Zusammenhang der Dis-
sertation auch kulturelle Phänomene (Meyer 2012: 37) gehören, ein 
„Textstatus zuerkannt“, aufgrund dessen „kulturelle Bedeutungen jenseits 
von Subjektintentionen und flüchtigen, situativen Handlungsumständen 
fest[ge]halten und in einem gesellschaftlichen System von Bedeutungen 
und kulturinterner Selbstauslegung [verankert]“ werden können. Kultur 
ist demnach eine „Praxis der Signifikation […], die Bedeutungen produ-
ziert“ (Bachmann-Medick 2008: 90), in der mit Bezugnahme auf Max 
Weber „selbstgesponnene Bedeutungsgewebe“ entstehen (Geertz 1983: 
9).39 Kultur wird als ein Netz von Bedeutungen konzeptionalisiert, das 
sich der Mensch selber schafft, indem er „Handlungen ständig in Zeichen 
übersetz[t]“ (Bachmann-Medick 2001: 345). Im vorliegenden Kontext 
wird dieses abstrakte Bedeutungsnetz als intertextuelles, aus Texten be-
stehendes Gewebe aufgefasst, in das Sprache, Kultur und Recht eingewo-
ben und miteinander verwoben sind.40 

Mit diesem semiotischen Kulturverständnis korreliert grundlegend ein 
Textbegriff, der von der „Lesbarkeit von Handlungszusammenhängen in 
ihrer Zeichen- und Textstruktur“ ausgeht. Im Mittelpunkt stehen somit bei 
kulturanthropologischen Interpretationen die in den Texten enthaltenen 
„kulturellen Kodierungen“, die es in Deutungsprozessen zu rekonstruie-
ren gilt (Bachmann-Medick 2008: 90). Wesentlich geht es bei diesen In-
terpretationen darum, „eine Lesart dessen zu erstellen, was geschieht“, 
damit sich Interpretationen nicht von den sozialen Lebenswirklichkeiten 
entfernen, sondern „uns mitten hinein [versetzen] in das, was interpretiert 
wird“ (Geertz 1983: 26).41 Auf den vorliegenden Kontext übertragen sind 
die in Interpretationen entstehenden Bedeutungsnetze im Interpretations-

39 Geertz bezieht sich auf Webers Kulturdefinition: „»Kultur« ist ein vom Stand-
punkt des Menschen aus mit Sinn und Bedeutung bedachter endlicher Aus-
schnitt aus der sinnlosen Unendlichkeit des Weltgeschehens.“ (Weber 1988: 
180). 

40 Etymologisch geht „Text“ auf lateinisch „textum“ zurück und bedeutet „[Ge-
webe]“. Diese Bildhaftigkeit beschreibt den Vorgang von der Textproduktion, 
in der einzelne Bestandteile zu einem Ganzen gewoben werden (Adamzik 2004: 
33, Hervorhebungen im Original). In diesem Kontext wird diese Metapher des 
Gewebes vom Einzeltext auf intertextuelle Gewebe übertragen. 

41 Vgl. zur Gegenstandsbezogenheit von Interpretationen Bachmann-Medick 
(2004: 305). 
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gegenstand verankert, da das Interpretationsmodell im Rechtstext und da-
mit am Gegenstand ansetzt. Diese Art der Interpretation bedeutet, dass in 
Rechtstexten vorkommende kulturelle Phänomene in ihren kulturellen 
Bedeutungen decodiert werden und aufgrund des dadurch entstehenden 
Wissens immer größere und komplexere kulturelle Bedeutungszusam-
menhänge konstruiert werden können, ohne dass sich die Interpretationen 
von ihrem zu interpretierenden Gegenstand ablösen. So ließe sich mit 
Bachmann-Medick (2008) durchaus dieses Kulturverständnis nicht nur 
als semiotisch, sondern aufgrund seiner andauernden und einbegreifenden 
Bedeutungskonstruktionen ebenfalls als „[holistisch]“ bezeichnen (91). 
Hervorzuheben ist jedoch, dass holistisch im vorliegenden Untersu-
chungskontext nicht auf die „historisch-spezifische Lebensweise einer so-
zialen Gruppe im Unterschied zu anderen sozialen Gruppen“ abzielt – 
also nicht im Sinne einer abgrenzbaren Entität wie beispielsweise einer 
Nation, ethnischen Gemeinschaft oder einer Rechtsfamilie aufgefasst 
wird (Reckwitz 2006: 72–74), sondern im Sinne von einbegreifenden o-
der zunehmend umfassenderen Bedeutungskonstruktionen, die bei der In-
terpretation kultureller Phänomene zunehmend weitergesteckte Kontexte 
der Bedeutungszuschreibungen einbeziehen. 

Aus kultursemiotischer Perspektive hat der Textbegriff eine Verände-
rung von einem traditionell philologischen zu einem weit gefassten Text-
konzept durchlaufen. Posner beschreibt die Entwicklung des Textbegriffs 
in drei Phasen: Eine erste Phase der Verallgemeinerung fand in den 
1950er Jahren weg von schriftlich fixierten „sprachliche[n] Zeichenkom-
plexen“ hin zu „linearen Verkettungen sprachlicher Zeichen“ statt. Die 
zweite Verallgemeinerung in den 1960ern definierte auch „nichtsprachli-
che Zeichenketten“ wie z. B. mathematische Formeln und die dritte im 
Verzicht auf Linearität auch „mehr oder weniger komplexe codierte Zei-
chentoken“ als Texte. Definiert wird dieser weite Textbegriff über das 
Konzept des Artefakts, unter dem „alles, was Ergebnis menschlichen 
Handelns ist, sei dieses Ergebnis nun selbst beabsichtigt oder nicht“ ver-
standen wird. Artefakte werden in flüchtige oder andauernde Zeugnisse 
menschlicher Aktivitäten differenziert. Um als Text einer Kultur bezeich-
net zu werden, muss ein Artefakt die Bedingung erfüllen, eine kulturspe-
zifische Funktion zu haben und ein Zeichen mit einer codierten Botschaft 
zu sein (Posner 2008: 51–52).  

Im Anschluss an dieses Textverständnis, Texte als Produkte beabsich-
tigter menschlicher Aktivitäten aufzufassen, wird noch im Sinne einer 
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Abgrenzung auf ein weiteres semiotisches Kulturkonzept verwiesen. 
Denn die Bezugnahme auf ein semiotisches Textkonzept verlangt, auf 
Lotman als prominentem Theoretiker und Initiator der Tartu-Moskauer 
Schule hinzuweisen (Göbler 2001: 391). Beim Literaturwissenschaftler 
Lotman gehört das Verständnis von Kultur als Text zu einem seiner the-
oretischen Grundpfeiler (Semenenko 2012: 75). Grundlegend ist dabei 
sein weit gefasster Textbegriff, der einen wesentlichen Ausgangspunkt 
für seine Forschung zu Literatur und Kultur bildet (Göbler 2001: 391).42 
Die folgenden Ausführungen stellen keine tiefgehende Auseinanderset-
zung mit Lotmans Konzept dar, sondern es soll seine Eignung für den 
Kontext dieser Dissertation überprüft werden. 

Kultur wird ihm zufolge als eine Hierarchie semiotischer Systeme ver-
standen, als die Summe von Texten und der mit ihnen korrelierenden 
Funktionen oder als ein bestimmter Mechanismus, der diese Texte gene-
riert (Lotman u. a. 1975: 7).43 Bei Lotman geht es zentral um Textkon-
zepte, sieht er im Text „the basic entity of culture, the product of commu-
nication and the main object of semiotic study“ (Semenenko 2012: 78). 
Texte sind gekennzeichnet durch ihre textuelle Verfasstheit, also ihrem 
Festgehaltensein in einem Zeichensystem, und dadurch, dass sie Träger 
von Bedeutungen sowie Funktionen sind. Unter der Funktion eines Textes 
wird seine „soziale Rolle“ gefasst, womit gemeint wird, die „Fähigkeit 
und Eignung des Textes, bestimmte Bedürfnisse der ihn produzierenden 
Gemeinschaft zu befriedigen“ (Lotman 1981: 34).  

Die Entstehung hierarchischer Verhältnisse zwischen Texten, mit der 
eine Art Wertigkeit verbunden werden kann, wird daraus entnommen, 
dass sowohl die Existenz von Texten mit einem Wahrheitsgehalt ver-
knüpft, als auch das „Herausheben einer bestimmten Anzahl von Texten 
[…] als Indiz für die Entstehung der Kultur als besonderer Form der 
Selbstorganisation der Gemeinschaft“ betrachtet wird (Lotman 1981: 38). 

42 Angesichts des ethnomusikologischen Ursprungs des Interpretationsmodells ist 
zu erwähnen, dass Lotmans Textbegriff in den finnischen Ethnomusikologie-
diskurs als eine wesentliche theoretische Grundlage zur Erforschung mündlich 
überlieferter Musik gehört, so z. B. bei Pekkilä (1988). 

43 Die zitierte Textstelle lautet auf Englisch: „From the semiotic point of view 
culture may be regarded as a hierarchy of particular semiotic systems, as the 
sum of the texts and the set of functions correlated with them, or as a certain 
mechanism which generates these texts.“ (Lotman u. a. 1975: 7). 



69 

 Kulturtheoretisches Konzept 

Somit gibt es eine bestimmte Menge an Texten, denen eine kulturkonsti-
tuierende Bedeutung zugeschrieben wird, der gegenüber Texte stehen 
(„allgemeinsprachliche Mitteilungen“), denen nur ein „prätextuelles“ und 
damit „präkulturelles Stadium“ (38) zukommt. Daraus folgt für Lotman, 
dass eine Reduktion aller Texte auf „ihre sprachliche Bedeutung“ eine 
„Liquidierung der Kultur“ (38) nach sich ziehen würde. Aus umgekehrter 
Richtung kann hingegen mit Posner eine Auffassung, die Texte nur auf 
ihre sprachliche Äußerung reduziert, in der Weise verstanden werden, 
dass zwischen Texten keine Hierarchie besteht und sie somit als „gleich-
wertig“ zu sehen wären (Posner 2008: 56). Eine so geartete Sichtweise 
steht jedoch im Widerspruch zu Lotmans Konzept, da literarische Texte 
im Vergleich zu allgemeinsprachlichen Texten einen höheren Informati-
onsgehalt aufweisen (Göbler 2001: 391–392).44 Denn literarische Texte 
werden aufgrund ihrer kreativen Funktion nicht wie wissenschaftliche 
Texte von einer Monosemie angezogen, sondern bilden im Gegenteil eine 
Basis möglicher Interpretationen (Semenenko 2012: 82).  

Im Folgenden wird zwar die Auffassung geteilt, Kultur auch als einen 
textgenerierenden Mechanismus zu verstehen, aber nicht der konzeptio-
nelle Gedanke des Systems, da im vorliegenden Kontext das Interesse we-
der auf das Verhältnis von Zeichensystemen untereinander noch auf eine 
hierarchische Ordnung von Texten gerichtet ist. Aus kulturanthropologi-
scher Perspektive wird hier vielmehr grundlegend auf das Konzept abge-
stellt, Kultur als Bedeutungsgewebe von Texten zu verstehen (Geertz 
1983: 9).45 Des Weiteren wird diese Konzeptionalisierung hier nicht über-
nommen, weil sie im Widerspruch zum Anliegen der Dissertation steht. 
Zum einen kann beim fremdkulturellen Verstehen eine Einschätzung der 
kulturkonstituierenden Bedeutung, die einem Text innerhalb seines kul-
turellen Kontextes zukommt, nicht vorgenommen werden, da die dafür 
notwendige kulturelle Kompetenz in Form kulturellen Wissens erst in den 
Interpretationsprozessen aufgebaut wird. Zum anderen spielt es für kultu-
relle Explorationen eine untergeordnete Rolle, ob ein Text dadurch eine 
„zusätzliche Bedeutung“ und „Autorität“ erhält, dass beispielsweise ein 
formal beurkundeter Vertrag (Text) im Gegensatz zu einem nur mündlich 

                                                           
44 Lotmans künstlerische Texte werden im vorliegenden Untersuchungskontext 

als literarische Texte bezeichnet, da seine Konzeptionalisierung von Text sich 
auf (hauptsächlich russische) Literatur bezieht. 

45 Siehe dazu im Kapitel oben. 
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abgegebenen Versprechen („Nichttext“) schriftlich vorliegt (Lotman 
1981: 38). Denn im Fokus stehen weder Texte als Teil des Kultursystems 
noch die Struktur künstlerischer Texte (Semenenko 2012: 78), sondern 
das Interesse richtet sich auf die kulturellen Kontexte des Vertrags bzw. 
Versprechens in ihren jeweiligen lebenswirklichen Umgebungen. Somit 
besitzen Texte bei den kulturellen Explorationen eine Mittlerrolle, durch 
die ein Zugang zu den hinter den Texten – seien es die Ausgangstexte im 
Unterricht oder die sozialen Handlungen in der realen Welt – stehenden 
Lebenswirklichkeiten in ihren jeweiligen kulturellen Eigenheiten ermög-
licht wird. Demgegenüber richtet sich das Interesse der Forschungsrich-
tung um Lotman unter anderem auf eine Typologie von Kulturen: Indem 
Kulturen als Texte beschrieben werden, ist es möglich, sie aufgrund der 
Prinzipien ihrer Textstrukturen zu klassifizieren und eine Art Vokabular 
kultureller Idiome zu erstellen (Semenenko 2012: 93). Zu einer derartigen 
Typologie gehört auch die Bestimmung von Universalien menschlicher 
Kultur (Lotman 1977: 214; vgl. Semenenko 2012: 93). Damit unterschei-
det sich dieses klassifizierende Erkenntnisinteresse von dem hier zu-
grunde gelegten Textverständnis, das vom individuellen Text ausgehend 
hinter die Texte blickt und jenseits von Klassifikationen sich mit fremd-
kulturellen Lebenszusammenhängen auseinandersetzt. Dadurch erhalten 
Texte eine vermittelnde Funktion zwischen den eigenkulturellen Kontex-
ten des Rezipienten zu den fremdkulturellen Kontexten, die in Rechtstex-
ten enthalten sind.  

Anzusprechen ist im Zusammenhang des Rechts auch die vorausge-
setzte Wahrheitsgeltung, die Texten zugeschrieben wird (Lotman 1981: 
38). Damit ist verbunden, dass es eine „Position“ gibt, „von der aus die 
Wahrheit bekannt und die Lüge ausgeschlossen“ werden kann (38). Un-
geachtet dessen, dass Fremdsprachenlernende nicht unbedingt über ein 
ausreichendes kulturelles Wissen verfügen, den Wahrheitsgehalt eines 
fremdkulturellen Textes beurteilen zu können, spielt der Geltungsan-
spruch auf Wahrheit für kulturelle Explorationen von Rechtstexten zu-
nächst keine Rolle. Interpretationen kultureller Phänomene werden im 
vorliegenden Kontext als andauernde Prozesse aufgefasst, die nicht nach 
einer vermeintlich erkennbaren Wahrheit streben, sondern zu einem im-
mer wieder revidierbaren und somit vorläufigen Verstehen führen. Aus 
rechtlicher Perspektive gehört außerdem die Klärung von falschen bzw. 
unwahren Aussagen oder Unrecht in den Bereich der Rechtstheorie bzw. 
Rechtsprechung, sodass rechtswissenschaftliche Auseinandersetzungen 
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mit dem Wahrheitsgehalt von Aussagen bzw. die Feststellung von Un-
recht außerhalb des Rahmens dieser Dissertation stehen. Zudem gehören 
derartige Überlegungen zur Wahrheits- und Rechtfindung nicht zum vor-
liegenden Frageinteresse, da sie zeitlich betrachtet den Prozessen fremd-
kulturellen Verstehens erst nachgeordnet. Ebenso wenig scheint es mög-
lich, beim fremdkulturellen Verstehen von Rechtstexten von einer 
Hierarchie zu sprechen,46 da zur juristischen Arbeit fallabhängig diejeni-
gen Texte herangezogen und produziert werden, die vom Recht vorge-
schrieben und als einschlägig relevant erachtet werden.  

Ein Unterschied zwischen dem Lotmanschen und kulturanthropologi-
schen Kultur-als-Text-Konzept wird wesentlich in der unterschiedlichen 
Perspektivierung gesehen: Lotman wird im vorliegenden Zusammenhang 
in der Weise verstanden, dass er vom literarischen Text und seiner Struk-
turierung ausgehend, Kultur bzw. die Welt als Text versteht. Texte sind 
Repräsentationen von Realitäten, deren Textstrukturen es zu erklären gilt. 
Aus kulturanthropologischer Perspektive bildet im Kontext dieser Disser-
tation der Text zwar den Ausgangspunkt für Interpretationen, aber das 
Interesse besteht darin, soziale Handlungen und Handlungskontexte in ih-
ren vielfältigen Darstellungsmodi einem fremdkulturellen Verstehen zu-
gänglich zu machen. Der Blickwinkel auf Texte richtet sich folglich auf 
die hinter ihnen liegenden konkreten Lebenswirklichkeiten, sodass hier 
statt Textstrukturen Bedeutungszuschreibungen im Fokus stehen.  

Vorliegend wird somit von einem Textverständnis ausgegangen, dem-
zufolge Texte innerhalb einer Gemeinschaft nach festgelegten generati-
ven und grammatikalischen Regeln erzeugt werden.47 Dabei wird weder 
unterschieden, ob die Texte lesend oder hörend rezipierbar sind, noch 
spielt es eine Rolle, um welche Art codierter Zeichenketten (z. B. Bilder, 
Sprachzeichen, Noten, Zahlen) es sich handelt. Denn mündliche Texte 
können zum einen durch Verschriftlichung fixiert und konserviert bzw. 
gespeichert werden und zum anderen bilden mündliche Texte wie bei-
spielsweise verlesene Gerichtsurteile einen wesentlichen Bestandteil des 

                                                           
46 Hier ist nicht die innerrechtliche Geltungshierarchie von normativen Texten ge-

meint. 
47 Werden Texte von Regeln abweichend produziert, sind sie trotz ihrer scheinba-

ren Regellosigkeit vor der Matrix von Regeln zu sehen, da sich die Abweichung 
nur im Rekurs auf etwas Regelhaftes definiert. 



72 

Kapitel 4 

Rechts. Verwiesen sei noch auf die institutionalisierte Bedeutung der 
Mündlichkeit als rechtsstaatlicher Grundsatz in der Straf- und Zivilpro-
zessordnung oder die sich schon allein in der deutschen Version der Judi-
kative als Recht sprechender Gewalt zeigt.48  

Als Texte können somit in gleicher Weise z. B. mündliche Präsentati-
onen, Partituren, Verkehrsschilder, Kleidungsstücke oder Gerichtsge-
bäude zum Gegenstand kultureller Explorationen werden. Damit erhält 
der hier in einem weiter gefassten Sinne verwendete Textbegriff auch den 
Charakter eines Sammelbegriffs bzw. einer Analyseeinheit, unter der kul-
turelle Inhalte oder Phänomene gefasst werden können, um dadurch so-
wohl theoretisch als auch gegebenenfalls methodisch zugänglich zu wer-
den. Dieses semiotische Verständnis ist dadurch gekennzeichnet, dass die 
Mitglieder einer Gemeinschaft in einem materiellen Sinn Informationen 
produzieren, die als Texte rezipierbar sind, und zum anderen ist Kultur in 
mentaler und kognitiver Hinsicht der Mechanismus, der diese Informati-
onen hervorbringt. Materiell bezieht sich hier auf kulturelle Produkte, die 
sowohl geistiger als auch gegenständlicher Natur sein können. So kann 
ein Entwurf eines Hauses ebenso wie ein errichtetes Gebäude als kultu-
relles Produkt verstanden werden. Ersteres ist Zeugnis mentaler Fähigkei-
ten und letzteres handwerklich-technischer Fähigkeiten (Meyer-Toivanen 
2000: 9–11). 

Der semiotisch erweiterte Textbegriff erscheint im Kontext der inter-
disziplinär ausgerichteten Dissertation prinzipiell adäquat zu sein, da er 
sich „als gemeinsamer Nenner für die Untersuchungsgegenstände“ eig-
net, um „Disziplingrenzen zu überbrücken“ (Posner 2008: 52): Verdich-
tete kulturelle Phänomene, seien sie unter der Perspektive ihrer Zeichen-
benutzerInnen und Codes betrachtet oder seien es soziale Handlungen, 
können aufgrund ihrer Textualität in ihren kulturellen Bedeutungen er-
schlossen werden. Damit wäre an diesem Punkt die vielzitierte Metapher 
von Kultur als Text nun umzukehren und mit der deutenden Textarbeit in 
die Gegenrichtung zu beginnen: Texte als Kultur zu verstehen. In dieser 
umgekehrten Vorgehensweise wird ein Ansatz zur Ergründung kulturel-
ler Phänomene gesehen, durch den es möglich ist, kulturelles Wissen und 
damit auch fremdkulturelles Verstehen auf- und auszubauen. Für diese 

48 § 33 Absatz 1 StPO (Strafprozessordnung): Gewährung rechtlichen Gehörs, 
§ 128 Absatz 1 ZPO (Zivilprozessordnung): Grundsatz der Mündlichkeit.
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Aufbauarbeit bilden konkrete Texte, wie zum Beispiel in dieser Disserta-
tion Rechtstexte, den Ausgangspunkt. 

4.3 Zentrale Begriffe des kulturanthropologischen 
Kulturverständnisses: Performanz und 
Performativität 

Zum kulturtheoretischen Hintergrund der Dissertation gehören neben 
dem semiotischen Textverständnis auch die Begriffe der Performanz und 
Performativität, die die interpretative Kulturanthropologie ergänzen so-
wie dynamisieren (Bachmann-Medick 2001: 345). Im Kontext der Dis-
sertation ist der Performanzbegriff im Interpretationsmodell zum einen 
aufgrund seines schon bei Meyer (2012) dargestellten ursprünglichen eth-
nomusikologischen Entstehungskontextes zentral gestellt.49 Zum anderen 
korreliert er auch innerhalb des kulturanthropologischen Theorierahmens 
mit einem dynamischen Kulturverständnis, sodass ihm auch in diesem 
Rahmen eine grundlegende Bedeutung zukommt. Da ein statisch-deskrip-
tives Kulturverständnis inadäquat erscheint, soziale Handlungen erfassen 
zu können, wird mit Turner in der Performanz hingegen eine Möglichkeit 
gesehen, Symbole in ihrer Bewegung einzufangen und mit ihren Mög-
lichkeiten an Formen und Bedeutungen zu spielen (Turner 1982: 23). 

Das performative Element wird hier nicht als etwas neu Hinzukom-
mendes verstanden, sondern kann als eine Explikation des bereits Vor-
handenen angesehen werden. Schon im dargelegten kulturanthropologi-
schen Kulturverständnis ist es auf zwei Ebenen konzeptuell angelegt, da 
es sich zum einen bei den als Text rezipierten sozialen Handlungen um 
vollziehende oder vollzogene Tätigkeiten in der Lebenswelt handelt und 
zum anderen diese Handlungen in der Textrezeption von RezipientInnen 
wieder präsent gemacht – also wieder aufgeführt werden.50 Somit bringt 
das Performative in den Textbegriff dadurch eine Dynamik hinein, dass 
in den vom Interpretationsmodell initiierten Interpretationsprozessen kul-
turelle Phänomene aufgeführt und ihnen Bedeutungen zugeschrieben 

                                                           
49 Zur Darlegung des Interpretationsmodells siehe unten Unterkapitel 4.7.  
50 Bei der Re-Präsentation (sic) von Texten müssen nicht notwendig zuhörende 

Dritte anwesend sein, sondern können Aufführende und RezipientIn in dersel-
ben Person zusammenfallen. 
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werden. Dieses dynamische Kulturverständnis, auf dem das Modell ba-
siert, ist insofern grundlegend, als es mit der konstitutiven Dynamik im 
Recht korreliert. Für die theoretische Konzeptionalisierung fremdkultu-
rellen Verstehens folgt daraus die Konsequenz, diesen dynamischen Kul-
turbegriff aufzunehmen und mit Bezug auf das in Unterkapitel 3.4 erläu-
terte performative Rechtsverständnis einzuarbeiten. In dem in dieser 
Dissertation vorgelegten Interpretationsmodell steht deshalb das Perfor-
mative im Zentrum. 

Allgemein einleitend haben Performanz und Performativität als Kate-
gorien wissenschaftlicher Untersuchungen nicht nur in die Kultur- und 
Geisteswissenschaften, sondern zudem in die Rechtswissenschaften Ein-
gang gefunden. Im Rechtsbereich wird durch diesen „[performative turn]“ 
generell das Augenmerk auf die „Prozesshaftigkeit und Dynamik“ des 
Rechts gerichtet (Bülow 2016: 3).51 In den Kulturwissenschaften zählen 
die beiden Begriffe heute zu den „Schlüsselbegriffen“, die jedoch kein 
einheitliches theoretisches Konzept verbindet (Hempfer/Volbers 2011: 7–
9), sondern in den unterschiedlichen Disziplinen mitunter eklektisch rezi-
piert werden (Velten 2012: 249). Im Mittelpunkt steht vorliegend das 
grundlegende Interesse der performativen Wende an „der Herstellung 
kultureller Bedeutungen und Erfahrungen“ (Lerch 2016: 35), womit auf 
den Kontext dieser Dissertation bezogen konkret die Konstruktion 
(fremd)kulturellen Wissens verstanden wird: Die Frage lautet dement-
sprechend, welches performative Konzept diesen Anspruch der Bedeu-
tungskonstruktion zu leisten vermag. 

Aus der fachübergreifenden Rezeption des Performativen lässt sich ab-
lesen, dass in dem ursprünglich Austin (1972: 27) zugeschriebenen 
sprachphilosophischen Begriff der ‚performativen Äußerungen‘ ein pro-
duktives Potenzial für vielgestaltige theoretische Ausformungen in unter-
schiedlichen Disziplinen steckt. Mit der weiten Verbreitung und vielfälti-
gen Ausgestaltung des Performativen geht einher, dass es sich – eher 

51 Hinsichtlich der Aufnahme performativer Konzeptionalisierungen in den 
Rechtswissenschaften kommt Lerch zu einer relativierenden Einschätzung, der 
zufolge „[allein] die Jurisprudenz von der performativen Wende bisher kaum 
Kenntnis genommen [hat]“ und „die traditionelle Methodenlehre mit einem 
einfachen Bild von Recht [auskommt]: Der Richter findet das Recht im Ge-
setz“ (Lerch 2016: 35). 
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kritisch bewertet – um ein Konzept ohne „konzeptuelle[s] Zentrum“ han-
delt und sich somit auch einer einheitlichen Definition entzieht. Dem wäre 
jedoch entgegenzuhalten, dass das Performative in unterschiedlichen Dis-
ziplinen vor allem aufgrund seiner multiplen Anschlussfähigkeit zu pro-
duktiven Ansätzen in der Forschung überhaupt beigetragen hat und 
dadurch „ein plurales Feld der Theorien aufspannt“. Eben diese Vielge-
staltigkeit des „überdehnten“ Terms könnte wiederum wegen seiner po-
tenziellen Beliebigkeit und Kontingenz auch Kritik hervorrufen, die je-
doch relativiert werden kann (Hempfer/Volbers 2011: 7–9, Hervorhebung 
im Original). Zum einen sieht Velten in dem Performativen ein „wandern-
des Konzept“, das als wissenschaftliches Werkzeug seinen Weg in die 
verschiedensten Theoriediskurse gefunden hat. Somit scheint es möglich, 
die Vielgestaltigkeit eher als ein Ergebnis dieser Disziplinen durchschrei-
tenden Wanderschaft zu sehen. Zum anderen ist die Attraktivität und Ver-
breitung des Performativen darin begründet, dass es einen Zugang zur 
kulturellen Phänomenen immanenten Prozesshaftigkeit ermöglicht, und 
damit in der Kulturtheorie anscheinend einen Nerv getroffen hat (Velten 
2012: 249). Des Weiteren verorten Hempfer und Volbers das Performa-
tive in einem größeren theoriegeschichtlichen Zusammenhang, wodurch 
seine gewichtige Bedeutung als Forschungsansatz unterstrichen wird 
(Hempfer/Volbers 2011: 8–9). Mit diesem Grundverständnis des Perfor-
mativen korreliert das Interpretationsmodell, indem es die Konstitution 
von Bedeutungen durch die textbezogenen bedeutungskonstruierenden 
Explorationen kultureller Phänomene materialisiert: 

Die Grundidee (des Performativen, Anm. A.M.), dass Sinn oder symbolische 
Bedeutung konstitutiv an den materialen Vollzug ihrer (Wieder-)Aufführung 
gebunden sind, partizipiert an der übergreifenden Tendenz zum Antiessentia-
lismus, die die Theoriegeschichte des vergangenen Jahrhunderts in der Philo-
sophie, in den Sozialwissenschaften oder eben auch in den humanities ent-
scheidend prägte. An die Stelle eines idealisierenden Begriffs des »Geistes« 
[…] trat die Perspektive der sozialen, symbolischen und pragmatischen Ein-
bettung von Sinn und Bedeutung. Diese Analysen wendeten sich ab von dem 
Primat eines ideellen Substrats, das sich in den Texten, Handlungen oder Prak-
tiken lediglich äußert. An seiner Stelle tritt eine verstärkte Aufmerksamkeit 
für die situierte, materielle und ereignishafte Dimension der »geistigen« Phä-
nomene. Diese »Erscheinungsformen« des Sinns gelten nicht mehr als bloßer 
Äußerungsmodus, ihnen wird vielmehr eine eigene, konstitutive Rolle zuge-
sprochen. (Hempfer/Volbers 2011: 8–9, Hervorhebungen im Original) 
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Eine Einordnung des Performativen in größere theoriegeschichtliche 
Kontexte entbindet dennoch nicht von einer Bestimmung des performati-
ven Konzepts, auf das hier Bezug genommen wird. In dieser Dissertation 
gehören Performanz bzw. seine synonym verwendete deutsche Variante 
Aufführung zu den zentralen Konzepten (Meyer 2012: 39–40): In gleicher 
Weise wie Musik wird ein Text erst durch ein Aufführen wahrnehmbar 
und existent. In der Aufführung vollzieht sich in Anlehnung an Fischer-
Lichte aus der Publikumsperspektive ein In-die-Welt-Kommen, bei dem 
es sich aus der Aufführendenperspektive um ein In-die-Welt-Bringen 
handelt (Fischer-Lichte 2015: 289). An dieses Vor-Führen des Textes 
schließen sich die für den Kontext dieser Dissertation wesentlichen pro-
zesshaften Bedeutungszuschreibungen erst an, die mit Bezug auf den 
fachfremdsprachlichen Ausgangskontext der Arbeit von finnischen Jura-
studierenden als Aufführenden vorgenommen werden. 

In die theoretische Auseinandersetzung mit dem Performanzbegriff 
wird ein weiteres Schlüsselkonzept aus dem kulturtheoretischen Diskurs 
einbezogen, nämlich das der Performativität. Die Aufarbeitung des Per-
formativitätsbegriffs erfolgt entsprechend der theoretischen Rahmung der 
Arbeit aus kulturanthropologischer Perspektive, zu der eine semantische 
Annäherung an die performative Terminologie einleitet. Dabei stellt sich 
aufgrund der vielgestaltigen Rezeption des Performativen in den unter-
schiedlichen Forschungsbereichen die Aufgabe, zum einen diese beiden 
Wanderkonzepte im Kontext der Dissertation terminologisch einzufan-
gen. Um Missverständnissen oder gar einer Erodierung dieser theoreti-
schen Konzepte entgegenzuwirken, richtet sich zum anderen bei ihrer 
kontextbezogenen Implementierung das Augenmerk darauf, dass die 
Hauptaufgabe der Konzepte darin liegt, die Bedeutung des dynamisch-
performativen Charakters von Kultur herauszustellen (Velten 2012: 264). 
Das hier dem Interpretationsmodell zugrunde liegende Aufführungsver-
ständnis geht indessen noch einen Schritt darüber hinaus, da es nicht nur 
auf einem performativen Kulturbegriff beruht, sondern an diesen an-
knüpft und ihn für (fremd)kulturelles Verstehen nutzbar macht. Denn die 
Aufführung hat beim Verstehen fremdkultureller Rechtstexte die Funk-
tion, kulturelle Phänomene zugänglich zu machen. Die Umsetzung des 
Interpretationsmodells wird auch in den Unterkapiteln 4.7 bis 4.9 anhand 
von Beispielen demonstriert. 

Nach diesen allgemeinen Ausführungen zur Verortung der performati-
ven Terminologie sowohl in dem hier relevanten kulturanthropologischen 
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Theorierahmen als auch im Theoriemodell der Dissertation wird im 
nächsten Unterkapitel ausführlicher die Begrifflichkeit der Performanz 
und Performativität aufgefächert. 

4.4 Zur Terminologie von Performanz und 
Performativität 

Die Terminologie zum Begriff performativ ist Englisch dominiert, sodass 
es notwendig erscheint, für den Kontext der Dissertation einen semanti-
schen Exkurs einzufügen, um für die im Dissertationskontext verwende-
ten Begriffe eine sprach(en)sensitive Grundlage zu schaffen. Im vorlie-
gend gewählten terminologischen Gebrauch des Terms der Performanz 
spiegelt sich der ethnomusikologische Ursprung des Interpretationsmo-
dells insofern wider, als dass er analog zum deutschen Substantiv Auffüh-
rung im Sinne der sowohl sprachhistorisch als auch für den heutigen 
Sprachgebrauch ausgewiesenen Bedeutungsvariante von etwas oder je-
manden aufführen oder etwas oder jemanden vorführen verwendet 
wird.52 Im alltagssprachlichen Verständnis findet ein Aufführen und Vor-
führen typischerweise auf einer Bühne statt, wobei Bühne hier zum einen 
kulturanthropologisch verstanden wird: Bühnen menschlicher Aktivitäten 
sind nicht auf institutionalisierte offizielle Aufführungsräume beschränkt. 
Zum anderen handelt es sich bei den Aufführungsräumen kultureller Ex-
plorationen um methodologisch motivierte kognitive Veranschaulichun-
gen, die nicht notwendig szenisch umgesetzt werden müssen, aber kon-
kretisiert werden können.  

Im Unterschied zum Deutschen weist die Verbsemantik des englischen 
perform zwei Bedeutungsvarianten auf, zwischen denen zu unterscheiden 
ist: Die eine Variante carry out, accomplish bedeutet auf Deutsch eine 
Arbeit, Aufgabe oder Pflicht ausführen, vollenden, die andere present als 
andere Variante einem Publikum etwas (zur Unterhaltung) (auf einer 
Bühne) vorführen (Velten 2012: 250; Turner 2015: 195).53 Umfasst im 
Englischen das Lemma perform diese zwei unterschiedlichen Bedeutun-

52 Dudenredaktion (o. J. a); DWb (2023a). 
53 Vgl. zu den Bedeutungsvarianten des Verbs perform in Englisch OED Online 

(2023). 
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gen, stehen im Deutschen zwei Lexikoneinträge, die zwar durch ihre Prä-
fixe auf- und aus- unterschieden werden, aber dennoch semantisch in ei-
nem relational konsekutiven Verhältnis stehen. Diese Beziehung scheint 
in der heute weniger gebräuchlichen dritten semantischen Bedeutungsva-
riante von aufführen angelegt zu sein, die aufführen historisch belegt so-
wie in der heutigen gehobenen Sprache in einem konstruktiv-kreativen 
Sinne von etwas errichten, bauen, hochziehen definiert. Aufführen und 
ausführen können demzufolge zueinander in Bezug gesetzt werden: In-
dem etwas aufgeführt wird, entsteht etwas, das in der Folge ausgeführt 
werden kann – Ausführungen setzen also Aufführungen voraus. Daraus 
ist abzulesen, dass die Präfixe zunächst aufführende und ausführende Tä-
tigkeiten in ihrem Vollzug sowie Aktionsradius bestimmen und sich diese 
Strukturierung weitergehend in ausdifferenzierten Denkweisen wider-
spiegelt.54  

Aus der Verbsemantik ergibt sich von selbst, auf die Bedeutung des 
aus dem Verb perform gebildeten Adjektivs performative (auf Deutsch 

54 Die ausdifferenzierende Bedeutung von Präfixen ist für die deutsche Rechts-
sprache einerseits charakteristisch, bereitet andererseits finnischen Deutschler-
nenden durchaus Schwierigkeiten, da im Finnischen ein vergleichbarer Präfix-
gebrauch nicht besteht. So spiegelt sich eine ausdifferenzierende 
Präfixsemantik z. B. im deutschen Strafrecht auf dogmatischer Ebene wider. 
Zur Veranschaulichung sei die Konzeptionalisierung der Zueignung, die „ein 
Teil der Strafbarkeitsvoraussetzungen des Diebstahls [ist]“ und „deliktsyste-
misch“ dem „subjektiven Tatbestand“ zugeordnet ist. Die Zueignung steht dem 
objektiven Tatbestandsmerkmal der Wegnahme gegenüber (Mitsch 1998: 17). 
Zur strafrechtlichen Beurteilung der Zueignungsabsicht wird sie aufgrund ihrer 
dogmatischen Komplexität in ihre Elemente der Aneignung und Enteignung 
zerlegt (47). Zueignungsabsicht wird definiert als „die Absicht des Täters, den 
Eigentümer zu enteignen und sich selbst oder einem Dritten anzueignen“ (52). 
Bei der Beurteilung des subjektiven Tatbestands des Diebstahls nach § 242 
StGB – also der Zueignungsabsicht – dienen die Enteignungs- und Aneig-
nungskomponenten zur Abgrenzung gegenüber anderen Straftatbeständen: Die 
Enteignungskomponente dient zur Abgrenzung zwischen Diebstahl und Un-
terschlagung oder Gebrauchsanmaßung, die Aneignungskomponente zwi-
schen Diebstahl und Sachentziehung oder Sachzerstörung (Krey 1999: 29). 
Diesen drei Präfixverben steht als finnische Entsprechung nur das Verb a-
nastaa gegenüber (Rikoslaki 1990/769 § 1), sodass finnische Deutschlerner 
über das sprachliche Phänomen der Präfixe einen Einblick in deutsche straf-
rechtliche Systematik und Dogmatik erhalten. (Hervorhebungen A.M.) 

Kapitel 4 
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performativ) einzugehen. Performativ geht auf Austins Neologismus der 
performativen Äußerungen in seiner sprachphilosophischen Theorie der 
Sprechakte zurück, die er aus „Vorstellungen über die Unterscheidung 
von Behauptungen und [explizit performativen Äußerungen] [entwi-
ckelte]“ (Savigny 1972: 7).55 Explizit performative Äußerungen sind 
nicht solche Äußerungen, die beschreiben oder feststellen, was man tut, 
sondern mit denen in einer sprachlichen Äußerung gleichzeitig eine 
Handlung vollzogen wird, die etwas in der außersprachlichen Welt ver-
ändert. Dazu gehören beispielsweise Sprechhandlungen wie das Jawort 
bei einer Eheschließung, Taufen oder Vermachen eines Erbstücks. Das 
einwilligende Ja vor einem Standesbeamten bedeutet, dass man heiratet – 
also die Eheschließung vollzogen wird – und in der Folge seinen Fami-
lienstand rechtskräftig ändert. Dies ist von der beschreibenden Aussage 
zu unterscheiden, in der die Hochzeit nur angekündigt wird – z. B. mit der 
Aussage, dass man heiratet –, aber die Eheschließung nicht vollzogen 
wird (Austin 1972: 26–28). Performative Äußerungen bezeichnen taxo-
nomisch betrachtet aus der Menge möglicher sprachlicher Äußerungen 
also nur „eine kleine Klasse von Äußerungen“, für deren Gelingen „ihre 
Einbettung in den Kontext menschlicher Kulturen und Institutionen nö-
tig“ ist. Das Ernennen einer Ministerin setzt voraus, dass eine Person die 
entsprechende Befugnis hat, die designierte Ministerin gleichzeitig anwe-
send ist und im richtigen raumzeitlichen Kontext die richtige Wortwahl 
von der Befugten geäußert wird (König 2011: 46). 

Zur Vereinfachung der Terminologie wird im Folgenden nur der Term 
performative Äußerungen verwendet und Austins Binnendifferenzierung 
in so genannte primäre – „Schließ die Tür!“ – und explizite performative 
Äußerungen – „Ich befehle dir, die Tür zu schließen“ – nicht übernom-
men. Denn zum einen bezeichnen die Attribute primär bzw. sekundär nur 
den Grad der Eindeutigkeit, welcher Akt in der Sprechhandlung gemeint 
ist, verändern aber nicht die prinzipiell mögliche vollziehende Wirkung 
der Sprechakte in der realen Welt (Austin 1986: 318–319). Primäre per-
formative Äußerungen können die in ihnen grundsätzlich angelegten 
wirklichkeitsverändernden Effekte auf Umwegen entfalten – vielleicht 

                                                           
55 Austin schließt für „[p]erformativ“ eine Synonymbildung mit „performato-

risch“ aus, „weil es kürzer, nicht so hässlich, leichter zu handhaben und tradi-
tioneller gebildet ist“ (Austin 1972: 27, FN 7). Seine Wortschöpfung hält Aus-
tin selbst dennoch für „ein garstiges Wort“ (Austin 1986: 305).  
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dauert je nach sozialer Hierarchie zwischen SprecherIn und HörerIn das 
Türschließen etwas länger – und werden somit nur als eine Unterklasse 
performativer Ausdrücke aufgefasst. Zum anderen spielt in der Sprech-
akttheorie die Gegenüberstellung von konstatierenden und performativen 
Äußerungen im Hinblick auf ihren Wahrheitsbezug theoretisch eine ent-
scheidende konstitutive Rolle (Krämer 2001: 140–142), sodass die bin-
nendifferenzierenden Attribute im vorliegenden Kontext als vernachläs-
sigbar betrachtet werden. 

Mit dieser Differenzierung sprachlicher Äußerungen in konstatierende 
und performative Äußerungen verfolgt Austin ein philosophisches Inte-
resse, das sich auf die Frage nach ihrem Wahrheitsgehalt richtet (Velten 
2012: 252).56 Ausgehend von der wesentlich durch Wittgenstein gepräg-
ten Auffassung, dass „die Bedeutung von sprachlichen Ausdrücken in ih-
rem Gebrauch [bestehe]“ (Savigny 1972: 7), setzt er mit seinen theoreti-
schen Überlegungen beim Sprachgebrauch wirklichkeitskonstituierender 
Äußerungen an. Damit unterscheidet sich Austin von der Sprachauffas-
sung der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einflussreichen anglo-
phonen Philosophie, die irrtümlicherweise von der Annahme ausgeht, 
Sprachverwendung verfolge das Ziel, wahre oder unwahre Behauptungen 
oder Beschreibungen zu erzeugen (Loxley 2007: 7).57 Er hinterfragt diese 
„uralte“ Auffassung der Philosophie, da für ihn die Fälle von Sprachver-
wendung, in denen „wir etwas tun, [...] indem wir etwas sagen“, „keine 
Äußerungen darstellen, die [wahr] oder [falsch] sein könnten“ (Austin 
1972: 33, Hervorhebung im Original). Das ausgesprochene Jawort ist der 
wesentliche Bestandteil der dadurch entstandenen Tatsache der Ehe-
schließung, sodass zwischen der sprachlichen Äußerung und der vollzo-
genen Handlung nicht unterschieden werden kann: Die Äußerung ist die 
Handlung, deren Geltung nicht nach dem Kriterium beurteilt werden 

56 Austin gibt zwar diese Unterscheidung im Verlauf seiner Vorlesungen wieder 
auf, ohne dass sich aber dadurch die durch ihm geprägte Bedeutung von perfor-
mativ verändert hätte. Denn Austins Interesse gilt weiterhin der Untersuchung 
wirklichkeitsverändernde Sprechhandlungen (Austin 1972: 134; vgl. Hempfer 
2011: 19).  

57 Austin hält diese vorherrschende Annahme für „zweifellos falsch“ (Austin 
1972: 33). 
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kann, ob sie mit den Tatsachen einer bestimmten Situation übereinstimmt 
(Loxley 2007: 8).  

Aus dem kurz dargestellten philosophischen Entstehungskontext des 
Adjektivs performativ geht hervor, dass es sich in seiner Bedeutung auf 
die sprachphilosophisch geprägte Bedeutungsvariante von ausführen, 
vollenden bezieht und damit in dieser Bedeutung ausschließlich in der 
Kollokation (explizite) performative Äußerungen auftritt.58 Da beim Ad-
jektiv aufgrund einer fehlenden zweiten Bedeutungsvariante keine alter-
native Wortbildung in Analogie zum Substantiv mit Aufführung und Aus-
führung zur Verfügung steht, wird im vorliegenden Kontext ‚performativ‘ 
übernommen. Allerdings wird eine zweite Bedeutungsvariante vorge-
schlagen, die den Begriff performativ im Sinne eines einbegreifenden, ho-
listischen Kulturbegriffs auch für Verwendungskontexte öffnet, die über 
die wirklichkeitsverändernden Handlungen performativer Äußerungen 
hinausgehen. Performativ wird vorliegend also im Sinne von Aufführen 
verstanden. Dieser Vorschlag könnte auch als Rekurs auf die oben er-
wähnten englischen Bedeutungen von perform gesehen werden, da es sich 
ja schließlich bei dem Adjektiv anfänglich um eine englischsprachige 
Neuschöpfung aus dem Verb handelt. Dieses Verständnis von perform 
kann im Deutschen auf das Adjektiv übertragen und morphologisch-se-
mantisch damit begründet werden, dass aus dem deutschen Suffix -iv die 
Bedeutung für performativ im Sinne von „dass etwas die Eigenschaft, Be-
schaffenheit einer oder die Fähigkeit zu einer Performanz bzw. Auffüh-
rung hat“ abgeleitet werden kann, d.h. etwas ist aufführbar, etwas kann 
aufgeführt werden.59 Denn performative Äußerungen kommen nicht ohne 
eine Art des Aufführens aus: Das Jawort oder ein Versprechen kann seine 
wirklichkeitskonstituierende Wirkung nicht entfalten, wenn es nicht 

                                                           
58 Allgemein werden in der Literatur performative Äußerungen ausschließlich im 

Sinne von ‚etwas ausführen, vollenden‘ verstanden (vgl. hierzu z. B. Hempfer 
2011: 14). Betont sei hier noch einmal, dass performative Äußerungen hier im-
mer im Sinne von Austins expliziten oder ursprünglichen performativen Äuße-
rungen wie z. B. Versprechen, Wetten, Vermachen verstanden werden (Austin 
1972: 50).  

59 Dudenredaktion (o. J. b). 
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wahrnehmbar geäußert, also zur Aufführung käme. Damit wird performa-
tiv im Kontext dieser Dissertation analog zur oben festgelegten Bedeu-
tung von Performanz bzw. Aufführung definiert.  

Neben dieser morphologisch-semantischen Begründung für die hier 
vorgeschlagene Bedeutungsvariante des Adjektivs performativ sei noch 
auf das vorliegende kulturanthropologisch ausgerichtete Erkenntnisinte-
resse hingewiesen.60 Aus ethnologischer Perspektive liegt das Augen-
merk hier nicht auf der sprachphilosophischen Auseinandersetzung mit 
Sprechakten, vielmehr richtet es sich auf die kulturelle Kontextualisie-
rung der in Sprechakten sprachlich geäußerten und gleichzeitig vollzoge-
nen Handlung wie beispielsweise der Eheschließung oder Taufe. Denn 
das Gelingen von Sprechhandlungen ist kulturell mitbedingt: Eine von 
nicht bevollmächtigten Personen durchgeführte Taufe oder Eheschlie-
ßung bleibt wirkungslos. 

Darüber hinausgehend ist die gewählte Definition auch philosophisch 
dadurch zu rechtfertigen, dass aus performativen Äußerungen das Ele-
ment der Aufführung herausgelesen werden kann. Damit geht einher, 
auch die Kollokation performative Äußerungen entgegen ihrer sprachphi-
losophisch geprägten Semantik nunmehr in Relation zur Aufführung zu 
reflektieren und dadurch die scheinbar statische Bedeutung des Austin-
schen Neologismus aufzuweichen. Austin selbst lässt im Verlauf seiner 
Vorlesungen die Differenzierung in konstatierende und performative Äu-
ßerungen mit der Begründung zusammenfallen, ihm sei es „nicht gelun-
gen, für die performativen Äußerungen ein grammatikalisches Kriterium 
zu finden“ (Austin 1972: 107). Denn seine Ausgangsthese, dass perfor-
mative Äußerungen nicht nach wahr/unwahr zu beurteilen sind, war nicht 
mehr aufrecht zu erhalten, weil Performativa mit Krämer durchaus einen 
„Wahrheitsbezug“ haben, der darin besteht, dass  

60 Auch wenn hier die Auffassung vertreten wird, dass ‚performative Äußerungen‘ 
ebenso Elemente einer Aufführung einschließen, wird seine sprachphiloso-
phisch geprägte Bedeutung nicht in Abrede gestellt. 
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eine geglückte performative Äußerung pragmatisch [exemplifiziert], was sie 
semantisch denotiert: Weltzustand und Aussagegehalt kommen bei ihr […] zur 
Deckung. […] Die im performativen Akt hergestellte ›Übereinstimmung‹ des 
Satzes mit der Welt ist nicht seiner sprachlichen Form geschuldet, sondern 
wurzelt in seiner Einbettung in außersprachliche institutionalisierte Praktiken. 
[...] Als ›wahr‹ erweist sich also eine performative Äußerung nur, wenn es in 
einer Kultur soziale Praktiken gibt, die eine solche Äußerung anerkennen und 
›vollziehen‹, indem sie mit ihr konform gehen. (Krämer 2001: 141)  

Performative Äußerungen sind nach dieser Auffassung „keine rein 
sprachlichen Ereignisse, vielmehr soziale Handlungen“, sodass sie über 
die Sprache hinaus in die Lebenswirklichkeiten wirken (Krämer 
2001:141). Um festzustellen, ob nun das, was gesagt wird, auch tatsäch-
lich in der sozialen Welt vollzogen wird, „enthüllt nicht der Blick auf die 
Sprache, sondern auf die Kultur“ (265). Übertragen auf den Untersu-
chungskontext setzt dies jedoch voraus, dass Kenntnisse der Kultur vor-
handen sind, die gleichwohl bei der Rezeption und dem Verstehen fremd-
kultureller Rechtstexte nicht notwendig vorliegen, aber von Lernenden in 
kulturellen Explorationen aufgebaut werden können. An diesem Punkt 
könnte das kulturwissenschaftliche Interpretationsmodell ansetzen und 
einen Zugang verschaffen, um tatsächlich stattfindende Handlungen wie 
z. B. eine Eheschließung in ihren kulturellen Kontexten ergründen und 
verstehen zu können.  

Wenn performative Sprechhandlungen in der realen Welt gleichzeitig 
soziale Handlungen ausführen, werden sie aus kulturanthropologischer 
Sicht in ihrer Zeichen- und Textstruktur lesbar. Ihre Lesbarkeit besteht 
darin, dass soziale Handlungen als Texte in der Rezeption aufgeführt wer-
den können und dadurch für Verstehensprozesse zugänglich werden. Um 
nun den Wahrheitsgehalt – die Übereinstimmung des Gesagten mit der 
Welt – performativer Äußerungen bestimmen zu können, sind diese 
Sprechhandlungen in ihren kulturellen Kontextualisierungen zu lesen, so-
dass der Blick auf die Kultur in dem Kontext dieser Dissertation einen 
Anknüpfungspunkt bietet, an dem das Interpretationsmodell an Sprech-
handlungen theoretisch ansetzen und hiernach kulturelle Kontexte entfal-
tet werden können. Auf diese Verbindungsstelle soll im Folgenden einge-
gangen werden. 

Ausgehend von Krämer sind „ursprüngliche“ performative Äußerun-
gen in ihren Bedeutungen kulturspezifisch geprägt und ihre Bedeutungen 
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in der Gemeinschaft jeweils festgelegt (Krämer 2015: 334).61 Die Sprech-
handlungen der Taufe oder Eheschließungen werden nicht für jede 
Sprechsituation neu definiert, sondern müssen immer wieder so aufge-
führt und vollzogen werden, dass ihre Gelingensbedingungen erfüllt sind 
und sie damit beispielsweise ihre Wirkung der Namensgebung bzw. Ehe-
schließung erzielen können. Performative Äußerungen sind „Rituale, 
Restbestände einer quasi-magischen Praktik im zeremoniellen Reden“, 
wodurch sie sich „von der gewöhnlichen, verständigungsorientierten 
Rede grundsätzlich unterscheiden“ (Krämer 2015: 334). Denn in Sprech-
akten ist von einem „Macht- und Autoritätsgefälle“ zwischen SenderIn 
und AdressatIn auszugehen (335). Daraus folgend gehen SenderIn (z. B. 
Geistliche, RichterInnen, Standesbeamt/e/innen) und Adressat/Innen 
(Täuflinge, Verurteilte, Eheleute) in performativen Sprechakten keine 
„soziale Beziehung“ auf gleicher Ebene ein (334). Die „zeremonielle 
Rede“ richtet sich folglich nicht an  

die unmittelbar Anwesenden […], vielmehr ist es die »Öffentlichkeit«: Die ur-
sprünglichen Performativa gehören nicht der persönlichen Rede an: Hierin 
wurzelt deren »Aufführungscharakter«, insofern diese Sprechakte nicht ein-
fach an Hörer, sondern an Zu-hörer gerichtet sind, an ein Publikum […]. (Krä-
mer 2002: 334–335, orthografische Besonderheiten im Original)  
[…] [D]aher sind die ursprünglichen Performativa weniger an der Urszene di-
alogischer Wechselrede orientiert als an einer Aufführung mit Aktanden und 
Zuschauern. In ursprünglichen Performativa wird nicht einfach gesprochen, 
sondern wird im Sprechen etwas inszeniert. (Krämer 2001: 143) 

Diesem Zitat ist zu entnehmen, dass die Auffassung, Performativa aus-
schließlich im Sinne von Ausführung zu verstehen, in ihrer Absolutheit 

61 Unter „ursprünglichen Performativa“ wie beispielsweise der Taufe, dem Voll-
zug der Eheschließung oder Testamentserrichtung versteht Krämer „eine 
Klasse von Äußerungen“, die nicht die Merkmale aufweisen, die für illokutio-
näre Akte kennzeichnend sind. Denn bei den Sprechhandlungen eines Pfarrers 
(Taufe), Richters (Urteilsverkündung) oder einer natürlichen Person (Testa-
mentserklärung) entstehen z. B. weder „eine soziale Bindung“ zwischen Spre-
cher und Adressat noch „ein reziprokes Verhältnis von Sprecher und Hörer“ 
(Krämer 2015: 334–335). – Aus Gründen grammatikalischer Kongruenz wird 
bei Sprecher bzw. Adressat von einer gendergerechten Form abgesehen. 
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nicht haltbar oder zumindest zu relativieren ist. Denn das, was im Spre-
chen inszeniert – also aufgeführt – wird, rückt in den Mittelpunkt des phi-
losophischen Interesses. Aufgrund ihres Hineinwirkens in außersprachli-
che Lebenswirklichkeiten leiten Performativa das Augenmerk auf ihre 
kulturell geprägten Verwendungskontexte, sodass der Vollzug performa-
tiver Äußerungen in der sozialen Welt beurteilt werden kann.  

An diese Aufführungsauffassung kann eine kulturanthropologische 
Sichtweise anknüpfen, der zufolge Kultur den Charakter einer Auffüh-
rung hat und damit aufführbar ist. Dieser Gedanke wird im Interpretati-
onsmodell aufgegriffen, indem die einer performativen Äußerung imma-
nente Handlung von der Rezipientin/dem Rezipienten auf der Grundlage 
des Modells auf anderer Bühne wieder aufgeführt wird. Somit kann das 
Interpretationsmodell mit seinen zentralen theoretischen Konzepten der 
Aufführung oder Performanz in einer Gemeinschaft an das von Krämer 
herausgearbeitete Aufführungselement von Performativa anknüpfen. So 
wie ritualisierte oder zeremonielle Sprechhandlungen wie z. B. die Taufe 
ihre Bedeutung wesentlich aus ihrer Aufführung vor einem zuhörenden 
Publikum erhalten, finden vergleichbar die Bedeutungszuschreibungen 
im Modell in performanzbasierten Explorationsprozessen statt. Im Unter-
schied zu performativen Sprechakten steht das Modell jedoch mit seinem 
Grundgedanken der diskursiv-argumentativen Bedeutungskonstitution 
von Kultur für ein verständigungsorientiertes Handeln. Wesentlich dafür 
ist der hier zugrunde gelegte performative Kulturbegriff, dem zufolge im 
Vorhinein nicht-taxonomisierte kulturelle Phänomene umfassend in ihren 
komplexen Zusammenhängen kontextualisiert werden können. Dazu bie-
tet das ethnologische Konzept der Performanz eine Möglichkeit, da neben 
der Aufführung auch die Aufführenden und das Aufgeführte eingeschlos-
sen sind. Die Aufführung lässt sich damit auch als ein Vorgehen auffas-
sen, in dem verschiedene Perspektiven auf das Kulturelle zusammenge-
führt werden: Das Andere können wir nicht unbedingt verstehen, aber in 
der Verschmelzung unterschiedlicher Horizonte liegt die Chance für ein 
Verstehen des Anderen (Gadamer 2010: 311).  

Nach den vorangegangenen Ausführungen bleibt noch eine Wort-
gruppe der performativen Terminologie zu behandeln. Die Substantive 
performance und performativity sind Ableitungen aus dem Verb perform 
und werden den englischen Bedeutungsvarianten üblicherweise derart zu-
geordnet, dass performance mit der zweiten Variante Aufführen und per-
formativity mit der ersten Variante Ausführen verbunden ist (Velten 2012: 
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250). Auch wenn performativity häufig nach dem üblichen Sprachusus im 
sprachphilosophischen Sinne Ausführung bedeutet (vgl. z. B. Velten 
2012: 250; Hempfer 2011: 13), wird dieses Verständnis in diesem Kon-
text nicht übernommen. Performativität wird entsprechend deutscher 
Morphologie hier nicht als eine Verbableitung betrachtet, sondern als eine 
Substantivbildung auf der Basis des englischsprachigen Adjektivs perfor-
mative. Das Suffix -ität wird im Deutschen ausschließlich fremdsprachi-
gen Adjektiven angehängt, und die so entstandenen neuen Substantive 
drücken „die Tatsache aus, dass etwas oder jemand eine bestimmte Ei-
genschaft hat“.62 Von daher wird hier in konsistenter Weise die auf das 
‚Aufführen‘ bezogene Bedeutung des Adjektivs performativ auch auf 
Performativität übertragen und im Sinne von Aufführbarkeit verstanden. 
Die Nähe von Adjektiv und Substantiv ist bei Austin vorgegeben, da er 
performative in beiden Wortklassen verwendet. 

Diese Auffassung, Performativität in Relation zu Aufführung zu set-
zen, ist des Weiteren auch mit Loxleys Definition des bekanntesten Be-
griffs aus dem neueren Theorievokabular zu stützen. Performativ muss 
nicht notwendig auf Austin oder die mit ihm verbundenen Reaktionen auf 
seine Sprechakttheorie zurückgeführt werden. Wird es übernommen, ist 
es eher der Term als das Konzept, das übertragen wird. Loxley schließt 
aus dieser Begriffstransplantation: 

Thus, for example, to address culture as ‘performative’ would be simply to 
examine it as some kind of performance, without the specific implications that 
would follow from an invocation of the line of thought first developed distinc-
tively by Austin. ‘Performativity’ would therefore mean only the rather general 
quality something might have by virtue of being a performance. (Loxley 2007: 
140) 

So bleibt noch das schon in den bisherigen Ausführungen implizit ange-
sprochene Verhältnis von Performanz und Performativität für diesen 
Kontext zu klären. Unter Performanz wird hier die konkrete Aufführung 
kultureller Phänomene verstanden, die dem Rezipienten in Rechtstexten 
begegnen und deren kulturelle Kontexte erschlossen werden sollen. Auf 
der Grundlage des theoretischen Performanzbegriffs des Interpretations-

62 Dudenredaktion (o. J. c). 
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modells werden die konkreten Schritte der kulturellen Exploration syste-
matisch entwickelt. Das Modell führt dabei Regie, kulturelle Phänomene 
auf die Bühne zu bringen und in andauernden Interpretationsprozessen 
dasjenige kulturelle Wissen aufzubauen, das für ein fremdkulturelles Ver-
stehen von Rechtstexten jeweils notwendig ist. Diese Aufführungs- und 
Explorationsprozesse sind mit Bezug auf das semiotische Kulturverständ-
nis im performativen Charakter kultureller Handlungen begründet – Per-
formanz gründet auf Performativität. Ist im Interpretationsmodell Perfor-
mativität von Kultur die ihr zugrundeliegende abstrakte Beschreibung 
einer konstanten spezifischen Eigenschaft, handelt es sich bei Performan-
zen um jeweils einmalige Vorgänge, in denen kulturelle Phänomene in 
andauernden und zu wiederholenden Prozessen aktualisiert und kontex-
tualisiert werden. Daraus folgt, dass es keine untereinander identischen 
Aufführungen gibt, da sowohl Kultur als auch RezipientIn und Rezeption 
von Texten zeiträumlicher Dynamik ausgesetzt sind. Im Kontext dieser 
Dissertation werden Performanz und Performativität nicht als etwas 
grundsätzlich Verschiedenes aufgefasst. Vielmehr bezeichnen sie die je-
weils eingenommene Perspektive auf Kultur. Zur Bestimmung des hier 
zugrunde gelegten dynamischen Kulturbegriffs spielt Performativität – 
die Aufführbarkeit von Kultur – eine wesentliche Rolle. Aber weiterge-
hend den performativen Charakter von Kultur für ein fremdkulturelles 
Verstehen auch auszunutzen, ist durch die Konkretisierung der Performa-
tivität in der Performanz möglich. 

Das Augenmerk liegt in der Arbeit somit auf der Performanz, durch 
die die/der (fremdsprachliche) Rezipient/in einen Zugang erhält, kon-
struktiv-konstitutiv kulturellen Phänomenen Bedeutungen zuzuschreiben. 
Denn in der Performanz kann das theoretische Interpretationsmodell kon-
kretisiert werden, um einen Ansatz für fremdkulturelles Verstehen zu er-
öffnen. Beschreibt Performativität die Eigenschaft der Aufführbarkeit 
von Kultur, führt die Performanz in Lebenswirklichkeiten hinein, indem 
sie die Konkretisierung kultureller Phänomene als Verstehensgrundlage 
für fremdkulturelle (Rechts)Texte inkludiert. Mit Bezug auf das in Unter-
kapitel 3.4 dargelegte performative Rechtsverständnis korreliert diese Art 
der Konkretisierung kultureller Kontexte mit einem Normauslegungsver-
ständnis, das in Abgrenzung zur positivistischen Tradition die Auslegung 
von Normen als von Rechtsarbeitenden vorzunehmende Konkretisie-
rungsarbeit auffasst. 

 Kulturtheoretisches Konzept 
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4.5 Konzeptionalisierungen des Performativen 

Aus dem Vorangegangenen wird deutlich, dass in Austins Neologismus 
der Performativa der Ausgang für die unterschiedlichen theoretischen 
Ausrichtungen liegt, die durch eine „rhizomatische Proliferation“ des Per-
formativen entstanden sind (Hempfer 2011: 13). Des Weiteren ist das Zu-
sammenwirken von Performativität und Performanz im Interpretations-
modell aufgezeigt worden. So wird im Folgenden in dieser Vielfalt der 
Theorienbildung zum Performativen der Bezugsrahmen gesehen, in dem 
der für diese Arbeit zentrale Begriff der Performanz verortet wird. Um die 
Komplexität und Unübersichtlichkeit der Theorienvielfalt zu strukturie-
ren, schlägt Velten anhand der beiden semantischen Bedeutungsvarianten 
des Englischen perform drei theoretische Modelle vor, auf denen alle wei-
teren Theoretisierungen des Performativen aufbauen. Die Variante des 
Ausführens ist für das sprachphilosophische Modell und die des Auffüh-
rens für das Theatermodell grundlegend. In der dritten Modellierung, dem 
Gendermodell, wird eine originäre Verbindung beider semantischen Va-
rianten gesehen. Als wegbereitend für die Konzeptionalisierung des Aus-
führens in der Sprachphilosophie gelten Austins „How To Do Things 
With Words“-Vorlesungen (1962), für die der Aufführung im Theatermo-
dell gelten Goffman, Singer und Turner als Wegbereiter. Die Kombina-
tion der beiden Verben Aufführen und Ausführen im Gendermodell geht 
auf Butler zurück (Velten 2012: 252). Diese drei synekdochisch zu ver-
stehenden Modelle können als Kerntheorien gesehen werden, die bei der 
Verbreitung des Performativen jeweils „als Prototypen fungieren“ 
(Hempfer 2011: 13). Weder sprachphilosophische Ausrichtungen noch 
das vor allem mit Butler verbundene Gendermodell kommen für die Ver-
ortung des Interpretationsmodells in Frage.  

Zur Abgrenzung des dem Interpretationsmodell zugrunde liegenden 
Performanzverständnisses von diesen zwei prototypischen Theorien ist 
insbesondere anzuführen, dass beide Theoriemodelle grundsätzlich auf 
dem sprachphilosophischen Ausführungskonzept basieren.63 Werden in 
Sprechakten soziale Handlungen vollzogen, wird bei Butler der Austin-
sche Begriff der Performativa auf die Genderkonzeptionalisierung über-
tragen: Die Geschlech-terzugehörigkeit ist nicht von Geburt an gegeben, 

63 Siehe zum Begriff der Performativa bei Austin oben Unterkapitel 4.4. 
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sondern sie wird erst konstituiert (Butler 2015: 301–302). Das Gender ist 
nicht auf einen definierbaren Ursprung zurückzuführen, da es selbst eine 
kreierend-vollziehende Aktivität ist, die unablässig in Wiederholungen 
stattfindet. Für Butler liegt in der ständigen Wiederholung, in der die 
Genderzugehörigkeit entsteht, die Performativität, sodass sie folglich mit 
einem sprachphilosophischen Verständnis von Performativität arbeitet 
(Salih 2002: 63), von dem sich jedoch der dieser Dissertation zugrunde 
gelegte Performanzbegriff abgrenzt.  

In Butlers Genderkonzeptionalisierung werden aber sowohl die seman-
tische Variante des Aus- als auch des Aufführens zusammengeführt. 
Denn mit ihrem grundlegenden Verständnis von Geschlechterzugehörig-
keit als einem theatralischen Akt bezieht sie sich explizit auf die anthro-
pologische Position von Turner, einem Vertreter des prototypischen The-
atermodells (Butler 2015: 312–313). Ebenso verdeutlicht folgendes Zitat, 
dass sich Butler nicht nur explizit auf die Sprechakttheorie bezieht, son-
dern zudem in Sprechhandlungen neben dem Ausführen auch das Ele-
ment der Aufführung erkennt. 

Gender ought not to be construed as a stable identity […] from which various 
acts follow; rather, gender is an identity tenuously constituted in time, institu-
ted in an exterior space through a stylized repetition of acts. The effect of gen-
der is produced through the stylization of the body and, hence, must be under-
stood as the mundane way in which bodily gestures, movements, and styles of 
various kinds constitute the illusion of an abiding gendered self. This formula-
tion moves the conception of gender off the ground of a substantial model of 
identity to one that requires a conception of gender as a constituted social tem-
porality. Significantly, if gender is instituted through acts […], then the 
appearance of substance is precisely that, a constructed identity, a performa-
tive accomplishment which the mundane social audience, including the actors 
themselves, come to believe and to perform in the mode of belief. (Butler 1999: 
179, Hervorhebungen im Original) 

Auch wenn das Element der Aufführung in die Genderkonzeptionalisie-
rung mit hineingehört, wird das Gendermodell hier nicht als übergeord-
nete theoretische Referenz übernommen. Allerdings ist eine Abgrenzung 
des vorliegend verwendeten Performanzbegriffs von Butlers performati-
ver Terminologie dadurch erschwert, da sich ihr Verständnis von perfor-
mativity im Laufe ihrer Forschung verändert hat, und sie zudem eine ein-
deutige Definition wegen der unzähligen performativen Begriffs-
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adaptionen und Ausgestaltungen generell für schwierig hält. Diese 
Schwierigkeit spiegelt sich darin wider, dass Butler ihre anfängliche Dif-
ferenzierung von Performanz und Performativität nicht konsequent auf-
rechterhält, sodass die Terme ineinander hineingleiten (Salih 2002: 63). 
Allein aufgrund dieser terminologischen Ambiguität im Zusammenhang 
der performativen Genderkonzeptionalisierung wird von einer Verortung 
des hier explizit kulturanthropologisch begründeten Performanzverständ-
nisses im Genderparadigma verzichtet. 

Wenn Sprechhandlungen aus der Genderperspektive durchaus eine 
theatrale Dimension besitzen (Butler 1999: xxv),64 sind diese lebenswirk-
lichen Handlungen jedoch bei Butler letztlich eher als ein Ausführen auf-
zufassen. Tatsächliches Handeln wird zwar als Voraussetzung für vollzie-
hende Handlungen gesehen, in denen Genderidentitäten in „Reinszenie-
rungen [...] gesellschaftlich bereits eingeführte[r] Bedeutungen“ konstitu-
iert werden (Butler 2015: 312), aber sie stellen im Unterschied zu einer 
Aufführung im ethno(musiko)logischen Verständnis kein Tun eines Sub-
jekts dar, das schon vor der Handlung existiert hätte: 

[…] the substantive effect of gender is performatively produced and compelled 
by the regulatory practices of gender coherence. Hence, within the inherited 
discourse of the metaphysics of substance, gender proves to be performative – 
that is, constituting the identity it is purported to be. In this sense, gender is 
always a doing, though not a doing by a subject who might be said to pre-exist 
the deed. (Butler 1999: 33) 

Daraus wird hier geschlossen, dass Aufführungsmomente bei der Gender-
konstitution theoretisch eine untergeordnete Rolle spielen und das Perfor-
mative im Austinschen Sinne ein entscheidendes Theorem darstellt, auf 
das Butler auch explizit Bezug nimmt (Butler 1999: 33). Denn die Gen-
derkonstitution erfolgt in stilisierten wiederholbaren Akten, die in sozia-
ler Öffentlichkeit stattfinden und immer wieder bekräftigt werden. In die-
sen konventionellen und erlernten Handlungen wie z. B. Bewegungen, 

64 „[…] I sought to show that speech act is at once performed (and thus theatrical, 
presented to an audience, subject to interpretation), and linguistic, including a 
set of effects through its implied relation to linguistic conventions.“ (Butler 
1999: xxv) 
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Gesten oder Stil vollzieht sich die Genderbestimmung (Loxley 2007: 
119).  

Für eine Abgrenzung des Performanzbegriffs der Arbeit von dem des 
Gendermodells ist neben der Genderbezogenheit des Performativen nun 
entscheidend, dass Butler das Konzept der Sprechakte konsequent auf-
nimmt. Nach ihrer Auffassung „[ist] der Körper nicht bloß Materie, son-
dern ein fortgesetztes und unaufhörliches Materialisieren von Möglich-
keiten. Man ist nicht einfach Körper, sondern man macht seinen Körper“ 
(Butler 2015: 304), oder wie Loxley es formuliert, „bodies compose 
themselves in this performative process, and we cannot know or experi-
ence corporality except through these compositional procedures“ (Loxley 
2007: 119).  

Richtet sich das Erkenntnisinteresse bei Butler auf die Theoretisierung 
des Gendermachens mit Rekurs auf die Sprechakttheorie, steht hingegen 
im Mittelpunkt der Dissertation fremdkulturelle Phänomene über ein The-
oriemodell der Aufführung zugänglich zu machen. Die/der RezipientIn 
bzw. Fremdsprachenlernende nutzt die Aufführung als theoretisches Kon-
zept seiner kulturellen Explorationen, aber sie/er vollzieht sie nicht, auch 
wenn es aus fremdsprachendidaktischen Gründen denkbar wäre, kultu-
relle Phänomene im Unterricht aufführen zu lassen. Solche konkretisier-
ten Aufführungen sind jedoch kein Vollziehen im sprachphilosophischen 
Sinn. Die RezipientInnen führen in der Aufführung keine Eheschließung 
in der realen Welt aus, sondern ergründen theoriegeleitet verstehensrele-
vante kulturelle Kontexte dieses Rechtsaktes. So verbleibt zur Verortung 
des Performanzbegriffs als ein theoretischer Prototyp das auf die seman-
tische Variante des Aufführens gründende Theatermodell.  

Der vorliegende Performanzbegriff korreliert grundsätzlich mit der 
von Turner geprägten ethnografischen bzw. ethnologischen Ausrichtung 
des Theatermodells, da in dem Wiederaufführen kultureller Phänomene 
ein Zugang zur Kultur eröffnet wird und er „das Verstehen der fremden 
als auch das Neuverstehen der eigenen Kultur ermöglicht“ (Wirth 2015: 
38). In Abgrenzung zum theatralen Ansatz wird jedoch in die Aufführung 
nicht dramaturgisch-textverändernd eingegriffen, sondern ist die durch 
das Interpretationsmodell theoretisch basierte Performanz einem wissen-
schaftlichen Erkenntnisinteresse verpflichtet, d. h. kulturelle Phänomene 
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in ihren Kontexten zu erfassen (Turner 2015: 207).65 Denn ein Ignorieren 
ethnologischer Daten stünde zu einem ernsthaften Bemühen um fremd-
kulturelles Verstehen im Widerspruch.  
Bei dem Theatermodell ist zudem anzumerken, dass der Aufführungsbe-
griff sich nicht in gleicher Weise wie im sprachphilosophischen Diskurs 
zu einer theoretischen Quelle (Austin) zurückverfolgen lässt, sondern die 
Ursprünge sich komplexer gestalten (Velten 2012: 254).66 In der Arbeit 
wird deshalb im Folgenden hauptsächlich auf Turner rekurriert, einem der 
maßgeblichen Wegbereiter einer theatralischen Konzeptionalisierung der 
Performanz, sodass weiteren theoretischen Ausgestaltungen des Perfor-
mativen hier nicht nachgegangen wird (Loxley 2007: 141).  

Mit dem Verorten des Performanzbegriffs im Bereich der aufführen-
den Künste wird gleichzeitig noch eine Abgrenzung zu Chomskys lingu-
istischem Performanzverständnis gezogen. Gemäß seiner Sprachauffas-
sung bedeutet Performanz oder „[Sprachverwendung]“ in seiner 
generativen Grammatiktheorie den „aktuelle[n] Gebrauch der Sprache in 
konkreten Situationen“. Der Gegenpol dazu und der eigentliche Gegen-
stand seiner linguistischen Untersuchungen ist die „[Sprachkompetenz]“, 
definiert als „Kenntnis des Sprecher-Hörers in einer Sprache“ (Chomsky 
1978: 14, Hervorhebungen im Original). Mit den Begriffen der Kompe-
tenz und Performanz ist bei Chomsky der „Erklärungsbereich seiner kom-
petenzorientierten Transformationsgrammatik“ abgesteckt (Krämer 
2015: 325). Von dem oppositionellen Verhältnis von Wissen bzw. Struk-
tur der Sprache und der Sprachverwendung ausgehend gilt sein Interesse 
der Frage, wie „mit einem begrenzten Reservoir an sprachlichen Elemen-
ten unbegrenzt viele grammatisch korrekte Sätze zu erzeugen sind“ (Krä-
mer 2015: 326). In seiner Grammatiktheorie geht es um das System, auf 

65 Mit dramaturgisch bedingten Textveränderungen wird darauf verwiesen, dass 
ethnografische Daten als solche nicht notwendig bühnengeeignet sind und es 
dramaturgisch-schauspielerischer Kompetenz bedarf, den „Ethnotext“ für eine 
Aufführung umzuschreiben (Turner 2015: 207).  

66 Fischer-Lichtes Ausführungen zu Theater und Performativität bleiben hier un-
berücksichtigt, da sie sich „explizit“ auf Austin beziehen (Wirth 2015: 39). Für 
sie „[erschöpft] sich Theater nicht in einer referentiellen Funktion, sondern 
[nimmt] auch immer eine performative [wahr], Theater wird im Rekurs auf 
Austins Sprechakttheorie zur „performative[n] Kunst schlechthin“ (Fischer-
Lichte 2015: 291). 
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dessen Grundlage die Sprachverwendung basiert, sodass nicht die „ein-
zelne konkrete Äußerung (Performanz), das Vorkommen (token)“, son-
dern die generativen Tiefenstrukturen im Mittelpunkt stehen. Somit han-
delt es sich bei Chomsky folglich weniger um eine Performanz- als 
vielmehr um eine Kompetenztheorie.67 Es geht in der generativen Gram-
matik zentral um ein linguistisch konzeptionalisiertes Performanzver-
ständnis – mit durchaus sprachphilosophischen Anklängen –, das aus kul-
turanthropologischer Sicht wegen seiner an „völlig homogenen Sprach-
gemeinschaften“ orientierten theoretischen Grundausrichtung wenig ge-
eignet erscheint (Krämer 2015: 327), verdichtete Lebenswirklichkeiten in 
ihren vielfältigen Ausgestaltungen zu erfassen. Denn beim (fremd)kultu-
rellen Verstehen ist das Bemühen grundlegend, Lebenswirklichkeiten in 
einem einbegreifenden Sinn holistisch zu erfassen.  

4.6 Kontextbezogener Performanzbegriff  

Im ursprünglichen Musikkontext des Interpretationsmodells steht die 
Aufführung bzw. synonym dazu Performanz von Musiktexten im Mittel-
punkt, da sie grundsätzlich die Existenzvoraussetzung von Musik ist. Erst 
durch das Aufführen von Musik kann sie als solche bezeichnet und wahr-
genommen werden. Dieser auf Musiktexte bezogene Aufführungsbegriff 
ist im Interpretationsmodell dem oben dargelegten semiotischen Textver-
ständnis entsprechend auf Rechtstexte übertragen worden. Sowohl 
schriftliche als auch mündliche Rechtstexte werden als materialisierte 
Vertextungen von Lebenswirklichkeiten und damit auch von kulturellen 
Phänomenen aufgefasst, die in der Rezeption ‚auf die Bühne‘ gebracht 
werden (vgl. dazu ausführlich Meyer 2012).  

Das Aufführungsverständnis bezieht sich auf den kulturanthropologi-
schen Begriff der kulturellen Performanz („cultural performance“), den 
Singer im Rahmen seiner Feldforschung als Erster geprägt hat (Herndon 

                                                           
67 Neben Chomsky ist mit Hempfer auch Searles Sprechakttheorie ebenfalls als 

Kompetenztheorie aufzufassen (Hempfer 2011: 16): „Nun könnte es immer 
noch scheinen, als ob der Gegenstand meiner Untersuchung einfach – in Saus-
sures Terminologie – »parole« im Gegensatz zu »langue« wäre. Ich behaupte 
jedoch, dass es sich bei der adäquaten Untersuchung von Sprechakten um eine 
Untersuchung der langue handelt.“ (Searle 1986: 32, Hervorhebungen im Ori-
ginal) 
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1981: 42). Unter einer kulturellen Performanz versteht er ein weit gefass-
tes Spektrum an Ereignissen und Veranstaltungen wie Konzerte, Theater-
aufführungen, Gebete, rituelle Lesungen, Zeremonien und Festivals. Da 
nach seiner Auffassung diese Aufführungen alles Wesentliche einer Kul-
tur enthalten, nutzt Singer sie in seiner Forschung erkenntnistheoretisch, 
indem er in kulturellen Aufführungen zum einen abgrenzbare Segmente 
einer Kultur sieht und diese deshalb als die zu untersuchenden Einheiten 
bestimmt. Zum anderen wird für die Interpretation von Aufführungen ihre 
weitere Erforschung aus ihrer immanenten Strukturiertheit hergeleitet. 
Denn Aufführungen sind sowohl in ihrem Ablauf als auch durch ihre zeit-
räumlichen Kontexte strukturiert und kontextualisiert, sodass sich aus die-
ser Strukturierung konkrete Fragen nicht nur zu den kulturellen Auffüh-
rungen selbst, sondern auch zu ihren Kontexten ableiten lassen (Singer 
1955: 27–28; vgl. Herndon 1981: 42–43). Im Hinblick auf eine Auffüh-
rung sind es die Fragen des Wer, Wo, Wann, Was, Warum und Wie, die 
die Ergründung der Kontexte kultureller Phänomene leiten und ebenso 
aus der Sprachpragmatik als auch dem Recht bekannt sind (Meyer 2018: 
67).  

In dieser Performanzauffassung liegt die theoretische Grundlage für 
Interpretationen kultureller Phänomene begründet, die wie schon bei 
Meyer (2012) ausgeführt in den Interpretationsaspekten Aufführung, Ge-
meinschaft und Geschichte/Erinnerung des Interpretationsmodells ihren 
Ausdruck findet.68 Abweichend von Singer ist im ethnomusikologischen 
Modell von Titon der Affektaspekt hinzugekommen, durch den der Ex-
plorationsgegenstand bei der Rezeption durch die kognitiv verarbeitete 
Wahrnehmung bestimmt wird (Titon 1992: 3). Dieser Gedanke, den Per-
formanzbegriff um den des Affekts zu erweitern, geht davon aus, dass 
performierte Texte wie auch Musikaufführungen in RezipientInnen Re-
aktionen wie beispielsweise ein Lächeln oder Stirnrunzeln hervorrufen 
können. Diese durch eine Textperformanz ausgelösten emotionalen Wir-
kungen oder anderweitig geweckte Aufmerksamkeit, die RezipientInnen 
erleben, werden als Affekte und die affektauslösenden Zeichen des Textes 
in Analogie zur sprachwissenschaftlichen Terminologiebildung als Affek-
tem bezeichnet.  

68 Zur Modellbeschreibung siehe Unterkapitel 4.7 und Meyer (2012). 
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Auf den Umgang mit fremdsprachlichen Texten bezogen könnte diese 
Bestimmung von Affektemen in der Weise erfolgen, dass beispielswese 
beim Lesen oder Hören eines – im vorliegenden Kontext deutschsprachi-
gen – Textes RezipientInnen zunächst ein Unbehagen empfinden, das 
vielleicht auch für andere wahrnehmbar geäußert wird. In einem weiteren 
Schritt wird der Auslöser dieses Affekts, z. B. ein unbekanntes Wort im 
rezipierten Text, bewusst gemacht und zum Gegenstand kultureller Ex-
plorationen. Auf diese Art ist es möglich, in der ergebnisoffenen Textre-
zeption individuell Wahrgenommenes jeweils in seinen kulturellen Kon-
texten zu ergründen. So liegt mit dieser von Meyer (2012: 39) beschrie-
benen Bestimmung des Interpretationsgegenstands eine Abgrenzung von 
dem ebenfalls anthropologisch beeinflussten Hotword-Konzept aus der 
interkulturellen Kommunikation vor (Heringer 2004: 162), die auf das 
Rich Points-Konzept (Agar 1994: 100) rekurriert. Hotwords sind nach 
Heringer als Wörter definiert, die kulturell angereichert sind und deren 
Bedeutung nicht einem Wörterbuch zu entnehmen sind, sondern in ihren 
kulturellen Dimensionen erläutert werden müssen. Diese Methode fokus-
siert auf Wörter, die „nicht eindeutig bestimmbar [sind]“ und „die in der 
Geschichte, im gesellschaftlichen Leben eine besondere Rolle spielen“ 
(Heringer 2004: 174–175). Damit wird jedoch ein offener und ergebnis-
offener Umgang mit Texten ausgeschlossen, der auch insbesondere in 
Rechtstexten vorkommende, kulturell vermeintlich unscheinbare Textele-
mente zum Gegenstand kultureller Explorationen haben kann. Zudem 
setzt die Lokalisierung dieser kulturell angereicherten Textelemente im 
Gegensatz zum vorliegenden Ansatz kulturelles Wissen voraus, über das 
Fremdsprachenlernende aber nicht notwendig verfügen und das erst in 
den Interpretationsprozessen aufgebaut wird.  

So wird hier Singers Gedanke der Strukturiertheit einer kulturellen 
Performanz aufgegriffen und werden in Anlehnung an dieses Konzept 
kulturelle Phänomene als handhabbare Untersuchungseinheiten gesehen, 
die aufgrund ihrer kulturkonstituierenden Bedeutung den Ausgangspunkt 
kultureller Explorationen bilden. Entscheidend ist dabei, dass die Ausei-
nandersetzung mit fremdkulturellen Rechtstexten sich offen zeigt, Le-
benswirklichkeiten in ihren kulturellen Kontexten zu ergründen. Für ein 
kulturgerechtes Verstehen von Rechtstexten spielt es keine Rolle, ob da-
bei zum Beispiel eine Musikveranstaltung, ein Gerichtsurteil oder ein re-
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ligiöses Symbol kulturell exploriert werden. Vielmehr gilt es, die kultu-
rellen Phänomene zu ergründen, die für den jeweiligen Kontext von ver-
stehensrelevanter Bedeutung sind.  

Neben Singers Konzept wird noch ein weiteres ebenfalls ethnologi-
sches Performanzkonzept aufgegriffen. Im Zusammenhang ethnologi-
scher Forschung hat mit Turner „Performance […] den prozessualen Sinn 
[…] einen in Gang befindlichen Prozess [zu] vollenden“ (Turner 2015: 
195). Für ihn heißt Aufführung „ethnografische Daten“ – also Lebens-
wirklichkeiten – „in ihrer ganzen Fülle von Handlungsbedeutungen vor 
Augen [zu] führen“ (195–196). Diese Auffassung ist aus dem Bemühen 
entstanden, für ethnografische Studien eine Darstellungsweise zu finden, 
die sich von einem naturwissenschaftlichen Vorbild abwendet und ebenso 
er- und gelebte Erfahrungen mit aufnehmen kann. In diesem Zusammen-
hang entwickelte sich bei Turner dieser Ansatz, ethnographische Daten 
zu Bühnenstücken umzuarbeiten und sie vor einem Publikum aufzufüh-
ren. Der Zweck der Aufführungen besteht hauptsächlich darin, „in die 
Haut der Mitglieder einer anderen Kultur [zu schlüpfen]“ (194). Dieses 
Hineinschlüpfen wird als das Vollenden „von in Gang befindlichen Pro-
zessen“ interpretiert (195): In der Aufführung findet der Ethnograf eine 
zur wissenschaftlichen Dokumentation seiner Forschungsergebnisse in 
Schriftform alternative Darstellungsweise, fremdkulturelle Erlebnisse 
ganzheitlich darstellend nachzuvollziehen (194). 

Turner beschreibt zwar den Zweck einer Aufführung mit einen Prozess 
vollenden, rekurriert dabei aber nicht auf die sprachphilosophische Di-
mension einer Sprechhandlung. Für ihn bedeutet eine Aufführung das an-
gemessene Ende einer Erfahrung oder eines Erlebnisses, das Beenden ei-
nes Forschungsprozesses.  

[T]he anthropology of performance is an essential part of the anthropology of
experience. In a sense, every type of cultural performance, including ritual,
ceremony, carnival, theatre, and poetry, is explanation and explication of life
itself […]. Through the performance process itself, what is normally sealed up, 
inaccessible to everyday observation and reasoning, in the depth of sociocul-
tural life, is drawn forth […]. (Turner 1982: 13)

Dieses Hervorbringen des Verborgenen und Unzugänglichen beschreibt 
Turner als „to press or squeeze out“, wobei er sich explizit im Englischen 
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auf die deutschsprachige Formulierung Ausdruck bzw. ausdrücken be-
zieht. Das Erlebte wird erst in der Aufführung nach außen gekehrt und 
dadurch für andere wahrnehmbar (Turner 1982: 13).69  

Auf den Kontext der Dissertation übertragen, handelt es sich bei diesen 
Aufführungen um Re-Inszenierungen kultureller Phänomene, denen in ar-
gumentativ-diskursiven Prozessen Bedeutungen zugeschrieben werden. 
Kulturelle Phänomene kommen im Verhältnis zum Zeitpunkt der Text-
produktion raumzeitlich verzögert auf die Bühne und werden in ihren 
Kontexten interpretiert. Diese Interpretationen werden auch als Explora-
tionen oder Ergründungen bezeichnet, um den erforschenden und auf den 
Grund gehenden Charakter der Auseinandersetzung mit fremdkulturellen 
Texten hervorzuheben. Darin besteht auch die Bezugnahme auf das kul-
turanthropologische Konzept der dichten Beschreibung. Bedeutungszu-
schreibungen können demnach auch als „performative Wirklichkeitskon-
stitution“ aufgefasst werden. Denn in ihnen liegt das Neue, Konstruktiv-
Konstitutive, das „in der wiederholenden Transformation des Bestehen-
den [besteht]“ (Kolesch/Lehmann 2015: 347). Aufgrund performativer 
Wiederholungen wird somit kulturelles Wissen aufgebaut, das eine we-
sentliche Voraussetzung fremdkulturellen Verstehens ist. In den Auffüh-
rungen entsteht bei RezipientInnen bzw. Lernenden etwas Neues, neues 
Wissen also, das ihnen vorher noch nicht zur Verfügung stand. Da der 
Wissensaufbau nun über die jeweilige Aufführung hinausgeht, sich nicht 
nur auf das Wiederaufführen beschränkt, ist der Begriff der Performanz 
im Sinne einer präsentativen Performanz zu verstehen, um die Entstehung 
von Neuem zum Ausdruck zu bringen.  

Mit Bezug darauf, dass der Begriff der Performanz auch Gegenstand 
juristischer Diskurse ist, scheint das hier gewählte Verständnis von Per-
formanz als präsentativer Performanz auch von rechtlicher Seite gerecht-
fertigt. In rechtstheoretischer Sichtweise impliziert Performanz nicht nur 
„etwas Vorgebene[s], sondern sie fügt mit ihrer Aktion etwas hinzu“. Die-
ser rechtliche Performanzbegriff distanziert sich einerseits von einem ur-
sprünglich sprachphilosophischen Verständnis, demzufolge Performanz 
als tatsächliche Realisierung allgemeiner Sprachstrukturen konzeptu-

                                                           
69 Den Begriff Ausdruck übernimmt Turner (1982: 13) unübersetzt von Dilthey 

(1910/2005: 128; bibliografischer Nachweis von mir recherchiert).  
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alisiert wird, und andererseits von „der klassischen Vorstellung in der Ju-
risprudenz“, bei der „die vorgeordnete Struktur des Rechts von ihrer Re-
alisierung unberührt [bleibt]“. Als Folge daraus wird der Begriff der re-
präsentativen durch den der präsentativen Performanz ersetzt. So wie die 
präsentative Leistung konstitutiv für die Beweisführung in Verfahren ist, 
so ist die Aufführung kultureller Phänomene in diesem Zusammenhang 
der Auseinandersetzung mit fremdkulturellen Rechtstexten konstitutiv für 
die Entstehung von Kultur überhaupt bzw. den Erwerb von Kulturwissen 
(Christensen/Lerch 2005: 72–73). 

In der präsentativen Performanz liegt folglich aus kulturanthropologi-
scher Sicht der Schlüssel für fremdkulturelles Verstehen: Im ursprüngli-
chen ethnomusikologischen Interpretationsmodell geht es darum, Musik 
als menschliche Aktivität in Zeit und Raum – also Musik als Kultur (mu-
sic as culture) zu verstehen (Meyer-Toivanen 2000).70 Auf den vorliegen-
den Untersuchungskontext angewandt steht hier nunmehr zentral, Rechts-
texte als Kultur zu verstehen. Aufgrund des hier zugrunde liegenden 
performativen Kulturbegriffs kann dieses Verständnis weitergehend auch 
mit dem Begriff Recht als Kultur verstehen gefasst werden. 

4.7 Das Interpretationsmodell 

Vor dem dargestellten kulturwissenschaftlichen Hintergrund wird nun das 
Interpretationsmodell sowie seine Funktionsweise erläutert. Bei dem Mo-
dell handelt es sich um eine Weiterentwicklung einer früheren Version, 
die somit rückwirkend als Modell 1.0 den Status eines Ausgangsmodells 
erhält, auf das sich die neueren Versionen 1.1 und 2.0 beziehen.71 Die 
Version 1.1 weist im Vergleich zum ursprünglichen Modell Änderungen 
in der grafischen Darstellungsweise auf, um die Relationen zwischen 
zentralen Modellelementen adäquater zum Ausdruck zu bringen. In der 
Version 2.0 hingegen wird in das Modell seine Funktionsweise einbezo-
gen, sodass wegen der gewachsenen Komplexität des darzustellenden In-
halts neue Elemente in die Grafik aufgenommen worden sind. So wird 
hier vor der neuesten Modellversion 2.0 aus Gründen der allgemeinen 

70 Rekurriert wird hier auf die für das Musik-als-Kultur-Konzept wegbereitenden 
Vertreter Marcia Herndon (1981) und Jeff T. Titon (1992).  

71 Das Interpretationsmodell (Version 1.0) ist bei Meyer (2012) ausführlich dar-
gestellt. 
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Lesbarkeit und insbesondere der Nachvollziehbarkeit des kulturtheoreti-
schen Ansatzes einschließlich der darauf aufbauenden Argumentation zu-
nächst das überarbeitete Ausgangsmodell 1.1 kurz dargestellt. Anschlie-
ßend an die Modelldarstellungen wird anhand eines konkreten Beispiels 
in einem eigenen Unterkapitel dargelegt, wie das Interpretationsmodell 
angewendet werden kann. Diese Anwendungsmöglichkeit des Modells 
bezieht sich entsprechend des Ausgangspunkts der Dissertation auf das 
fachfremdsprachliche Lehren und Lernen im Rahmen des Lehrveranstal-
tungsangebots in der Fachfremdsprache Rechtsdeutsch an der Rechtswis-
senschaftlichen Fakultät der Universität Turku. Im Vordergrund steht da-
bei der theoretische Ansatz, weshalb im Weiteren weder eine didaktische 
Umsetzung aufgezeigt noch konkrete Unterrichtsmaterialien aufgeführt 
werden, wie sie bei Meyer in einer früheren Publikation aufgeführt und 
erläutert sind (Meyer 2012). Das Modell bietet in beiden Versionen 1.1 
und 2.0 die theoretische Grundlage, um kulturelle Phänomene in Rechts-
texten systematisch zu interpretieren und bei diesen Ergründungen fremd-
kultureller Kontexte kulturelles Wissen aufzubauen, sodass damit ein wis-
sens- und performanzorientierter Ansatz vorliegt.72  

                                                           
72 Vgl. dazu ausführlich Meyer (2012).  
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Abb. 1: Interpretationsmodell 1.1 
Der zu interpretierende Rechtstext steht entsprechend seiner zentralen 
Rolle in der juristischen Textarbeit im Mittelpunkt des Modells (siehe Ab-
bildung 1): Interpretationsprozesse nehmen ihren Ausgang in den Texten 
und werden im Rückbezug auf sie gestaltet, sodass die Interpretationen 
aufgrund dieser Textbezogenheit indirekt im Recht verankert sind. Denn 
Explorationen kultureller Phänomene, die im Rechtstext enthalten sind, 
erfolgen stets gegenstandsorientiert und verfolgen das Ziel, Rechtstexte 
in ihren fremdkulturellen Kontexten sowohl gegenstandsbezogen – hier 
im Hinblick auf das Recht – als auch kulturgerecht verstehen zu können. 
Damit wird kein Selbstzweck, sondern vielmehr das Ziel verfolgt, die auf-
grund kulturellen Wissens entstehende fachliche Kompetenz zur Bewäl-
tigung beruflicher Aufgaben in der Rechtspraxis oder im Wissenschafts-
bereich möglichst erfolgreich anwenden zu können (Engberg 2016: 429, 
siehe Kapitel 3). 

Rechtstexte werden unter den Aspekten Affekt, Performanz, Gemein-
schaft, Erinnerung und Geschichte interpretiert, die in der Grafik um den 
zentral positionierten Rechtstext in ineinander liegenden ovalen Kreisfor-
men angeordnet sind. Die Interpretationsaspekte werden zwar in den 
Kreisen als voneinander getrennt dargestellt, stehen aber dennoch in 
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einem wechselseitigen Verhältnis, das durch die gestrichelten Linien zwi-
schen den Aspekten gekennzeichnet wird. Die Textrezeption wird hier als 
Performanz verstanden, als die entscheidende Handlung, durch die Texte 
einschließlich ihrer Wirkungen auf die RezipientInnen erst existent wer-
den. Über die Textrezeption hinausgehend erstreckt sich die Bedeutung 
der Performanz nicht nur auf den Augenblick des Existentwerdens, son-
dern schließt in der Aufführung stattfindende Exploration kultureller Phä-
nomene als Voraussetzung für das Tradieren von Texten, sozialen Hand-
lungen sowie menschlichen Lebens- und Verstehensweisen ebenso das 
Zukünftige mit ein:  

Alle Kreativität, alle Anstrengungen und Mühen der Kultur sind vergebens, 
wenn sie nicht als Elemente des menschlichen Handelns und Weltbegreifens 
verstanden, und das heißt: wenn sie nicht rezeptiv bestätigt, wenn sie nicht 
aufgenommen und fortgeführt werden. (Konersmann 2003: 10) 

Die Performanz von Texten findet zudem in Dimensionen von Zeit und 
Raum statt, die im Modell mit den Aspekten der Gemeinschaft, Erinne-
rung und Geschichte dargestellt sind. Der Gemeinschaftsaspekt verweist 
darauf, kulturelle Phänomene nicht nur in den Grenzen ihrer unmittelba-
ren Aufführungskontexte, sondern in Relation zum Frageinteresse auch 
in größeren und umfassenderen gesellschaftlichen Umgebungen zu er-
gründen. Diese Explorationsperspektive kann auch als ein Längsschnitt 
durch Gemeinschaften aufgefasst werden, der in einer Art Momentauf-
nahme einen Einblick in komplexe soziale Zusammenhänge ermöglicht. 
In Ergänzung dazu wird unter dem Erinnerungs- und Geschichtsaspekt 
eine syntagmatische Deutungsperspektive eingenommen, die Tradierun-
gen von Kultur als „nichtvererbbarem Gedächtnis“ fokussiert und damit 
der Frage nachgeht, wie als „ein komplexes Handlungs- und Institutio-
nengefüge“ verstandene Kultur an nachfolgende Generationen weiterge-
geben wird (Assmann/Assmann 1994: 117; vgl. dazu ausführlich Meyer 
2012 und zusammengefasst 2013). Um nun diese kulturtheoretische Mo-
dellierung in ihrer Wirkweise zu erfassen, wird im folgenden Abschnitt 
ihre Funktionsweise nun als Interpretationsmodell 2.0 anhand von Schau-
bildern erläutert. 
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4.8 Funktionsweise des Interpretationsmodells 

Wie im vorangegangenen Abschnitt dargelegt, bilden die Aspekte Affekte, 
Performanz, Gemeinschaft, Erinnerung und Geschichte den Kern des In-
terpretationsmodells, unter denen die ausgewählten Affekteme oder kul-
turellen Phänomene in zunehmend weiter gesteckten sozialen und zeit-
räumlichen Zusammenhängen ergründet werden. Die unter diesen Aspek-
ten stattfindenden Interpretationsprozesse sind im Modell 2.0 in Abbil-
dung 2 und 3 exemplarisch in ihrem Ablauf gestreckt dargestellt und sol-
len die Umsetzung des theoretischen Modells in einer konkreten Lehr-
Lernsituation anhand von zwei unterschiedlichen Phasen des Prozesses 
veranschaulichen. Die Grafiken zeigen ausschnittartig zwei nacheinander 
stattfindende Phasen eines Interpretationsprozesses linear von links nach 
rechts verlaufend: Handelt es sich bei der Abbildung 2 um die Anfangs-
phase kultureller Explorationen von Rechtstexten, stellt Abbildung 3 eine 
spätere Phase dar, in der aufgrund wiederholter Interpretationen kulturelle 
Phänomene am Ende schon umfassender kontextualisiert werden können. 
Die aufgefächert dargestellten Interpretationsaspekte leiten die Interpre-
tationsprozesse, in denen die/der RezipientIn kulturelles Wissen systema-
tisch erwirbt, und somit eine Grundlage entsteht, die im Rechtstext ent-
haltenen fremdkulturellen Phänomene in ihren jeweiligen Kontexten zu 
erfassen.  

Abb. 2: Interpretationsmodell 2.0, A: Anfangsphase (Legende: A = 
Affektem) 
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Abb. 3: Interpretationsmodell 2.0, B: Spätere Phase, Wissensaufbau 
durch Interpretationen 

Der Interpretationsprozess setzt am Rechtstext an, der in den Abbildun-
gen 2 und 3 links mit einem stilisierten Textblatt abgebildet ist. Unter dem 
ersten Aspekt des Affekts wird ein zunächst fremdkulturelles Phänomen 
oder Affektem im Rechtstext bestimmt, für dessen grafische Darstellung 
in Abbildung 2 (Interpretationsmodell 2.0, A) ein ungewöhnlicher Buch-
stabenfont verwendet wird, um den für RezipientInnen anfangs fremdkul-
turellen Charakter des Affektems zum Ausdruck zu bringen. Nach der 
Bestimmung des Interpretationsgegenstands wird dieser sodann unter den 
anderen Modellaspekten Performanz, Gemeinschaft, Erinnerung und Ge-
schichte weitergehend ergründet. In diesen Prozessphasen wird über die 
Interpretation des Affektems kulturelles Wissen aufgebaut, das dem Ge-
genstand zunehmend den Charakter des Fremdkulturellen nimmt. Diese 
Annäherung an das fremdkulturelle Phänomen wird in der Grafik mit ei-
nem gewöhnlichen Buchstabenfont veranschaulicht. Als ein vorläufiges 
Ergebnis der durchgeführten kulturellen Explorationsphase wird anfäng-
liches kulturelles Wissen aufgebaut, das mit stilisierten Textblättern in 
unterschiedlicher Gestaltung abgebildet ist. Der Interpretationsgegen-
stand kann nun umfänglicher in seinen kulturellen Kontexten verstanden 
werden, die jedoch in weiteren Interpretationsschritten erweitert werden. 
Diese weiteren Interpretationsschritte sind in Abbildung 3 (Interpretati-
onsmodell 2.0, B) stellvertretend in einem Interpretationsschritt als eine 
spätere Phase des Interpretationsprozesses dargestellt. Ausgehend von 
dem in der ersten Phase erreichten Wissensstand wird das Affektem er-
neut unter den Interpretationsaspekten exploriert, sodass am Schluss die-
ser zweiten Phase der zuvor erreichte Wissensstand ausgebaut wird. Das 
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jeweils erworbene kulturelle Wissen ist in den Grafiken als ein wachsen-
des Netz von Wissenselementen dargestellt, das ausgehend von dem im 
Rechtstext bestimmten Affektem in infiniten Interpretationsprozessen 
weitergesponnen wird, sodass Lernende aufgrund dieses Wissensaufbaus 
Rechtstexte in ihren kulturellen Kontexten erfassen und verstehen kön-
nen. 

In diesen andauernden und sich stets ausweitenden und vertiefenden 
Interpretationen liegt das dynamische Moment begründet, das den Inter-
pretationsprozessen eigen ist. Erlangte Wissenshorizonte haben stets ei-
nen vorläufigen Charakter: Erworbenes Wissen ist weder unveränderlich 
noch beansprucht es letztendliche Gültigkeit, sodass es immer wieder in 
Interpretationen eventuellen Revisionen ausgesetzt werden kann und so-
mit überprüfbar ist. Deshalb kommt dem andauernden infiniten Verfahren 
des Wissensaufbaus eine zentrale Bedeutung zu, um sowohl einen theo-
retisch fundierten Zugang zu kulturellen Kontexten zu eröffnen als auch 
diesen Zugang offen zu halten. Dieses strukturelle Offenhalten der kultu-
rellen Explorationen korreliert mit der Dynamik, der insbesondere 
Rechtstexte und damit auch ihre mit ihnen verbundenen kulturellen Kon-
texte aufgrund z. B. gesellschaftspolitischer Veränderungen unterliegen 
(zur Dynamik siehe Unterkapitel 3.4). 

Entgegen der eindimensionalen Darstellung in den Abbildungen 2 und 
3 finden diese interpretierenden Explorationsprozesse nicht in linearen, 
auf nur einer Ebene verlaufenden Interpretationsprozessen statt, vielmehr 
handelt es sich dabei um andauernde, infinit wiederholbare Prozesse, die 
als eine sich nach oben windende Spirale vorgestellt werden können. In 
diesen Prozessen wird kulturelles Wissen aufgebaut, das zunehmend an 
Tiefe gewinnt, da jeder weitere Interpretationsvorgang von einem um-
fangreicheren Wissensstand ausgeht und somit qualitativ eine höhere 
Ebene erreicht wird. So handelt es sich um andauernde und stetig weitere 
Kontexte umfassende Prozesse, die zunehmend sowohl Wissens- als auch 
Interpretationshorizonte der RezipientInnen bzw. der Lernenden erwei-
tern und sie an ursprünglich fremdkulturelle Kontexte heranführen. Denn 
in jedem Interpretationsvorgang kommen zum vorhandenen Wissen neue 
Erkenntnisse hinzu, über die die Lernenden vorher noch nicht verfügt ha-
ben und aufgrund derer sich auch ihr Verhältnis zum Rechtstext wie zum 
fremdkulturellen Kontext verändert.  
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Rekurrierend auf eine kulturtheoretische Sicht nehmen finnische Jura-
studierende in diesen Auseinandersetzungen mit fremdkulturellen Phäno-
menen zwar in der Regel in Bezug auf deutschsprachige Kulturen eine 
etische Perspektive (Außenperspektive) ein, streben aber mit der Anwen-
dung des Interpretationsmodells danach, eine emische Perspektive einzu-
nehmen (Pike 1967: 37), d. h. es geht um das Bemühen, fremdkulturelle 
Kontexte von innen heraus, sie also in ihrer jeweiligen Kulturbedingtheit 
zu verstehen.73 Am Beispiel des Bundesverfassungsgerichts verdeutlicht 
(siehe das Anwendungsbeispiel in Unterkapitel 4.9) unterscheiden sich 
diese Blickwinkel auf fremdkulturelle Phänomene darin, ob dieses Ver-
fassungsgericht z. B. vor dem Hintergrund finnischer Gerichtsbarkeit aus 
etischer oder aber vor dem Hintergrund seiner Entstehungsgeschichte 
nach dem Zweiten Weltkrieg und der Gründung der Bundesrepublik 
Deutschland aus emischer Perspektive betrachtet wird. 

Diese Art von Positionsbeschreibung der/des Rezipientin/Rezipienten 
in Bezug auf fremdkulturelle Phänomene zielt weniger auf ihre/seine tat-
sächliche Standortbestimmung – ob sie/er Mitglied oder Nicht-Mitglied 
einer bestimmten Gemeinschaft ist –, sondern vielmehr auf die Perspek-
tive, aus der der eigentliche Auseinandersetzungsprozess mit kulturellen 
Phänomenen einer fremden Kultur geführt wird. Zu beachten ist hierbei, 
dass diese beiden zunächst in Opposition erscheinenden Perspektiven von 
etisch und emisch aufgrund ihrer wechselseitigen Beeinflussung in einem 
dialektischen Verhältnis stehen und sich folglich gegenseitig bedingen 
und ergänzen. Denn jede kulturelle Exploration eines fremdkulturellen 
Phänomens verläuft in sowohl etischen als auch emischen Phasen: Zu Be-
ginn steht die Sammlung von Daten über das zu ergründende fremdkultu-
relle Phänomen, die in der Regel nach etischen Prinzipien erfolgt. Dazu 
werden Texte herangezogen, aus denen Daten zu fremdkulturellen Phä-
nomenen entnommen werden. Durch das auf diese Weise erworbene Wis-
sen kann eine emische Phase einsetzen, in der es möglich ist, das fremd-
kulturelle Phänomen entsprechend des erlangten Wissensstands in seinen 
kulturspezifischen Bedingungen schon umfassender zu verstehen und 
sich damit einer Innenperspektive anzunähern.  

                                                           
73 Das Begriffspaar emisch – etisch ist von Pike geprägt und ist analog zu phone-

tisch – phonemisch gebildet. Hier werden emisch und etisch in Anlehnung an 
Pike im Sinne einer Innen- bzw. Außenperspektive verstanden (Pike 1967: 37). 
Zur Begriffserklärung siehe oben Kapitel 4. 
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In Ergänzung der Ausführungen zur Funktionsweise des Interpretati-
onsmodells werden in den folgenden Abschnitten Umsetzungsmöglich-
keiten dargestellt, wie auf der Grundlage des theoretischen Modells die in 
Rechtstexten enthaltenen kulturellen Phänomene interpretiert und 
dadurch das für ein fremdkulturelles Verstehen notwendige kulturelle 
Wissen aufgebaut werden kann. In den Interpretationen wird ein Zugang 
zu den sozialen Handlungen geschaffen, also zu den Lebenswirklichkei-
ten, die hinter dem Text liegen. Die dargestellten Interpretationsmöglich-
keiten erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern sind als 
Vorschläge zu verstehen, die für eine konkrete Lehr-Lernsituation in der 
Fachfremdsprache Rechtsdeutsch noch weiterzuführen wären. Eine Voll-
ständigkeit anzustreben wäre auch aufgrund des performativ-einbegrei-
fenden Kulturverständnisses kontrafaktisch. Dennoch vermittelt jede In-
terpretation in unterschiedlichem Umfang einen Einblick in die hinter 
dem Text liegenden kulturellen Kontexte und spinnt somit das Netz un-
serer Bedeutungszuschreibungen weiter. Hervorzuheben ist insbeson-
dere, dass es sich bei den Explorationen um keine juristische Fallbearbei-
tung, sondern um kulturelle Kontextualisierungen des Rechtstextes 
handelt, in denen kulturelles Wissen aufgebaut wird, um dadurch rechtli-
che Inhalte verstehen zu können.  

4.9 Anwendungsbeispiel 

Das folgende Anwendungsbeispiel bezieht sich auf das Bundesverfas-
sungsgericht und ist im Hinblick auf eine konkrete Umsetzung des Mo-
dells in der Unterrichtspraxis als eine Einheit innerhalb des Rahmenthe-
mas Verfassungsorgane der Bundesrepublik Deutschland konzipiert. 
Diesem Anwendungsbeispiel liegt eine Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts von 2017 (2 BvR 1333/17) zugrunde, in der es um die Ver-
fassungskonformität eines Verbots des muslimischen Kopftuchs geht.74 
Das religiös motivierte Tragen eines Kopftuchs im privaten sowie öffent-
lichen Sektor wird seit 2002 immer wieder vor deutschen Gerichten ver-
handelt (Laskowski 2003: 420). Geht es in den Rechtsfällen um Verfas-
sungsbeschwerden von Verkäuferinnen und Lehrerinnen – so wie z. B. 

74 BVerfG (2017). 
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die Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs von 2007 
(vgl. Meyer 2012)75 – handelt es sich im Folgenden um eine Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts. Die Beschwerdeführerin ist in diesem 
Fall keine Lehrerin, sondern eine „aus religiösen Gründen Kopftuch [tra-
gende] Rechtsreferendarin“, deren Verfassungsbeschwerde sich gegen 
den Erlass des Hessischen Ministeriums der Justiz – Justizprüfungsamt – 
von 2017 richtet (2220-II/E2-2017/7064-II/E), demzufolge  

Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare, die Kleidungsstücke, Symbole 
oder andere Merkmale in dem oben genannten Sinne tragen, bei Verhandlun-
gen im Gerichtssaal nicht auf der Richterbank Platz nehmen dürfen, sondern 
nur im Zuschauerraum sitzen können, keine Sitzungsleitungen oder Beweis-
aufnahmen durchführen dürfen, keine Sitzungsvertretung für die Staatsanwalt-
schaft übernehmen dürfen und während der Verwaltungsstation keine Anhö-
rungsausschusssitzung leiten dürfen. (2 BvR 1333/17: Rn 9) 

Für die Darstellung von Umsetzungsmöglichkeiten des theoretischen In-
terpretationsmodells wird zur thematischen Einleitung ein Text in Bild-
form verwendet, der dann im Weiteren als Ausgangstext für kulturelle 
Explorationen dient. Auf dem Foto sind fünf der acht Verfassungsrichte-
rInnen des Zweiten Senats abgebildet, die 2017 über den Rechtsfall ent-
schieden haben, auf den hier Bezug genommen wird. Diese Textform ist 
aus didaktischen Erwägungen gewählt, um in der thematischen Einfüh-
rung auf die Institution des Bundesverfassungsgerichts zu fokussieren. 
Denn sowohl die RichterInnen als auch das Gebäude stehen in den öffent-
lichen Medien auch als bildlich vermittelte RepräsentantInnen des Ge-
richts. Aus dieser Art der medialen Präsentation des Bundesverfassungs-
gerichts kann geschlossen werden, dass hier sichtbar ein signifikantes 
gesellschaftliches Allgemeininteresse an bundesverfassungsrechtlicher 
Rechtsprechung besteht. Ein Grund für dieses allgemeine Interesse kann 
in dem hohen Beliebtheitswert des Bundesverfassungsgerichts in der 
„bundesdeutschen Bevölkerung“ gesehen werden (Möllers 2011: 297; 
vgl. auch Jestaedt 2011: 79). Ferner soll vor der Auseinandersetzung mit 
dem eigentlichen Rechtsfall zunächst kulturelles Grundlagenwissen hin-
sichtlich des Bundesverfassungsgerichts als Institution vermittelt werden, 

                                                           
75 VerfGH (2007). 
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damit diese Erkenntnisse später möglicherweise auch in eine juristische 
Fallanalyse einbezogen werden können.  

Abb. 4: VerfassungsrichterInnen des Zweiten Senats. © 
Bundesverfassungsgericht | lorenz.fotodesign, Karlsruhe76 

Im Folgenden wird dargelegt, wie ein Zugang zu kulturellen Kontexten 
dieser Institution nicht über die traditionelle Schriftform, sondern über 
eine bildliche Darstellung möglich ist. Die Relevanz des ausgewählten 
Rechtstextes, in Kursen in der Fachfremdsprache Rechtsdeutsch einge-
setzt zu werden, liegt zum einen in seiner schon erwähnten medialen Prä-
senz, die nicht nur auf die deutsche Öffentlichkeit begrenzt ist. Zum an-
deren ist in dem Text ein für Deutschland verfassungsrechtliches 
Charakteristikum impliziert, das in Finnland in der Form nicht existiert 
und damit aus kontrastiver Sicht von Bedeutung ist. Denn eine Besonder-
heit dieses Gerichts mit Zwillingssenaten (mit zwei Senaten) besteht in 
seiner Doppelfunktion als „selbständiger und unabhängiger Gerichtshof 
des Bundes“ (Hömig 2003: 596, Hervorhebung im Original) und „selb-
ständiges, unabhängige[s] oberste[s] Staatsorgan“ des Bundes (Katz 
2002: 257).77  

76 Bei der Abbildung handelt es sich um ein aktuelles Senatsfoto des Zweiten Se-
nats des Bundesverfassungsgerichts. Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Ge-
nehmigung des Fotografen Klaus Lorenz und der Pressestelle des Bundesver-
fassungsgerichts. 

77 Der Status als Verfassungsorgan ist in einer Denkschrift am 27. Juni 1952 be-
gründet worden (Bundesverfassungsgericht o. J.). Ausführlich zur Doppelrolle 
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In den folgenden Abschnitten werden nun unter den Interpretationsas-
pekten Affekt, Performanz, Gemeinschaft, Erinnerung und Geschichte 
mögliche kulturelle Explorationen exemplarisch erläutert. Prinzipiell ist 
zu berücksichtigen, dass für die Explorationen auch nur einzelne Interpre-
tationsaspekte ausgewählt und unterschiedlich gewichtet werden können. 
Ein Auswählen bzw. Gewichten von Interpretationsaspekten ist allein 
schon deshalb gegeben, da die Explorationen keinen Selbstzweck haben, 
sondern vielmehr in Relation zum jeweiligen Erkenntnisinteresse der Re-
zipientInnen durchgeführt werden. Somit ergibt sich auch, dass nachfol-
gend die Explorationen in ihrer Ausführlichkeit unterschiedlich gestaltet 
sind. 

4.9.1 Erster Aspekt: Affekte 

Ausgehend von dem Textbeispiel – hier das Bild mit den Verfassungs-
richterInnen – steht am Anfang der kulturellen Explorationen die Bestim-
mung des Interpretationsgegenstands. Mit dem Interpretationsaspekt Af-
fekte wird aufgrund von Wahrnehmungen und Reaktionen der/des Rezi-
pientin/Rezipienten der Gegenstand bestimmt, der in darauf folgenden 
Explorationen kulturell kontextualisiert wird. Bei diesen beispielhaften 
Interpretationsmöglichkeiten wird insbesondere aufgrund von Lehrerfah-
rungen davon ausgegangen, dass die roten Richterroben, Jabots (Halsbin-
den) und Baretts (Kopfbedeckungen) den Studierenden auffallen und als 
Affektem rote Robe – und damit als Interpretationsgegenstand – festge-
legt werden. Denn im Gegensatz zu Deutschland werden in Finnland in 
Gerichten keine Roben getragen, sodass dieser Unterschied wortwörtlich 
ins Auge fällt. Untrennbar von dem Kleidungsstück der Robe werden die 
RichterInnen als Aufführende mit in die Explorationen einbezogen. 

Auch wenn es sich zwar in dieser Anfangsphase streng genommen 
noch nicht um interpretierende Prozesse handelt, wird der Affektaspekt 

                                                           
des Bundesverfassungsgerichts als Teil der Judikative und als Verfassungsor-
gan siehe Möllers (2011: 281–422, besonders 355–359). In einem Akt der 
„Selbstautorisierung“ hat sich das Bundesverfassungsgericht den Status eines 
Verfassungsorgans zugeschrieben (Schönberger 2011: 25). Dieser Status wurde 
erst 1970 mit einer Änderung des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes vom 
„einfache[n] Gesetzgeber [anerkannt]“ (Möllers 2011: 356–357).  
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hier zum Interpretationsprozess dazugerechnet. Dies ist damit zu begrün-
den, dass bei der Rezeption kognitive Prozesse der Wissensverarbeitung 
involviert sind, in denen das Wahrgenommene zunächst mit vorhandenem 
Wissen in Relation gesetzt wird. Diese anfänglichen Abgleichungen mit 
dem schon existierenden Wissensbestand der RezipientInnen werden in 
den darauffolgenden Phasen unter den anderen Aspekten (Performanz, 
Gemeinschaft, Erinnerung und Geschichte) ergründet, d. h. in diesen Pha-
sen werden dem Wahrgenommenen Bedeutungen zugeschrieben.  

4.9.2 Zweiter Aspekt: Performanz 

Im Folgenden lassen sich unter dem Aspekt der Performanz einige mög-
liche Explorationen ansatzweise skizzieren. Aus Gründen der Anschau-
lichkeit werden sie exemplarisch in einem Baumdiagramm dargestellt, 
wobei die wesentlichen Elemente einer Performanz (Aufführende/r, 
Zweck, Kinetik, Aufführungsregeln, Ort, Publikum) als Grundgerüst gra-
fisch erkennbar durch eine dunklere Farbgebung markiert sind. An diese 
Grundelemente schließen sich dann Explorationen an, die je nach Er-
kenntnisinteresse ausgestaltet und weitergeführt werden können. Mögli-
che Weiterführungen sind in gestrichelten Linien angedeutet. Diese gra-
fische Darstellungsweise wird auch für die Interpretationsmöglichkeiten 
unter den anderen Aspekten übernommen. In diesen Interpretationen wird 
kulturelles Wissen aufgebaut, das in den Darstellungen in einzelnen Wis-
sensbausteinen den jeweiligen Explorationswegen zugeordnet ist. Somit 
stehen diese Wissensbausteine in keiner hierarchischen Relation zueinan-
der, sondern sind vielmehr als Markierungen von Interpretationswegen zu 
verstehen. 
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Abb. 5: Explorationsmöglichkeiten unter dem Performanzaspekt 

Ausgehend von den Aufführenden werden zunächst einmal biografische 
Hintergründe der RichterInnen im sowohl individuellen als auch sozialen 
Kontext beleuchtet. Dadurch gewinnen Deutsch lernende finnische Jura-
studierende z. B. Kenntnisse hinsichtlich der juristischen Ausbildung, 
Berufsqualifikationen oder Berufsmöglichkeiten für RichterInnen und 
allgemein JuristInnen in Deutschland. Aufgrund der Sonderrolle des Bun-
desverfassungsgerichts als Gericht und Verfassungsorgan rückt die Wahl 
der BundesverfassungsrichterInnen in den Fokus. In der RichterInnen-
wahl kommt ein föderales Element der Staatsorganisation zum Ausdruck 
(Säcker 2003: 49): Je zur Hälfte werden die Richter vom Bundestag indi-
rekt und vom Bundesrat direkt gewählt (§ 5 Abs. 1 BVerfGG).78  

                                                           
78 Das Gesetz über das Bundesverfassungsgesetz oder kurz Bundesverfassungs-

gerichtsgesetz (BVerfGG) regelt die Verfassung und Zuständigkeit des Bun-
desverfassungsgerichts.  
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Diese ersten Explorationsschritte können aus kontrastiver Perspektive 
unter bildungs-, sozial- oder rechtspolitischen Schwerpunkten fortgesetzt 
werden. Mit der Frage nach dem Zweck der Robe beginnt die Exploration 
beispielsweise in die Richtung, ob die RichterInnenrobe als Ausdruck von 
Macht zu verstehen ist oder eher der Identitätsstiftung dient. Bei diesen 
Betrachtungen scheint es naheliegend, einen Blick auf den (nicht nur) im 
deutschen Kontext typischen Talar protestantischer PfarrerInnen zu wer-
fen: Mit Gephart lässt sich fragen, ob hier in die verfassungsrechtliche 
Rechtsprechung ein sakrales Element eingeführt wird (Gephart 2006: 
28).79 Diese Überlegung leitet zu kinetischen Aspekten über, die die Ex-
plorationen in den Bereich der Verwendungskontexte der Richterroben 
weiterführen. Das Tragen der Robe in den mündlichen Hauptverhandlun-
gen des Gerichts ist ausschließlich auf diese Situationen begrenzt und von 
Regeln bestimmt. Über den Rahmen ihrer Recht sprechenden Tätigkeit 
hinaus unterliegen die RichterInnen am Bundesverfassungsgericht einem 
lebenslang gültigen Verhaltenskodex, der ihr öffentliches Auftreten ent-
sprechend „der besonderen Funktion des Bundesverfassungsgerichts als 
Verfassungsorgan des Bundes“ regelt (Bundesverfassungsgericht 2017a). 

Als Aufführungsort kann das Bundesverfassungsgericht geografisch 
und damit auch auf der föderalen Landkarte der Justiz und dem politi-
schen System verortet werden. Aufschlussreich erscheint durchaus eine 
Auseinandersetzung mit der Architektur des Gerichtsgebäudes, dessen 
moderner Bau bewusst von Wissenschaftlichkeit und Transparenz ge-
prägt ist (Bundesverfassungsgericht 2017b). Stahl, Glas und Beton statt 
eines Prunkbaus aus dem 19. Jahrhundert bilden den Ort verfassungs-
rechtlicher Rechtsprechung.80 Das Publikum besteht nicht nur aus einer 
Zuhörerschaft, sondern fächert sich in eine Vielfalt unterschiedlichster 
Publika auf. Ein Ergründen des öffentlichen Publikums erhellt Hinter-
gründe für das hohe Ansehen, das dem Bundesverfassungsgericht in der 
deutschen Öffentlichkeit zukommt (Jestaedt 2011: 79). Wie sehen 

79 Vgl. Gepharts „Richterpriester“ (2006: 28) und seine Ausführungen zum sak-
ralen Charakter von Gerichtsgebäuden (237–253).  

80 Der Bundesgerichtshof hat ebenfalls seinen Sitz in Karlsruhe und ist in einem 
neobarocken Palais aus dem 19. Jahrhundert untergebracht (Bundesgerichtshof 
o. J).
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hingegen die Reaktionen internationaler Gemeinschaften auf Gerichtsent-
scheidungen aus – wird von ihnen die positive Einschätzung geteilt? Ein 
weiteres Publikum besteht in den Verfahrensbeteiligten, die sowohl jede/r 
BürgerIn als auch Verfassungsorgane wie beispielsweise der Bundestag, 
die Bundesregierung oder der BundespräsidentIn (das Staatsoberhaupt) 
sein können.81  

4.9.3 Dritter Aspekt: Gemeinschaft 

Unter dem Gemeinschaftsaspekt könnte die deutsche Gesellschaft in der 
Zeitspanne exploriert werden, in der die zeitgleich amtierenden Richte-
rInnen die Verfassungsbeschwerde der Rechtsreferendarin entschieden 
haben. Als mögliches Anfangsdatum kann beispielsweise das Jahr 2015 
gesetzt werden, da aus diesem Jahr ebenfalls ein Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts zum muslimischen Kopftuch vorliegt (1 BvR 471/10).82  

                                                           
81 Das Verfahren der Verfassungsbeschwerde von jeder Bürgerin und jedem Bür-

ger – im Wortlaut des Gesetzes heißt es „jedermann“ – sind in Art. 93 Abs. 1 
Nr. 4a und 4b Grundgesetz (GG) und in §§ 90 ff Bundesverfassungsgerichtsge-
setz (BVerfGG) geregelt. Streitigkeiten zwischen obersten Bundesorganen (Or-
ganstreitverfahren) sind in Art. 93 Abs. 1 Nr.1 GG und in §§ 63 ff. BVerfGG 
geregelt. 

82 BVerfG (2015). 
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Abb. 6: Explorationsmöglichkeiten unter dem Gemeinschaftsaspekt 

Begründen lässt sich dieser Zeitabschnitt auch damit, dass mit dem enor-
men Zustrom an Geflüchteten 2015 in Deutschland ein gesellschaftlicher 
und politischer Einschnitt einhergeht. Wie ist die deutsche Gesellschaft in 
diesem Zeitraum politisch und rechtlich organisiert? Die Auseinanderset-
zung mit der Organisation von Staat und Rechtssystem vermittelt nicht 
nur Grundkenntnisse, sondern ebenso auch eine fundiertere Kenntnis spe-
zifischerer Bereiche wie der Gesetzgebung in einem föderalen Staatswe-
sen, des personalisierten Verhältniswahlrechts oder des deutschen Ver-
fassungsrechts. Des Weiteren kann auch eine Subgemeinschaft heraus-
gegriffen werden, um entsprechend des jeweiligen Erkenntnisinteresses 
einen Schwerpunkt zu setzen. Diese schwerpunktmäßigen Explorations-
räume sind in der Grafik mit gezackten Formen dargestellt, um sie von 
den anderen abzusetzen. So eine begrenzte Gemeinschaft könnte in den 
AdressatInnen eines konkreten Rechtsfalls bestehen wie beispielsweise 
Kopftuch tragende Rechtsreferendarinnen, in einer gleichgeschlechtli-
chen Lebenspartnerschaft Lebende, SozialhilfeempfängerInnen oder po-
litische Parteien. Die Gemeinschaften können u. a. in ihren sozialen, po-
litischen, ideologischen Strukturen und Ausrichtungen exploriert werden. 
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Ausgehend von der nicht nur aktuell durch Migration geprägten politi-
schen Situation in Deutschland kann eine migrationspolitische Ausrich-
tung der Explorationen Einblicke in aktuelle gesellschaftliche Wirklich-
keiten hinsichtlich der Bevölkerungsstrukturen eröffnen.  

4.9.4 Vierter Aspekt: Erinnerung und Geschichte 

Die besondere Rolle des Bundesverfassungsgerichts, die es aufgrund sei-
ner Doppelfunktion als Teil der Judikative und Verfassungsorgan hat, 
drückt sich auch in der roten Robe aus, deren Herkunft auf die Amtstracht 
in den florentinischen „scharlachroten Richterroben“ zur Zeit der Renais-
sance zurückgeführt wird (Schönberger 2011: 11). Dieses „Markenzei-
chen des Gerichts“ wurde nach einem Entwurf eines Karlsruher Kostüm-
bildners angefertigt und wird seit Anfang der 1960er Jahre unter den 
RichterInnen weitervererbt (Felz 2021). Somit kann beispielsweise die 
Tradierung der Roben aus historischer Perspektive ergründet werden: 
Verleihen die Traditionen dieser Amtstracht, die in das Florenz des 15. 
Jahrhunderts zurückreichen, der Robe mitunter einen theatralischen Cha-
rakter? 

Dieser Explorationsaspekt kann zudem auch die Symbolfunktion die-
ser sich von anderen deutschen Gerichten unterscheidenden RichterIn-
nenrobe richten und damit die Bedeutung des Bundesverfassungsgerichts 
„als Verfassungsorgan und damit den herausgehobenen Wert der Verfas-
sung und ihrer Hüter für die politische Kultur der Bundesrepublik 
Deutschland [verdeutlichen]“ (Felz 2021). Auf diese Weise könnte die in 
der allgemeinen Öffentlichkeit vorliegende positive Haltung diesem Ge-
richt gegenüber mit den Roben in Verbindung gebracht werden. Denn 
schon in den ersten Jahren seines Bestehens wird der Symbolwert der Ro-
ben erkannt: 

Erst wenn es gelingt, dem Volk die repräsentative Stellung des Bundesverfas-
sungsgerichts auch bildhaft einzuprägen, wird das Bundesverfassungsgericht 
seine zugleich politisch integrierende Funktion innerhalb des Staats- und 
Volksganzen voll erfüllen können. (Leibholz 1957, zitiert nach Felz 2021) 



116 

Kapitel 4 

Abb. 7: Explorationsmöglichkeiten unter dem Aspekt Erinnerung und 
Geschichte 
Im Zusammenhang mit dem Rechtsfall des Anwendungsbeispiels kann 
anhand der bislang ergangenen Kopftuchurteile seit der ersten Entschei-
dung von 2003 (BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 24. September 
2003 - 2 BvR 1436/02 -, Rn. 1-138) die Judikatur zu dieser muslimischen 
Kopfbedeckung aufgearbeitet werden. In diese Untersuchungen werden 
auch Entscheidungen von Landesverfassungsgerichten und auch unteren 
Instanzen von anderen Gerichtszweigen wie beispielsweise Verwaltungs-
gerichten oder Arbeitsgerichten einbezogen. Liegt das Augenmerk auf 
den Organisationsstrukturen des Bundesverfassungsgerichts, in denen die 
Roben tragenden RichterInnen wirken, so rückt die Entstehung sowohl 
der Institution Bundesverfassungsgericht als auch des mit ihr eng verbun-
denen Grundgesetzes in den Blickpunkt der Explorationen: Das Bundes-
verfassungsgericht wird dadurch zum „Hüter der Verfassung“, dass nach 
dem Zweiten Weltkrieg die Entscheidung getroffen worden ist, die Ver-
fassungsgerichtsbarkeit mit „Normenkontrollbefugnissen“ auszustatten. 
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Im Vergleich dazu war die Frage nach dem „richterlichen Hüter der Ver-
fassung“ noch in der Weimarer Republik umstritten (Jestaedt 2011: 96–
98).  

Die Schaffung einer neuen Verfassung verdeutlicht also, dass das Bun-
desverfassungsgericht im Kontext der staatlichen Neugestaltung der Bun-
desrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg zu sehen ist. In den 
ersten neunzehn Artikeln des Grundgesetzes werden sowohl Menschen-
rechte als auch Grundrechte an den Anfang der Verfassung gestellt. Vor 
allem das Bekenntnis zur Achtung der Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 
GG) ist eine Reaktion auf den Nationalsozialismus:83 Die Menschen-
würde als höchster Wert „in der Wertordnung des Grundgesetzes“ impli-
ziert eine „Absage an den Totalitarismus“ der nationalsozialistischen 
Herrschaft (Antoni 2003: 43). Damit liegt ebenso eine „ethische“ Recht-
fertigung für die Wiederaufnahme Deutschlands in die Völkergemein-
schaft vor (Benda 1994: 161 Rn 1). Dem Bundesverfassungsgericht 
kommt somit auch eine historisch verpflichtende Aufgabe zu, die Einhal-
tung der Grundrechte zu überwachen. 

Die Besetzung der beiden gleichberechtigten Senate mit jeweils einer 
geraden Anzahl von RichterInnen, weist sogar noch über die jüngere deut-
sche Geschichte hinaus. Die „Entscheidung für ein Doppelgericht“ liegt 
„nicht zuletzt […]“ in dieser „sehr deutschen Vorliebe für Proporz und 
Parität“ begründet (Schönberger 2011: 19, Hervorhebung im Original). 
Das Prinzip der Parität ist ursprünglich „eine konfessionspolitische Frie-
densformel“ des Westfälischen Friedens (1648) und bedeutet, dass keine 
Konfession überstimmt wird. Im Reichstag kommen seit dem Religions-
frieden Entscheidungen zu religionsrelevanten Fragen nur paritätisch zu-
stande, indem die Konfessionsvertreter (ProtestantInnen und KatholikIn-
nen) „sich zunächst intern verständigen [mussten]“, um dann aber auf-
grund des im Religionsfrieden festgeschriebenen „Einigungszwang[s]“ 
einen Beschluss in Verhandlungen zu erreichen. Diese weniger auf ein 
Mehrheitsprinzip als auf Verhandlungen bauende Regelung spiegelt sich 
in der paritätischen Besetzung der damaligen Gerichte (Reichsgericht und 
Reichshofrat) wider. Während des 19. Jahrhunderts „wurde in Deutsch-
land die Parität zu ihrer [konkordanz-demokratischer Strukturen, A.M.] 

                                                           
83 Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz (GG) lautet: „Die Würde des Menschen ist un-

antastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Ge-
walt.“  
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zentralen Ordnungsvorstellung“, die auch außerhalb von Religionsfragen 
auf Bereiche zur „Regelung anderer gesellschaftlicher Konflikte“ über-
tragen wird. Das paritätische Prinzip, das im Laufe der Zeit von einer „kon-
fessionspolitischen[n]“ zu einer „sozialpolitische[n] Friedensformel“ wird 
(Lehmbruch 1996: 15–17), wirkt heute beispielsweise im Kontext der 1976 
gesetzlich verankerten Arbeitnehmermitbestimmung in Großunternehmen84 
und wird in Gesetzesnamen wie „Gesetz über die Drittelbeteiligung der Ar-
beitnehmer im Aufsichtsrat (Drittelbeteiligungsgesetz)“ (2004/2021) konkret 
greifbar.  

Diese exemplarischen Explorationen aus der historischen Erinnerungs-
perspektive zeigen auf, wie  

[im] Land der Reformation der konfessionelle Zwiespalt eine psychologische 
Sperre gegen das Mehrheitsprinzip hervorgebracht [hat] […]. Man setzt von 
jeher weniger auf Mehrheitsentscheidungen als auf Ausgleich zwischen den 
Beteiligten, seien dies nun Protestanten und Katholiken, Bund und Länder oder 
»Schwarze« und »Rote«. Auch und gerade in Karlsruhe. (Schönberger 2011:
20)85

Aus kontrastiver Perspektive könnte hier der Frage nachgegangen wer-
den, ob in dem auch durch die Reformation geprägten Finnland ähnliche 
strukturierende Prinzipien existieren. Im Sinne eines fremdkulturellen 
Verstehens könnte beispielsweise besonders in der kulturellen Kontextu-
alisierung des Paritätsbegriffs ein Schlüssel liegen, finnischen Studieren-
den über die nach paritätischem Prinzip besetzten Senate des Bundesver-
fassungsgerichts hinausgehend auch Grundsätze der deutschen Mitbe-
stimmung verständlicher zu machen. Hier erscheint ein Aufzeigen ge-
meinsamer geistesgeschichtlicher Wurzeln von Bedeutung zu sein. 

Deutschlands Geschichte spiegelt sich auch in Richterpersonalien wi-
der, die nach dem Zweiten Weltkrieg auf ihre möglichen Verbindungen 
zu den Nationalsozialisten überprüft worden sind. Die Tatsache, dass 
Richter, die unter den Nationalsozialisten als Richter tätig waren, auch in 
der jungen Bundesrepublik wieder ihrem Richterberuf nachgingen, wird 

84 Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer (Mitbestimmungsgesetz) 
(1976/2021). 

85 Schwarz und rot stehen hier für eine konservative bzw. sozialliberale politische 
Einstellung. 
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als eine Ursache der 1968er Studentenproteste gesehen: Stehen Richter 
mit einer nationalsozialistischen Vergangenheit für einen aufrichtigen de-
mokratischen Neuanfang (Glienke 2008: 17–18)? Eine ähnliche Frage 
stellt sich auch im Zusammenhang der Aufarbeitung der DDR-Justiz nach 
der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten, sodass anhand des 
vorliegendes Beispiels Verknüpfungen zu transkulturellen Kontexten her-
gestellt werden können. 

4.9.5 Fazit und Überleitung 

In diesem Kapitel wird das kulturtheoretische Konzept des Interpretati-
onsmodells ausführlich in seinem kulturanthropologischen Rahmen dar-
gelegt, wobei die Konzeptionalisierung von Performanz und Performati-
vität eine zentrale Rolle spielen. Denn das performative Konzept ist der 
wesentliche Kern des dem Modell zugrundeliegenden theoretisch fundier-
ten Zugangs zu demjenigen kulturellen Wissen, das Lernende erwerben 
müssen, um fremdkulturelle – im vorliegenden Untersuchungskontext 
deutschsprachige – Rechtstexte kulturgerecht verstehen zu können. So 
stellt das vorgestellte Modell eine Möglichkeit dar, dem zu Beginn der 
Dissertation formulierten Bedarf an kulturellem Wissen als Verstehens-
voraussetzung im Umgang mit fremdkulturellem Recht zu entsprechen. 

Anhand der exemplarisch durchgeführten Explorationen des Rechts-
texts der Verfassungsbeschwerde einer Rechtsreferendarin gegen das 
Verbot, ein religiös motiviertes Kopftuch zu tragen (2 BvR 1333/17), sind 
Wege aufgezeigt und erläutert worden, wie das theoretische Interpretati-
onsmodell umgesetzt werden kann. Aus den dargestellten Explorationen 
wird ersichtlich, dass in diesen Kontextualisierungen kulturelles Wissen 
aufgebaut wird, das zu einem kulturgerechten Verstehen des fremdkultu-
rellen Rechtstextes beiträgt – in diesem Fall der Institution des Bundes-
verfassungsgerichts. Finnische Deutsch lernende Jurastudierende erwer-
ben also im Fachfremdsprachenunterricht Rechtsdeutsch entsprechende 
Kompetenzen, die sie später in ihre juristische Arbeit je nach Bedarf ein-
bringen können. Insbesondere in rechtsvergleichenden Fragen wird mit 
einem theoriegeleiteten und systematisch aufgebauten kulturfremden 
Verstehen eine dafür notwendige Grundlage geschaffen.  

Nachdem von der interdisziplinär ausgerichteten Dissertation das Dis-
ziplinfeld der Kulturwissenschaften dargelegt ist, gilt es nun im Folgen-
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den das kulturwissenschaftliche Modell im rechtswissenschaftlichen Be-
reich zu verorten. Denn das Modell erlangt erkenntnistheoretisch erst 
dann eine interdisziplinäre Akzeptanz auch von Seiten des Rechts, wenn 
es gelingt, in den Rechtswissenschaften Anknüpfungspunkte für kultu-
relle Explorationen plausibel aufzuzeigen, d. h. eine interdisziplinäre Brü-
cke zwischen Kulturwissenschaften und Recht zu bauen.  

So geht es nun in den nachfolgenden Ausführungen zunächst um den 
rechtswissenschaftlichen Diskurs, der zu dem schon seit langem auf sei-
ner eigenen Forschungsagenda stehenden Thema Kultur geführt wird. Die 
Auseinandersetzung mit dem Kulturdiskurs im Bereich des Rechts findet 
mit Bezug zu dem in dieser Arbeit gesetzten fachkommunikativen Rah-
men statt, sodass im Folgenden die Frage im Vordergrund steht, Konzep-
tionalisierungen von Kultur im Rechtsbereich insbesondere dahingehend 
zu betrachten, inwieweit sie an performativ-diskursive Auffassungen von 
Recht rekurrieren und damit Anknüpfungspunkte für den kulturwissen-
schaftlichen Ansatz des Interpretationsmodells vorliegen würden. 

KULTUR IM RECHT 

5 Anknüpfen an 
Kulturkonzeptionalisierungen im Recht 

Im vorangegangenen Kapitel ist der kulturwissenschaftliche Hintergrund 
und das Theoriemodell zur Interpretation von Rechtstexten dargelegt 
worden. Auf dieser Grundlage geht es in den folgenden Phasen des inter-
disziplinären Forschungsprozesses dieser Dissertation unter dem Motto 
KULTUR IM RECHT darum, den kulturwissenschaftlichen Ansatz nun im 
rechtlichen Kulturdiskurs, also in der im Recht zur Kulturthematik ge-
führten Diskussion theoretisch zu verorten. Auf Metaebene betrachtet be-
wegt sich die Dissertation auf die Rechtswissenschaften zu, indem inter-
disziplinäre Verbindungen zwischen dem Interpretationsmodell des 
kulturwissenschaftlichen Ansatzes und dem Kulturdiskurs im Recht her-
gestellt werden. Somit steht diese erkenntnistheoretisch motivierte Be-
zugnahme auf Kulturkonzepte in den Rechtswissenschaften im Folgenden 
im Mittelpunkt. Es wird das Ziel verfolgt, für das kulturwissenschaftliche 
Interpretationsmodell im rechtlichen Kulturdiskurs Anknüpfungspunkte 

Kapitel 4 
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an juristische Denkweisen zu bestimmen und es damit weitergehend als 
einen auch erkenntnistheoretischen Prämissen der Rechtswissenschaften 
genügendem Ansatz zur kulturellen Kontextualisierung von Rechtstexten 
einführen zu können.  

Dieser zwischen den Disziplinen Brücken bauende Schritt der ver-
knüpfenden Bezugnahme auf den rechtlichen Kulturdiskurs erfolgt ent-
sprechend dem Anliegen der Dissertation, das insbesondere in Kapitel 2 
(Ausgangspunkt der Forschung) ausführlich hergeleitet ist. Die Fragestel-
lung ist demzufolge im Kontext des Fachfremdsprachenunterrichts 
Rechtsdeutsch entstanden und richtet sich auf das Desiderat eines kultur-
wissenschaftlichen Konzepts, fremdkulturelle Rechtstexte in ihren jewei-
ligen kulturellen Kontexten verstehen zu können. Somit wird in dieser 
Dissertation keine umfassende Bestandsaufnahme der rechtswissen-
schaftlichen – und zumeist rechtstheoretisch geprägten – Grundsatzdis-
kussion zum Verhältnis von Recht und Kultur angestrebt, die auf einen 
„Entwurf einer kulturtheoretischen Rechtswissenschaft“ abzielt (Stein-
hauser 2008: 66). Denn hier wird von dem bestehenden Grundkonsens 
ausgegangen, dass in den Rechtswissenschaften „[d]en Zusammenhang 
von Recht und Kultur niemand ernsthaft [wird] bestreiten [wollen]“ (Hal-
tern 2005: 13).86 Es geht vielmehr darum, den dargelegten kulturwissen-
schaftlichen Ansatz vor dem Hintergrund zentraler rechtskultureller Kon-
zepte im Hinblick auf den Aufbau bzw. die Erweiterung kultureller 
Wissensrahmen in den Rechtswissenschaften theoretisch zu verorten.  

Im Bild des Brückenbaus verbleibend fungieren diese Annäherungen 
an die Rechtswissenschaften im Gesamtkontext als Stützpfeiler. Ihre 
Tragfähigkeit erhalten sie dadurch, dass in den folgenden Abschnitten 
eine Auseinandersetzung mit zentralen Konzeptionalisierungen von Kul-
tur im Recht mit dem Ziel stattfindet, um zum einen den kulturwissen-
schaftlichen Ansatz in den Rechtswissenschaften zu verorten und zum an-
deren Anknüpfungspunkte zu benennen. Als zentral werden in diesem 

86 Zu der schon lange existierenden Anerkennung von Recht als „Kulturfaktor“ 
(Losch 2006) vgl. auch statt vieler z. B. Rheinsteins Aufgabenbeschreibung der 
Rechtsvergleichung „als die empirische, Gesetzmäßigkeiten des Soziallebens 
erforschende Wissenschaft vom Recht als allgemeiner Kulturerscheinung 
(Rheinstein 1974: 21, Hervorhebung im Original) oder Häberles Ausführungen 
in seiner Monografie „Verfassungslehre als Kulturwissenschaft“ (Häberle 
1982). 
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Zusammenhang diejenigen Rechtskulturkonzepte erachtet, die im rechts-
wissenschaftlichen Diskurs eine herausragende Stellung einnehmen und 
damit als innerhalb der Wissenschaftsgemeinschaft anerkannt bzw. rele-
vant erachtet werden können.  

Dem Anliegen der Arbeit entsprechend wird die Auseinandersetzung 
wesentlich unter dem Aspekt der Leistungsfähigkeit von Rechtskultur-
konzepten bzw. Konzeptionalisierungen von Kultur im Recht bezüglich 
fremdkulturellen Verstehens von Rechtstexten geführt. Im Hinblick auf 
die Unterrichts- bzw. Berufspraxis lässt sich diese Fragestellung nach der 
Leistungsfähigkeit auch als Gelingensfrage formulieren, da mit dem kul-
turwissenschaftlichen Ansatz ein Handlungserfolg angestrebt, also ein 
Zweck verfolgt wird (Hartmann/Janich 1996: 35). Denn in den Explora-
tionen kultureller Phänomene ermöglicht das Interpretationsmodell auf 
der Grundlage von Bedeutungszuschreibungen den Aufbau eines derarti-
gen kulturellen Wissens, welches in der Dissertation als eine wesentliche 
Grundlage für ein kulturgerechtes Verstehen von Rechtstexten aufgefasst 
wird. Dieses im Unterricht zu vermittelnde fremdkulturelle Wissen hat 
den Zweck, finnische Jurastudierende bzw. ausgebildete JuristInnen in 
die Lage zu versetzen, konkrete Aufgaben im Beruf wie beispielsweise 
einen Vertragsabschluss zwischen finnischen und deutschen Geschäfts-
partnerInnen oder das Anfertigen einer Expertise zu bundesverfassungs-
gerichtlichen Entscheidungen zum muslimischen Kopftuch im öffentli-
chen Dienst oder Klimaschutzgesetz bewältigen zu können. Aus diesem 
Praxisbezug lässt sich der kulturwissenschaftliche Ansatz auch als ein 
theoretisch fundiertes „Rezept zum Handeln“ charakterisieren (36, Her-
vorhebungen im Original). Dadurch wird die leitende Frage für die nach-
folgende Verortung des kulturwissenschaftlichen Ansatzes spezifiziert: 
Ermöglichen die rechtswissenschaftlichen Kulturkonzepte einen theorie-
geleiteten Zugriff, kulturelle Phänomene in Rechtstexten in ihren lebens-
wirklichen Kontexten erschließen und explorieren zu können?  

Der theoretischen Verortung des kulturwissenschaftlichen Interpretati-
onsmodells im rechtlichen Kulturdiskurs werden in den zwei sich an-
schließenden Unterkapiteln theoretische Anmerkungen zum Prozess der 
interdisziplinären Verknüpfung von Kultur und Recht einleitend voran-
gestellt. Mit Bezug zum fachkommunikativen Gesamtrahmen der Disser-
tation wird im Unterkapitel 5.1 der verortende Anknüpfungsprozess zwi-
schen zwei eigenständigen, voneinander unterscheidbaren Disziplinen 
zunächst aus dieser Perspektive und daran anschließend des Weiteren auf 
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einer allgemeiner gefassten und damit disziplinübergreifenden Ebene re-
flektiert, indem im Unterkapitel 5.2 ergänzend auf eine systemtheoreti-
sche Perspektive rekurriert wird. Im Anschluss an diese erkenntnistheo-
retische Reflexion werden Darstellungen zentraler rechtskultureller Kon-
zeptionalisierungen in rechtlichen Diskursen in 5.3 mit einem kartieren-
den Überblick rechtswissenschaftlicher Sichtweisen auf das Kulturthema 
eingeleitet. Daran anschließend folgen im Unterkapitel 5.4 Auseinander-
setzungen mit zentralen Kulturkonzepten der Rechtssoziologie und 
Rechtsvergleichung, wobei der Fokus auf mögliche Anknüpfungspunkte 
für den Kulturansatz an rechtssoziologische und rechtsvergleichende 
Konzeptionalisierungen der Rechtskultur gerichtet ist. 

5.1 Anknüpfen aus fachkommunikativer 
Perspektive 

Im Mittelpunkt des vorliegenden Kapitels steht die Verortung des kultur-
wissenschaftlichen Modells in den Rechtswissenschaften, womit aus 
fachkommunikativer Perspektive erkenntnistheoretisch eine Hinwendung 
zum Fach vollzogen wird. Mit dem Fach ‚Recht‘ ist grundsätzlich in ei-
nem umfassenden Sinn die gesellschaftliche Institution Recht gemeint, 
wobei im Zusammenhang der hier vorliegenden theoretischen Verortung 
des kulturwissenschaftlichen Ansatzes das Augenmerk auf dem Teilbe-
reich der Rechtswissenschaften liegt (siehe ausführlich zum Fachkonzept 
Unterkapitel 3.2). Dies liegt in dem didaktischen Ausgangspunkt des uni-
versitären Rechtsdeutschunterrichts begründet, sodass der Blick auf die 
Fachwissenschaft im akademischen Kontext naheliegt. Eine Auseinan-
dersetzung mit dem Fach bedarf in einer fachkommunikativen Arbeit 
nicht notwendig einer erkenntnistheoretischen Begründung, ist sie doch 
in der Fachkommunikationsforschung seit ihren Anfängen auch auf Sei-
ten des Faches angelegt. Denn Fachdisziplinen verfügten historisch be-
trachtet gegenüber der Fachsprachenforschung nicht nur über ein schon 
lange bestehendes „Problembewusstsein von Fachsprachen“, sondern von 
ihnen gingen auch Anstöße zur Erforschung der Fachsprachen aus (v. 
Hahn 1983: 7–9). So soll an dieser Stelle dennoch eine theoretische Re-
flexion der Verortung erfolgen, um dadurch mit Rekurs auf den in Kapi-
tel 3 dargelegten fachkommunikativen Rahmen die hier vorgenommene 
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Hinwendung aus der kulturwissenschaftlichen Perspektive zum Fach 
Recht aufzuzeigen.  

Die Auseinandersetzung erfolgt nicht mit dem Fach in seiner Gesamt-
heit, sondern sie fokussiert entsprechend der Fragestellung und des Fach-
verständnisses als in Sprache gefasste, dynamisch-diskursive und kultu-
rell geprägte Wissenssysteme (siehe Unterkapitel 3.2) auf diejenigen 
Diskurse, die im Recht zum Thema Kultur geführt werden. So ist die Ver-
ortung schon allein aus dem dieser Arbeit zugrunde liegenden fachkom-
munikativen Auffassung von Fach heraus geboten, der zufolge der Auf-
bau kulturellen Wissens zur Erweiterung kultureller Wissensrahmen 
beiträgt und damit auch die fachliche Kompetenz der RechtsexpertInnen 
erweitert. Ausgegangen wird dabei von dem Gedanken, dass kulturelles 
Wissen als ein immanenter Bestandteil zum Aufbau fachkonstituierender 
kognitiver Wissensrahmen beiträgt, die in ihrem Zusammenwirken die 
Grundlage der Fachkommunikationskompetenz von JuristInnen bilden 
(Engberg 2021). Denn mit dem Aufbau kulturellen Wissens wird eine kul-
turelle Kompetenz konstituiert, die in die gesamte juristische Fachkom-
petenz einfließt, und die JuristInnen dazu befähigt, ihre beruflichen Auf-
gaben zu bewältigen. An diese kognitiv geprägte Fachauffassung schließt 
sich noch eine weitere Begründung zur Auseinandersetzung mit dem Fach 
über den Rekurs zur in den Unterkapiteln 3.2 und 3.4 erläuterten konsti-
tutiven Bedeutung von Texten im Recht an. Diesem Verständnis zufolge 
wird fachliches Wissen durch die juristische Textarbeit konstituiert, die 
durch Diskursivität und Performativität gekennzeichnet ist. Bei dieser 
Charakterisierung handelt es sich um zentrale rechtstheoretische Grund-
lagen der Legitimation von Recht überhaupt, sodass dieses zugrunde ge-
legte Fachverständnis nicht nur eine Hinwendung zum Fach rechtfertigt, 
sondern diese schon immanenter Bestandteil des Fachverständnis ist. 

Neben dieser sich auf eine kognitive Perspektive der fachsprachlichen 
Kommunikation beziehende Begründung der Auseinandersetzung mit 
dem Fach Recht ergibt sich aus dieser dem pragmalinguistischen Kon-
textmodell zugeordneten Ausrichtung der Fachkommunikationsfor-
schung ein weiteres Argument (Roelcke 2020: 12–13, 23–25). In Abkehr 
von streng systemlinguistischen Ansätzen gilt das Interesse von integrativ 
interdisziplinären Erweiterungen fachsprachlicher Forschungsansätze ei-
ner „ganzheitlichen Fragestellung“, in deren Mittelpunkt ein differenzier-
tes Erfassen von „fachkommunikativem Handeln“ steht (27). Im Hinblick 
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auf die Analyse von Fachtexten leisten integrative Ansätze in der Fach-
sprachenforschung einen Beitrag dazu, „die wissenschaftlich bedingte 
Trennung in verschiedene Untersuchungsebenen eines Objektsbereichs 
zu überwinden“, um ein „vertieftes Verständnis“ für die Vielschichtigkeit 
und Komplexität fachlicher Kommunikation zu erlangen (Baumann 1993: 
396–397; siehe auch Unterkapitel 3.3).  

Aus den Ausführungen wird gefolgert, dass die Hinwendung zum Fach 
in der Fachkommunikationsforschung überdies strukturell angelegt ist: Es 
handelt sich um eine dem Forschungsparadigma genuine Weichenstel-
lung. Um die Verortung des kulturwissenschaftlichen Ansatzes aber noch 
vertiefen zu können, schließen sich im folgenden Abschnitt theoretische 
Reflexionen an, bei denen der Fokus auf der Prozesshaftigkeit des inter-
disziplinären Vorgehens liegt. So wird das Anknüpfen an das Fach aus 
systemtheoretischer Perspektive reflektiert. 

5.2 Anknüpfen aus systemtheoretischer 
Perspektive 

Die systemtheoretische Perspektive ergibt sich durch die Bezugnahme auf 
ein philosophisches Prinzip, dem zufolge das erkenntnistheoretische Vor-
gehen des Anknüpfens ebenso als ein auf dem „hypoleptische[n] Prinzip“ 
basierendes philosophisches Anschlussverfahren aufgefasst werden kann 
(Kopperschmidt 2006: 245). Der von Ritter verwendete Begriff der Hy-
polepsis bezieht sich auf das Prinzip der „hypoleptischen Anknüpfung“ 
bei Aristoteles (Ritter 2003: 64), womit das Anknüpfen „an den Vorred-
ner“ gemeint ist (Bien 1974: 1254). In der Rezeption hat sich gegen diesen 
Term jedoch das Anknüpfen durchgesetzt (Kopperschmidt 2006: 245), 
das aus kompensationstheoretischer Sicht als eine erkenntnistheoretische 
Vorgehensweise aufgefasst wird, die an schon Vorhandenes anzuknüpfen 
sucht, um dadurch auch „unter Zeitnotbedingungen unserer vita brevis“ 
eine Rechtfertigung des Kulturansatzes formulieren zu können, ohne da-
bei die zeitlich begrenzte „Begründungskapazität“ zu übersteigen (Mar-
quard 2003: 23). Auch wenn mit der Frage des Anknüpfens grundlegende 
Fragen der Legitimation verbunden sind, handelt es sich im vorliegenden 
Kontext um keine philosophische „prinzipielle Rechtfertigung“, sondern 
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vielmehr um ein den anthropologisch bedingten Mangel kompensieren-
des Begründungsverfahren, das dem endlichen „Anknüpfenmüsser“ zur 
Verfügung steht (25). 

In diesen kurz skizzierten philosophischen Zusammenhang gehört als 
weiterer Begriff das systemtheoretisch geprägte Anschließen, das sich 
wie das Anknüpfen gegenüber der Hypolepsis in der Rezeption behauptet 
hat (Kopperschmidt 2006: 245). Im vorliegenden Kontext liegt es nahe, 
das Anknüpfen der Kulturwissenschaften an die Rechtswissenschaften er-
gänzend aus systemtheoretischer Perspektive zu begründen, da die beiden 
wissenschaftlichen Disziplinen ebenso als miteinander kommunizierende 
soziale Systeme aufgefasst werden können (Berghaus 2011: 61) und Luh-
mann den Begriff des Anschließens im Zusammenhang von Kommuni-
kation oder Gedanken verwendet, die an „weitere Kommunikationen“ 
bzw. „weitere Gedanken“ anschließen können (Baraldi/Corsi/Esposito 
1998: 171). Somit lässt sich aus systemtheoretischer Sicht der vorliegende 
Legitimierungsprozess der Hinwendung zum Fach auch als ein Anschlie-
ßen beschreiben, bei dem es darum geht, „selektive Zusammenhänge“ 
zwischen dem kulturwissenschaftlichen Ansatz und den Rechtswissen-
schaften aufzuzeigen (Luhmann 1990: 41), sodass ein interdisziplinäres 
Anschließen möglich wird. 

Diese Anknüpfungsmöglichkeiten können weiterhin in Anlehnung an 
Luhmann als Resonanzböden aufgefasst werden (Luhmann 1990: 41–43), 
auf denen der kulturwissenschaftliche Ansatz in rechtswissenschaftlichen 
Paradigmen weiterschwingt. Insofern kann das Anknüpfen auch als eine 
„rekursive Vernetzung“ bezeichnet werden, indem „eine Kompatibilität“ 
des Kulturmodells mit den Rechtswissenschaften aufgezeigt wird 
(Baraldi/Corsi/Esposito 1998: 30). Dieser Rückgriff auf ein rechtswissen-
schaftliches Paradigma kann daher im Anklang an systemtheoretische Be-
grifflichkeiten als eine „selbstreferentielle Konstitution“ der Rechtferti-
gung des Kulturansatzes aufgefasst werden (163). Denn der Kulturansatz 
wird aus den Rechtswissenschaften heraus für die Rechtswissenschaften 
als anschließbar dargelegt. Ein derartiges Anschließen kann aber „nur 
durch den Mitvollzug aufseiten des die Wirkungen erleidenden Systems 
zustande kommen“ (Luhmann 2001: 107). Ein derartiges Mitvollziehen 
wird im vorliegenden interdisziplinären Forschungsrahmen in der Weise 
ausgelegt, dass damit beide Disziplinen in gleicher Weise angesprochen 
sind, da Anschließbarkeit grundsätzlich ein reziprokes Verhältnis impli-
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ziert, das vorliegend zwischen Kultur und Recht besteht: Um den kultur-
wissenschaftlichen Ansatz anschließen zu können, müssen aufseiten der 
Rechtswissenschaften Anschlussmöglichkeiten für den kulturwissen-
schaftlichen Ansatz gegeben sein. In diesem Zusammenwirken beider 
Disziplinen wird die hier angestrebte Rechtfertigung oder Legitimation 
des Interpretationsmodells vollzogen. 

5.3 Annäherungen an das Recht 

Vor dem Hintergrund der in den vorangegangenen Abschnitten beschrie-
benen Legitimation der interdisziplinären Vorgehensweise folgt nun die 
Hinwendung zum Recht, mit der das Ziel verfolgt wird, den Kulturansatz 
im rechtswissenschaftlichen Diskurs zu verorten. Aus der Perspektive des 
vorliegenden fachfremdsprachlichen Untersuchungskontexts kann grund-
sätzlich an den oben zitierten Grundkonsens angeknüpft werden (Haltern 
2005: 13), dem zufolge Recht und Kultur zusammenhängen. Diesen all-
gemein gefassten Konsens bestätigt schon eine überblicksartige Kartie-
rung rechtswissenschaftlicher Positionen zum Thema Kultur in den 
Rechtsgebieten, die aufgrund der in Kapitel 2 abgehandelten Bedarfsun-
tersuchung für den Fachfremdsprachenunterricht Rechtsdeutsch aus di-
daktischen Erwägungen im finnisch-deutschen Kontext als relevante Be-
zugspunkte gelten können (ausführlicher dazu Meyer 2013 und 2015). 
Das Augenmerk gilt dabei den Bereichen Öffentliches Recht und Rechts-
vergleichung. Mit dieser Skizzierung wird angestrebt, ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit bzw. umfassende theoretische Aufarbeitung einen ersten 
Überblick über rechtswissenschaftliche Sichtweisen auf Kultur zu gewin-
nen (Meyer 2013). Erkenntnistheoretisch geht es bei diesem Vorgehen 
darum, für die Erschließung der Fachwissenschaft im vorliegenden inter-
disziplinären Forschungskontext einen untersuchungsspezifischen Zu-
griff zu erhalten. So stellen diese ersten Annäherungen an rechtskulturelle 
Konzepte eine Grundlage für weitere ausführlichere Auseinandersetzun-
gen dar.  

Dieser Kartierung von Kulturkonzeptionalisierungen in diesen ausge-
wählten Rechtsdisziplinen ist zusammenfassend zu entnehmen, dass so-
wohl das eigene Recht als auch insbesondere kulturfremdes Recht nur zu 
verstehen sind, wenn sie auch kulturell kontextualisiert werden können 
(Meyer 2013: 473). Die Relevanz kultureller Kontexte als einer für das 
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Recht wesentlichen bedeutungskonstituierenden Grundlage wird vor al-
lem in Verbindung mit dem Europäischen Unionsrecht greifbar, in denen 
Recht in multilingual und multikulturell geprägten Prozessen geschaffen 
und angewandt wird (Kjær 2004: 395–396; Husa 2012: 179; Meyer 2013: 
468–469). So müssen folglich die im Recht agierenden ExpertInnen über 
ein entsprechendes kulturelles Wissen verfügen, das sie dazu befähigt, 
auch andere als ihre eigenen Rechtsordnungen in den jeweiligen kulturel-
len Gegebenheiten zu begreifen. Der Bedarf an „interkulturelle[r] Kom-
petenz“ bleibt jedoch nicht nur auf diese offensichtlich transkulturellen 
Kontexte beschränkt, in denen Recht über Sprach- und Staatsgrenzen hin-
weg stattfindet. Vielmehr begegnen JuristInnen ebenso in politisch bzw. 
rechtlich als national aufgefassten Zusammenhängen vielfältigen kultu-
rellen Lebenswirklichkeiten, die in sich internationalisierenden und glo-
balisierenden Gesellschaften zu ihrem Arbeitsalltag gehören (Marschelke 
2012: 65–66). Der Bedarf an interkultureller Kompetenz erstreckt sich 
über die individuelle Ebene einzelner Rechtsakteure hinausgehend zudem 
auf die Institution Recht. Denn multikulturelle Gemeinschaften haben ein 
„gesellschaftliches Bedürfnis“, die „Teilhabe an Rechtsschutz und -si-
cherheit“ für die BürgerInnen zu optimieren. Um dem entsprechen zu 
können, wird von rechtswissenschaftlicher Seite die auf Reformprozesse 
abzielende Forderung nach einer „[zu bewirkenden] interkulturelle[n] 
Öffnung der Justiz“ erhoben (69). Im vorliegenden Kontext richtet sich 
jedoch das Interesse auf die Individuen, sodass diese geforderte instituti-
onelle Reformbestrebung nicht weiterverfolgt wird. Aber sie unterstreicht 
die Bedeutung von kulturellem Wissen als Bestandteil juristischer Kom-
petenzen, da der Bedarf an individueller interkultureller Kompetenz sich 
letztlich auch im großen Maßstab auf der Justizebene widerspiegelt bzw. 
erworbene Kompetenzen zum Tragen kommen.  

Mit Rekurs auf Meyer (2013) ist eine in anderer Weise grundlegende 
Fragen der Institution Recht berührende Offenheit gegenüber der Einbe-
ziehung kulturwissenschaftlicher Aspekte im Umgang mit dem Recht in 
verfassungstheoretischen Diskursen festzustellen. Aufgrund ihrer zeit-
räumlichen Gebundenheit von Verfassungen sind kulturelle Dimensionen 
sowohl bei der Verfassungsgebung als auch Auslegung verfassungsrecht-
licher Texte ebenfalls im rechtswissenschaftlichen Paradigma erkenntnis-
theoretisch zu reflektieren bzw. mit einzubeziehen. So bleibt Häberle 
nicht nur bei seiner Forderung nach einer Integration des Kulturellen, son-
dern fordert weitergehend eine Inkorporation kulturwissenschaftlicher 
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Ansätze in die Verfassungslehre, um dadurch das rechtswissenschaftliche 
Methodenrepertoire zu erweitern (Häberle 1982: 76; Meyer 2013: 471).  

Im Gegensatz zu diesen auf größere Zusammenhänge bezogenen 
Sichtweisen auf Kultur werden auf Disziplinebene mit Fokus auf die in-
dividuelle Ebene kulturelle Kompetenzen außerdem von Seiten einer kul-
turorientierten Strafrechtsvergleichung für den Umgang mit ausländi-
schen Strafrechtsordnungen eingefordert (Beck 2011: 77; ausführlicher 
zu dieser Position Meyer 2013: 472). Dieser Anspruch ergibt sich aus dem 
Bemühen, insbesondere in der Rechtsvergleichung sich zum einen sub-
jektiver Perspektiven auf fremdkulturelle Phänomene bewusst zu werden 
und zum anderen dadurch ein möglicherweise verzerrtes oder ethnozent-
ristisches Verständnis zu vermeiden (Frankenberg 2003: 345; Meyer 
2013: 472). Eine veranschaulichende Begründung dieser Forderung lie-
fert beispielsweise Hörnle im Kontext strafrechtlicher Untersuchungen 
zum Schutz kultureller Identitäten, wenn sie der „Bezugnahme auf kultu-
relle Faktoren und kulturelle Identitäten durchaus [einen] Nutzen“ zu-
schreibt, der „nicht nur für ökonomische und sozialwissenschaftliche 
Analysen […], sondern auch für strafrechtliche Analysen [gilt]“. Der Nut-
zen wird darin gesehen, dass für „deskriptive Zwecke“ durch das Einbe-
ziehen kultureller Aspekte „manche Tatbestände […] verständlicher 
[werden]“ (Hörnle 2008: 336). Die Auseinandersetzung mit kulturellen 
Dimensionen wird demzufolge zwar einerseits als ein wesentlicher Be-
standteil der juristischen Arbeit erachtet, aber andererseits vermögen wie 
schon bei Meyer (2013) dargestellt rechtswissenschaftliche Methoden 
keine angemessene Berücksichtigung kultureller Aspekte zu leisten 
(473). Zum Ausgleich dieses Defizits wird für diese Auseinandersetzun-
gen eine disziplinübergreifend und transkulturell aufgestellte Zusammen-
arbeit mit den Kulturwissenschaften vorgeschlagen, um somit kulturwis-
senschaftliche Expertise in die Kontextualisierung von Recht aufnehmen 
zu können (Peters/Schwenke 2000: 832–833). 

Als eine Weiterführung der Einsicht, dass Kultur für das Verstehen von 
Recht eine zentrale Rolle spielt (Meyer 2013: 473), kann auf die von der 
Strafrechtsvergleichung explizit formulierte Forderung verwiesen wer-
den, die inzwischen theoretisch akzeptierte kulturelle Öffnung des 
Rechtsvergleichs auch in die Praxis umzusetzen und sich des Weiteren 
mit der „Methodendebatte der Kulturwissenschaften über die Probleme 
des interkulturellen Vergleichs“ auseinanderzusetzen. Als eine wesentli-



130 

che Voraussetzung für das Postulat der kulturellen Öffnung erachtet Hil-
gendorf ein Rechtsverständnis als grundlegend, das weniger dogmatisch 
geprägt ist, als vielmehr von der Auffassung ausgeht, „Recht als Kultur-
erscheinung“ also „konsequent als Teil der Kultur zu verstehen“ (Hilgen-
dorf 2011: 23, Hervorhebung im Original; vgl. Beck 2011: 80–82). Damit 
sind Recht und Kultur einerseits untrennbar miteinander verbunden, an-
dererseits sind den dargelegten rechtswissenschaftlichen Kulturkonzepti-
onalisierungen keine dem Anliegen der Dissertation entsprechenden the-
oretischen Ansätze zu einer systematischen Kontextualisierung von 
transkulturellem Recht zu entnehmen (vgl. Meyer 2013: 469, 473). 

Anschließend an diese skizzenhafte Kartierung wird im Sinne einer in-
terdisziplinären Annäherung an die Rechtswissenschaften noch auf das 
bei Meyer (2015) ausführlich erörterte Konzept der Rechtsfamilie verwie-
sen, das als ein zentrales Konzept im Bereich der Rechtsvergleichung 
(Husa 2004: 13; de Cruz 2010: 27) Aspekte des transkulturellen Verste-
hens mit einbezieht (vgl. Zweigert/Kötz 1996: 62). Der Bezug zur Rechts-
vergleichung liegt in gleicher Weise wie zum oben erwähnten EU-Recht in 
der Hinsicht nahe, als dass kontrastive Auseinandersetzungen mit anderen 
Rechtsordnungen über Sprach- und Kulturgrenzen hinweg stattfinden und 
insofern mit der transkulturellen Grundkonstellation des Fachfremdspra-
chenunterrichts korrelieren. Entscheidender als die Einbeziehung kulturel-
ler Faktoren und die Parallele zum Fremdsprachenunterricht liegt aber die 
Begründung für den Bezug auf das Konzept der Rechtsfamilie darin, dass 
dieses Konzept zu den am weitesten verbreiteten und etablierten Klassifi-
kationen gezählt wird, die einen systematischen Zugang zu den Rechtsord-
nungen der Welt auf Makroebene ermöglichen (Husa 2016: 2) und damit 
einen theoretischen Rahmen zur Strukturierung und Organisation rechts-
vergleichender Untersuchungen bildet (Zweigert/Kötz 1996: 62), die auf 
übergreifende Fragen im Recht wie z. B. Kodifikation, Legitimation, Argu-
mentation oder Interpretation abzielen.87 Mit dem Rechtsfamilienkonzept 
ist der Anspruch verbunden, unterschiedliche nationale Rechtssysteme 
der Welt und damit andere Rechtskulturen auf einer abstrakten Ebene zu 
erfassen und zu verstehen. Dabei handelt es sich um ein im 19. Jahr-

87 Für eine ausführliche Darstellung des Rechtsfamilienkonzepts aus historischer 
und zukünftiger Perspektive vgl. Husa (2016). 

Kapitel 5 
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hundert wurzelndes taxonomisches Anliegen, bei dem die vom naturwis-
senschaftlichen Denken beeinflusste Rechtsvergleichung davon ausgeht, 
erkenntnistheoretischen Fortschritt durch Klassifikation und Systemati-
sierung von menschlichem Wissen zu erreichen (Glenn 2008: 423–424; 
Meyer 2015: 278–279). Demzufolge verfolgt der Wissenserwerb über 
fremdkulturelle Rechtssysteme als Grundlage für eine systematische Zu-
ordnung der Rechtsordnungen auf der Welt zu klassifizierten Kategorien 
der Rechtsfamilien.  

Kritisch anzumerken wäre dabei jedoch, inwieweit der statische Cha-
rakter einer Taxonomie der Weltrechtssysteme der Dynamik und kultu-
rellen Vielfalt von gelebten Rechtswirklichkeiten gerecht werden kann. 
Aus rechtssoziologischer Sicht steht das taxonomische Konzept der 
Rechtsfamilie in der Kritik, da einmal die Anwendung biologischer Ver-
wandtschaftskategorien zum Erfassen von Rechtssystemen hinterfragt 
wird und zum anderen diese taxonomischen Kategorien nur auf geschrie-
benes Recht, aber nicht auf gelebtes Recht anwendbar sind (Raiser 2013: 
332). In ähnlicher Weise zielt auch Friedmans Kritik auf diesen inhären-
ten Widerspruch, dass eine taxonomische Philosophie in der Biologie, 
aber nicht im Recht funktioniert. Die Evolutionstheorie bildet einen Aus-
gangspunkt und stellt einen Rahmen für Klassifikationen in der Biologie. 
Jedoch existiert für das Recht keine analoge Theorie (Friedman 1987: 
201–202). 

Vor dem Hintergrund des kulturwissenschaftlichen Ansatzes zeigt die 
kritische Beleuchtung der Rechtsfamilie allerdings, dass die erkenntnis-
theoretische Leistung dieses rechtsvergleichenden Konzepts in seiner ta-
xonomischen Funktion liegt, aber darüber hinaus Recht in seinen vielfäl-
tigen sozialen Kontexten nicht kulturgerecht zu fassen vermag (Meyer 
2015: 278–280). Daraus wird hier Bezug nehmend auf die Fragestellung 
der Dissertation geschlussfolgert, dass damit sein Anspruch eines fremd-
kulturellen Verstehens nicht erfüllt wird: Denn in dieser Dissertation wird 
die Auffassung vertreten, dass ein Rechtsvergleich ein Bemühen voraus-
setzt, fremdkulturelles Recht zuerst in seinen jeweiligen kulturellen Kon-
texten zu verstehen. Erst im Anschluss daran könnte ein Prozess taxono-
mischer Zuordnung eines Rechtssystems erfolgen, aber auch nur unter der 
Voraussetzung eines theoretisch basierten Zugangs, Recht in seinen sozi-
alen Lebenswirklichkeiten kontextualisieren zu können. Das grundle-
gende Anliegen des kulturwissenschaftlichen Ansatzes dieser Dissertation 
besteht nun aber darin, individuellen RezipientInnen von Rechtstexten – in 
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diesem Untersuchungszusammenhang also finnischen Deutsch lernenden 
Jurastudierenden – ein kulturtheoretisch basiertes fremdkulturelles Verste-
hen von Rechtstexten zu ermöglichen, sodass folglich Explorationen kultu-
reller Phänomene grundsätzlich von einem konkreten Einzelfall ausgehen. 
Das Makrokonzept der Rechtsfamilie hingegen zielt auf die Typisierung 
der Vielfalt an Rechtssystemen in der Welt in größere Einheiten, die auf-
grund von Generalisierungen und entlang ihrer historischen Entstehung 
gebildet werden (Husa 2016: 2).88 Mit dem Ausarbeiten einer universalen 
Taxonomie des Rechts werden Komparatisten auch zu einem Teil eines 
universalen Projekts, übernationale Ordnungen zu schaffen (Kennedy 
1997: 548).  

Dazu steht der kulturwissenschaftliche Ansatz erkenntnistheoretisch 
im Gegensatz. Aufgrund seines taxonomisch ausgerichteten Erkenntnis-
interesses, das nur innerhalb des rechtswissenschaftlichen Paradigmas 
verfolgt wird, bleibt im Konzept der Rechtsfamilie das Anliegen eines 
fremdkulturellen Verstehens von Rechtstexten unberührt. Dennoch wird 
hierin für den kulturwissenschaftlichen Ansatz ein interdisziplinärer An-
knüpfungspunkt gesehen, da mit Hilfe des Interpretationsmodells für ein 
fremdkulturelles Verstehen notwendiges Wissen aufgebaut wird, das das 
taxonomische Konzept der Rechtsfamilie in dieser Hinsicht sowohl sub-
stanziell als auch theoretisch-methodisch ergänzen kann.89  

88 Im Zusammenhang der mit dem Rechtsfamilienkonzept verfolgten Taxonomie, 
die anhand von Makrokategorien bestehende Rechtssysteme einer globalen 
Systematisierung unterzieht, sei auf eine wissenschaftstheoretische Entwick-
lung in der Musikwissenschaft verwiesen. In der traditionellen Ausrichtung der 
Musikwissenschaft bestand beispielsweise eine vergleichsweise ähnliche grob 
gerasterte Einteilung der Welt in sog. europäische und außereuropäische Musik, 
die jedoch mit dem Erstarken eines ethnomusikologischen Paradigmas aufge-
hoben wurde. Die Abkehr von diesem ethnozentristischen Musikverständnis 
findet seinen Ausdruck im Musik als Kultur-Ansatz und steht dafür, Musikkul-
turen der Welt in ihrer Vielfalt und Vielfältigkeit zu verstehen. Diesem Para-
digmenwechsel liegt die Einsicht zugrunde, dass Makrokategorien nicht geeig-
net sind, fremdkulturelle Musikkulturen in ihren jeweiligen Kontexten 
verstehen zu können (Meyer 2012: 38). 

89 An dieser Stelle könnte der Frage nachgegangen werden, welchen Erkenntnis-
wert grob gerasterte Taxonomien wie die der Rechtsfamilie in einer kulturell 
komplex verflochtenen und globalisierten Welt besitzen. Die Frage, ob mög-
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Damit kann an dieser Stelle des interdisziplinären Forschungsprozes-
ses als Zwischenfazit festgehalten werden, dass in den ersten Annäherun-
gen an die Rechtswissenschaften für den kulturwissenschaftlichen Ansatz 
Anknüpfungsmöglichkeiten in den Rechtswissenschaften herausgearbei-
tet werden und somit für das Interpretationsmodell die bislang empirisch 
ermittelte Legitimationsgrundlage durch die aufgezeigten Anknüpfungs-
möglichkeiten im Recht nun interdisziplinär erweitert wird.90 Des Weite-
ren ist der Kartierung zu entnehmen, dass der in der Arbeit zugrunde ge-
legte performativ-holistische Kulturansatz nicht inhaltlich-substanziell an 
die abgehandelten Kulturkonzeptionaliserungen im Recht, sondern viel-
mehr an Leerstellen anknüpft, die zum einen durch das von JuristInnen 
vorgebrachte Desiderat kulturwissenschaftlicher Ansätze entstehen. Zum 
anderen entstehen diese Lücken ebenso durch existierende, aber in Rela-
tion zu dem hier vertretenen kulturwissenschaftlichen Ansatz defizitäre 
Kulturkonzepte im Recht. Dieser Mangel bezieht sich darauf, dass die ab-
gehandelten Kulturkonzepte als theoretischer Zugang zu den in Rechts-
texten implizierten Lebenswirklichkeiten in dieser Dissertation nicht her-
angezogen werden können. 

Da eine rechtswissenschaftliche Rechtfertigung des kulturwissen-
schaftlichen Ansatzes für seine Akzeptanz im Recht wesentlich ist, wird 
im Folgenden auf dieses Anknüpfen an den Kulturdiskurs im Recht ver-
tiefend eingegangen, indem der kulturwissenschaftliche Ansatz gegen-
über dem Konzept der Rechtskultur als einem zentralen Kulturkonzept im 
Recht abgegrenzt wird. Diese Abgrenzung wird unter dem Leitgedanken 
der Konzeptverwendung geführt, weshalb sich die leitende Frage dabei 
auf die Leistungsfähigkeit dieses Kulturkonzeptes als theoretisch begrün-
deter Zugriff auf kulturelle Kontexte von Rechtstexten richtet. Mit dieser 
Fokussierung auf die Leistungsfähigkeit wird auch die Absicht verfolgt, 
die Diskussion des Rechtskulturkonzepts nicht nur auf seine Definitionen 
(Nelken 2012: 3–4), sondern auch auf seine Relevanz bzw. seinen Nutzen 
für ein Verstehen fremdkultureller Rechtstexte zu lenken. Somit wird in 

                                                           
licherweise konkrete Kontextualisierungen von Rechtstexten in ihren Lebens-
wirklichkeiten sogar langfristig zur Dekonstruktion der Rechtsfamilientaxono-
mie als Konzept in der Rechtsvergleichung führen könnte, läge jedoch außer-
halb der Fragestellung dieser Dissertation und wird hier deshalb nicht verfolgt. 

90 Zur Bedeutung von kulturellem Wissen in juristischen Berufen siehe Kapitel 2. 
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diesem Kontext als relevantes Abgrenzungskriterium erachtet, ob Rechts-
kulturkonzepte eine mit dem Interpretationsmodell vergleichbare theore-
tisch basierte Anleitung zur Kontextualisierung kultureller Phänomene in 
Rechtstexten zur Verfügung stellen. Denn die Stärke des Modells liegt 
darin, dass es auf Rechtsexte angewandt werden kann, und es somit die 
Leistung entfaltet, durch das Erschließen kultureller Kontexte von 
Rechtstexten fremdkulturelles Verstehen im Recht zu ermöglichen. Da-
mit stellt das Modell eine Möglichkeit dar, in den Rechtswissenschaften 
die Lücke eines theoretisch geleiteten Zugriffs auf kulturelle Kontexte 
von Rechtstexten zu füllen. In dieser Lücke wird für das Interpretations-
modell eine Anschlussmöglichkeit an die Rechtswissenschaften gesehen. 
Aus dieser kulturwissenschaftlichen Perspektive wird im Folgenden die 
Auseinandersetzung mit der Diskussion zum Konzept der Rechtskultur 
geführt.  

5.4 Rechtskultur im rechtswissenschaftlichen 
Diskurs 

Zur Verortung des Kulturansatzes der Dissertation im Kulturdiskurs wird 
mit Rekurs auf die Ausführungen zum taxonomischen Konzept der 
Rechtsfamilie (s. Unterkapitel 5.3 und ausführlicher Meyer 2015) aus der 
rechtswissenschaftlichen Kulturterminologie der zentrale Begriff der 
Rechtskultur herausgegriffen, zumal in der Nachfolge der Rechtsfamilie 
die Diskussion in der Rechtsvergleichung wesentlich durch ihn geprägt 
ist (Husa 2016: 2). Seit Anfang der 1990er Jahre ist das Interesse der 
Rechtsvergleichung an dem Verhältnis zwischen Recht und Kultur und 
besonders der Rechtskultur deutlich hervorgetreten (Cotterrell 2008: 
710). Der erkenntnistheoretische Einfluss des Konzepts der Rechtskultur 
in der Rechtsvergleichung zeigt sich z. B. in Husas „A New Introduction 
to Comparative Law“ (2015), in der im Gegensatz zu traditionell konzi-
pierten Einführungswerken als ein Novum explizit auf Rechtskulturen fo-
kussiert wird. Diese Ausrichtung kommt schon im programmatischen Ti-
tel der Publikation zum Ausdruck (Husa 2015: 3). Die Verbreitung des 
Rechtskulturbegriff spiegelt sich über den disziplinspezifischen Kontext 
hinausgehend darin, dass er außerhalb des rechtswissenschaftlichen 
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Diskurses zudem auch von Politikern, VertreterInnen anderer Fachwis-
senschaften und gewöhnlichen StaatsbürgerInnen („ordinary citizens“) 
verwendet wird (Nelken 2014: 255). 

Bei dieser Eingrenzung auf den Begriff der Rechtskultur kann auch aus 
rechtswissenschaftlicher Perspektive weiterhin schwerpunktmäßig auf 
die Rechtsvergleichung Bezug genommen werden, da in diesem rechts-
wissenschaftlichen Zweig ebenfalls wie im Fachfremdsprachenunterricht 
Rechtsdeutsch grenz- und kulturüberschreitende Aktivitäten die transkul-
turelle Ausgangskonstellation und den Gegenstand der Auseinanderset-
zung mit fremden Rechtssystemen wesentlich kennzeichnen. Ausgangs-
punkt und Grundlage dieser rechtskontrastiven Auseinandersetzungen 
stellen fachfremdsprachliche Rechtstexte dar, die entsprechend des in die-
ser Dissertation zugrunde gelegten weiten Textbegriffs in schriftlicher, 
mündlicher oder bildlicher Form vorliegen können.91 In der Regel bilden 
fremdsprachliche Rechtstexte die Grundlage kontrastiver Untersuchun-
gen,92 weshalb rechtsvergleichende Tätigkeiten sowohl fachfremdsprach-
liche als auch kulturelle Lehr-Lernaspekte implizieren, die ebenfalls we-
sentlich zur Domäne des Fachfremdsprachenunterrichts Rechtsdeutsch 
gehören. Aus rechtswissenschaftlicher Perspektive bestätigt Husa die Be-
deutung der Rechtssprache und Übersetzung in der Rechtsvergleichung, 
die ohne Auseinandersetzung mit fremdsprachlichen (Rechts)Texten 
nicht auskommt (Husa 2017: 262). So betont in ähnlicher Weise z. B. E-
wald im Kontext von Mindeststandards für wissenschaftliches Arbeiten 
die Bedeutung fremdsprachlicher Kompetenz für rechtsvergleichende 
Untersuchungen: „How could a scholar write about a foreign legal system 
without first learning the language?“ (Ewald 1995: 1895). Eine weitere 
Affinität zwischen Unterricht und Rechtsvergleichen wird hier außerdem 
auf erkenntnistheoretischer Ebene in dem Bemühen gesehen, fremde 

                                                           
91 Zum Textbegriff siehe oben Unterkapitel 4.2. 
92 Diese relativierende Formulierung hinsichtlich der Fremdsprachlichkeit ist da-

rin begründet, dass aufgrund institutioneller oder dadurch möglicher individu-
eller Mehrsprachigkeit wie z. B. in Finnland (Finnisch, Schwedisch) oder in der 
Schweiz (Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch) sich die Frage der 
Fremdsprache im Vergleich zu monolingualen Staaten wie beispielsweise 
Deutschland oder Frankreich anders stellt. Die anderen offiziellen Landesspra-
chen werden gemäß offizieller Sprachenpolitik nicht als Fremdsprache betrach-
tet. Ob diese sprachenpolitische Sichtweise auch der Realität entspricht, sei hier 
dahingestellt. 
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Rechtssysteme von innen heraus in ihren Denkweisen zu verstehen, und 
es ebenso ein Kernanliegen komparatistischer Forschung darstellt (Ewald 
1995: 1896).  

Auch wenn eine umfassende Aufarbeitung des Kulturdiskurses im 
Recht nicht Gegenstand dieser Dissertation ist, sei jedoch angemerkt, dass 
das Kulturthema nicht nur auf die Rechtsvergleichung beschränkt ist, son-
dern auch von anderen als in den ersten Annäherungen (s. oben Unterka-
pitel 5.3) behandelten rechtswissenschaftlichen Ausrichtungen im Zu-
sammenhang mit der kulturellen Wende in den 1990er Jahren vielfach 
aufgegriffen wird (Mautner 2011: 840–841). Zu dieser Entwicklung wird 
von Vertretern der Anthropologie, die sich als traditionelle Hüterin von 
Kulturkonzepten begreift, kritisch angemerkt, dass andere Disziplinen 
von der geschätzten intellektuellen Handelsware Kultur offensiv Besitz 
ergreifen (Weiner 1995: 15; Mautner 2011: 840–841). Mit einer hingegen 
warnenden Stimme gegenüber der Aufnahme des Kulturbegriffs als 
rechtstheoretisches Konzept äußert sich beispielsweise Gutmann. Da der 
Kulturbegriff aus seiner Perspektive methodisch nicht zu kontrollieren 
sei, „muss er für das normative Unternehmen der Rechtswissenschaft 
Anathema sein“. Zugespitzt formuliert gehe von einem „unkontrollierten 
Überschwappen der Kultursuppe in den Bereich des Rechts und seiner 
Begründung“ eine Gefahr für beide Seiten aus. Denn das Einarbeiten 
„kulturelle[r] Deutungsmuster“ ins Recht kann nicht ohne methodische 
Kontrolle stattfinden (Gutmann 2015: 32). Demgegenüber steht jedoch 
die Institutionalisierung der Kulturthematik innerhalb des Rechtsbereichs 
im akademischen Sektor wie einschlägigen Studiengängen, Lehrstühlen 
und Forschungen für ihre weite Verbreitung und etablierte Aufnahme 
(Mautner 2011: 844, Fn 16; Nelken 2012: 1; Lindroos 2020).  

Den breit geführten Diskurs über das Verhältnis von Recht und Kultur 
gliedert Mautner grundsätzlich in drei Hauptrichtungen, die er in folgen-
der Weise skizziert. Die erste Ausrichtung ist die in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts innerhalb der deutschen Jurisprudenz entstandene His-
torische Rechtsschule, die Recht als Produkt nationaler Kulturen auffasst
und es im Bereich sozialer alltäglicher Lebenspraxis und Kultur ansiedelt.
So wie es Nationalsprachen gibt, hat auch jede Nation ihr charakteristi-
sches Recht (841). In der zweiten Hauptlinie findet Kultur im konstituti-
ven Ansatz der US-amerikanischen Schulen der „law and society, critical
legal studies, legal feminism, and law and literature“ Eingang (Mautner
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2011: 849), für die Recht von konstitutiver Bedeutung für Kultur und da-
mit auch für Einstellungen, Praktiken und soziale Beziehungen ist. Dieser 
Ansatz ist in den 1980er Jahren in der US-amerikanischen Rechtswissen-
schaft entstanden und wendet sich von dem historischen Ansatz ab, indem 
das Verhältnis zwischen Recht und Kultur aus der Gegenrichtung gesehen 
wird und davon ausgegangen wird, dass Kultur durch das Recht mitge-
prägt wird. Gemeinsam ist beiden Richtungen, Recht als eine untrennbare 
Dimension sozialer Relationen zu verstehen. Die dritte Hauptrichtung ist 
im 20. Jahrhundert in der anglo-amerikanischen Rechtswissenschaft ent-
standen. Sie betrachtet Recht als ein eigenständiges Kultursystem, das 
durch Gerichte geschaffen und angewandt wird. JuristInnen werden in 
diesem Kultursystem sozialisiert, weshalb in der Folge ihr Denken und 
berufliches Handeln auch durch diese Rechtspraxis der Gerichtskultur be-
stimmt wird (Mautner 2011: 841). 

Ein grundlegender Ausgangspunkt für die breitgefächerte Auseinan-
dersetzung mit Kultur in den Rechtswissenschaften kann im Begriff der 
Rechtskultur gesehen werden, sodass ihm auch der Charakter eines im-
mens produktiven Konzepts zugeschrieben wird (Merry 2012: 52). So 
sind mit dem Term der Rechtskultur besonders in neueren Diskussionen 
Bestrebungen verbunden, erkenntnistheoretische Grundlagen der rechts-
vergleichenden Forschung einer grundlegenden Diskussion oder Neuaus-
richtung zu unterziehen. Dahinter steht im Wesentlichen die Einsicht, 
dass in rechtsvergleichenden Studien über positive Rechtsnormen („legal 
rules“) hinausgehend auch nicht-rechtliche Kontexte einzubeziehen sind, 
um Recht in seinen kulturellen Umgebungen erfassen zu können (Cotter-
rell 2008: 710).93 Cotterrell gibt eine vage Definition dieser nicht-rechtli-
chen Faktoren: 

[…] non-rule elements might include underlying values or principles of a legal 
system, as well as traditions, shared beliefs, common ways of thinking, cons-
tellations of interest or patterns of allegiances of lawyers, lawmakers, and citi-
zens. (Cotterrell 2008: 710) 

                                                           
93 Vgl. z. B. die Forderung von Legrand – einem der wichtigsten Wegbereiter im 

Kulturdiskurs – die Disziplingrenzen zu erweitern und Recht als ein kulturelles 
Phänomen anzuerkennen, um Recht verstehen zu können (Legrand 1999: 73–
74). 
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Demnach gehören in rechtsvergleichende Studien Faktoren, die zwar au-
ßerhalb eines formalen Rechtssystems liegen, aber trotzdem sein tatsäch-
liches Funktionieren mitprägen. In der Folge einer derartigen Rechtskul-
turauffassung wird Recht also nicht als autonom, sondern als in seine 
menschliche Umgebung eng eingebunden betrachtet (Husa 2015: 4). Je-
doch darf die hier erwähnte Auflistung definierender Elemente nicht dar-
über hinwegtäuschen, dass für den Term Rechtskultur unter Rechtskom-
paratisten keine eindeutige anerkannte Definition existiert.94 Mit Merry 
könnte die Frage aufgeworfen werden, ob der Begriff der Rechtskultur 
nicht trotz, sondern wegen seiner Unbestimmtheit, Unzulänglichkeit als 
Erklärungskategorie oder begrifflichen Unstimmigkeit, ein einladender 
und beständiger Begriff ist, der im wissenschaftlichen Diskurs kontinu-
ierlich wiederbelebt wird (Merry 2012: 53). Immerhin wird laut Cotterrell 
unter Komparatisten von einem Grundkonsens insofern ausgegangen, als 
dass kulturelle oder zumindest nicht-rechtliche Faktoren bei der Rechts-
vergleichung zu berücksichtigen sind: 

much more than legal rules needs to be subjected to comparison, even if advo-
cates of cultural approaches to comparative law may disagree about what 
exactly the additional elements are. (Cotterrell 2008: 710) 

Neben dem Einbeziehen kultureller Aspekte besteht zudem eine weitere 
grundlegende Übereinstimmung insofern, dass in dieser kulturellen Öff-
nung eine erkenntnistheoretische Voraussetzung rechtsvergleichender 
Forschung gesehen wird.  

Culture, therefore, appears fundamental – a kind of lens through which all as-
pects of law must be perceived, or a gateway of understanding through which 
every comparatist must pass so as to have any genuine access to the meaning 
of foreign law. (Cotterrell 2008: 711)  

94 Vgl. z. B. Nelken (1995: 437, 2001: 26, 2014: 255); Cotterrell (1997: 14–16, 
2008: 717–718); Merry (2012: 53); Raiser (2013: 330); Husa (2015: 3). Gut-
mann gibt einen kurzen kritischen Überblick der unterschiedlichen Rechtskul-
turkonzepte, einschließlich ihrer jeweiligen theoretischen Verortung. Er sieht 
den Begriff der Rechtskultur „als Grundbegriff einer soziologisch arbeitenden 
Rechtsvergleichung oder vergleichenden Rechtssoziologie“ (Gutmann 2015: 
32–37).  
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Demnach wird Kultur im Umgang mit dem Recht als grundlegend ange-
sehen, da sie für das Verstehen fremden Rechts einen Zugang eröffnet. 
Diese Ausrichtung rechtsvergleichender Ansätze wird auch in neuerer Po-
sition von Patrignani geteilt, ungeachtet dessen, dass sie den Kulturbegriff 
explizit vermeidet – „as it is probably one of the trickiest ever introduced 
into the vocabulary of the comparative legal scholar“ (Patrignani 2017: 
59). Denn das alternativ zum Kulturbegriff verwendete Konzept des Kon-
textes zielt im Kern ebenso darauf ab, Recht in seinen gesellschaftlichen 
Kontexten zu untersuchen, es als ein Produkt von Kultur zu verstehen, um 
somit in der Rechtsvergleichung einem Missverstehen entgegenzuarbei-
ten (58–59). 

Mit Bezug zu Cotterrells Auffassung wird im Rahmen dieser Disserta-
tion davon ausgegangen, dass am Anfang einer Beschäftigung mit frem-
den Rechtssystemen stets ein fremdkulturelles Verstehen gegeben sein 
muss, bevor ein Vergleichen überhaupt möglich ist. Für die Fragestellung 
dieser Dissertation ist an diesem Punkt entscheidend, wie diese abstrakt 
formulierten nicht-rechtlichen Faktoren mit konkreten lebenswirklichen 
Inhalten gefüllt bzw. die Kulturlinse konzipiert ist, durch die Recht be-
trachtet und eine tiefergehende Einsicht erlangt werden soll. Vor diesem 
Hintergrund erscheint es gerechtfertigt, das Augenmerk auf das Konzept 
der Rechtskultur zu legen. Im Folgenden werden zwei prominente und 
diskursprägende Konzeptionalisierungen von Rechtskultur in ihren we-
sentlichen Zügen dargelegt, um dann darauf aufbauend den kulturwissen-
schaftlichen Ansatz abzugrenzen. 

5.4.1 Rechtssoziologische Konzeptionalisierung der Rechts-
kultur  

Der Begriff der Rechtskultur geht auf Friedman zurück, der ihn in den 
1970er Jahren in die vergleichende Rechtssoziologie eingeführt und auf-
grund seiner über Jahrzehnte anhaltenden Beschäftigung mit der Konzep-
tionalisierung von Rechtskultur eine herausragende Rolle im rechtswis-
senschaftlichen Kulturdiskurs einnimmt (Cotterrell 1997: 14; Friedman 
1987). Für die Schwierigkeit, den Begriff der Rechtskultur eindeutig zu 
definieren, kann als kennzeichnend gelten, dass Friedman im Laufe seiner 
Forschung unterschiedliche Charakterisierungen anbietet, ohne dabei 
eine konzeptionelle Klarheit zu erreichen (Cotterrell 1997: 15). Rechts-
kultur bleibt ein problematisches, schwer fassbares Konzept, von dem er 
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sich im Laufe seiner Forschung distanziert: „Legal culture remains a 
highly controversial term. Even Lawrence Friedman is now unsure if he 
should have invented it.“ (Nelken 2012: 4) 

Unter dem Begriff der Rechtskultur („legal culture“) versteht Friedman 
Gedanken, Werte, Geisteshaltungen und Meinungen, die in einer Gesell-
schaft in Bezug zum Recht und Rechtssystem bestehen. Jedes Individuum 
hat zwar entsprechend seiner individuellen allgemeinen Kultur auch eine 
eigene Rechtskultur, teilt aber gleichzeitig als Teil einer sozialen Gemein-
schaft deren Gedankengut und Gewohnheiten. Friedmans soziologisch 
bestimmtes Interesse richtet sich darauf, im Gegensatz zu normativ-dog-
matischen Ansätzen im Recht anhand des Rechtskulturkonzepts durch 
empirische Beobachtungen die gegenseitige Beeinflussung von Gesell-
schaft und Rechtssystem zu untersuchen. Rechtssysteme als ein tatsäch-
lich funktionierendes Betriebssystem zu verstehen, sieht er als Aufgabe 
der Rechtswissenschaft. Um das reziproke Verhältnis von Rechtssystem 
und Gesellschaft erfassen zu können, muss das Rechtssystem in seiner 
Funktionsweise beschrieben und vermessen werden (Friedman 1994: 
117–118). Ausgangspunkt ist dabei die allgemein verbreitete Rechtskul-
tur, also „people’s ideas, attitudes, and expectations about law and legal 
process“ (Friedman 1990: 4).95  

Somit hat das Konzept der Rechtskultur bei Friedman die Funktion ei-
nes Mittlers („intervening variable“) zwischen Gesellschaft und Recht, 
da soziale Kräfte und gesellschaftlicher Wandel sich nicht unmittelbar auf 
das Rechtssystem auswirken, sondern immer nur auf indirektem Weg bei-
spielsweise in Rechtsnormen eingehen können. So führen etwa Wirt-
schaftskrisen oder technologische Entwicklungen nicht automatisch zu 
Veränderungen in der Rechtsordnung (Friedman 1994: 118, Hervorhe-
bung im Original). Denn soziale Kräfte gewinnen erst dann Einfluss auf 
ein Rechtssystem, wenn eine Rechtskultur ihre Interessen in Forderungen 

95 In einer anderen Konzeptvariante bezeichnet Friedman Rechtskultur in ähnli-
cher Weise als öffentliches Wissen, Einstellungen und Verhaltensmuster in Re-
lation zum Rechtssystem (Friedman 1987: 193). Anmerkung zur Übersetzung 
aus dem Englischen: popular legal culture wird hier mit allgemein verbreitete 
Rechtskultur wiedergegeben. 
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umwandelt, die dann in die Rechtsordnung aufgenommen werden (Fried-
man 1987: 193).96  
Ausgehend von diesen individuellen Einstellungen und Verhaltensweisen 
gegenüber dem Recht bezieht sich der Rechtskulturbegriff ebenso auf die 
kollektive Rechtskultur eines Staates oder einer Gemeinschaft, wenn sich 
eine Rechtskultur in diesen Mustern von einer anderen unterscheidet. Der 
Grundgedanke ist dabei, dass sich Gesellschaften hinsichtlich politischer 
und sozialer Strukturen sowie allgemeiner Kultur immer voneinander un-
terscheiden (Friedman 1987: 194): „Each nation […] has a distinctive le-
gal culture“ (209), die in einem derartigen Verwendungskontext auch mit 
dem Begriff des Rechtssystems gleichgesetzt wird (196). Somit wird 
Rechtskultur zu einer Analysegröße, indem der abstrakte Begriff Rechts-
kultur zu einer erfassbaren und handhabbaren Entität wird. Rechtskultur 
wird nicht nur als ein funktionierendes Ganzes betrachtet (Nelken 1995: 
444), sondern ist auch empirisch zu erfassen. Denn für Friedman ist eine 
Rechtskultur grundsätzlich messbar, indem Einstellungen und Meinun-
gen der Gesellschaftsmitglieder zum Recht wie etwa in Interviews oder 
durch Beobachtungen in messbaren Größen festgehalten werden (Fried-
man 1994: 119).97  

Dies wird im Zusammenhang dieser Dissertation als eine an Ganzhei-
ten im Sinne von Totalitäten orientierte Auffassung von Rechtskultur in-

                                                           
96 Zu einer ausführlichen Thematisierung der Auswirkungen von sozialem Wan-

del auf sowohl Rechtskultur als auch das Recht siehe Friedman. Bei ihm heißt 
es: „social change leads to change in legal culture; this influences the demands 
that people place on the state and the legal system. […] The key concept here 
is legal culture: the ideas, attitudes, values, and opinions about law held by pe-
ople in a society“ (Friedman 1985: 31, Hervorhebung im Original). 

97 Angemerkt sei hier, dass Friedman zwar bei der Erforschung von Rechtskultu-
ren von nationalen Rechtskulturen ausgeht, aber bei ihm dennoch auch eine 
durchaus differenzierende Sichtweise erkennbar ist. Denn er benennt im Zu-
sammenhang mit dem Vergleich von Rechtskulturen explizit die damit verbun-
dene Problematik: „[...] legal culture is difficult to reserach, and there is little 
systematic data on comparative culture. We are left, then, with little more than 
impressions. Is there a specifically American legal culture – attitudes and values 
common or reasonably common to the nation as a whole and distinct from atti-
tudes and values of other countries? The answer is far from clear. National cul-
ture is a kind of aggregate, hard to compare with other aggregates. Comparisons 
of parts of a culture are also tricky.“ (Friedman 1987: 209)  
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terpretiert, da eine Rechtskultur den Charakter einer sich von anderen dif-
ferenzierbaren Entität hat, auch wenn mit zunehmender Abstraktion mo-
derne Industriegesellschaften kulturelle Gemeinsamkeiten aufweisen 
können (Friedman 1987: 204). Dieser totalitätsorientierten Sichtweise 
steht auch nicht entgegen, dass mit Friedman ein bestimmter Staat keine 
einheitliche Rechtskultur aufweist, sondern komplexe Gesellschaften 
vielmehr jeweils von mehreren Subkulturen geprägt sind (Friedman 1988: 
17, 1987: 196–198). Denn der Charakter von Rechtskultur als fassbarer 
Entität wird von der nationalen auf eine subnationale Ebene übertragen, 
sodass nur die Komplexität einer nationalen Rechtskultur auf die einer 
Subrechtskultur reduziert wird, aber dadurch nicht das an Ganzheiten ori-
entierte Verständnis aufgehoben wird. Stützend für diese Lesart erscheint 
zudem, dass Friedman seinen Rechtskulturbegriff insbesondere dazu ver-
wendet, Entwicklungen in der US-amerikanischen Gesellschaft zu unter-
suchen (Nelken 1995: 438). So werden Rechtskulturen innerhalb staatli-
cher Grenzen angesiedelt, wenn beispielsweise nationale Rechtskulturen 
vergleichend gegenübergestellt werden (Friedman 1987: 209, 1988: 17). 
Sein eigentliches erkenntnistheoretisches Ziel wird vorliegend dahinge-
hend interpretiert, zur Beschreibung von Entwicklungslinien im moder-
nen Recht mit dem Rechtskulturkonzept systematische Bausteine vorzu-
schlagen, die überprüfbare Propositionen ermöglichen (Friedman 1997: 
37). Für Friedman müsste es möglich sein, eine allgemeine Rechtskultur 
der Moderne aufzufinden. Damit ist eine Rechtskultur moderner Gesell-
schaften gemeint, die älteren Gesellschaften in anderen historischen Zeit-
räumen gegenübergestellt wird (Friedman 1994: 120).  

Dieser Fokus auf moderne Rechtskulturen könnte kulturwissenschaft-
lich als Abgrenzung eingeordnet werden, mit der „begriffliche Vorausset-
zungen zur Struktur der modernen Gesellschaft und Kultur gemacht [wur-
den]“. Mit dem Begriff der Rechtskultur läge folglich eine Begrifflichkeit 
„zur generellen Struktur der Sozial- und Kulturwelt“ vor. Die von Fried-
man gesetzte Trennung von moderner und nicht-moderner Rechtskultur 
wäre somit wissenschaftstheoretisch erklärbar, da „für die Soziologie ein 
strikter Dualismus zwischen sog. traditionalen und sog. modernen Gesell-
schaften disziplinkonstitutiv gewesen sind“ (Reckwitz 2004: 2). 

Dieser sowohl auf Ganzheiten bezogene als auch vermessbare Kultur-
begriff steht im Widerspruch zu dem in dieser Dissertation dargelegten 
performativ-holistischen Kulturverständnis. Der wesentliche konzeptio-
nelle Unterschied besteht darin, dass der kulturwissenschaftliche Ansatz 
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davon ausgeht, dass Kultur nicht in abgrenzbaren Entitäten vorzufinden 
ist, sondern erst in andauernden Interpretationsprozessen konstituiert wird 
(siehe Unterkapitel 4.7). In diesen Interpretationsprozessen geht es unter 
dem Erinnerungs- und Geschichtsaspekt des Interpretationsmodells we-
niger darum, verallgemeinernde Gegenüberstellungen von z. B. modern 
und alt herauszukristallisieren, sondern vielmehr darum, kulturelle Phä-
nomene in ihren Tradierungsprozessen zu ergründen (Reckwitz 2004: 
9).98 Dadurch können Kontinuitäten historischer Entwicklungen heraus-
gestellt werden, die in Kategorien wie modern bzw. alt nur unzureichend 
erfassbar wären: Wie ließe sich z. B. der Einfluss, den der von der Frank-
furter Nationalversammlung in der Paulskirche 1848 beschlossene 
Grundrechtekatalog sowohl auf die Weimarer Verfassung als auch auf das 
Grundgesetz hat, in gegenüberstellenden Kategorien wie modernen und 
alten Gesellschaften fassen?99  

Innerhalb einer gegebenen nationalen Rechtskultur wird von Friedman 
noch die weitere Ausdifferenzierung in eine externe bzw. interne Rechts-
kultur vorgenommen, die nach Nelken inzwischen klassisch geworden ist. 
Mit externer Rechtskultur wird die Rechtskultur einer gesamten Bevölke-
rung bezeichnet und mit interner eine bestimmte Rechtskultur derjenigen 
Gesellschaftsmitglieder, die als Rechtsexperten bestimmte Aufgaben im 
Recht ausüben (Friedman 1987: 223; Nelken 1995: 437). Das Augenmerk 
der internen Rechtskultur ist auf RichterInnen und JuristInnen gerichtet, 
da sie in vielen Gesellschaften eine Elite und im Kontext von Stillstand 
oder Wandel im Recht auch eine einflussreiche Gruppe bilden (Friedman 
1997: 34–36). Ihre Bedeutung erkennt Friedman in einer Mittlerfunktion, 
indem sie als RechtsexpertInnen soziale Interessen von Laien in die je-
weils angemessene Rechtsform übertragen und dadurch zwischen den 
Agierenden im Recht vermitteln (Friedman 1987: 223).  

Die Kritik an Friedmans Konzept der Rechtskultur sowie seiner Unter-
scheidung in externe bzw. interne Rechtskultur umfasst ein beachtliches 
Volumen (Merry 2012: 53, vgl. z. B. Nelken 1995; Cotterrell 1997). Ein 
zentrales Problem wird in erkenntnistheoretischer Hinsicht darin erkannt, 

                                                           
98 Mit Reckwitz weisen traditionale und moderne Gesellschaften Gemeinsamkei-

ten auf, sodass eine Modern-alt-Perspektive auf „Sozialität“ als „zunehmend 
fragil“ erscheint (Reckwitz 2004: 9). 

99 Deutscher Bundestag (o. J.). Am 21. Dezember 1848 werden erstmalig Men-
schen- und Grundrechte in Deutschland gesetzlich festgeschrieben.  
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dass Friedmans Konzept der Rechtskultur einerseits als Erklärung heran-
gezogen wird und andererseits den zu erklärenden Gegenstand darstellt. 
Aufgrund dieser zwei Verwendungsarten neigt das Rechtskulturkonzept 
dazu, tautologisch zu sein und den Charakter einer Restkategorie zu ha-
ben. Auf das Rechtskulturkonzept wird dann zurückgegriffen, wenn keine 
anderen Erklärungsmuster zur Verfügung stehen (Nelken 2001: 27): 
„Culture is the residual explanation left over when other modes of expla-
nation are not quite sufficient“ (Merry: 2012: 54). Kritisiert wird folglich 
die Verwirrung, die durch die Vermischung von Ursache und Folge in 
Erkenntnisprozessen entsteht. Im Rekurs auf das Anwendungsbeispiel im 
dritten Kapitel handelte es sich dann um eine zirkuläre Argumentation, 
wenn auf die Frage, warum es im deutschen Rechtssystem ein Bundes-
verfassungsgericht gibt, als Erklärung auf die deutsche Rechtskultur ver-
wiesen würde (vgl. Nelken 2001: 29).  

Damit wäre jedoch immer schon eine tiefere Kenntnis einer fremden 
Rechtskultur vorausgesetzt, die aber erst in Explorationsprozessen durch 
den Aufbau kulturellen Wissens entstehen kann. Vor allem im Zusam-
menhang des fachfremdsprachlichen Rechtsdeutschunterrichts kann zum 
einen zwar ein Vorverständnis, aber nicht notwendig eine tiefergehende 
Kenntnis einer wie auch immer zu definierenden Rechtskultur vorausge-
setzt werden. Zum anderen stellen schließlich diejenigen kulturellen Phä-
nomene den Gegenstand kultureller Explorationen dar, die dem Textrezi-
pienten nun gerade unverständlich sind. Für den Aufbau eines 
fremdkulturellen Verstehens von Rechtstexten kann in dieser nicht ein-
deutigen Verwendung des Rechtskulturbegriffs im Sinne eines zirkulären 
Arguments im Kontext dieser Dissertation kein erkenntnisbringender 
Nutzen festgestellt werden. Denn die praxisrelevante Fragestellung nach 
einem theoretisch fundierten Zugriff auf fremdkulturelle Phänomene in 
Rechtstexten bleibt weiterhin bestehen. 

Abgesehen von dieser prinzipiellen Kritik stellt sich vor dem Hinter-
grund dieser Dissertation die Frage nach der begrifflichen Abgrenzung 
sowohl der externen von der internen Rechtskultur als auch der Rechts-
kultur von einer sogenannten allgemeinen Kultur. Wie ließen sich mit Be-
zug auf das Anwendungsbeispiel im vierten Kapitel beispielsweise bei der 
Explorierung des (Aus)Bildungshintergrunds von Bundesverfassungs-
richterInnen externe, interne, rechtskulturelle oder allgemeine Kulturbe-
reiche bestimmen? Oder die Wahl der VerfassungsrichterInnen durch je 
zur Hälfte vom deutschen Bundestag und Bundesrat einer externen bzw. 
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internen Rechtskultur zuordnen? Eine derartige Differenzierung steht je-
doch im Gegensatz zu dem hier angestrebten Ziel, mit Hilfe des Interpre-
tationsmodells kulturelle Phänomene von Rechtstexten in ihren kulturel-
len Kontexten zu ergründen und sie zu verstehen, ohne dabei auf einen an 
Gesamtheiten orientierten Kulturbegriff beschränkt zu sein.  

An diese Darlegung und Erörterung dieses ursprünglich mit soziologi-
scher Ausrichtung entwickelten Rechtskulturkonzepts von Friedman 
schließt sich im Folgenden noch eine Auseinandersetzung mit Legrands 
prominenter Konzeptionalisierung von Rechtskultur an, die im Bereich 
der Rechtsvergleichung als einer auch im Fachfremdsprachenunterricht 
Rechtsdeutsch relevanten Bezugsdisziplin angesiedelt ist.  

5.4.2 Rechtsvergleichende Konzeptionalisierung der 
Rechtskultur 

Als bedeutendster Vertreter eines Kulturansatzes in der Rechtsverglei-
chung gilt Legrand mit seiner Kulturkonzeptionalisierung, die vor allem 
einen starken Bezug auf die Prozesse der Rechtsangleichung in der Euro-
päischen Union (EU) aufweist (Whitman 2003: 312; Legrand 1996, 1997, 
1999). Er vertritt die Auffassung, dass auch nach fünfzig Jahren gemein-
samer europäischer Gesetzgebung und Rechtsprechung JuristInnen der 
Mitgliedsstaaten in der Praxis immer noch durch den jeweiligen Filter ih-
res nationalen Rechts denken, und aufgrund der bestehenden unterschied-
lichen Ansätze in der Rechtsargumentation zwischen VertreterInnen des 
Zivilrechts einerseits und des Gewohnheitsrechts (Common Law) ande-
rerseits weder eine Annäherung der Rechtssysteme noch Integration in-
nerhalb der EU möglich seien (Legrand 1999: 76–77). Diese Gegenposi-
tion zu den VerfechterInnen der Konvergenz nationaler europäischer 
Rechtssysteme zu einem supranationalen Gemeinschaftsrecht ist mit ei-
ner erkenntnistheoretischen Neuausrichtung der Rechtsvergleichung ver-
bunden, die nicht mehr funktionalistisch orientiert von Übereinstimmun-
gen, sondern vielmehr von Unterschieden zwischen den jeweiligen 
Rechtssystemen ausgeht (Legrand 1996: 55): „To accord difference prio-
rity is the only way for comparative legal studies to take cognizance of 
what is the case.“ (Legrand 2003: 279, Hervorhebung im Original) Damit 
wird dem bisherigen erkenntnistheoretischen Grundprinzip der Ähnlich-
keit zwischen unterschiedlichen Rechtssystemen eine deutliche Absage 
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erteilt (Legrand 2001: 67)100 und gegen die Entwicklung innerhalb des 
europäischen Rechtsangleichungsprozesses protestiert, in der die Unter-
schiede zwischen Gesellschaften vernachlässigt werden. Denn mit diesen 
Prozessen sei die Gefahr einer geistigen Verarmung der Rechtsverglei-
chung verbunden (Whitman 2003: 314).101 

Die zum Grundprinzip der Rechtsvergleichung erhobene „praesumptio 
similitudinis“ geht auf Rabel bzw. in der Nachfolge auf Zweigert und 
Kötz zurück (Dannemann 2008: 388, Hervorhebung im Original). Die 
Ähnlichkeitsannahme geht davon aus, dass unterschiedliche westliche 
Rechtssysteme ungeachtet großer Differenzen hinsichtlich ihrer histori-
schen Entwicklung, konzeptionellen Strukturen als auch Funktionsweisen 
funktional betrachtet gleiche oder sehr ähnliche Antworten auf dieselben 
lebenswirklichen Probleme geben. Diese Vorannahme von bestehenden 
Ähnlichkeiten in unterschiedlichen Rechtssystemen funktioniert als heu-
ristisches Prinzip, das den Blick auf die Bereiche in einem anderen 
Rechtssystem lenkt, die nach Ähnlichkeiten bei der Rechtsvergleichung 
zu untersuchen sind. (Dannemann 2008: 388). Dieser Ähnlichkeitsgrund-
satz klingt für Legrand bei den KonvergenzvertreterInnen in Europa nach, 
indem sie die Position einnehmen, Konflikte zwischen unterschiedlichen 
Rechtskulturen durch Entwicklungen im Recht auf propositionaler Ebene 
eliminieren zu können. Gemäß dieser Auffassung stehen Gesetze, Kon-
zepte, materielles und formelles Recht sowie Institutionen im Mittel-
punkt, wenn es darum geht, die Konvergenz europäischer Rechtssysteme 

100 Legrand sieht die Notwendigkeit, dass KomparatistInnen „must emphatically 
rebut any attempt at the axiomatisation of similiarity“ (Legrand 2001: 67). Vgl. 
dazu auch Frankenbergs Position: Um stringente Distanz und Unterschiede er-
fahren zu können, müssen Analogien und Ähnlichkeitsprinzip als erkenntnis-
theoretische Leitprinzipien der Rechtsvergleichung aufgegeben werden. Es 
geht darum, Brüche und Heterogenität, verlorene Kämpfe und Marginalitäten 
ans Licht zu bringen (Frankenberg 1985: 453). 

101 Neben Legrand und Whitman (2003: 312–313) betonen ebenso schon früher 
Curran (1998) und Demleitner (1999) die Bedeutung der Unterschiedlichkeit 
von Rechtssystemen im Kontext von Migration. Ihre Anliegen richten sich da-
rauf, fremde Rechtssysteme in ihrem Anderssein zu verstehen. 
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unter Hinweis auf einen wachsenden Bestand an gemeinschaftsrechtli-
chem Regelwerk zu beurteilen (Legrand 1996: 55).102  

Die von Legrand geforderte Priorisierung des Anderen impliziert je-
doch (Legrand 1997: 124, 2001: 67), die Auseinandersetzung mit dem 
Recht nicht auf das schriftlich festgelegte Regelwerk zu begrenzen, da 
positives Recht einen vorübergehenden und kontingenten Charakter hat 
und nur ein oberflächliches Bild eines Rechtssystems ergibt, ohne seine 
tieferen Strukturen erkennen zu lassen. Gesetze und Konzepte geben je-
doch wenig darüber preis, dass Rechtssysteme nur Oberflächenmanifes-
tationen von Rechtskulturen und eigentlich generell von Kultur sind 
(Legrand 1996: 56). Somit wird das Normhafte einer Norm insofern viel-
schichtiger, als eine Norm eine ganze Kultur verkörpert. Kultur definiert 
Legrand als  

frameworks of intangibles within which interpretive communities operate and 
which have normative force for these communities. It occupies a middle 
ground between what is common to all human beings […] and what is unique 
to each individual. Culture refers to features that are not universal but that 
transcend the individual. It is about collective mental programmes, that is, 
Weltanschauungen, that have formed […] as a function of the community to 
which we belong. (Legrand 1996: 56, Hervorhebung im Original) 

Um kollektive Denkweisen erfassen zu können, müssen demnach dieje-
nigen kognitiven Strukturen entschlüsselt werden, die jeweils für eine 
Rechtskultur charakteristisch sind: Wie denkt eine Rechtsgemeinschaft 
über das Recht und wodurch werden diese Denkweisen geprägt? Um die-
ses herauszufinden, liegt das Augenmerk auf den erkenntnistheoretischen 

                                                           
102 Legrands Term Rechtskultur bezieht sich auf nationale Rechtssysteme. Dieses 

Verständnis von Rechtskultur kann im Zusammenhang mit der Wiederentde-
ckung von „law as culture“ in der Rechtsvergleichung und vor allem in der 
Verfassungsrechtsvergleichung gesehen werden. In Abgrenzung zum vorherr-
schenden funktionalen Ansatz mit seiner Tendenz, Recht als Mittel zum Zweck 
zu verstehen, entstand die Einsicht, dass Vergleichen von Rechtsordnungen 
eigentlich bedeutet, Kulturen – also Rechtskulturen – zu vergleichen. Was in 
Deutschland als ein rechtliches Problem aufgefasst wird, kann in Frankreich 
hingegen als eine Frage republikanischer Traditionen oder Werte betrachtet 
werden. Um solchen Phänomenen nachgehen zu können, reicht der Vergleich 
zwischen rechtlichen Normen im Sinne des Buchstaben des Gesetzes nicht aus 
(Reimer 2017: 262).  
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Grundlagen der kognitiven Strukturen einer gegebenen Rechtskultur. 
Diese Grundlagen bilden den kollektiven mentalen Rahmen, der mit 
Rechtsmentalität („legal mentalité“) oder internalisierter Rechtskultur be-
zeichnet wird (Legrand 1996: 60, Hervorhebung im Original).  

Ähnlich wie bei Friedman werden Annahmen, Einstellungen, Erwar-
tungen und Antipathien gegenüber dem Recht eine erkenntnistheoretische 
Schlüsselfunktion zugeschrieben, da sie Aufschluss über die Tiefenstruk-
turen von Rationalität im Recht geben (Friedman 1994: 119). Legrand 
zufolge ist eine dichte Beschreibung eines Gesetzes oder Prinzips nur zu 
leisten, wenn die wesentlichen Schlüssel zu den jeweils zugrunde liegen-
den kognitiven Strukturen zur Verfügung stehen. Ein derartiges erkennt-
nistheoretisches Netzwerk einer Rechtskultur ist bevorzugt über Mytho-
logie zu erfassen, die zwischen den objektiven Bedingungen, unter denen 
eine Rechtsgemeinschaft lebt, und der Art und Weise der Selbstdarstel-
lung dieser Gemeinschaft vermittelt. Die Aufgabe der KomparatistInnen 
besteht somit darin, die in der Mythologie eingefangenen symbolischen 
und symbolisierenden Eigenschaften zu beleuchten, mit und in denen eine 
Rechtsgemeinschaft sich selbst beschreibt (Legrand 1996: 60–61).103  

Im Sinne einer Abgrenzung sei hier jedoch angemerkt, dass in dieser 
Art der Umsetzung des ethnologischen Konzepts der dichten Beschrei-
bung sein charakteristisches konstituierend-konstruktives Element der 
Bedeutungszuschreibung bei Legrand nicht enthalten ist, da es für ihn in 
der Rechtsvergleichung zum einen darum geht, bestehende Narrative – 
also schon bestehende Interpretationen – einer Rechtskultur zu entdecken. 
Zum anderen bleibt bezogen auf den Untersuchungskontext dieser Dis-
sertation die Perspektive der RezipientInnen eines Rechtstexts unberück-
sichtigt. Denn entscheidende Fragen, wie RezipientInnen Symbole einer 
für sie fremdkulturellen Mythologie bestimmen oder wie ihnen ein Zu-
gang zu bzw. eine kulturelle Kontextualisierung einschließlich einer kri-
tischen Hinterfragung von deskriptiven Selbstdarstellungen einer Rechts-
kultur ermöglicht werden, bleiben ausgeklammert: Welche Narrative 
müssten im Anwendungsbeispiel im vierten Kapitel zu einer dichten Be-
schreibung des Bundesverfassungsgerichts herangezogen werden? 

103 Legrand greift auf den von Geertz geprägten Begriff der dichten Beschreibung 
zurück (Geertz 1983). Siehe zur dichten Beschreibung auch Unterkapitel 4.1. 
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Welche Rechtsgemeinschaft wäre angesichts der von sowohl ins 19. Jahr-
hundert zurückreichenden Traditionen deutscher Verfassungsgeschichte 
als auch nach dem Zweiten Weltkrieg von US-amerikanischer Politik ge-
prägten Entstehungsgeschichte des Gerichts die einschlägige Erzähle-
rin?104 Das Interpretationsmodell zielt hingegen darauf ab, eine am jewei-
ligen Erkenntnisinteresse der RezipientInnen orientierte systematische 
Konstitution fremdkultureller Kontexte zu ermöglichen, durch die Narra-
tive einer Rechtskultur nicht aufgedeckt werden, sondern vielmehr erst in 
Interpretationsprozessen entstehen. 

Nach Legrands Auffassung lässt eine dichte Beschreibung derartiger 
kognitiver Strukturen einer Rechtskultur – in seiner Terminologie der 
Mentalität – im Kontext der europäischen Rechtsangleichung keinen an-
deren Schluss zu, als dass zwischen den zivil- und gewohnheitsrechtli-
chen Rechtssystemen aufgrund nicht reduzierbarer erkenntnistheoreti-
scher Differenzen keine Angleichung stattfinden kann (Legrand 1996: 
64). Angeführt werden als veranschaulichende Beispiele derartiger Diffe-
renzen die Weigerung des Gewohnheitsrechts nach dem Modell des Zi-
vilrechts eine Systematik einzuführen oder das Fehlen des Begriffs des 
subjektiven Rechts, der im zivilrechtlichen Denken eine zentrale Rolle 
spielt. Im Vergleich zu kontinentaler juristischer Argumentation wird die 
Denkweise englischer JuristInnen mit Bezug auf MacCormick als unlo-
gisch charakterisiert (Legrand 1999: 75): „being ‚logical‘ is an eccentric 
continental practice, in which common-sensical Englishmen indulge at 
their peril“ (MacCormick 1994: 40).  

Demzufolge stehen einem gegenseitigen vollkommenen Verstehen 
zwischen Zivil- und GewohnheitsrechtlerInnen also Denkweisen im 
Wege, die wegen fehlender gemeinsamer Prämissen nicht miteinander 
vereinbar sind. Deshalb wird beispielsweise eine englische Juristin/ein 
englischer Jurist nicht in der Lage sein, wie seine französische Kolle-
gin/sein französischer Kollege denken zu können oder eine französische 
Juristin/ein französischer Jurist zu werden – es sei denn, sie/er unterzöge 
sich einer Art religiöser Konvertierung (Legrand 1996: 75–76, 1999: 77): 
„not only does a civilian not think like a common-law judge, but he can 
not understand how a common-law judge thinks“ (Legrand 1999: 19). 

                                                           
104 Zum Entstehungskontext des Bundesverfassungsgerichts siehe Unterkapitel 

4.9.4. 
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Als widersprüchlich erscheint hier zunächst, dass diese kategorische 
Position, fremdkulturelle Rechtssysteme nicht verstehen zu können, das 
Ergebnis einer von Legrand durchgeführten Analyse der erkenntnistheo-
retischen Tiefenstrukturen des für ihn fremdkulturellen englischen Ge-
wohnheitsrechts ist. Zu fragen bliebe z. B., warum die Auseinanderset-
zung mit dem Common Law anhand der von ihm verwendeten Unter-
suchungsfelder wie recht-licher Argumentation, Rechtssystematik, 
Normcharakter, Bedeutung von Tatsachen und Rechten sowie die Präsenz 
des Vergangenen in gegenwärtigem Recht nicht auch zu einem Verstehen 
des anderen Rechtssystems führen kann, zumal in Legrands Analyse aus-
schließlich JuristInnen vertraute rechtliche Untersuchungsgrößen ange-
wandt werden (Legrand 1996: 75). Oder welche Person bzw. welche In-
stanz dazu in der Lage wäre, trotz der zwischen einer zivil- und 
gewohnheitsrechtlichen Rechtskultur bestehenden und nicht reduzierba-
ren Differenzen eine nicht-eigene Rechtskultur in ihren erkenntnistheore-
tisch-kognitiven Strukturen zu beschreiben? Grundsätzlicher wäre auch 
zu klären, welche Rolle Kultur im Umgang mit fremdkulturellem Recht 
zukommt: Handelt es sich letzten Endes darum, eine Rechtskultur de-
skriptiv als eine Ganzheit zu erfassen, ohne Recht kulturell zu kontextua-
lisieren? So erfolgen z. B. die gegenüberstellenden Ausführungen zum 
Gewohnheitsrecht vs. Zivilrecht anhand von Fallbeispielen, sodass hier 
eigentlich die aus Sicht des dargelegten kulturwissenschaftlichen Ansat-
zes eingeengte Friedmansche Perspektive der internen Rechtskultur ein-
genommen wird und somit die von Legrand geforderte Berücksichtigung 
der Kultur „tout court“105 ausgeschlossen zu sein scheint (Legrand 1999: 
2, Hervorhebung im Original). Auch wenn Legrand in Weirs allgemeinen 
Charakterisierungen einer Engländerin/eines Engländers als  

naturally pragmatic, more concerned with result than method, function than 
shape, effectiveness than style; he has little talent for producing intellectual 
order and little interest in the finer points of taxonomy (Weir 1974: 77)  

eine Verbindung zwischen rechtlichen Subkulturen und der allgemeinen 
Kultur als erwiesen sieht (Legrand 1996: 65), wären in dieser Dissertation 
derartige verallgemeinernde Beschreibungen eines Nationalcharakters 

105 Zur internen Rechtskultur bei Friedman siehe Unterkapitel 5.4.1.  

150 
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hingegen nicht ein Untersuchungsergebnis, sondern Gegenstand kulturel-
ler Explorationen. Denn das beschriebene kulturelle Umfeld, in dem eine 
englische Juristin/ein englischer Jurist handelt, müsste zunächst aus 
fremdkultureller Perspektive ergründet werden: Was bedeutet es bei-
spielsweise, von Natur aus pragmatisch zu sein oder was ist unter 
Denkstrukturen („intellectual order“) zu verstehen? Oder trifft diese Cha-
rakterisierung auf alle englischen JuristInnen zu? Im Hinblick auf die Fra-
gestellung dieser Dissertation bleibt vor allem die Frage unbeantwortet, 
wie ein Nicht-Mitglied einer gegebenen Rechtskultur Zugang zu verste-
hensrelevanten kulturellen Kontexten erhalten könnte.  
In Anbetracht dessen, dass Legrand komparative Analysen des Rechts als 
hermeneutische Tätigkeit auffasst, die das Ziel verfolgt, durch Erfindung 
von Bedeutungen („invention of meaning“) ein Verständnis für das Leben 
des Rechts und im Recht zu erreichen, erscheint seine These des Nicht-
Verstehens widersprüchlich (Legrand 1999: 28). Handelt es sich eher um 
sein leidenschaftliches Engagement, kulturelle Autonomie zu verteidigen 
(Cotterrell 2008: 730)?  

In dieser Dissertation wird hingegen von einer gegensätzlichen Posi-
tion ausgegangen, dass nun gerade aufgrund der in Kapitel 4 dargelegten 
theoretisch basierten Auseinandersetzung mit fremdkulturellen Rechts-
texten es möglich ist, vorläufige und permanent revidierbare kulturelle 
Wissensbestände aufzubauen, die zu einem kulturgerechten Verstehen 
mit beitragen. Denn das Interpretationsmodell ermöglicht Lernenden, sich 
in fremdkulturelle Phänomene, also sich in das Gegenüber in seiner „An-
dersheit“ hineinzuversetzen und es zu verstehen. Entscheidend ist bei die-
ser Perspektive das Abheben auf eine weitblickende „höhere Allgemein-
heit“, die sowohl die eigene Partikularität als auch die des Anderen 
überwindet und somit die unterschiedlichen Horizonte verschmelzen kön-
nen (Gadamer 2010: 310). Verstehen bedeutet nicht, Überlegenheit ge-
genüber dem Anderen zu erreichen, sondern „[e]s genügt zu sagen, dass 
man anders versteht, wenn man überhaupt versteht“ (Gadamer 2010: 302, 
Hervorhebungen im Original). Zu diesem hermeneutischen Verständnis 
von Verstehen als Annäherung zwischen unterschiedlichen Horizonten, 
die entweder innerhalb einer Gemeinschaft innerkulturell oder transkul-
turell bedingt sind, steht die von Legrand vertretene Auffassung der Un-
möglichkeit fremdkulturellen Verstehens im Widerspruch. 

Übereinstimmung mit Legrands Position besteht dennoch insofern auf 
einer allgemeinen Ebene, als dass er Recht grundsätzlich als kulturelles 
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Phänomen – entsprechend eines einschlägigen Monografietitels106 – als 
Kultur begreift und eine Erweiterung des rechtswissenschaftlichen Rah-
mens fordert (Legrand 1999: 73). Wenn Legrand jedoch auf taxonomi-
sche Begriffe wie zivil- bzw. gewohnheitsrechtliche Rechtssysteme zu-
rückgreift oder nationale Rechtssysteme Gegenstand seiner Analysen 
sind, zeigt sich in Relation zur Dissertation ein grundlegend anderes Kul-
turverständnis, das Kulturen als voneinander abgrenzbare und homogene 
Entitäten auffasst (vgl. Curran 1998: 45).107  

In kulturwissenschaftlicher Terminologie lässt sich ein derartiges auf 
Gesamtheiten abstellendes Kulturverständnis einem „totalitätsorientier-
ten Kulturbegriff“ zuordnen, der in der Tradition von Herder steht und 
mit Kultur „die spezifische Lebensform eines Kollektivs in einer histori-
schen Epoche“ bezeichnet (Reckwitz 2006: 72–74, 2004: 5). Dieser Kul-
turbegriff korreliert mit dem der Rechtsvergleichung in der Hinsicht, als 
dass in vergleichenden Untersuchungen das „Interesse der Totalität der 
kollektiv geteilten Lebensform eines Volkes, einer Nation, einer Gemein-
schaft [gilt]“. Es geht darum, die „Diversität der Totalitäten menschlicher 
Lebensweisen in verschiedenen“ Gemeinschaften „sichtbar“ zu machen 
und somit unterschiedliche Kulturen vergleichen zu können (Reckwitz 
2004: 5). In dieser Verknüpfung von Kulturen mit spezifischen Gemein-
schaften besteht das Charakteristische des „totalitätsorientierten Kultur-
begriffs“ (Reckwitz 2006: 72–74, 2004: 5), von dem sich die performativ-
holistische Kulturauffassung dieser Dissertation mit ihrer Orientierung an 
Konstitution und Konstruktion von Bedeutungen wesentlich unterschei-
det. In Anlehnung an Reckwitz ist dieser „bedeutungsorientierte Kultur-
begriff“ des hier vertretenen kulturwissenschaftlichen Ansatzes vor allem 
dadurch gekennzeichnet, dass die Bedeutungen, die Lebenswirklichkeiten 

106 Piere Legrand (1999): Fragments on Law-as-Culture. 
107 Diese Auffassung von Kultur als Entität wird bei Curran explizit als Prämisse 

rechtsvergleichender Studien formuliert. „Comparison involves understanding 
one entity or domain in terms of an other entity or domain“ (Curran 1998: 45, 
Orthografie und Hervorhebung im Original).  



153 

 Anknüpfen an Kulturkonzeptionalisierungen im Recht 

zugeschrieben werden, die „Ebene der Kultur“ darstellen: kulturelle Phä-
nomene fremdkultureller Rechtexte können nur dadurch verstanden wer-
den, dass ihnen Bedeutungen verliehen werden (Reckwitz 2004: 7).108  

Neben den kritischen Anmerkungen aus kulturwissenschaftlicher Per-
spektive wird von rechtswissenschaftlicher Seite Legrands Kulturkonzept 
wegen seiner Ambiguität kritisiert, da er Kulturen entweder als Entitäten 
sieht, die immun gegenüber externen Einflüssen sind, sodass eine Ein-
flussnahme von außen nutzlos erscheint. Oder Kulturen sind anfällig für 
Störungen von außen, weshalb störende Einflüsse zu verhindern sind bzw. 
ihnen zu widerstehen ist. Allerdings lässt Legrand offen, welche der bei-
den Kulturauffassungen er akzeptiert. Ungeachtet der Zweideutigkeit bie-
ten im Hinblick auf eine Rechtsangleichung in der Europäischen Union 
keine der beiden Kulturkonzeptionalisierungen demnach eine ausrei-
chende Basis für Argumente gegen Integrationsbemühungen (Cotterrell 
2008: 730).  

Von dieser Kulturkonzeptionalisierung unterscheidet sich der hier ver-
tretene Kulturansatz trotz oberflächlicher Übereinstimmungen auf termi-
nologisch-paradigmatischer Ebene zum einen aufgrund seines performa-
tiv-holistischen Kulturkonzepts und zum anderen in seiner Zielsetzung 
eines fremdkulturellen Verstehens. So ist der Darstellung zentraler Kul-
turkonzepte im Rechtsdiskurs zu entnehmen, dass der kulturwissenschaft-
liche Ansatz dieser Dissertation nicht substanziell an rechtliche Kultur-
konzepte anknüpfen kann. Denn das Interpretationsmodell des 
Kulturansatzes zielt nicht auf eine Analyse des Gegenstands (Rechts)Kul-
tur ab, sondern stellt „eine bestimmte Perspektive des Fragens“ dar 
(Reckwitz 2004: 1), die ein Kontextualisieren (unverständlicher) kulturel-
ler Phänomene von Rechtstexten ermöglicht.109  

                                                           
108 Vgl. dazu Cassirer 1961: Dieses bedeutungsorientierte Kulturverständnis geht 

auf Cassirer zurück, dem zufolge die Welt nicht erfahren werden kann, als 
dadurch, dass ihr fortwährend und meist implizit Bedeutungen verliehen wer-
den: „Die Funktion des Symbolischen ist [es], die die Vorbedingung für alles 
Erfassen von [Gegenständen] oder Sachverhalten ist“ (Cassirer 1961: 31). 

109 Hingewiesen sei im Kontext von Rechtskulturkonzeptionalisierungen noch auf 
Henrÿs „Beitrag zur Methodenlehre der Rechtsvergleichung“ (Henrÿ 2004), in 
dem es zwar nicht um Rechtskulturkonzepte geht, aber um das Verstehen 
fremdkulturellen Rechts. Für Henrÿ findet in der Rechtsvergleichung „[d]as 
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Dennoch bestehen im Zweig der Rechtsvergleichung Anknüpfungs-
punkte für das Interpretationsmodell, sodass sich der in dieser Disserta-
tion dargelegte Kulturansatz als ein theoretischer Zugang zu kulturellen 
Kontextualisierungen von Rechtstexten rechtfertigen lässt. Hingewiesen 
sei an dieser Stelle zudem darauf, dass ein Anknüpfungsinteresse nicht 
nur auf der hier vertretenen kulturwissenschaftlichen Seite besteht, son-
dern auch generell im Recht anzutreffen ist. Allgemein kann mit Losch 
die Kulturdiskussion als Ausdruck „rechtliche[r] Anschlussinteressen“ 
aufseiten der Rechtswissenschaften und Rechtpraxis gesehen werden, da 
„die fachinterne Reflexion des Rechts“ von einem Bemühen gekenn-
zeichnet ist, „nicht nur den Anschluss an die Gesellschaft, sondern auch 
an die kulturelle Gesamtsituation [zu suchen]“ (Losch 2006: 24). Diese 
aufgezeigten Anknüpfungsmöglichkeiten in der Rechtsvergleichung wer-
den im Folgenden weitergeführt. Es wird dargelegt, dass der Kulturansatz 
nicht an zentrale Kulturkonzeptionalisierungen im Recht, sondern viel-
mehr auf erkenntnistheoretischer Ebene anknüpft und somit als theoreti-
scher Ansatz in der Rechtsvergleichung angewandt werden kann. Denn 
aufgrund seiner Leistungsfähigkeit kulturelles Wissen aufzubauen, 
schafft er eine wesentliche Voraussetzung für rechtsvergleichende Unter-
suchungen: ein kulturgerechtes Verstehen fremdkultureller Rechtstexte, 
an das sich kontrastive Betrachtungen anschließen können. 

Kennen und Erkennen kulturfremden Rechts“ wesentlich in Auseinanderset-
zungen mit „kulturellen Postulaten“ (2004: 149) oder „anthropologischen Uni-
versalien“ (152) statt. Allerdings entwickelt er m. E. zum einen keinen mit dem 
Interpretationsmodell vergleichbaren kulturwissenschaftlichen Ansatz, der es 
Deutsch lernenden Jurastudierenden ermöglicht, Rechtstexte in ihrer Kultura-
lität performativ-holistisch zu ergründen. Zum anderen geht sein rechtswissen-
schaftlicher Methodenbeitrag davon aus, dass das fremdkulturelle Erkennen 
aufgrund des Verstehens „der anthropologischen Universalien Raum, Zeit und 
Beziehung zwischen dem einzelnen Menschen und seiner Gruppe“ vollzogen 
wird (136, 152). Dabei wird dem Sprachenerwerb zwar eine wichtige Funktion 
zugeschrieben, ohne aber diese Erwerbsprozesse im Hinblick auf ein Erkennen 
fremdkulturellen Rechts zu explizieren. In Abgrenzung zu Henrÿ geht es in der 
vorliegenden Arbeit jedoch gerade darum, kulturelle Phänomene innerhalb ei-
nes kulturwissenschaftlichen Paradigmas theoriebasiert zu interpretieren, das 
nicht z. B. von festgelegten anthropologischen Universalien vorbestimmt ist. – 
Eine ausführliche Rezension zu Henrÿ (2004) liegt von Husa vor (Husa 2005). 
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5.5 Anknüpfen an die Rechtsvergleichung  

Ausgehend von Cotterrells Ausführungen zur Rechtskultur in der Rechts-
vergleichung wird im Rahmen dieser Dissertation vorausgesetzt, dass 
fremdkulturelles Verstehen gegeben sein bzw. aufgebaut werden muss, 
bevor Rechtssysteme verglichen werden können. Demnach sind die von 
Cotterrell abstrakt formulierten nicht-rechtlichen Faktoren wie Werte, 
Denkweisen oder Traditionen dann zu verstehen, wenn sie in ihrer fremd-
kulturellen Lebenswirklichkeit konkretisiert werden (Cotterrell 2008: 
710). Somit wird in dieser Dissertation ein weitergehender Schritt vollzo-
gen, der mit dem dargelegten theoretischen Interpretationsmodell ein-
schließlich seiner Umsetzung auf Prozesse fremdkulturellen Verstehens 
im Fachfremdsprachenunterricht Rechtsdeutsch ausgerichtet ist. Deshalb 
liegt das Augenmerk auf dem Aufbau kulturellen Wissens und fremdkul-
turellen Verstehens von Rechtstexten und nicht auf einer vom Rechtskul-
turkonzept ausgehenden erkenntnistheoretischen Neuausrichtung der 
Rechtsvergleichung. Aus der hier vertretenen kulturwissenschaftlichen 
Perspektive sind derartige, bei den Lernenden stattfindende individuelle 
Verstehensprozesse im Vorfeld jeglichen Vergleichens von Rechtssyste-
men angesiedelt, d. h. sie sind der eigentlichen Rechtsvergleichung vor-
gelagert.  

Diesem Vorfeld rechtsvergleichender Tätigkeiten kann in Anlehnung 
an Samuel eine bedeutende Rolle zugeschrieben werden, da in diesem 
Bereich in einem interdisziplinären Sinn zwar zunächst außerhalb recht-
licher Kategorien konkretes kulturelles Wissen aufgebaut wird, das aber 
nachfolgend je nach Erkenntnisbedarf rechtlichen Kategorien zugeordnet 
wird (Samuel 2016: 1). Damit fließt dieses nicht-rechtliche Wissen in die 
juristische Tätigkeit ein und nimmt möglicherweise auch auf rechtliche 
Beurteilungen wie etwa Rechtsentscheidungen Einfluss. Dieser Blick 
über rechtliche Kategorien hinaus ist im Zusammenhang damit zu sehen, 
dass im Bereich der Rechtsvergleichung erkenntnistheoretische Grundla-
gen sowohl des Vergleichens als auch des Rechts vernachlässigt werden. 
Vor diesem Hintergrund stellt Samuel die Konstruktion von rechtlichem 
Wissen in den Vordergrund und sieht eine Aufgabe rechtsvergleichender 
Studien darin, über Rechtsnormen hinausgehend die im Umgang mit dem 
Recht von JuristInnen jeweils angewandten erkenntnistheoretisch-metho-
dischen Konzeptionalisierungen in Untersuchungen einzubeziehen. 
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Dadurch ist es möglich, den unterschiedlichen methodischen Perspekti-
ven auf das Recht gerecht zu werden (Samuel 2016: 3).110 Seine theoreti-
schen Ausführungen werden von der übergeordneten Frage geleitet „what 
it is to have knowledge of law in the context of comparative law“ (6).  

Somit wird in dieser erkenntnistheoretischen Perspektive auf die 
Rechtsvergleichung für die Fragestellung der Dissertation ein Anknüp-
fungspunkt gesehen. Denn aufgrund der poten-ziellen Einflussnahme, die 
kulturelles Wissen mit Verweis auf die Ergebnisse der Bedarfsuntersu-
chung (siehe Unterkapitel 2.7) in der Rechtspraxis entfalten kann, kommt 
dem Interpretationsmodell die Aufgabe zu, dieses Vorfeld mit einem kul-
turtheoretischen Fundament zu versehen, um zum einen kulturelles Wis-
sen systematisch aufbauen zu können und zum anderen vor allem das ent-
standene kulturelle Wissen einer kritischen Diskussion zugänglich zu 
machen. Bei diesem Wissensaufbau spielt die Einteilung in rechtliches 
bzw. nicht-rechtliches Wissen jedoch keine Rolle, da hier aufgrund der 
Bedarfsuntersuchung grundsätzlich von einer juristischen Gesamtkompe-
tenz ausgegangen wird.111  

Mit dem kulturwissenschaftlichen Ansatz ist außerdem eine explizite 
Abgrenzung zu Samuel gegeben, der den Bereich juristischer Vorarbeiten 
in einer Rechtssache unter dem Aspekt der Konstruktion von rechtlichem 
Wissen mit Rekurs auf naturwissenschaftliche Wissensmodelle unter-
sucht (Samuel 2016: 7). Sein weitergestecktes Interesse gilt ferner grund-
legenden rechtstheoretischen Fragen der Rechtsvergleichung: „Legal 
epistemology is the starting point for comparatists for a commitment to 
theory“ (6). Für eine Abgrenzung ist hier zudem seine Auffassung ent-
scheidend, der zufolge Kultur ein zu schwaches Konzept sei, um an sich 
als erkenntnistheoretisches Modell zu dienen (Samuel 2016: 50, En 

110 Vgl. Brand zur Vernachlässigung methodologischer Überlegungen in der 
Rechtsvergleichung: „[...] boggy indeed are the contemporaneous fields of 
comparative law. Peril seems to lurk under every footstep because compara-
tists supposedly try to reach dry ground without the guidance of serious thoug-
hts on methodology“ (Brand 2007: 407).  

111 Zum Kulturverständnis der interviewten JuristInnen siehe oben Unterkapitel 
2.7 und 2.8. 
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141).112 Aus der Sicht der Dissertation wird darin eine erkenntnistheore-
tisch bedingte Ausgrenzung kulturwissenschaftlicher Theorien oder An-
sätze gesehen. Im Gegensatz dazu wird hier mit Bezug auf Prozesse von 
Wissensaufbau und Verstehen im Umgang mit fremdkulturellen Rechts-
texten die Bedeutung des Vorfelds in philosophisch-hermeneutischer Per-
spektive gesehen. Mit Gadamer wird dieses Vorfeld als der Ort aufge-
fasst, an dem die Auseinandersetzung mit nicht-eigenen Rechtssystemen, 
also mit einem Anderen „zwischen Fremdheit und Vertrautheit“ stattfin-
det (Gadamer 2010: 300). In dieser Auseinandersetzung mit fremdsprach-
lichen und kulturfremden Rechtstexten geht es darum, ein immer schon 
bestehendes Vorverständnis in andauernden und sich zunehmend entgren-
zenden Interpretationsprozessen sachangemessen (271) – in diesem Kon-
text also kulturwissenschaftlich fundiert – auszuarbeiten:  

Wer einen Text verstehen will, vollzieht immer ein Entwerfen. Er wirft sich 
einen Sinn des Ganzen voraus, sobald sich ein erster Sinn im Text zeigt. Ein 
solcher zeigt sich wiederum nur, weil man den Text schon mit gewissen Er-
wartungen auf einen bestimmten Sinn hin liest. Im Ausarbeiten eines solchen 
Vorentwurfs, der freilich beständig von dem her revidiert wird, was sich bei 
weiterem Eindringen in den Sinn ergibt, besteht das Verstehen dessen, was 
dasteht. (Gadamer 2010: 271) 

Mit Gadamer bedeutet dieses beständige Abgleichen des eigenen Vorwis-
sens mit der aus seiner Revidierung gewonnenen neuen Erkenntnis im 
Gegensatz zur „hermeneutischen Theorie der Romantik“ nicht die „Re-
produktion einer ursprünglichen Produktion“, sondern ein „nachkom-
mende[s] Verstehen der ursprünglichen Produktion“ (Gadamer 2010: 

                                                           
112 Diese Sichtweise steht im Zusammenhang mit Samuels Kritik an Legrands 

These, dass zwischen Gewohnheits- und Zivilrechtlern ein Verstehen und so-
mit ein europäisches Gemeinschaftsrecht wegen unüberwindbarer Unter-
schiede im rechtlichen Denken unmöglich sind. Wenn eine nordwalisische Ju-
ristin/ein nordwalisischer Jurist seine Londoner KollegInnen nicht verstehen 
kann, sieht Samuel darin einen regressiven Zug in Legrands Argumentation. 
Ferner sei Legrands Auffassung ideologieverdächtig, da sie nicht durch äußere 
Phänomene zu falsifizieren sei (Samuel 2016: 50, En 141). Zur kulturkriti-
schen Haltung siehe auch oben Gutmann (2015), der Kultur als rechtsverglei-
chendes Theoriekonzept ablehnt (siehe Unterkapitel 5.2). 



158 

Kapitel 5 

301).113 Bezogen auf den fachfremdsprachlichen Rechtsdeutschunterricht 
erfolgen diese Verstehensvorgänge mithilfe des Interpretationsmodells in 
einem infiniten Hin- und Herwechseln zwischen dem von der eigenen 
Kulturgebundenheit geprägten Vorverständnis der RezipientInnen und 
dem in Explorationen neu erworbenen Wissen hinsichtlich fremdkulturel-
ler Phänomene. Mit diesem Bewusstmachen von auf der einen Seite ei-
nem kulturgeprägten Vorwissen und neuem fremdkulturellen Wissen auf 
der anderen Seite wird die Rezipientin/der Rezipient zwischen Vergan-
genheit und Gegenwart positioniert: Ihr/sein Vorwissen konstituiert sich 
aus Überliefertem, weshalb die/der RezipientIn einerseits in diesen histo-
rischen Tradierungssträngen steht. Zum anderen besteht aber eine Distanz 
zwischen gegenwärtigen finnischen Jurastudierenden zum deutschspra-
chigen Rechtstext, die überwunden bzw. verringert werden muss, um den 
Rechtstext verstehen zu können. Diese Distanz zum Rechtstext ergibt sich 
insbesondere im fachfremdsprachlichen Kontext schon allein auf der 
sprachlich-kulturellen Ebene.114 Die kulturelle Exploration wird also so-
wohl durch ihr vorhandenes Ausgangswissen als auch durch das spezifi-
sche Erkenntnisinteresse der RezipientInnen bestimmt. Damit kann das 
jeweilige Vorwissen der RezipientInnen nicht nur als Ausgangspunkt von 
Verstehensprozessen, sondern auch als Movens gesehen werden, das 
diese Kluft zwischen dem Eigenen und Fremden kleiner werden – also in 
Gadamers Terminologie die Horizonte verschmelzen lässt (Gadamer 
2010: 311). Denn durch die Auseinandersetzung mit dem Anderen wird 
das eigene Vorwissen durch Neues in der Weise erweitert, dass die neu 
entstandenen Entwürfe stets einer Revision unterzogen werden. Somit 
verliert das Andere in Relation zu dem in Explorationen erfolgten Wis-
sensaufbau den Charakter des Fremden und wird zu einem Teil des beste-
henden eigenen Vorwissens. Auf dem Umweg über das Fremde ist die/der 

113 Geschichte verstehen liegt für Gadamer nicht in der „Restitution des Vergan-
gen“ (Gadamer 2010: 174) und distanziert sich somit von „der romantischen 
Vergangenheitsauslegung“ (Crescenzi 2011: 65ؘ–66). 

114 Anzumerken ist an dieser Stelle, dass auch zu eigenkulturellen Rechtstexten 
eine historisch bedingte Fremdheit entsteht, die in gleicher Weise wie fremd-
sprachliche Texte einer kulturellen Exploration bedürfen, wenn die/der Rezi-
pientIn die Vergangenheit nicht kennt und deswegen Tradierungsprozesse un-
terbrochen sind.  
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RezipientIn unterwegs zum Eigenen und auf diesem Weg besteht die 
Möglichkeit, „sich am Anderen zu sich selbst zu bilden“ und dadurch ei-
gene Wissensbestände zu erweitern (Kerkhecker 2011: 16).115  

Fremdkulturelles Verstehen bedeutet hier somit ein „produktives Ver-
halten“, das sich nicht in letzten Wahrheiten, sondern in der Konstitution 
eines sich ständig erweiternden kulturellen Wissens ausdrückt. Wesent-
lich ist dabei, dass dieses Wissen in den Ausarbeitungsprozessen einer 
infiniten Revidierung unterliegt, sodass eine dynamische und stets nur 
vorläufige Wissensgrundlage konstituiert wird, die mit der für das Recht 
kennzeichnenden Dynamik korreliert. Dynamik entsteht in Verstehens-
prozessen aufgrund der Performativität des kulturwissenschaftlichen An-
satzes, durch die in Anlehnung an Gadamer kulturelle Phänomene unter 
Berücksichtigung der Kulturgebundenheit sowohl auf Text- als auch auf 
RezipientInnenseite gegenwärtig ergründet werden, ohne dabei das Ziel 
der originalgetreuen Restauration des Ursprünglichen zu verfolgen 
(Gadamer 2010: 172). Denn kulturelle Phänomene können nicht in ihren 
ursprünglichen Entstehungs- bzw. Aufführungskontexten wiederherge-
stellt werden. Hingegen geht es darum, mithilfe des Interpretationsmo-
dells aus dem Gegenwärtigen heraus eine verstehende und vor allem kul-
turwissenschaftlich basierte Vermittlung zwischen dem Eigenen und 
Anderen anzustreben, indem kulturellen Phänomenen vorläufige und re-
vidierbare Bedeutungen zugeschrieben werden. Lernende werden im Un-
terricht nicht zu einem Teil des Anderen, sie können auch nicht darin auf-
gehen, aber ein zwischen RezipientInnen und Fremdkultur vermittelndes 
Verstehen wird hier als möglich erachtet und angestrebt (Gadamer 2010: 
174).116  

                                                           
115 Vgl. zum Verstehen fremdkultureller Rechtssysteme Frankenberg, der den 

Wissensaufbau als einen dialektischen Prozess auffasst. In der Auseinander-
setzung mit einem anderen Rechtssystem muss das neue Wissen in das vor-
handene Wissen integriert und kontextualisiert werden, um verstanden werden 
zu können. In diesem Prozess ist es notwendig, zum einen eine Distanz zum 
alten Wissen zu schaffen um andererseits das Neue als solches differenziert 
wahrzunehmen (Frankenberg 1985: 413–416).  

116 Vgl. Glanerts Diskussion von Gadamers hermeneutischem Verstehensbegriff 
aus der Perspektive des Methodendiskurses in der Rechtsvergleichung. Da 
Komparatisten mit (fremdsprachlichen) Texten arbeiten, wird Gadamers her-
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5.6 Fazit und Überleitung 

Dieses Kapitel behandelt unter dem Motto ‚Kultur im Recht‘ die Veror-
tung des kulturtheoretisch begründeten Interpretationsmodells im Recht. 
In dem interdisziplinären Forschungsparadigma kommt diesem fünften 
Kapitel die Funktion zu, die Verbindung zwischen dem kulturwissen-
schaftlichen Ansatz und den Rechtswissenschaften darzulegen. In dieser 
Dissertation wird davon ausgegangen, dass zwischen Recht und Kultur 
unstrittig ein Zusammenhang besteht.117 Somit handelt es sich nicht um 
eine Auseinandersetzung mit dem grundsätzlichen Verhältnis von Recht 
und Kultur überhaupt, sondern um eine fokussierte Bezugnahme auf den 
Kulturdiskurs im Recht. Erkenntnistheoretisch betrachtet werden bei die-
ser Erörterung zentraler Rechtskulturkonzeptionalisierungen im Sinne ei-
ner Legitimation des Kulturansatzes Anknüpfungsmöglichkeiten im 
Recht bestimmt. Die leitende Frage richtet sich auf die Leistungsfähigkeit 
der Rechtskulturkonzepte: Tragen die dargestellten Kulturauffassungen 
dazu bei, dass finnische Jurastudierende fremdkulturelle Rechtstexte in 
ihren kulturellen Kontexten verstehen können? 

In diesem Kapitel wird aufgezeigt, dass der vorliegende Kulturansatz 
aufgrund seines Erkenntnisinteresses und seiner kulturtheoretischen Kon-
zeption nicht substanziell an die erörterten Rechtskulturkonzepte anknüp-
fen kann. Das wesentliche Abgrenzungskriterium liegt in der Konzeptio-
nalisierung des Kulturbegriffs: Legrand und Friedman gehen trotz ihrer 
jeweils unterschiedlichen Ausgangspunkte in der Rechtsvergleichung 
bzw. Rechtssoziologie von einem „totalitätsorientierten“, die Dissertation 
hingegen von einem „bedeutungsorientierten“ und performativen Kultur-
verständnis aus, das im Kontext eines kulturgerechten Verstehens von 
Rechtstexten die Grundlage für einen kulturtheoretischen Zugriff auf kul-
turelle Dimensionen von Recht darstellt (Reckwitz 2004: 7, 2006: 84–86). 

meneutisches Verstehenskonzept als eine Möglichkeit gesehen, der im Zusam-
menhang mit dem Aufbau komparatistischen Wissens Wertschätzung entge-
gengebracht werden sollte (Glanert 2012: 61–81, besonders Kapitel 2). Anders 
als vorliegend, geht es Glanert nicht um eine theoretische Konzeptionalisie-
rung fremdkulturellen Verstehens auf individueller Ebene der Lernenden, son-
dern um einen erkenntnistheoretischen Beitrag zum Methodendiskurs in der 
Rechtsvergleichung. 

117 Siehe oben Haltern 2005: 13. 
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Die Abgrenzung des Kulturansatzes von den in dieser Dissertation ab-
gehandelten Kulturauffassungen im Recht ist schon programmatisch im 
Begriff der Rechtskultur angelegt. Denn in der Verwendung des Terms 
Rechtskultur klingt noch die lateinisch geprägte Begriffsgeschichte des 
Kulturbegriffs in seiner ursprünglichen Bedeutung als Pflege nach (Ort 
2008: 19). In dieser Bedeutungstradition kann „das Wort Kultur inzwi-
schen an jedwede mit einer gewissen Systematik verfolgte menschliche 
Tätigkeit [angehängt werden]“ (Assmann 2008: 13). Linguistisch gesehen 
hat im Kompositum Rechtskultur der Wortteil Recht die Funktion des Be-
stimmungswortes, weshalb er das Grundwort Kultur in seiner Bedeutung 
spezifiziert. Damit liegt ein „sektoraler Kulturbegriff“ vor, der sich nicht 
mehr auf kollektive Lebensweisen, sondern „auf ein sozial ausdifferen-
ziertes Teilsystem der modernen Gesellschaft“ bezieht. Daraus folgt, dass 
die Konzepte der Rechtskultur grundsätzlich paradigmatisch ans Recht 
gebunden, hingegen bedeutungsorientierte Kulturkonzepte auf kein be-
stimmtes soziales „Handlungsfeld“ reduziert sind (Reckwitz 2004: 6). 
Demnach wäre eine Rechtskultur ein kulturelles Subsystem, das von an-
deren Teilsystemen wie beispielsweise einer politischen Kultur abzugren-
zen wäre.  

Im performativ-holistischen Kulturverständnis des Interpretationsmo-
dells liegt jedoch keine Engführung auf einen gesellschaftlichen Teilbe-
reich wie dem Recht vor (Reckwitz 2006: 82). Vielmehr wird Kultur in 
Prozessen infiniter Bedeutungszuschreibungen mit dem Vorbehalt ihrer 
Revidierung konstituiert: So wie beispielsweise Musiktexte oder Texte 
aus anderen Gesellschaftsbereichen in ihren kulturellen Kontexten er-
gründet werden können, ist es auch möglich, Rechtstexte kulturell zu kon-
textualisieren und dadurch ein tiefergehendes fremdkulturelles Verstehen 
der hinter diesen Texten liegenden lebenswirklichen Zusammenhänge zu 
erlangen. Kultur hat nicht den Charakter einer wie auch immer definierten 
Ganzheit, sondern ist die Ebene, auf der die performative Sinnstiftung an-
gesiedelt ist. Diese Art der Sinnstiftung kann mit Reckwitz als eine Fra-
geperspektive aufgefasst werden (Reckwitz 2004: 1). Hierin liegt das kul-
turtheoretische Moment des Interpretationsmodells, indem aufgrund 
seines theoretischen Zugriffs der Bedeutungszuschreibung soziale Le-
benswirklichkeiten – und damit „die Welt“ überhaupt „erfahren werden 
kann“ (7). Ein „Erfassen von [Gegenständen] und Sachverhalten“ ist nur 
dadurch möglich, dass ihnen Bedeutungen zugeschrieben werden (Cassi-
rer 1961: 31, Hervorhebung im Original; Reckwitz 2004: 7). Somit kann 
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dieses auf Bedeutungskonstitution abzielende und aus juristischer Per-
spektive in einem disziplinfremden Theoriekontext entstandene Kultur-
verständnis zwar nicht als rechtswissenschaftliche Analysegröße im 
Recht, aber als ergänzender Ansatz zum Aufbau verstehensrelevanten 
fremdkulturellen Wissens herangezogen werden.  

Die Leistung des Interpretationsmodells besteht darin, im Vorfeld 
rechtsvergleichender Aktivitäten kulturelles Wissen in Deutungsprozes-
sen aufzubauen, sodass im Rahmen dieser Dissertation nicht auf die erör-
terten rechtswissenschaftlichen Kulturkonzeptionalisierungen im Recht 
zurückgegriffen wird. Eine Anknüpfungsmöglichkeit ergibt sich jedoch 
daraus, dass das Interpretationsmodell mit seinen theoriegeleiteten Explo-
rationen lebenswirklicher Zusammenhänge des Rechts eine Leerstelle in 
der Rechtsvergleichung besetzt. Damit stellt sich die Frage, wie der Kul-
turansatz in Anbetracht dieser unterschiedlichen Kulturkonzeptionalisie-
rungen dennoch in einem rechtswissenschaftlichen Theorierahmen zu 
verorten ist. Ausgehend von den infiniten Bedeutungszuschreibungen, die 
für das Interpretationsmodell eine konstitutive Funktion haben, wird ein 
Bezug zu den Rechtswissenschaften hergestellt, indem im Folgenden 
diese diskursiven Prozesse aus rechtstheoretischer Perspektive beleuchtet 
werden. Denn um von RechtswissenschaftlerInnen als theoretisch fun-
dierter Ansatz wissenschaftlich akzeptiert zu werden, können kulturelle 
Explorationen nicht der Willkür überlassen werden, sondern soll ihre Ra-
tionalität aufgezeigt werden. So wird an dieser Stelle die Abkehr von den 
abgehandelten rechtswissenschaftlichen Kulturkonzepten positiv gewen-
det, indem eine Zuwendung zum rechtstheoretischen Konzept des univer-
salen Auditoriums von Perelman und Olbrechts-Tyteca folgt, das den 
Rahmen für den weiteren Forschungsprozess bestimmt (Perelman/ Olb-
rechts-Tyteca 2004a, 2004b).  

Die im nächsten Kapitel folgende Darstellung des universalen Audito-
riums bildet die Grundlage dafür, nicht mehr nur interdisziplinäre An-
knüpfungspunkte aufzuzeigen, sondern weitergehend nun vor einem 
rechtstheoretischen Hintergrund den kulturwissenschaftlichen als einen 
auch rechtswissenschaftlichen Prämissen genügenden Ansatz darzulegen 
und ihn somit insbesondere für RechtswissenschaftlerInnen als erkennt-
nistheoretisch akzeptabel herauszustellen. Damit verschiebt sich das Au-
genmerk vom Anknüpfen an rechtswissenschaftliche Kulturkonzepte auf 
das Anknüpfen an das bei Meyer (2017) ausführlich abgehandelte genuin 
rechtstheoretische Konzept des universalen Auditoriums.  
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Aufgrund dieses erkenntnistheoretischen Interesses ist der interdiszip-
linäre Forschungsprozess im Recht angekommen. So wird im weiteren 
Forschungsprozess durch die Bezugnahme auf ein rechtstheoretisches 
Konzept Neuland betreten, das im anschließenden Kapitel für den vorlie-
genden Forschungskontext erschlossen werden muss. Das nächste Kapitel 
steht unter dem Motto RECHT ALS KULTUR: Für einen prozeduralen Zu-
sammenhang von Recht und Kultur wird nachfolgend eine rechtstheore-
tische Grundlage gelegt und damit die Anschließbarkeit des kulturwissen-
schaftlichen Ansatzes an die Rechtswissenschaften aufgezeigt. 
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RECHT ALS KULTUR 

6 Anschließbarkeit an die Rechtstheorie 

Im vorangegangenen Kapitel ist aufgezeigt worden, dass der Kulturansatz 
der Dissertation aufgrund seines bedeutungsorientierten Kulturbegriffs 
nicht an die erörterten Konzeptionalisierungen von Rechtskultur anknüp-
fen kann. Dennoch besteht eine Anknüpfungsmöglichkeit, das Interpreta-
tionsmodell als kulturtheoretischen Ansatz auch in den Rechtwissen-
schaften theoretisch zu verorten. Dieses Anknüpfen kann folglich nicht 
substanziell über Kulturterminologie bzw. Kulturkonzepte (Meyer 2017: 
2–3), sondern mit Rekurs auf das im fachkommunikativen Theorierahmen 
erläuterte performative Rechtsverständnis (siehe Kapitel 2) auf prozedu-
ralem Weg erfolgen. Da diese Rechtsauffassung den weiteren For-
schungsweg entscheidend bestimmt, wird sie einleitend im Hinblick auf 
die sich anschließenden Ausführungen in ihren zentralen Zügen verge-
genwärtigt und der Darlegung der Anknüpfungsmöglichkeit vorange-
stellt.  

Ausgehend von diesem Rechtsverständnis bilden performativ-diskur-
sive Prozesse, in denen plausible Argumentationen ausgehandelt werden, 
die wesentliche Grundlage juristischer Tätigkeiten und damit der Verstän-
digung im Recht. Hinter dieser nicht-positivistischen Rechtsauffassung 
steht das prinzipielle Problem in der Rechtstheorie, juristische Entschei-
dungen erkenntnistheoretisch zu begründen. Denn  

[d]as einen Rechtsstreit entscheidende, in einem singulären normativen Satz
ausdrückbare juristische Urteil folgt in einer Vielzahl von Fällen nicht logisch
[...] aus den Formulierungen der als geltend vorauszusetzenden Rechtsnormen
zusammen mit als wahr oder bewiesen anzuerkennenden empirischen Sätzen.
(Alexy 1983: 17)

Wenn demnach Entscheidungen im Recht nicht nach den „Regeln der ju-
ristischen Methodenlehre zwingend begründet werden [können]“, so ent-
steht ein Entscheidungsspielraum, in dem eine Lösungsalternative zu 
„wählen“ ist, mit der festgelegt wird, „was bestimmten Personen geboten, 
verboten oder erlaubt ist“. Diese Entscheidungen sind „nicht [weiter] 



165 

 Anschließbarkeit an die Rechtstheorie 

durch Rechtsnormen, methodische Regeln und Sätze aus juristischen Sys-
temen [...] determiniert“ (Alexy 1983: 22), sodass in diese Entscheidun-
gen Wertungen einfließen, ohne die „die Jurisprudenz nicht [...] aus-
kommt“ (23). Diese Auffassung beruht auf einem im rechtlichen 
Methodendiskurs bestehenden Konsens, dass die Anwendung von Geset-
zen keine „logische Subsumtion unter begrifflich geformte Obersätze“ ist 
(17) und auf diesem Weg ihr „Gehalt durch Auslegung sicher entfaltet 
wird“, sondern Entscheidende gefordert sind, „selbständig zu werten, mit-
unter gesetzgebergleich zu entscheiden und zu verfügen“ (Engisch 1977: 
107). Mit diesen Wertungen sind folglich grundlegende Fragen der Be-
gründbarkeit und Rationalität von Entscheidungen verbunden, sodass da-
durch prinzipiell der „Wissenschaftscharakter der Jurisprudenz“ ange-
sprochen ist. Die Bedeutung dieser Fragen werden insbesondere in 
sozialen Konflikten deutlich, die durch einen RichterInnenspruch ent-
schieden werden: Lassen sich gerichtliche Urteile, die auf rational nicht 
begründbaren Wertungen beruhen, zur Regelung von Konflikten rechtfer-
tigen und darüber hinaus legitimieren (Alexy 1983: 24)? 

Wie schon oben in Unterkapitel 3.4 dargelegt rücken damit nicht nur 
unter dem Aspekt der Referenzbeziehung zwischen Sprachzeichen und 
Lebenswirklichkeiten diejenigen Prozesse in den Mittelpunkt, in denen 
RechtsanwenderInnen als Subjekte durch sich wiederholende performa-
tiv-diskursive Textarbeit Normtexte konkretisieren (siehe oben Unterka-
pitel 3.4, JeandʼHeur 1989b: 54–55). Ebenso verdeutlicht sich in der Kon-
kretisierungsarbeit, dass es sich bei Rechtsentscheidungen nicht um 
letztendliche Wahrheiten oder zwingende Evidenzen, sondern um Pro-
zesse handelt, in denen RechtsanwenderInnen ihre Konkretisierungsar-
beit in Argumentationen plausibel legitimieren müssen (Christensen 
1989: 79). Es geht im Recht infolgedessen darum, in diskursiv-argumen-
tativen Verfahren akzeptable und damit legitimierte Entscheidungen zu 
erzielen, die Konfliktsituationen beenden. Mit diesen Verfahren ist eine 
Eigenheit des Rechts verbunden, die sich daraus ergibt, dass diese Ent-
scheidungsfindungsverfahren sich zwar auf die der Philosophie wesen-
hafte Methode der Argumentation beziehen, aber im Recht diese argu-
mentativen Verfahren dennoch nicht endlos fortgesetzt werden können. 
Vielmehr müssen Konflikte entschieden werden (Perelman 1980a: 162–
163). 

Mit dem Blick auf das agierende Subjekt, das Fälle entscheidet oder 
legislative Aufgaben ausführt, rückt nun ein weiterer rechtstheoretischer 
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Aspekt in den Blickpunkt. Schon bei der Darlegung des fachkommunika-
tiven Theorierahmens ist im Zusammenhang mit der Bedeutung handeln-
der Subjekte die Rechtsauffassung behandelt worden, der zufolge „[a]lles 
Recht Menschwerk [ist]“ und „für seine Setzung, seinen Vollzug und 
seine Auslegung immer Menschen verantwortlich sind“ (Voßkuhle 2020: 
10). Jedoch ist im dortigen Kapitel aus dem Fokus auf das zeiträumlich 
situierte Subjekt die Begründung abgeleitet worden, das menschenge-
machte Recht in seinen kulturellen Kontexten zu explorieren (siehe Un-
terkapitel 3.4). Aber nunmehr liegt das Augenmerk nicht auf der kultur-
wissenschaftlichen Perspektive, sondern soll diesem im performativen 
Rechtsverständnis begründeten Aspekt in einem rechtstheoretisch-philo-
sophischen Rahmen nachgegangen werden, um diese erkenntnistheoreti-
sche Dimension juristischer Argumentation darlegen zu können. 

Mit Bezug auf die Fragestellung der Dissertation steht in Anlehnung 
an Kopperschmidt die Konzeptionalisierung der „argumentative[n] Ver-
ständigungsarbeit“ im Mittelpunkt, mit der sich die in argumentativ-dis-
kursiven Prozessen stattfindende Konkretisierungsarbeit der Rechtsan-
wenderInnen rechtstheoretisch erfassen lässt. Ausgehend davon, dass 
„[e]s kein voraussetzungsloses Argumentieren [gibt], das sich aus sich 
selbst heraus einen absoluten Anfang schaffen könnte“, können Rechts-
expertInnen, die in der deutschen Rechtsgemeinschaft sozialisiert sind, 
bei ihrer Argumentation zwar von einem schon vorhandenen „Verstän-
digtsein“ ausgehen, müssen dieses „Einverständnis“ aber „immer wieder 
sicher[n] und fallbezogen neu entwickel[n]“, sodass ein „Bedarf für Ver-
ständigung“ entsteht (Kopperschmidt 2006: 21, Hervorhebungen im Ori-
ginal). Auf diese Auffassung der Verständigungsarbeit wird im Kontext 
der Dissertation somit theoretisch, aber ebenso aus methodisch-didakti-
scher Perspektive des Rechtsdeutschunterrichts rekurriert, da sich 
dadurch die konkretisierende Textarbeit fassen lässt, die aus der Außen-
perspektive der Deutsch Lernenden zu leisten ist. Denn eine finnische Ju-
ristin/ein finnischer Jurist kann nicht unbedingt auf den für eine Argu-
mentation notwendigen (juristischen) Wissensvorrat – das Verständigt-
sein – ihrer deutschen KollegInnen zurückgreifen, sodass im Abgleich mit 
vorhandenen Wissensbeständen bezüglich des eigenen oder bekannten 
Rechtssystems das hinsichtlich des anderen Rechts erst zu entwickelnde 
bzw. zu sichernde Wissen zunächst aufgebaut werden muss. Somit 
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durchläuft prozedural betrachtet ein Nicht-Mitglied der deutschen Rechts-
gemeinschaft bei der Arbeit mit deutschsprachigen Rechtstexten ebenso 
argumentationstheoretisch methodisierte Verständigungsprozesse.  

Vor diesem Hintergrund werden im fachkommunikativen Kontext die-
ser Dissertation mit Verständigungsarbeit im Recht diejenigen diskursiv-
argumentativen Prozesse bezeichnet, die im Zusammenhang mit dem 
Verstehen von Recht erfolgen und durch das Interpretationsmodell initi-
iert werden. In diesen Interpretationsprozessen geht es zunächst um ein 
kulturgerechtes Verstehen fremdkultureller Rechtstexte, aber darüber 
hinaus um ein Rechtsverständnis, dem die Kulturalität von Recht imma-
nent ist. Die leitende Frage zielt im Folgenden auf die rechtstheoretische 
Konzeptionalisierung dieser Prozesse ab, in denen Recht argumentativ 
ausgehandelt wird (vgl. Meyer 2017).  

So steht in den anschließenden Unterkapiteln die prozedurale An-
schließbarkeit des Kulturmodells an die argumentative Verständigungs-
arbeit im Recht im Mittelpunkt, um den kulturwissenschaftlichen Ansatz 
als eine Möglichkeit für ein kulturgerechtes Verstehen von Rechtstexten 
darzulegen, die auch rechtswissenschaftlichen Prämissen genügt. Dazu 
wird das universale Auditorium als zentrales Konzept von Perelmans Ar-
gumentationstheorie abgehandelt (Perelman/Olbrechts-Tyteca 2004a). 
Auf dieses theoretische Konzept wird deshalb Bezug genommen, da ein 
wesentlicher Ausgangspunkt für seine Theorie in der erkenntnistheoreti-
schen Problematik liegt, die mit Werturteilen verbunden ist und der Perel-
man eine Logik der Werturteile entgegenzusetzen strebt: 

[…] Perelman sought to discover a [logic of value judgments] applicable to the 
practical affairs of life where decisions have to be made every day without 
conclusive evidence or formally valid proofs. (Gross/Dearin 2003: 7) 

Die im Laufe seiner Forschung entstandene Einsicht in die logische Will-
kür von Werten hat ihn zu seiner allgemeinen Argumentationstheorie ver-
anlasst, die auf der Grundlage einer nicht-formalen Logik von einer dis-
kursiv begründbaren Rationalität von Werturteilen ausgeht (Perelman 
1963: 56–57, 1967: 135–136). Sein Interesse richtet sich folglich darauf, 
welche Argumentationsstrukturen im Zusammenhang mit Werturteilen 
angewandt werden. Handelt es sich dabei um empirische Strukturen 
(Perelman: 1986: 4)? Zentral steht dabei der „persuasive Diskurs“ (1980a: 
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4), der „nicht auf zwingende Beweise setzt, sondern auf die Überzeu-
gungskraft argumentativ gestützter Rede“ (Kopperschmidt 2006: 10, Her-
vorhebungen im Original).  

Dieses argumentationstheoretische Konzept wird teilweise im Rekurs 
auf eine Darstellung von Meyer (2017) insoweit dargestellt, als dass die 
darauf aufbauende Diskussion seiner Bedeutung für die Fachkommuni-
kation nachzuvollziehen ist. Im Unterschied zur früheren Abhandlung 
wird mit der Bezugnahme auf die Argumentationstheorie nicht mehr das 
Ziel verfolgt, das Interpretationsmodell „als eine gleichberechtigte Me-
thode im Recht erkenntnistheoretisch zu rechtfertigen“ (Meyer 2017: 1, 
9; s. auch Meyer 2018: 70–71), die ebenso für die Rechtswissenschaften 
akzeptabel ist (Meyer 2017: 3). Das neu ausgerichtete erkenntnistheoreti-
sche Interesse besteht aus fachkommunikativer Sicht nun darin, den an-
hand des Kulturansatzes erfolgenden Aufbau fachkonstitutiver Wissens-
rahmen im Recht in einem rechtstheoretischen Paradigma zu erfassen. 
Denn hier wird von dem Verständnis ausgegangen, dass Fachkommuni-
kation eine erkenntnistheoretische Auseinandersetzung mit dem Fach – 
also vorliegend dem Recht – impliziert, um über die für ein fachliches 
Handeln notwendigen Wissensrahmen zu verfügen. Damit wird der Fokus 
auf das didaktische Ziel einer Fachkommunikationskompetenz gerichtet, 
die einen Zugang zu epistemischen Kulturen ermöglicht (Engberg 2021). 
Bei diesen Wissenskulturen handelt es sich um ein Zusammenwirken von 
Vereinbarungen und Mechanismen, die durch Affinität, Notwendigkeit 
sowie historischen Zufällen verbunden sind und in einem spezifischen 
Bereich darüber bestimmen, „how we know what we know“ (Knorr Cetina 
1999: 1, Hervorhebung im Original). So wird nachfolgend der systemati-
sche Aufbau kulturellen Wissens als theoretisch-methodisierte Zugriffs-
möglichkeit oder mit Engberg als Tor zu epistemischen Kulturen (Enberg 
2021) erörtert, indem diese Aufbauprozesse auf das rechtstheoretische 
Konzept des universalen Auditoriums bezogen werden. Damit wird die 
bisherige kulturwissenschaftliche Perspektive, aus der der Forschungs-
frage dieser Dissertation nach einer theoretisch-methodischen Grundlage 
eines Zugangs zu fremdkulturellen Kontexten von Rechtstexten nachge-
gangen wird, durch eine rechtstheoretische erweitert, sodass der fachkom-
munikative Blick auf fremdkulturelles Verstehen im Recht transdiszipli-
när zusätzlich substanziiert wird.  

Die nachfolgenden Abschnitte sind folgendermaßen strukturiert: Zu-
nächst wird Perelmans Konzept des universalen Auditoriums in seinen 
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rechtstheoretischen Rahmen gesetzt und darauffolgend anhand seiner 
zentralen Begrifflichkeit dargestellt (Unterkapitel 6.1 bis 6.5). Bei dieser 
Darstellung liegt das Augenmerk darauf, diejenigen theoretischen Eck-
punkte zu erläutern, die zum einen diskursiv-performativer Argumenta-
tion zugrunde liegen und zum anderen diese Prozesse strukturieren. Auf 
dieser Grundlage werden nach einem Zwischenfazit (6.4) im Unterkapitel 
6.5 insbesondere die prozessualen Anknüpfungspunkte und damit die An-
schließbarkeit des Kulturansatzes aufgezeigt. Im Anschluss daran folgt 
am Ende des Unterkapitels (6.6) die Erörterung, welche Bedeutung das 
rechtstheoretische Konzept des universalen Auditoriums für den Aufbau 
einer Fachkommunikationskompetenz hat und welcher methodisch-di-
daktische Nutzen aus ihm abgeleitet werden kann.  

6.1 Rechtstheoretischer Rahmen 

Der theoretische Rahmen konstituiert sich aus Perelmans und Olbrechts-
Tytecas Konzept des universalen Auditoriums, das sie in ihrer „La nou-
velle rhétorique. Traité de l’argumentation“ 1958 dargelegt haben.118 Die-
ses bahnbrechende Werk, auf das allgemein in der Literatur unter seinem 
Haupttitel Neue Rhetorik Bezug genommen wird, „has become a key fac-
tor in the development of argumentation theory as an independent discip-
line“ (van Eemeren 2014: 257). Somit wird mit dieser neurhetorischen 
Argumentationstheorie der philosophisch-rechtstheoretische Bezugsrah-
men für die folgenden Ausführungen gesetzt: „Judicial reasoning operates 
in the realm of rhetoric“ (Paunio 2013: 158).  

Begründet wird dieser Rahmen mit dem dieser Dissertation zugrunde 
liegenden performativen Rechtsverständnis, das einen rechtstheoreti-
schen Bezug auf deduktive, an formaler Logik ausgerichtete Wissen-
schaftsideale und Verfahren, die mit Fitivistischen Auffassungen verbun-
den sind, grundsätzlich ausschließt. Dieses Verständnis geht vielmehr mit 
Kaufmann von der „Wandelbarkeit und Beliebigkeit der positiven Ge-
setze“ sowie einem gestalterischen Auslegungsspielraum aus (Kaufmann 

                                                           
118 In deutscher Übersetzung liegt das Werk seit 2004a vor: Die neue Rhetorik. 

Eine Abhandlung über das Argumentieren. Die englische Übersetzung er-
schien 1969 unter dem Titel The New Rhetoric. A trreatise on argumentation. 
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1994: 63). Daraus folgt erkenntnistheoretisch betrachtet, dass Erkennt-
nisse zum einen „mittels einer rationalen Methode gewonnen“ werden. 
Mit ‚rational‘ wird sowohl auf „die Tätigkeit des begrifflich analysieren-
den Verstandes“ als auch die „Vernunft“ abgestellt (64). Dabei wird Ver-
nunft aufgefasst als 

der logische Ort für diskursives Begründen. Sie selbst lässt sich nicht diskursiv 
begründen, sie wird faktisch in Anspruch genommen; was sie ist, zeigt sich in 
ihrem Gebrauch: im Dialog reziproker Anerkennung und Verständigung. 
(Kaufmann 1994: 64, FN 40) 

Zum anderen gehört zu den „Mindestvoraussetzungen für jede Wissen-
schaft“ neben einer rational konzipierten Erkenntnisgewinnung ebenso, 
dass zwar „Erkenntnisse verifizierbar“, aber nicht „logisch zwingend“ 
sein müssen. Ihre „Verifikation [erfolgt] in den normativen Wissenschaf-
ten im Diskurs“ (Kaufmann 1994: 63–65, Hervorhebungen im Original).  

Dieser erkenntnistheoretischen Ausrichtung in der Rechtstheorie ist 
auch Perelman zuzuordnen, da für ihn das Recht zu den Bereichen gehört, 
in denen das, „was vorzuziehen, was annehmbar und vernünftig sei“ nicht 
aufgrund „formal schlüssige[r] Deduktionen“ gefolgert werden kann, 
sondern „es sich hier um alle möglichen Arten von Argumentationen han-
delt, die darauf abzielen, die Übereinstimmung der Meinungen mit den 
ihnen unterbreiteten Thesen zu erreichen“ (Perelman 1980a: 3–4). Das 
Akzeptable und Vernünftige wird demnach im Dialog unterschiedlicher 
Argumente und Positionen diskursiv erzielt. Damit distanziert er sich von 
der Philosophie des logischen Empirismus, die er bislang vertreten hat. 
Denn innerhalb des logischen Empirismus werden nur Aussagen mit den 
Attributen rational und vernünftig versehen, die entweder aufgrund em-
pirischer Beobachtung oder formal-logischer Deduktion verifiziert wer-
den können. Dem gegenüber steht die Praxis, in der im Recht wie auch in 
der Philosophie vertretene Thesen selten strikt nach formaler Logik be-
wiesen werden, sondern eher versucht wird, sie zu begründen. 
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According to Perelman, such attempts at justification may very well be regar-
ded rational, and the logical empiricist point of view that argumentation based 
on value judgements is not rational would render the notion of a “reasonable 
decision” meaningless. As a consequence, there would be no rational basis for 
formal law as the systematic application of rules founded on judgements. (van 
Eemeren 2014: 259) 

So wendet sich Perelman der aristotelischen Rhetorik zu, verstanden als 
die „alt[e] Kunst des Überzeugens und Überredens“ (Perelman 1980a: 3–
4), die „an der Deformationsgeschichte der Rhetorik keinen Anteil hatte“ 
(Kopperschmidt 2006: 16). Im Verlauf ihrer Rezeptionsgeschichte wird 
sie als „klassische Rhetorik“ (Perelman 1980a: 4, Hervorhebung im Ori-
ginal) auf eine Rhetorik der Figuren („study of figure of speech“) redu-
ziert, sodass ihr auf Aristoteles zurückgehender argumentativ-logischer 
Bestandteil nicht mehr wahrgenommen wird (Perelman 1986: 8, vgl. 
1980a: 8; Kopperschmidt 2006: 16). 

Diesem Verkennen der argumentativen Bedeutung der Rhetorikfiguren 
(Kopperschmidt 2006: 22) setzt er im Rückgriff auf Aristoteles seine neue 
Rhetorik entgegen, die in Abgrenzung zur „traditionelle[n] alte[n] Rhe-
torik“ (Eggs 2006: 135, Hervorhebung im Original) als eine „argumenta-
tionstheoretisch rekonstruierte Neu[e] Rhetorik“ bezeichnet wird (Kop-
perschmidt 2006: 22, Hervorhebung im Original). Beim „Begründer der 
Argumentationstheorie“ (Perelman 1980a: 11) entdeckt Perelman  

[e]ine Methodisierung von Verständigungsprozessen, für die [...] das „gerade 
Lineal“ logischer Verstandesoperationen („scientia“) zu „starr“ ist, weshalb 
für sie eine sich den jeweiligen situativen Kontexten anpassende, weil konkret 
abwägende „Klugheit“ („prudentia“) gebraucht wird. (Kopperschmidt 2006: 
17, Hervorhebungen im Original)119 

Mit dieser Positionierung gegen den im Zitat metaphorisch mit geradem 
Lineal bezeichneten „Vernunftschluss more geometrico“ stellt er sich ge-
gen das „Cartesianisch[e] Konzept von Vernunft und Vernunftschluss 
[...], das die westliche Philosophie der letzten drei Jahrhunderte geprägt 

                                                           
119 Der Begriff der Methodisierung wird in dieser Dissertation mit Bezug auf phi-

losophische Diskurse im Sinne einer theoretischen Unterlegung verstanden, 
durch die prozesshafte Vorgänge im Zusammenhang von beispielsweise Ver-
ständigung oder Zustimmungsgewinnung theoretisch fassbar werden. 
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hat“. Denn für ihn gehört zur Argumentation wesentlich das Abwägen, ist 
sie der „Bereich [...] des Wahrscheinlichen, des Plausiblen und des Ak-
zeptablen“. So bricht er mit Descartes' Konzept, das „Evidenz zum Maß-
stab der Vernunft [erhob]“ und damit die Basis vernünftiger Wissenschaft 
nur in einem „System von Sätzen mit zwingender Schlüssigkeit“ gesehen 
wird (Perelman/Olbrechts-Tyteca 2004a: 1–2, Hervorhebungen im Origi-
nal). Infolge dieser erkenntnistheoretischen Auffassung gebe es mit van 
Eemeren für die juristische Argumentation jedoch keine rationale Grund-
lage, da ihre Entscheidungen nicht gemäß cartesianischer Denkweise in 
Verfahren formal-logischer Deduktion erzielt werden. Perelman hinge-
gen wollte mit seiner Argumentationstheorie zeigen,  

wie das Wählen und Entscheiden auf rationale Gründe gestellt werden 
könnte[n]. Nach seiner [Perelmans, A.M.] Meinung muss die Argumentations-
theorie den ganzen (ungeordneten) Bereich erkunden, der von Logikern nicht 
behandelt wird“. (van Eemeren 2006: 368, vgl. 2014: 260) 

Bei Perelmans Anliegen sei zudem darauf hingewiesen, dass es zwar ins-
besondere philosophisch motiviert ist, aber auch einen historisch-politi-
schen Bezug aufweist. Es besteht nämlich darin, „nicht kalkulierbar[e] 
Gebiete“ – zu denen auch das Recht gehört –, „wo man weder durch Er-
fahrung noch durch logische Deduktion Problemlösungen findet“, nicht 
der Irrationalität oder sogar Gewalt zu überlassen (Perelman/Olbrechts-
Tyteca 2004a: 3). Deshalb lautet seine Frage:  

[i]s there a logic of value judgements that makes it possible for us to reason
about values instead of making them depend solely on irrational choices, based 
on interest, passion, prejudice, and myth? Recent history has shown abundantly 
the sad excess to which such an attitude can lead. (Perelman 1979b: 8)

Mit dem im Zitat angesprochenen zeitgeschichtlichen Bezug („recent his-
tory“) wird zwar auf die nationalsozialistische Diktatur und den Zweiten 
Weltkrieg verwiesen, aber es scheint rückblickend fraglich, ob diese Be-
zugnahme nur auf ihren ursprünglichen historischen Kontext beschränkt 
zu verstehen ist oder als globaler und zeitloser Bezug auch heute nichts 
an Relevanz und Geltung verloren hat.  

Um diese unkalkulierbaren Gebiete, so auch die juristische Argumen-
tation, nicht der Willkür zu überlassen, entwickelt Perelman seine Theorie 
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außerhalb des zu seiner Zeit vorherrschenden Paradigmas des logischen 
Empirismus, in der Argumentation als „unentbehrlich[e] Technik rational 
begründenden Denkens im praktischen Urteil“ und diskursiv erzielte Zu-
stimmung wesentliche Bausteine bilden (Perelman 1967: 136). Aus-
gangspunkt dabei ist seine Überzeugung, dass „in einer allgemeinen The-
orie der Argumentation die Möglichkeit des praktischen Gebrauchs der 
Vernunft gezeigt werden kann“ (Alexy 1983: 197). 

Der theoretische Bezugsrahmen des universalen Auditoriums ist bisher 
vom performativen Rechtsverständnis ausgehend aus einer rechtstheore-
tischen Perspektive begründet worden. Diese Perspektivenwahl auf Kon-
zeptionalisierung juristischer Argumentation lässt sich aber auch als ein 
grundlegendes fachkommunikatives Frageinteresse auffassen, da „Logik 
alleine nicht ausreicht“, um [...] „[e]ine Vielzahl verbaler, kontextueller, 
situationeller und anderer pragmatischer Faktoren, welche eine entschei-
dende Rolle im argumentativen Prozess der Kommunikation spielen“, 
einbeziehen zu können (van Eemeren 2006: 346). Eine weitere untersu-
chungsspezifische Begründung kann zudem in interdisziplinärer Hinsicht 
auf terminologischer Ebene aus dem kulturwissenschaftlichen Modell ab-
geleitet werden.  

Denn im Kulturmodell lassen sich die Gemeinschaften, die jeweils den 
Kontext für die Explorationen kultureller Phänomene bilden, in Perel-
manscher Terminologie als Publika auffassen, in denen Interpretationen 
immer wieder einer Überprüfung ausgesetzt werden. Damit könnte die 
ursprünglich als Publikum einer Musikaufführung konzipierte, im Inter-
pretationsmodell sozial umgedeutete Gemeinschaft als diskursiver Ort der 
Performativität verstanden werden, an dem kulturelles Wissen in argu-
mentativen Verfahren entsteht. Insofern kommt der Gemeinschaft im 
Kulturmodell theoretisch betrachtet eine konstitutive Bedeutung zu, die 
ihre Entsprechung auf Seiten der Rechtstheorie in Perelmans universalem 
Auditorium findet, dem „philosophische[n] Herzstück“ seiner neurheto-
rischen Abhandlung (Kopperschmidt 2006: 230).  

Spielt das Performative im Kulturmodell eine wesentliche Rolle, so ist 
auch in Perelmans Publikumskonzept ein performatives Element darin zu 
erkennen, dass er in der antiken Rhetorik im Versuch, andere durch Ar-
gumente zu beeinflussen, etwas Dynamisches („something dynamic“) 
sieht (Perelman 1986: 9). Denn Argumentation fasst er auf als „an activity 
which takes place within the intersubjective orbit of attempts to persuade 
and convince someone of the validity of a certain position and statement“ 
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(Rotenstreich 1972: 20). In diesem Prozedere werden Argumente an das 
idealtypische universale Auditorium gerichtet, um über dieses in der Vor-
stellung existierende diskursive Konstrukt letztendlich eine Übereinstim-
mung der Meinungen zu erzielen. Dieses diskursive Verfahren veran-
schaulicht Rotenstreich mit einem Vergleich, der an ethnomusikologische 
Grundlagen dieser Dissertation anklingt: „The philosophical discourse it-
self creates its own audience as does music“ (Rotenstreich 1972: 21). 
Nicht nur aus diesem Vergleich kann geschlossen werden, dass auch der 
philosophische Diskurs in einer konkreten Redesituation vor einem Pub-
likum situiert werden kann. Schon historisch gesehen ist Rhetorik mit 
dem „politischen Markt (Agora)“ und insbesondere dem Gericht verbun-
den, also mit Orten, an denen „zustimmungsfähige Entscheidungen“ mit 
Applaus bedacht werden (Kopperschmidt 2005: 334). Ein wichtiger As-
pekt dieser konkreten Verortung besteht aus neurhetorischer Perspektive 
heraus zudem darin, dass die Situierung persuasiver Rede eine wesentli-
che Voraussetzung dafür ist, damit sie überhaupt wirksam sein kann. 
Denn „[d]ie überzeugende Rede (discours persuasif) entfaltet ihre Wir-
kungen durch eine gleichsam ganzheitliche Einbindung in ihre jeweilige 
Situation“ (Perelman/Olbrechts-Tyteca 2004b: 263). Somit entsprechen 
sich der kulturwissenschaftliche und rechtstheoretische Ansatz über die 
terminologische Gemeinsamkeit hinaus auch in ihrer performativ konzep-
tionalisierten Funktionsweise. 

Mit dem Fokus auf das Publikum wird eine Abgrenzung zu Toulmins 
ebenso bedeutender Konzeptionalisierung von Argumentation gezogen 
(„The Uses of Argument“, Toulmin 1958), die zeitgleich mit Perelmans 
Neuer Rhetorik erschienen ist (Kopperschmidt 2006: 230). Auch wenn zu 
Perelman eine unbestreitbare Nähe u. a. darin besteht, dass Toulmin sich 
bei der Konzeptionalisierung vernünftiger Argumentation ebenfalls von 
formaler Logik grundsätzlich abwendet, „das Fach Jurisprudenz“ als Mo-
dell vernünftiger Argumentation ansieht sowie sein Interesse der „Gel-
tung unserer Geltungsansprüche“ (Toulmin 1975: 14)120 und der Rationa-
lität juristischer Argumentation als „rationalem Verfahren“ gilt (21), wird 
Toulmins Argumentationstheorie hier dennoch nicht als theoretischer Be-
zugsrahmen herangezogen, auch wenn sie neben Perelmans zeitgleicher 

120 Vgl. Alexy zu Toulmins Abkehr von ausschließlich „logischen und wissen-
schaftlichen Schlussregeln“ (Alexy 1983: 108). Zu Perelmans Bezugnahme 
auf das juristische Modell vgl. Meyer (2017: 22). 
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Publikation „die Wiege moderner Argumentationstheorie [war]“ (van 
Eemeren 2006: 346). Dies wird zunächst auf terminologischer Ebene da-
mit begründet, dass sich bei ihm keine terminologische Entsprechung zu 
Perelmans und Olbrechts-Tytecas Publikum findet, dem hingegen in die-
ser Dissertation aufgrund seiner ihm immanenten Performativität eine 
wesentliche Bedeutung als ein interdisziplinäres Bindeglied zwischen 
dem Kulturansatz und dem Recht zukommt. 

Entscheidender ist jedoch der Grund, dass Toulmins zentrale Frage-
stellung auf die Struktur und Analyse von Argumentationen gerichtet ist 
(Toulmin 1975: 15) und folglich sein Erkenntnisinteresse an ihrem sche-
matischen Aufbau auf einer Mikroebene einzuordnen ist (88). Perelman 
und Olbrechts-Tyteca könnten ebenfalls einer Mikroebene zugeordnet 
werden, da sie im dritten Teil ihrer Neuen Rhetorik einen Katalog „argu-
mentative[r] Muster“ vorstellen. Jedoch wird die Neue Rhetorik im Kon-
text dieser Dissertation mit einer Makroebene verbunden, auch wenn mit 
den zusammengestellten Argumentationsmustern eine Analyse der Struk-
tur einzelner Argumente vorliegt (Perelman/Olbrechts-Tyteca 2004b: 
263–264). Denn im Vordergrund steht hier nicht das Einzelargument in 
seiner schematischen Struktur, sondern vielmehr die im ersten Teil ihres 
Werkes abgehandelte Frage, wie Argumente in Argumentationen ihre 
Wirksamkeit entfalten. So gilt Perelmans und Olbrechts-Tytecas Interesse 
einer rationalen Grundlage für juristisches Argumentieren und damit den 
Verfahren, in denen allgemein annehmbare, vernünftige Entscheidungen 
diskursiv ausgehandelt werden (Perelman 1980a; 11–12). Die wesentli-
che Frage richtet sich somit auf die Argumentation als einem Verfahren, 
in dem Überzeugung – und damit also Geltungsansprüche durch Zustim-
mung der anderen eingelöst werden (Kopperschmidt 2006: 22). Dazu be-
ziehen sie sich auf den dialektischen Aristoteles, von dem Toulmin jedoch 
zum Zeitpunkt des Ersterscheinens seines Werks (1958) keine Kenntnis 
hatte (Kopperschmidt 2006: 10, 16; Eggs 1992: Sp. 983). In den dialekti-
schen Schlüssen, die „auf Überredung oder Überzeugung angelegt“ sind, 
entdeckt er bei Aristoteles ein Verfahren, in kontroversen Situationen 
„mehr oder minder überzeugende Argumente“ zu methodisieren (Perel-
man 1980a 12). Dialektik wird hier folglich verstanden als „eine Metho-
disierung praxisbezogener oder abwägender [Klugheit]“ (Kopperschmidt 
2006: 18).  

Die Bezugnahme auf Perelman wird des Weiteren damit gerechtfertigt, 
dass er im Vergleich zu Toulmin weniger ein praktisch anwendbares 
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„analytisches Modell“ anbietet, sondern mit seinem universalen Publi-
kum einen dieser Dissertation angemessen erscheinenden Rahmen anbie-
tet, argumentative Prozesse im Recht noch weitergehend im Hinblick auf 
grundlegende Legitimationsfragen zu reflektieren. Darin wird auch ein 
Grund gesehen, dass Toulmin bevorzugt von Kommunikations- und 
Perelman hingegen von Rechtswissenschaftlern aufgenommen wird (van 
Eemeren 2006: 351). Diese unterschiedliche Rezeption in den beiden Dis-
ziplinen lässt sich außerdem auf eine kritische Haltung zu Toulmin in den 
Rechtswissenschaften zurückführen. Feteris kommt zu dem Schluss, dass 
mit seinem Modell zwar juristische Argumente in solchen Fällen analy-
siert werden können, in denen die Anwendung einer Rechtsnorm nicht 
umstritten ist, aber nicht in komplexen Fällen, in denen Rechtsvorschrif-
ten interpretiert oder Tatsachen qualifiziert werden müssen:  

The model does not provide for distinctions that can be used to describe argu-
ments supporting an interpretation of the rule or a qualification of the facts. 
Because an interpretation or a qualification is a necessary part of legal argu-
ment in a hard case, which is also subject to evaluation, the model, in its present 
form, is not fit for analyzing complex legal arguments. (Feteris 1999: 47) 

Ein rhetorisch-philosophisches Argument dafür, Perelmans Argumentati-
onstheorie als theoretischen Rahmen zu setzen, findet sich bei Eggs, dem 
zufolge Toulmin in seiner Argumentationstheorie hauptsächlich „altes 
rhetorische Gedankengut [formuliert]“, was auf seine „Blindheit gegen-
über der rhetorischen Tradition“ zurückzuführen sei (Eggs 1992: 983). 
Demgegenüber findet Perelman in den antiken Traditionen der Rhetorik, 
d.h. in den aristotelischen Grundlagen den Ausgangspunkt seiner Neuen
Rhetorik. Dieses prinzipielle Argument für Perelman lässt sich zudem aus
der Perspektive der (rechtstheoretischen) Forschung ergänzen. Die Be-
zugnahmen auf das universale Publikum sowohl in älterer als auch neuerer
Literatur scheinen die Relevanz der Perelmanschen Konzeptionalisierung
von Rationalität im Recht in der rechtswissenschaftlichen Gemeinschaft zu
bestätigen (vgl. z. B. Aarnio 1987; Alexy 1983; van Eemeren 2006, 2014;
Feteris 1999; Kopperschmidt 2005, 2006; Maneli 1994; Paunio 2013).

Nachdem das universale Auditorium als rechtstheoretischer Bezugsrah-
men begründet worden ist, geht es nun darum, Perelmans und Olbrechts-
Tytecas Konzeptionalisierung diskursiv-argumentativer Verständi-
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gungsarbeit im Recht darzulegen. Dies erfolgt anhand konzeptkonstituie-
render Begriffe ihrer Argumentationstheorie in zwei Schritten. Am Anfang 
steht der Begriff der Rationalität, der in einem nicht formal-logischen Pa-
radigma in Beziehung zum Begriff der Vernünftigkeit konzeptionalisiert 
wird. In diesen Zusammenhang gehört weiterführend die Frage nach dem 
Verständnis von Geltung, die in dialektisch methodisierten Prozessen 
durch Zustimmung erzielt werden soll. In dem zweiten Schritt werden die 
vorhergehenden theoretischen Stränge im Konzept des universalen Pub-
likums zusammengeführt und es wird dargelegt, wie vernünftige Zustim-
mung in diskursiven Verfahren rational gewonnen werden kann. Im Mit-
telpunkt steht dabei das Wirkprinzip der Entgrenzung, durch das 
rhetorisch gewonnene Zustimmung in Universalisierungsprozessen zu ei-
nem Geltungskriterium umfunktionalisiert wird.  

6.2 Theoretische Ausgangspunkte von Rationalität 
und Vernünftigkeit 

Perelmans Verständnis von Rationalität und Vernünftigkeit ist wesentlich 
von seiner Forschung zum Thema Gerechtigkeit bestimmt, weshalb ein-
leitend grundlegende Gedankengänge vorangestellt werden, die den the-
oretischen Ausgangspunkten seiner Auffassung von rational und ver-
nünftig zugrunde liegen. In der Auseinandersetzung mit diesem Thema 
liegt sein schon zuvor erwähnter „Bruch mit jenem Cartesianischen Kon-
zept von Vernunft und Vernunftschluss“ begründet (Perelman/Olbrechts-
Tyteca 2004a: 1, Hervorhebung im Original), der ihn schließlich dazu 
führt, Gerechtigkeit nicht unter dem Aspekt der Suche nach „evidenter 
Wahrheit und ihrer Demonstration“ zu erörtern, sondern im Zusammen-
hang mit Rechtfertigungsverfahren abzuhandeln, die zu einer vernünfti-
gen Entscheidung führen (Viehweg 1967: 2).  

Im Mittelpunkt seines Interesses steht der Begriff der formalen Ge-
rechtigkeit, der in gleicher Weise bei JuristInnen und PhilosophInnen Ak-
zeptanz findet (Perelman 1967: 3). Aufgrund einer „logischen Analyse 
der verschiedenen Gerechtigkeitsbegriffe“ (22) kommt er zu einer Defi-
nition der „formalen oder abstrakten Gerechtigkeit“, zu der ausdifferen-
zierend „jede besondere oder konkrete Formulierung der Gerechtigkeit 
einen der unzähligen Werte der formalen Gerechtigkeit [darstellt]“ (Perel-
man 1979b: 27, Hervorhebungen im Original). Mit den Formulierungen 
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sind die unterschiedlichen „Sinngehalte“ wie z. B. „Jedem das Gleiche“ 
oder „Jedem gemäß seinen Verdiensten“ gemeint, die den jeweiligen Ge-
rechtigkeitsbegriff charakterisieren (16). Seine Begriffsbestimmung der 
formalen Gerechtigkeit beruht auf einem allen unterschiedlichen Gerech-
tigkeitsauffassungen gemeinsamen Charakteristikum, das trotz aller be-
stehenden Divergenzen „als einziges in der Rechtspraxis zu berücksichti-
gen sei“: 

Die formale oder abstrakte Gerechtigkeit lässt sich demnach definieren als ein 
Handlungsprinzip, nach welchem die Wesen derselben Wesenskategorie auf 
dieselbe Art und Weise behandelt werden müssen. (Perelman 1967: 27–28) 

Damit gelingt ihm zwar einerseits im Sinne des logischen Empirismus 
formale Gerechtigkeit als ein Handlungsprinzip zu fassen, das vor allem 
in der Rechtspraxis deutlich hervortritt. Andererseits setzt die Anwen-
dung dieses Prinzips in konkreten Situationen Kriterien voraus (Perelman 
1979b: 7–8), die bestimmen, „wann zwei Wesen derselben Wesenskate-
gorie angehören“ und „wie sie zu behandeln sind“ (Perelman 1967: 28). 
So müssten für eine tatsächliche Gleichbehandlung gerechte Regeln auf-
gestellt werden, die nicht willkürlich gesetzt, sondern aus normativen 
Systemen abgeleitet werden. Jedoch ist diese Forderung an eine gerechte 
Regel nicht zu erfüllen, da ein normatives System aufgrund seiner nicht 
hinterfragbaren Grundprinzipien letztlich auf Werten basiert und damit 
ein durch Logik nicht ausschließbares willkürliches Element enthält 
(Perelman 1967: 83–84): „There is no value which is not logically arbit-
rary“ (Perelman 1963: 57). 

Hierin zeigt sich für Perelman ein Widerspruch zwischen den Prinzi-
pien der formalen Gerechtigkeit, die keine Werturteile enthalten, und dem 
konkreten gerechten Handeln, dessen Kriterien auf Werturteilen gründen. 
Für ihn entsteht die Einsicht, „that one cannot proceed from formal justice 
to concrete or material justice without some value judgments“ (Perelman 
1986: 3–4). Daraus zieht er den Schluss, dass Werturteile nicht mit posi-
tivistischen Ansätzen zu rechtfertigen sind: „I was led inevitably to the 
conclusion that if justice consists in the systematic implementation of 
certain value judgements, it does not rest on any rational foundation“ 
(1979b: 8). Diese nicht zufriedenstellende Erkenntnis veranlasst ihn dazu, 
komplementär zur formalen Logik eine Argumentationstheorie zu entwi-
ckeln: 
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The theory to be developed should focus on disputes in which values play a 
part and that can neither be resolved by empirical verification or formal proof 
nor by a combination of the two. It would have to be a theory of argumentation 
on the basis of which it would be possible to show how choices, decisions, and 
actions can be justified on rational grounds. (Perelman 1979b: 8) 

Dies führt ihn weg von der formalen Logik hin zu einer Wiederentde-
ckung von Dialektik und Rhetorik wie auch Aristoteles sie in der Antike 
entwickelt hatte (van Eemeren 2014: 260). Dialektisch im aristotelischen 
Sinn bedeutet, Meinungen zu verteidigen, andere Meinungen anzugreifen 
und ein Publikum zu überzeugen, sodass demnach Argumente den Kern 
seiner Dialektiktheorie bilden (Perelman 1986: 6). Der Ausgangspunkt 
einer dialektischen Argumentation besteht nicht aus zwingenden Propo-
sitionen („necessary propositions“) von universaler Gültigkeit, sondern 
aus anerkannten Aussagen von dynamischer Gültigkeit. Ob Aussagen 
gültig sind, wird jeweils bestimmt durch die Situiertheit der Argumenta-
tion im historischen und gesellschaftlichen Kontext, sodass die argumen-
tative Überprüfung vorgelegter Propositionen zu einer kontextgebunde-
nen und nicht allgemeingültigen Zustimmung führt (Perelman 1963: 166–
167). Um eine Zustimmung zu erreichen, muss der Dialektiker auf die 
Frage und Antwort-Technik zurückgreifen (Perelman 1979b: 75) In die-
ser dialektischen Methode liegt der Vernunftbegriff begründet, auf den 
sich Perelman bezieht. 

The peculiarity of the dialectical method, as it appears in dialogue, consists in 
the fact that the thesis tested and the conclusions adopted are neither obvious 
nor fanciful, but represent opinions considered in a given milieu, as the soun-
dest. It is precisely this aspect of dialectical argumentation which enables one 
to regard the interlocutors in this kind of dialogue as not merely expounding 
their own point of view, but as expressing the ’reasonable’ opinion of their 
society. (Perelman 1963: 166–167, Hervorhebung im Original) 

Perelman bezieht sich also auf diese Dialektik als eine „Methodisierung 
doxastischer Verständigung“, die auf Verfahren gründet, in denen Gel-
tungsansprüche nicht aus sich selbst heraus evident sind, sondern auf-
grund überzeugender Argumente für andere plausibel werden. Somit ist 
Überzeugung „ein strikt relationaler Begriff“, da Zustimmung zu vorge-
brachten Geltungsansprüchen mittelbar über ein Publikum aufgrund 
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überzeugender Argumente erzielt wird. Dieser Art der diskursiv-argu-
mentativen Zustimmungsgewinnung gilt Perelmans Interesse, deren Ziel 
darin besteht, durch die Überzeugungskraft ihrer Argumente vom zeit-
räumlich gebundenen Publikum Akzeptanz zu erlangen, und dadurch eine 
Verständigung ermöglicht, die als vernünftig qualifiziert werden kann 
(Kopperschmidt 2006: 18–19, Hervorhebung im Original).  

Nachdem anhand grundlegender Begriffe die theoretischen Ausgangs-
punkte für Perelmans Verständnis von Rationalität und Vernünftigkeit 
dargelegt sind, werden im folgenden Abschnitt diese Begriffe ausführli-
cher dargestellt. 

6.3 Rationalität und Vernünftigkeit bei Perelman 

Der neu-rhetorische Rückgriff auf die Methode dialektischer Argumenta-
tion impliziert eine Rekonzeptualisierung des cartesianischen Vernunft- 
und Rationalitätsbegriffs, da er nur für Aussagen zutrifft, die in formallo-
gischer Deduktion abgeleitet oder empirisch verifizierbar sind, und somit 
in nicht-analytischen Bereichen wie dem Recht keine rationale Basis ha-
ben (van Eemeren 2006: 368). Diese auf den perfekten formalen Beweis 
abgestellte Rationalitätsauffassung nimmt jedoch dem Begriff der ver-
nünftigen Entscheidung („reasonable decision“) seine Bedeutung und 
hätte zur Folge, dass formelles Recht wie die systematische Anwendung 
von wertebasierten Gesetzen ohne rationale Grundlage wäre (van Eeme-
ren 2014: 259). Damit nun „Vernunftschlüsse, die sich dem Bereich reiner 
Formalisierung entziehen“ (Perelman/Olbrechts-Tyteca 2004a: 3), den-
noch als vernünftig bezeichnet werden können, sieht Perelman die Not-
wendigkeit den „Vernunftbegriff [zu erweitern], um mittels einer Theorie 
der persuasiven Rede die Rationalität der argumentativen Techniken [...] 
aufzuzeigen“ (Perelman 1963: 162–163).  

Perelman geht bei der Erweiterung seines Vernunftbegriffs davon aus, 
dass weder sich widersprechende Urteile noch mit Menschen, Politik oder 
Moral verbundene Fragen in den Kategorien von wahr und falsch erfasst 
werden können, da sie nicht in Syllogismen dargestellt oder formallogisch 
bewiesen werden können. Denn widerstreitende Positionen können auf 
beiden Seiten jeweils mit guten vernünftigen Meinungen begründet wer-
den. So gibt es nicht nur das eine wahre Urteil, sondern können für Perel-
man nebeneinander bestehende unterschiedliche Meinungen zur gleichen 
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Zeit vernünftig sein. Diese pluralistische Auffassung beruht auf einer Un-
terscheidung zwischen dem, was mit rational bzw. vernünftig bezeichnet 
wird und bildet den Kern von Perelmans Neuer Rhetorik (Maneli 1994: 
17–18): 

Perelman uses the term “rational” to refer to something like consistent with 
formal logic. He uses the term “reasonable” to mean consistent with common 
sense, conventional wisdom or in intuitive sense of justice and equity. (Laug-
hlin/Hughes 1986: 187, Hervorhebungen im Original)  

Die Differenzierung der Begriffe rational (rational) und vernünftig 
(reasonable) sind eindeutiger nachzuvollziehen, wenn auf die englisch-
sprachigen Entsprechungen Bezug genommen wird. Etymologisch be-
trachtet wurzeln beide Attribute (Englisch rational und reasonable) im 
lateinischen ratio121, erhalten jedoch unterschiedliche Bedeutungen, „be-
cause the idea of reason can be taken in at least two diametrically opposite 
ways“ (Perelman 1979b: 117). So wird mit beiden Konzepten jeweils ein 
anderes erkenntnistheoretisches Paradigma verbunden. Korreliert ratio-
nal mit mathematischer Logik, verweist ‚vernünftig‘ auf den vernünftigen 
Menschen, der in seinem Urteil und Handeln durch den gesunden Men-
schenverstand („common sense“) beeinflusst (117–118). 

Diese Assoziation des Rationalen mit „self-evident truths and com-
pelling reasons“ begrenzt die Validität dieses Konzepts auf die Theorie. 
Denn eine ausschließlich rationale Perspektive auf menschliches Verhal-
ten sieht den Menschen als „a unilateral being functioning as a mecha-
nism, deprived of humanity and insensible to the reactions of the milieu: 
he is the opposite of the reasonable man“ (Perelman 1979b: 118). Für 
Perelman hingegen richten Vernünftige ihre Entscheidungen und ihr Han-
deln weniger an logischer Übereinstimmung mit abstrakten Prinzipien 
aus, als dass sie von Praktikabilität und Akzeptabilität bestimmt sind 
(Laughlin/Hughes 1986: 188). Der vernünftige Mensch sucht nach dem 
Akzeptablen, das nicht nur im engeren Umfeld für einige Wenige akzep-
tabel ist, sondern zudem allgemeine Akzeptanz erlangt:  

                                                           
121 OALD (2020a), OALD (2020b). 
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what is reasonable must be able to be a precedent which can inspire everyone 
in analogous circumstances, and from this comes the value of the generaliza-
tion or the universalization which is characteristic of the reasonable. (Perelman 
1979b: 119) 

In diese Bestimmung seines Vernunftverständnisses bringt Perelman mit 
der Universalisierung ein weiteres Definiens ein, das im Vorgriff auf spä-
tere Abschnitte dieser Dissertation sowohl theoretisch als auch metho-
disch eine zentrale Funktion für die Konzeptionalisierung der Vernünf-
tigkeit von Geltungsansprüchen hat. Ausgehend von dem Gedanken einer 
allgemeinen Zustimmung bzw. einem gemeinschaftlichen Vernunftkon-
zept nähert sich Perelman Kants kategorischem Imperativ, der das Uni-
versale zum Kriterium von Moral macht (Perelman 1979b: 118). 

Mit Rekurs auf die oben erwähnte Dynamik, die mit der dialektischen 
Methode verbunden ist, hat dementsprechend das Verständnis von Ver-
nünftigkeit als einer dem Menschen eigenen Eigenschaft ebenfalls keinen 
unveränderbaren Charakter. Vielmehr unterliegt Vernünftigkeit dadurch 
Änderungen, dass sie mit der Zustimmung anderer zu akzeptablen Lösun-
gen verknüpft ist. So ist vernünftiges Handeln immer an die jeweiligen 
sozial und zeitlich bestimmten Vorstellungen von Vernünftigkeit ge-
knüpft, die in den menschlichen Gemeinschaften zu unterschiedlichen 
Zeiten vorherrschen: „The reasonable of one age is not the reasonable of 
another: it can vary like common sense.“ Auch wenn die Vernünftigkeit 
von heute schon morgen obsolet ist, bemüht sie sich oftmals um mehr 
Kohärenz, Deutlichkeit und systematischere Sichtweisen der Dinge. Die-
ses Bemühen versteht Perelman zudem in grundsätzlicher Hinsicht als die 
Grundlage für Veränderungen (Perelman 1979b: 119). Denn rational und 
vernünftig stehen in jedem Gedankensystem in einem andauernden Span-
nungsverhältnis, in dem aber die eine Seite nicht über die andere domi-
nieren sollte. Wenn die Vernünftigkeit des Menschenverstands und der 
öffentlichen Meinung den Vorrang hätte, wäre jeder gedankliche Fort-
schritt ausgeschlossen, der im Gegensatz zum gesunden Menschenver-
stand der jeweiligen Zeit an logischer Befolgung philosophischer oder na-
turwissenschaftlicher Grundsätze logisch festhält. Andererseits kann uns 
häufig nur der Appell an den gesunden Menschenverstand dahin führen, 
zwischen gegensätzlichen philosophischen Systemen zu wählen (Laugh-
lin/Hughes 1986: 188). Es ist aber das dialektische Verhältnis zwischen 
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dem Rationalen und Vernünftigen, also das Aufeinandertreffen von logi-
scher Kohärenz einerseits und dem unvernünftigen Charakter von 
Schlussfolgerungen andererseits, das die Grundlage des gedanklichen 
Fortschritts bildet (Perelman 1979b: 121).  

Dieses dialektische Verhältnis von rational und vernünftig existiert für 
Perelman auch im Recht. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass für Jahr-
hunderte das Rationale mit dem gottgegebenen Naturrecht gleichgesetzt 
wurde, dessen Gesetze zum einen für unabänderliche und universaler Ge-
rechtigkeit stehen sowie zum anderen von keiner menschlichen Autorität 
abgeschafft oder verändert werden können. Die Vorstellung von mensch-
licher Vernunft, die der göttlichen Vernunft gehorcht, ist in der kontinen-
talen juristischen Methodenlehre auf die Rationalität des Gesetzgebers re-
duziert worden und gilt nunmehr als Voraussetzung für die Auslegung 
von Rechtstexten. Rationalität bezieht sich bei Perelman auf Vorausset-
zungen wie die Kenntnis der in den Gesetzestexten verwendeten Sprache 
und des gesetzgeberisch zu gestaltenden Rechtssystems, den Erhalt der 
Kohärenz des Systems sowie die Anpassung der Mittel an die mit den 
Gesetzen verfolgten Ziele. Jedoch wird im Gegensatz zum naturrechtli-
chen Verständnis heute nicht mehr davon ausgegangen, dass rechtliche 
Normen universal und unveränderlich seien, sondern von Menschen ge-
schaffen werden. In Abgrenzung zum gottgegebenen Rechtsverständnis 
spielen die Vorstellungen von vernünftig und unvernünftig im Recht eine 
vollkommen andere Rolle: Perelman verortet sie einem Rahmen, der 
rechtlichen Autoritäten den Handlungsspielraum vorgibt und in dem das 
Unvernünftige wie Missbrauch von Recht, falscher Machtgebrauch, will-
kürliche Rechtsanwendung oder Nichteinhaltung allgemein anerkannter 
Rechtsprinzipien nicht akzeptabel ist. Zu einer unvernünftigen Machtaus-
übung kann es in Situationen kommen, in denen Macht zwischen Autori-
täten übertragen wird oder eine Macht Verfügungsgewalt erhält. In 
rechtsstaatlichen Verfahren kann jedoch nicht zugelassen werden, dass 
Autoritäten im Recht ihre Macht in willkürlicher oder unvernünftiger 
Weise ausüben. Das Unvernünftige ist im Recht immer inakzeptabel und 
stellt somit die Grenze dar, die nicht überschritten werden darf.  

Das eben skizzierte Verhältnis von Rationalität und Vernünftigkeit im 
Recht beschreibt Perelman in folgender Weise: 
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The rational in law corresponds to adherence to an immutable divine standard, 
or to the spirit of the system, to logic and coherence, to conformity with pre-
cedents, to purposefulness; whereas the reasonable, on the other hand, chara-
cterizes the decision itself, the fact that it is acceptable or not by public opinion, 
that its consequences are socially useful or harmful, that it is felt to be equitable 
or biased. (Perelman 1979b: 121, Hervorhebung im Original) 

Solange nun beide Prinzipien sich gegenseitig unterstützen und am Ende 
eine zufriedenstellende Entscheidung steht, bestehen keine Probleme. 
Aber wenn die Treue zu einem System zu einer inakzeptablen, partei-
ischen oder sozial unzulässigen – also nicht vernünftigen – Schlussfolge-
rung führt, dann zieht dies unweigerlich eine Wideraufnahme nach sich, 
bei der es darum ginge, eine vernünftige Lösung zu suchen (Perelman 
1979b: 121–123).122 Der Gedanke des Vernünftigen greift ins Recht ein, 
da eine theoretische Grundlage fehlt, die exaktere Kriterien für Entschei-
dungen zur Verfügung stellte, wenn es z. B. darum geht, die Höhe des 
Schadensersatzes für ein Opfer von fehlerhaftem Verhalten einer anderen 
Person zu bestimmen. Ausgearbeitete Theorien erweisen sich als unbe-
friedigend, und in komplexen Situationen rechtfertigen RichterInnen ihre 
Entscheidungen mit dem Hinweis auf das Vernünftige, ohne dabei aber 
genaue Maßstäbe formulieren zu können, die auch auf vergleichbare Fälle 
anzuwenden wären. Damit entspricht mangels fehlender präziser Regeln 
für die Urteilsfällung das Konzept des Vernünftigen im Recht einer ge-
rechten Entscheidung. Der Rückbezug auf das Vernünftige ermöglicht al-
lerdings nur eine vorübergehende Lösung, die im Rechtssystem auszuar-
beiten ist. Das Vernünftige leitet somit dieses Bemühen um eine Syste-
matisierung, um eine rationale systematische Lösung (Perelman 1979b: 
123). 

Mit Laughlin und Hughes kann Perelmans Theorie als ein Versuch ge-
sehen werden, die seit alters her streitenden Auffassungen über die Ab-
stammung des Rechts in Einklang zu bringen: Ist es von immerwährenden 
Prinzipien hergeleitet, natur- oder gottgegeben oder vom Menschen ge-
schaffen? Seine Argumentationstheorie könnte derart verstanden werden, 

122 Vgl. Riekes Auffassung von dem nicht endgültigen Charakter von Gerichtsur-
teilen: „The courts never decide anything finally. Every decision, every o-
pinion in concurrence or dissent, is only an utterance in a continuing judicial 
discourse“ (Rieke 1986: 228–229). 
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dass diese sich widerstreitenden Positionen einen Gegensatz erzeugen, 
durch den sie sich eigentlich gegenseitig ergänzen und aufgrund ihres Zu-
sammenwirkens zu besseren Entscheidungen im Recht führen (Laugh-
lin/Hughes 1986: 187). Für Perelman existieren „unterschiedliche An-
sprüche auf Rationalität und eine Vielfalt philosophischer Systeme“, die 
es gilt „in einen einzelnen theoretischen Rahmen einzuordnen“. Denn 
PhilosophInnen erbringen keine letztendlichen Beweise, als dass sie viel-
mehr die Rationalität ihrer Ideen argumentativ rechtfertigen. In der Argu-
mentation geht es um einen Anspruch auf Rationalität, aber nicht um die 
Verkündung unumstößlicher Evidenzen (van Eemeren 2006: 368–369).  

An dieser Stelle stellt sich nun die Frage, wie Perelman Rationalität 
und Vernünftigkeit in seiner Argumentationstheorie im rhetorisch-foren-
sischen Paradigma im Hinblick auf die Geltungsgewinnung konzipiert. 
Mit dieser Frage wird zum Herzstück der Neuen Rhetorik, dem universa-
len Auditorium übergeleitet. Bevor aber im Folgenden Perelmans zentra-
les Konzept in den Mittelpunkt der weiteren Darlegungen rückt, werden 
im Sinne eines überleitenden Zwischenfazits die bisher erörterten theore-
tischen Grundlagen zusammenfassend vergegenwärtigt. 

6.4 Zwischenfazit 

Aufgrund von Perelmans Abwendung vom cartesianischen Vernunftbe-
griff muss der damit einhergehende Evidenzverlust durch ein Verfahren 
ausgeglichen werden, um in Streitfällen oder bei Meinungsunterschieden 
eine Verständigung zu ermöglichen und eine vernünftige Entscheidung 
zu finden (Kopperschmidt 2006: 18–19). Der mit Descartes verbundene 
„antirhetorische Methodologismus“ (Gadamer 2010: 25) ließ „die Vielfalt 
bereichsabhängiger Formen vernünftiger Verständigungsarbeit“ nicht zu, 
und machte aufgrund seines „monistischen Rationalitätsmodells […] die 
normative Praxis […] methodologisch dauerhaft hilflos“, da sie nicht for-
mallogischen Prinzipien folgt. Auf diese „notorische Hilflosigkeit norma-
tiver Praxis“ antwortet Perelman mit seiner neurhetorischen Argumenta-
tionstheorie (Kopperschmidt 2006: 13). Mit dieser Zuwendung zur 
Rhetorik, in der „eine Gestalt der Vernünftigkeit selbst“ gesehen wird 
(Blumenberg 1981: 130), geht er von einem „den Bedingungen normati-
ver Praxis angemessenen, weil bereichssensitiven Vernunftbegriff“ aus. 
Anders als im logischen Empirismus geht diese Vernunftauffassung nicht 
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von strikten, formallogischen Beweisen aus, sondern von einer „Zustim-
mungsnötigung“, die aufgrund der „argumentativ gestützten Überzeu-
gungskraft von Rede“ entsteht und nicht durch deduktiv abgeleitete zwin-
gende Schlüsse bewirkt wird (Kopperschmidt 2006: 13). Argumentation 
stellt vielmehr „einen Gegensatz zum Begriff zwingender Schlüssigkeit 
oder Evidenz“ dar, „denn man wägt nicht ab, wo eine Lösung zwingend 
ist, und man argumentiert nicht gegen Evidentes“ (Perelman/Olbrechts-
Tyteca 2004a: 1). Auch wenn somit „das Prinzip der Argumentation ein 
Zwang ausschließendes Prinzip“ darstellt, ist der Argumentation dennoch 
ein dialektisches Verhältnis zum Zwingenden immanent: Der „argumen-
tative Zwang“ kann im Sinne eines „eigentümlich zwanglosen Zwangs“ 
zwar nicht ausgeschlossen werden, aber sein zwingender Charakter kann 
abgeschwächt werden (Kopperschmidt 2000: 79). Für die Konstruktion 
der Entlastung vom zwingenden Charakter einer Argumentation bezieht 
sich Kopperschmidt auf die Wortschöpfung „zwangloser Zwang“ von 
Habermas (1984: 161), die er auf Kants Begriff „zwanglose Vernunft“ 
aus seiner „Kritik der reinen Vernunft“ zurückführt (Kopperschmidt 
2000: 159, Hervorhebung im Original). Mit Habermas „[kann] [d]er Aus-
gang eines Diskurses weder durch logischen noch durch empirischen 
Zwang allein entschieden werden, sondern durch »die Kraft des besseren 
Argumentes«“ – also den „eigentümlich zwanglosen Zwang des besseren 
Argumentes“ (Habermas 1984: 161, Hervorhebung im Original). Mit die-
sem Theoriebezug handelt es sich in dem Fall um eine „rationale Selbst-
nötigung“ ohne Zwangscharakter, wenn man sich durch Argumente von 
der „eigenen Überzeugung nötigen [lässt]“ (Kopperschmidt 2000: 79).  

Mit ihrer Zuwendung zur „vergessenen und geringgeschätzten“ Rhe-
torik als „der alten Kunst des Überredens und Überzeugens“ richtet sich 
Perelmans und Olbrechts-Tytecas Interesse auf eine ihres argumentativen 
Kontextes nicht entledigte Rhetorik (Perelman 1980a: 3–8). Sie suchen in 
einer derartigen, nicht auf das Dekorative reduzierten Rhetorik Antworten 
auf ihre Fragen nach der „Vernünftigkeit von Argumentation und einer 
durch sie rational motivierten Zustimmung“ (Kopperschmidt 2006: 46), 
um den Bereich des Rechts als normative Praxis einem wissenschaftli-
chen Zugang zugänglich zu machen (Kopperschmidt 2005: 333). In der 
Rhetorik werden in der dialektisch strukturierten Argumentation theore-
tische-methodische Anknüpfungspunkte gesehen, um die insbesondere 
für das Recht praktische Verständigungsarbeit zu methodisieren. Dafür 
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hat das „juridische Modell“ (Perelman 1967: 142) oder „forensische Pa-
radigma“ für die Rhetoriktheorie auch immer als Bezugsrahmen gegol-
ten, in dem sich ihre theoretischen Annahmen am evidentesten erklären 
und rekontextualisieren ließen“ (Kopperschmidt 2005: 334, Hervorhe-
bung im Original). Denn Gerichte sind antik-rhetorisch gesehen die Fo-
ren, in denen sich PhilosophInnen und RichterInnen begegnen: Philoso-
phInnen stehen vor der Herausforderung, „wie ein gerechter Richter 
entscheiden und unparteiisch bleiben“ zu müssen. „Deshalb wird die Ra-
tionalität des Philosophen den Satz aller Gerichte […] zur Regel haben: 
audiatur et altera pars.“ Denn „in der Philosophie müssen sich auch ge-
gensätzliche Standpunkte verstehen lassen“ (Perelman 1967: 157, Her-
vorhebung im Original). Damit wird das juridische Modell der Ausgangs-
punkt für die Generalisierung der diskursiven Argumentation vor Gericht, 
um die „allgemeinen Konturen einer doxastisch verfassten und argumen-
tativ methodisierten Verständigungsarbeit beispielhaft erkennbar“ zu ma-
chen (Kopperschmidt 2005: 337). 

Im Recht geht es nun aber nicht nur um rationales und vernünftiges 
Handeln, sondern auch um den Anspruch auf Geltung. Somit geht es bei 
Perelman im Wesentlichen um das Zusammenspiel von Rationalem und 
Vernünftigem, in dem Geltung konstituiert wird. Wie schon oben sowie 
bei Meyer (2017) dargelegt, sind Geltungsansprüche nicht „durch sich 
selbst“ evident, da sie erst „mittelbar“ durch die Zustimmung anderer 
plausibel werden. Eine derartige Zustimmung wird dann erreicht, wenn 
andere – also die jeweiligen Publika – durch Argumente überzeugt wer-
den können. Die beiden Prinzipien werden als „Geltung aufgrund von 
Selbstevidenz (Evidenzgeltung) und Geltung aufgrund von Zustimmung 
(Zustimmungsgeltung)“ bezeichnet.123 Die argumentativ erzeugte Zu-
stimmung anderer wird folglich zu einem Geltungsprinzip, das „[a]uf die 
moderne Schlüsselerfahrung einer prinzipiellen Erodierung aller Gewiss-
heiten antwortet“ und den entstandenen „Evidenzmangel zu kompensie-
ren verspricht“ (Kopperschmidt 2006: 18–19, Hervorhebungen im Origi-
nal). In Perelmans Theorie geht es somit um die diskursiv erzielte 
„vernünftige Zustimmungsgewinnung“ (44), die „aufgrund von Zu-

                                                           
123 Der Begriff der Zustimmungsgeltung stammt von Ruhloff, der das auf Zustim-

mung beruhende Geltungsprinzip so bezeichnet (Kopperschmidt 2006: 232; 
Ruhloff 1999: 29). 
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stimmung“ jeweiliger Publika und nicht „aufgrund von Selbstevidenz“ ge-
wonnen wird. Damit legt Perelman als „moderner Denker“ mit seiner 
„Methodisierung“ der Zustimmungsgewinnung eine „Kontingenzbewäl-
tigung“ vor, durch die eine „vernünftige“ Verständigung zu erzielen ist 
(Kopperschmidt 2006: 19, Hervorhebungen im Original).  

6.5 Zustimmungsgewinnung 

Der Begriff Zustimmungsgewinnung gehört neben Rationalität und Ver-
nünftigkeit zur zentralen Begrifflichkeit vom Perelmans Argumentations-
theorie. Dabei handelt es sich um ein Verfahren der Geltungskonstitution, 
das bei Perelman und Olbrechts-Tyteca (2004a, 2004b) auf der Basis von 
empirisch gesammelten Argumentationsschemata entwickelt worden ist. 
Ihr bewusst nicht-deduktives methodisches Vorgehen liegt darin begrün-
det, dass Zustimmung sowohl mittels einer Rede angestrebt wird, als auch 
„identisch mit dem Ziel jeglicher Argumentation“ ist, und sie sich deshalb 
in ihrer Abhandlung „mit solchen rednerischen Mitteln [moyens dis-
cursifs] beschäftigen, die dazu dienen, uns die Zustimmung von Men-
schen zu sichern“ (Perelman/Olbrechts-Tyteca 2004a: 8–13, Hervorhe-
bungen im Original). Grundlegend ist des Weiteren die „konstitutive 
Rolle von Zustimmung für das Selbstverständnis der Rhetorik, deren ein-
ziges Kapital ja in der solche Zustimmung abnötigenden Kraft überzeu-
gender Rede liegt“. Dieses „argumentative Geltungsprinzip“ kann mit 
Kopperschmidt auch als „rhetorisches Geltungsprinzip“ aufgefasst wer-
den (Kopperschmidt 2006: 237, Hervorhebung im Original). Um im 
Sinne einer Zustimmung erfolgreiche Argumentationsmuster beschreiben 
zu können, richtet sich ihre Untersuchung folglich auf „solch[e] diskur-
siv[e] Verfahren, die eine Zustimmungsbereitschaft von Menschen zu 
ihnen vorgelegten Thesen zu wecken oder zu steigern vermögen“ (Perel-
man/Olbrechts-Tyteca 2004a: 5, Hervorhebung im Original). Untersu-
chungsgegenstand der Abhandlung sind aus diesem Grunde zunächst 
konkrete Argumentationsstrukturen einer „wirkungsvollen Rede“, die die 
Zustimmung einer Zuhörerschaft erlangt. So soll ihre Strukturanalyse die 
Funktionsweise von Argumenten aufzeigen, „wodurch und wie sich der 
Gebrauch von bestimmten wohl definierten Figuren aus den Erfordernis-
sen der Argumentation erklären lässt“ (Perelman/Olbrechts-Tyteca 
2004a: 237, Hervorhebung im Original). Perelman und Olbrechts-Tyteca 
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gehen in ihrer Untersuchung folglich nicht von einer möglichen, vorher 
entwickelten Struktur einer Logik von Werturteilen aus, vielmehr analy-
sieren sie, wie Autoren unterschiedlicher Schulen tatsächlich über Wert-
urteile streiten (van Eemeren 2014: 262). In jenem Zusammenhang er-
scheint es nur folgerichtig, dass Perelman in seiner Abhandlung eine 
„systematische Rekonstruktion dieses Geltungsprinzips“ vorlegt, das „in 
den vielfältigen Mustern möglicher Geltungszusammenhänge wirksam 
wird“ (Kopperschmidt 2006: 237). Diese Argumentationsmuster  

[dokumentieren] die Fülle heuristisch wie analytisch hilfreicher Muster, mit 
denen Geltungsbeziehungen zwischen Aussagen methodisch aufgefunden und 
systematisch im Interesse von Problemlösungen genutzt werden können. Da-
bei erklärt sich das Interesse am Aufdecken solcher Geltungsbeziehungen aus 
der […] allgemeinen Bedingung der möglichen Überzeugungskraft von Argu-
menten: Sie müssen immer schon erfolgreich an Unstrittiges anschließen kön-
nen, um Strittiges überzeugend einlösen zu können. Argumentationsschemata‘ 
sind so gesehen allgemeine Muster argumentativer Aussageverbindungen, die 
sich argumentationspraktisch bewährt haben und deshalb zu festen und ent-
sprechend tradierbaren Formen möglichen Argumentierens geronnen sind. 
(Kopperschmidt 2006: 20) 

Vor diesem Hintergrund ist ihre Neue Rhetorik insofern eher als eine de-
skriptive als normative Argumentationstheorie zu charakterisieren, da sie 
verschiedene Argumentationsarten beschreibt, die erfolgreich in der Pra-
xis sein können (van Eemeren 2014: 262). Ungeachtet dieser konkreten 
Ausgangsbasis arbeiten sie an einer Theorie, die den Rahmen für alles 
nicht-formale Denken bildet (van Eemeren 2014: 262; vgl. Perelman 
1979b: 16.). Denn ihr Interesse ist auf eine „philosophisch bzw. geltungs-
theoretisch ambitionierte Argumentationstheorie“ gerichtet, sodass über 
die Analyse situationsabhängiger Argumentationsmuster hinausgehend 
die Frage der Gültigkeit einer argumentativ erzielten Zustimmungsbereit-
schaft in den Vordergrund rückt (Kopperschmidt 2006: 31–32). 

Das verworfene Konzept strikt logischer Beweise erlaubt allerdings 
diese Zustimmungsbereitschaft nur in den Graden ihrer Intensität, nicht 
aber unter der Kategorie von Evidenz zu erfassen. Für Perelman ist des-
halb „also von Neuem die Geltung des Evidenzbegriffs als Vernunftmerk-
mal [zu] diskutieren, wenn man eine Argumentationstheorie aufstellen 
möchte, die zur Steuerung unseres Handelns und zur Beeinflussung der 
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Handlungen anderer den Gebrauch der Vernunft zulässt“ (Perelman/Olb-
rechts-Tyteca 2004a: 4–5, Hervorhebungen im Original). Perelman geht 
es um eine Theorie der praktischen Vernünftigkeit, also ausdrücklich da-
rum, „eine Argumentationstheorie [zu] entwickeln, die philosophischem 
Anspruch genügt“ (Perelman/Olbrechts-Tyteca 2004a: 6).124 Denn der 
„praktische Gebrauch der Vernunft“ ist nur zu verstehen, wenn er in eine 
„allgemeine Theorie der Argumentation integriert wird“ (Perelman 1967: 
136, Hervorhebung im Original). Diesem Anspruch einer „philosophi-
sche[n] Tragweite“ ist dadurch zu genügen, dass die „technische[n] Be-
griffe der klassischen Rhetorik“ wie Vortrag, Redner und Zuhörerschaft 
„unbedingt“ verallgemeinert werden (158). Bei diesem Streben nach Ver-
allgemeinerung handelt es sich also um eine Universalisierung, die „die 
philosophische Dimension der Rhetorik“ aufdecken soll (Kopperschmidt 
2005: 337). Damit bezieht sich Perelman auf Kants kategorischen Impe-
rativ, an dem die rationale Argumentation des PhilosophInnen sich aus-
zurichten hat: Ihre Gedanken „müssen gleichzeitig für die Gesamtheit der 
menschlichen Gemeinschaft gültig sein“ (Perelman 1967: 159–160).  

Mit Bezug auf den philosophischen Anspruch einer tragfähigen allge-
meinen Argumentationstheorie scheint es konsequent, bei weiteren Aus-
führungen dieser Dissertation das Augenmerk auf den geltungstheoreti-
schen Aspekt zu legen. Dies ist auch im Rekurs darauf zu begründen, dass 
Perelmans und Olbrechts-Tytecas Interesse an der in der Philosophie „in 
Vergessenheit geraten[e]“ Rhetorik nämlich nicht dekorativen katalogi-
sierbaren Redefiguren (Perelman/Olbrechts-Tyteca 2004a: 7), sondern 
vielmehr der „Rhetorik in ihrer aristotelischen Theorieform“ gilt, um 
dadurch „eine Reflexionsebene praktisch-normativer Fragen zu entwi-
ckeln, die dem universalistischen Anspruchsniveau der Kantischen Prak-
tischen Philosophie gerecht [wird]“ (Kopperschmidt 2005: 328–329). 

Somit ist der schon oben im Kontext der Situiertheit von Argumenta-
tion thematisierte Publikumsbezug für die Neue Rhetorik von konstituti-
ver Bedeutung, da sich eine Rede oder Text immer an einen Adressaten 
oder eine Hörerschaft richtet und „sich jegliche Argumentation in Abhän-
gigkeit von einer Hörerschaft entwickelt“ (Perelman/Olbrechts-Tyteca 

124 Perelman spricht von seiner Theorie als einer „Theorie der praktischen Ver-
nunft“ (im Englischen „The New Rhetoric: A Theory of Practical Reasoning“) 
(Perelman 1979b: 1). 
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2004a: 7, Hervorhebung im Original).125 Angemerkt sei hier, dass der 
konstitutiven Bedeutung des Hörers nicht erst in der Neuen Rhetorik eine 
zentrale Rolle zukommt, sondern sie wird schon in Müllers „Betrachtun-
gen über die Beredsamkeit“ (1812) in seinen Wiener Vorlesungen be-
nannt (Müller 1983: 5). Mit Müller ist das „Hören […] die Schule des 
Redners“ (43), woraus folgt, dass es also Redner nur dann geben kann, 
wenn sie auch Hörer haben. Denn „[f]ür sich allein […] ist niemand ein 
Redner“ (22). Über diese klassische Auffassung hinausgehend ist es 
Perelmans Leistung, in seiner Theorie aus dem konstitutiven Publikums-
bezug „die Idee des ‚universalen Publikums‘ [zu entwickeln]“, das er 
„zum Geltungskriterium normativ umfunktioniert“ (Kopperschmidt 
2006: 231, Hervorhebung im Original).126 Kopperschmidt bezeichnet 
diese Operationalisierung des universalen Auditoriums als den „eigentli-
chen Geniestreich“, den Perelman mit „seiner Neuen Rhetorik“ geleistet 
hat (Kopperschmidt 2006: 43, Hervorhebung im Original). 

Im Kontext dieser Dissertation wird nun das in der Neuen Rhetorik 
entwickelte Verfahren, Geltung durch Zustimmungsgewinnung zu errei-
chen, als eine Möglichkeit aufgefasst, Rationalität bzw. Vernünftigkeit im 
Recht zu konstituieren. Diese Konzeptionalisierung rhetorisierter Ratio-
nalität bzw. Vernünftigkeit oder „rhetorische[r] Rationalität“ – wird mit-
tels der geltungstheoretischen Operationalisierung des Konzepts des uni-
versalen Auditoriums geschaffen (Ptassek 1993: 11). Somit wird im 
Folgenden dargelegt, wie Vernünftigkeit bei Perelman prozessual kon-
zeptionalisiert wird. 

125 Perelman und Olbrechts-Tyteca schließen die dialogische und monologische 
Redesituation nicht aus, da sie den Anspruch haben, eine allgemeine Argu-
mentationstheorie zu entwerfen. Somit gehören „die Diskussion mit einem ein-
zigen Unterredner und sogar die Beratung mit sich selbst (…) zu einer allge-
meinen Argumentationstheorie“ (Perelman/Olbrechts-Tyteca 2004a: 9). Diese 
Auffassung entspricht dem ethnomusikologischen Performanzbegriff, bei dem 
ebenfalls Aufführende und Publikum identisch sein können. Durch die Auf-
führung von Musik bzw. das Vortragen einer Rede bzw. eines Textes werden 
Musik und Texte erst existent und damit rezipierbar, auch wenn man sie nur 
für sich selbst aufführt. Siehe dazu oben Unterkapitel 4.3. 

126 In dieser Dissertation werden die Adjektive universal und universell als Attri-
but von Auditorium, Publikum oder Hörerschaft synonym verwendet. 
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Die folgenden Ausführungen zur publikumsabhängigen Zustimmungs-
geltung werden anhand ihrer bedeutungskonstituierenden Begriffe struk-
turiert. Ausgehend vom konkreten Publikum soll diese Umfunktionalisie-
rung des universalen Publikums zu einem Geltungskriterium dargestellt 
werden. Damit wird entsprechend der Fragestellung der Arbeit der Uni-
versalisierungsprozess in den Vordergrund gestellt: Bei diesem Prozess, 
in dem argumentativ die Zustimmung eines universalen Auditoriums ge-
wonnen werden soll, handelt es sich um ein rationales Verfahren der Gel-
tungskonstitution im Recht. Überleitend zur Darlegung der durch das uni-
versale Auditorium initiierten Universalisierungsprozesse, wird dieses 
erkenntnistheoretische Verfahren aus performativer Perspektive beschrie-
ben, um damit schon im Hinblick auf das später folgende Diskussionska-
pitel das rechtstheoretische Konzept an den Kulturansatz und weiterge-
hend an die fachkommunikative Fragestellung rückzubinden. 

Aus performativem Blickwinkel lässt sich das Konzept des universalen 
Publikums auch als ein aus vier Phasen bestehender performativer Pro-
zess zwischen RednerInnen bzw. PerformerInnen und ZuhörerInnen auf-
fassen. Am Anfang stehen die von der jeweiligen Redesituation bedingten 
Phasen der Anpassung und Überzeugung, die der/dem PerformerIn bzw. 
RednerIn zuzuordnen sind. In diesen beiden Phasen geht es darum, durch 
überzeugende Argumente die Zustimmung des Publikums zu gewinnen. 
Für die Zustimmungsgewinnung muss die/der RednerIn ihre/seine Argu-
mentation auf das Publikum abstimmen, sodass hier ein reziprokes Ver-
hältnis zwischen RednerIn und Publikum entsteht. In der Reaktion auf die 
Argumentation folgt im positiven Fall die Zustimmung als eine Aktivität 
aufseiten der Zuhörenden, wodurch die vorgetragenen Argumente auf-
grund der durch Überzeugung erreichten Zustimmung eine geltungstheo-
retische Dimension erhalten. Handelt es sich bei der Zustimmung um die 
eines universalen Auditoriums, wird die Argumentation für vernünftig er-
klärt und somit Geltung konstituiert, die die ersten drei Phasen transzen-
diert. Diese Phasen bilden zusammen ein Verfahren, das aus den Elemen-
ten Zustimmungsgewinnung, Zustimmung und Geltung entsteht – d. h. 
Geltung wird in der Performanz konstituiert.  

Kapitel 6 
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6.5.1 Das Verfahren der Zustimmungsgewinnung 

Der Prozess der Zustimmungsgewinnung impliziert grundsätzlich Situa-
tionen, in denen Kommunikation stattfindet, da Texte und Reden ihre Be-
deutung erst durch performatives Handeln und Rezeption erhalten sowie 
ihre Wirkung entfalten können (vgl. z. B. Perelman/Olbrechts-Tyteca 
2004a: 22; Perelman 1980a: 18). Somit stehen Texte nicht nur in einem 
kommunikativen, sondern auch anthropologischen Kontext: Menschen 
gehören als ProduzentInnen sowie RezipientInnen von Texten stets in ei-
nen bestimmten realen Kontext. Hervorzuheben ist in diesem Untersu-
chungszusammenhang, dass durch diese Art der konkreten Situierung von 
Rede bzw. RednerIn auf der einen und Publikum auf der anderen Seite 
das Verfahren der Zustimmungsgewinnung ebenfalls in Lebenswirklich-
keiten verortet wird. Übertragen auf den Rechtsbereich geht es im Recht 
entsprechend immer zunächst darum, Lebenswirklichkeiten in Texten zu 
verrechtlichen, indem sie in rechtliche Konzepte gefasst werden und sie 
dadurch auf einer abstrakteren Ebene allgemein handhabbar zu machen.  

Auf diese Grundkonstellation bezieht sich Perelman in seiner Defini-
tion der Zuhörerschaft, die sich aus vielzähligen Hörerschaften zusam-
mensetzt. Diese Vielzahl von Hörerschaften veranschaulicht Perelman 
am Beispiel der Parlamentsrede, deren ZuhörerInnen keine homogene, 
sondern eine in sozialer, religiöser oder ideologisch-politischer Hinsicht 
heterogene Gruppe bilden (Perelman/Olbrechts-Tyteca 2004a: 28–30).127 
Mögliche Publika sind durchaus in internationalen Kontexten zu lokali-
sieren, da sich eine Rede vor dem Parlament nicht nur an das direkt ange-
sprochene Publikum, sondern ebenso Publika außerhalb des Parlaments 
wendet. In Analogie zu dieser Beispielsituation sind die potenziellen Hö-
rerschaften von Rechtstexten, wie beispielsweise RezipientInnen von Ge-
richtsentscheidungen oder NormtextadressatInnen, ebenfalls weder räum-
lich noch zeitlich in ihrer Vielzahl und Verschiedenartigkeit abschließend 
zu fassen. Deshalb wird das Auditorium von Perelman definiert als „die 
Gesamtheit derer, auf die der Redner durch seine Argumentation einwir-
ken will“. Dabei kann es sich um eine/n einzelne/n RednerIn, aber auch 

                                                           
127 Dieses Beispiel ist in seinem historischen Kontext zu sehen. Denn aufgrund 

der Digitalisierung müsste aufgrund technologischer Möglichkeiten die Be-
grenzung der parlamentarischen Zuhörerschaft auf die anwesenden Politike-
rInnen aufgehoben werden. 
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die „gesamte Menschheit“ handeln. Die „kompetenten“ und „vernünfti-
gen Mitglieder“ dieser Gesamtheit bilden „die universale Öffentlichkeit“ 
einschließlich der dazwischen liegenden unendlichen(n) Vielfalt partiku-
larer Zuhörerschaften“ (Perelman 1980a: 22–23, Hervorhebung im Origi-
nal).  

Für den Rechtsbereich sei hier insofern differenzierend angemerkt, 
dass Expertise und Vernünftigkeit auch bei partikularen Gemeinschaften 
vorliegen, da juristisches Arbeiten wesentlich von dem Austausch zwi-
schen RechtsexpertInnen geprägt ist. Dies zeigt sich deutlich in der Art, 
wie richterliche Entscheidungen in einem Netz intertextueller Verbunden-
heit mit schon bestehender Rechtsprechung stehen, wenn auf ältere Ent-
scheidungstexte Bezug genommen wird. Auf Perelmans Publikumsdefi-
nition übertragen ist folglich schon bei einem partikularen Publikum wie 
beispielsweise einer/einem RichterIn, die/der sich mit vorliegender 
Rechtsprechung bzw. Judikaturen auseinandersetzt, ebenso von einem 
kompetenten Publikum auszugehen. Als in gleicher Weise kompetent 
sind dementsprechend auch diejenigen RechtsexpertInnen zu bezeichnen, 
die an früheren Entscheidungen beteiligt waren und selbst wiederum auf 
existierende Urteile rekurriert oder abgestellt haben. Dieser Frage nach 
der Kompetenz bzw. Vernünftigkeit der Mitglieder partikularer Publika 
wird hier nicht weiter nachgegangen. Denn zentraler ist im Kontext dieser 
Dissertation das Wirkprinzip des universalen Publikums, aufgrund dessen 
in Lebenswirklichkeiten bestehende Publika entgrenzt und somit Argu-
mentationen Universalisierungsprozessen ausgesetzt werden können. 
Diese Prozesse sind konstitutiv für Rationalität und Vernünftigkeit und 
damit auch für Geltungskonstitution im Recht. 

Das Publikum stellt demzufolge den Ausgangspunkt für die Zustim-
mungsgewinnung dar und weist sowohl einen performativen als auch in-
strumentell-prozessualen Charakter auf, da es einmal konkret den Ort sowie 
die argumentierenden AkteurInnen umfasst, die in Lebenswirklichkeiten 
existieren. Zum anderen wird das Auditorium bei Perelman zu einem ge-
danklichen Konstrukt umfunktionalisiert, das für den Prozess rationaler 
Zustimmungsgewinnung operationalisiert wird. Um diese geltungstheo-
retische Operationalisierung des Auditoriums nachvollziehen zu können, 
wird nachfolgend seine rhetorische Funktionsweise dargestellt. So wer-
den die in diesem Zusammenhang zentralen Begriffe Anpassung, Über-
zeugung, Zustimmung und Geltung in ihren interdependenten rhetori-
schen Beziehungen zueinander betrachtet. Um ein Publikum überzeugen 
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zu können, muss sich die Argumentation an das jeweilige Publikum an-
passen. Die erzielte Überzeugung führt zur Zustimmung des Publikums, 
die wiederum Geltung konstituiert. In Kurzform lässt sich die Wirkweise 
in einem Dreischritt darstellen, in dem die Begriffe in einem logischen 
Verhältnis von Voraussetzung und Folge zueinander stehen. Zu betonen 
ist in diesem Zusammenhang jedoch, dass die Folge nicht zwingend not-
wendig eintritt, sondern im Sinne eines verfolgten Zwecks oder Ziels zu 
verstehen ist, der im darauffolgenden Schritt zur Voraussetzung wird. 
Dadurch werden die einzelnen Schritte ineinander verzahnt und fügen 
sich zu einem Prozess zusammen: Anpassung – Überzeugung, Überzeu-
gung – Zustimmung, Zustimmung – Geltung (Kopperschmidt 2006: 241).  

6.5.2 Vorbedingung der Anpassung 

Die/der RednerIn richtet sich mit ihrer/seiner Rede an eine Hörerschaft 
und versucht durch die Überzeugungskraft ihrer/seiner Argumentation 
ihre Zustimmung und damit also Zustimmungsgeltung zu erreichen. Der 
Erfolg ihrer/seiner Rede hängt davon ab, ob sie/er sich an sein „mehr oder 
weniger systematisch“ konstruiertes Publikum (Perelman/Olbrechts-
Tyteca 2004a: 25) anpassen und es überreden oder überzeugen kann 
(Perelman 1979a: 141). Es ist dabei nicht entscheidend, „was der Redende 
selbst für wahr oder schlüssig hält, sondern was die Ansicht derer ist, an 
die er seine Rede richtet“ (Perelman/Olbrechts-Tyteca 2004a: 31). Vo-
raussetzung für eine Anpassung an das Publikum ist bei Perelman der „in-
tellektuelle Kontakt“ zu seinen HörerInnen, der „eine unverzichtbare Be-
dingung für die Inszenierung jeglicher Argumentation“ ist (19–21). Als 
Synonym für „intellektuellen Kontakt“ verwendet Perelman auch „psy-
chischen Kontakt“ oder „geistigen Kontakt“ (Perelman 1979a: 142–143).  

Dieser Kontakt zum Publikum ist als ein Ausdruck der „Wertschätzung 
seiner Hörerschaft“, als ein Interesse am intellektuellen Kontakt mit dem 
Gesprächspartner zu verstehen. Denn für eine erfolgreiche Argumenta-
tion ist „die Zustimmung seines Gesprächspartners, dessen Einverständ-
nis und das geistige Ringen mit ihm als sinn- und wertvoll zu erachten“ 
(Perelman 1979a: 21–22). Für eine erfolgreiche argumentative Auseinan-
dersetzung reicht ein einseitiges Interesse am intellektuellen Kontakt 
nicht aus, sondern muss die/der HörerIn zudem zur Aufnahme des Vor-
getragenen bereit sein (142). Abstrakt formuliert handelt es sich mit 
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Nicolas bei diesem „contact of minds“ um eine zuvor bestehende und ge-
genseitige Vorstellung darüber, dass eine Übereinkunft mit imaginierten 
Anderen möglich ist, eine Übereinkunft folglich, die auf einer kognitiven 
und intellektuellen Struktur beruht, von der beide Parteien wissen, dass 
sie sie teilen (Nicolas 2011: 48). 

Somit setzt ein erfolgreiches Bemühen um eine redevermittelte und ar-
gumentativ erreichte Zustimmung voraus, dass „eine wirkungsvolle intel-
lektuelle Gemeinschaft“ gebildet wird (Perelman/Olbrechts-Tyteca 
2004a: 18). Für diese auf Wechselseitigkeit beruhende Interaktion ist als 
Mindestvoraussetzung eine gemeinsame Sprache notwendig, es bedarf 
also „eines Verfahrens, das Kommunikation ermöglicht“. Damit aber eine 
Argumentation stattfinden kann, ist auch ihr Ablauf durch „allgemeine 
Regeln“ zu bestimmen, die „ein Vorverständnis [bilden], das aus den Nor-
men des Zusammenlebens selbst erwächst“ (Perelman/ Olbrechts-Tyteca 
2004a: 19). So hat dieser „geistige Kontakt“ sowohl eine sozial-morali-
sche Bedeutung, insoweit er andere als gleichberechtigt betrachtet (21), 
als auch eine argumentationsstrategische und kommunikationsgestal-
tende Funktion, da er zum einen eine Voraussetzung gelingender Argu-
mentation darstellt (Perelman 1980a: 18) und zum anderen ihren „gesam-
ten Verlauf“ prägt (Perelman/Olbrechts-Tyteca 2004a: 24). 

Die Entstehung geistiger Kontakte wird durch die gleiche soziale Zu-
gehörigkeit von RednerIn und Publikum erleichtert sowie durch ihre In-
stitutionalisierung als z. B. Recht auf freie Meinungsäußerung oder justi-
zielles Grundrecht der/des Angeklagten auf das letzte Wort in einem 
Strafprozess. Um die Bedeutung „soziale[r] und politische[r] Institutio-
nen“ im Hinblick auf die Entstehung, Förderung oder Unterbindung eines 
solchen „gedanklichen Austausch[s]“ zu erfassen, reicht der Verweis auf 
„das für totalitäre Staaten charakteristische Monopol der Kommunikati-
onsmittel“. Die Institutionalisierung dieser Kontakte auf gesellschaftli-
cher Ebene in der Form von Rechten kann demnach als eine Vorausset-
zung für eine Argumentation aufgefasst werden, die zum einen die 
Teilnahme an einer Argumentation ermöglichen. Zum anderen besteht 
aber auch die Möglichkeit, die Beteiligung an Argumentationen zu ver-
hindern, indem beispielsweise im politischen Kontext – insbesondere un-
erwünschten – Äußerungen kein Rederecht gewährt wird, d. h. dass als 
Folge dieser institutionell verankerten Weigerung eine Argumentation 
wegen mangelnder Voraussetzungen erst gar nicht stattfinden kann 
(Perelman 1980b: 20). An der Bedeutung des intellektuellen Kontakts als 
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Vorbedingung von Argumentation spiegelt sich die erkenntnistheoreti-
sche Verortung von Perelmans Neuer Rhetorik wider. Während formal-
logische Beweise in einem System entwickelt werden, das von seinem 
Kontext losgelöst werden kann, findet rhetorisches Denken hingegen 
nicht im Bereich der Theorie statt, sondern ist grundsätzlich in psycholo-
gischen und gesellschaftlichen Kontexten situiert (Perelman 1971: 119).  

6.5.3 Anpassung an das Publikum  

Der für die Rhetorik konstitutive Publikumsbezug erhält in der Anpas-
sung an das Publikum seine „performative Aktualisierung“ (Kopper-
schmidt 2006: 240). „[U]m sich mit einem Adressaten über etwas in der 
Welt zu verständigen“, ist man schon allein wegen der Sprachvermittelt-
heit einer Rede „[genötigt]“, „eine performative Einstellung einzuneh-
men“ (Habermas 1997: 18). Auf den für diese Dissertation relevanten Ar-
gumentationskontext bezogen richtet sich vorliegend das Interesse auf die 
Argumentierenden, die sich auf ihr Gegenüber einstellen, indem sie sich 
einmal mit den Verständigungsvoraussetzungen ihres jeweiligen Publi-
kums auseinandersetzen und zum anderen mit ihm auch tatsächlich kom-
munizieren, also ihre Rede aufführen (Perelman 1979a: 143). Damit ent-
steht in der performativen Aktualisierung des Publikumsbezugs eine 
Aufführungssituation, die kulturell exploriert werden kann und somit zum 
Aufbau von kulturellem Wissen beiträgt bzw. weitergehend ein kulturge-
rechtes Verstehen fremdkultureller Rechtstexte ermöglicht.  

Neben der sprachlichen Performanz geht es im Hinblick auf eine we-
sentliche Fragestellung dieser Dissertation – für einen performanzbezo-
genen Ansatz eines kulturgerechten Verstehens rechtstheoretische An-
knüpfungspunkte aufzuzeigen – vor allem um die konkrete Aufführung 
durch die/den RednerIn, die Knape „rhetorische Performanz“ nennt und 
der er für das „Zeitalter der alten Mündlichkeit“ eine entscheidende Be-
deutung zuschreibt, da „die einnehmende körperliche Präsenz in Stimme 
und Gestus“ das „wichtigste Element der Beredsamkeit“ sei (Knape 2000: 
173). Auch wenn die Schriftlichkeit Kommunikationssituationen ermög-
licht, in denen die gleichzeitige physische Präsenz von Aufführender/m 
und RezipientIn nicht mehr erforderlich ist, hat die performative Hand-
lung der Textaufführung dennoch von ihrer konstitutiven Bedeutung 
nichts eingebüßt. Dies ist im Sinne des im Kulturmodell zugrunde ge-
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legten Performanzgedankens einmal damit zu begründen, dass auch ver-
schriftlichte Texte ihre Bedeutung erst durch die Rezeption – also durch 
die Aufführung erhalten. Zum anderen stellt die Mündlichkeit einschließ-
lich ihres performativen Charakters trotz der im Recht überwiegenden 
Schriftlichkeit ein wesentliches Merkmal des Rechts dar. Dies verdeut-
licht sich in zentralen Rechtsinstitutionen wie beispielsweise der in Pro-
zessordnungen rechtsstaatlich festgelegten mündlichen Verhandlung, der 
Recht-Sprechung oder vor Gericht der Anspruch der Angeklagten auf das 
letzte Wort.128 Gerichtsverhandlungen und Urteilsverkündungen erschei-
nen hier im Hinblick auf ihren performativen Charakter als selbstredend 
oder besser – ‚selbstperformierend‘ genug.129 

Um aber mit einer aufgeführten Rede erfolgreich zu sein, hat sich mit 
Perelman die Argumentation der Zuhörerschaft anzupassen: „Will man ein 
Auditorium überzeugen, so muss man es zunächst kennen, das heißt man 
muss die Voraussetzungen des Auditoriums kennen und daran anschließen“ 
(Perelman 1979a: 143). Daraus ergibt sich, dass sowohl Argumentationen als 
auch Zustimmung publikumsabhängig sind. Die Anpassung ist die Voraus-
setzung dafür, dass Argumente überhaupt ihre „Überzeugungskraft“ im Me-
dium der Rede „entfalten“ können (Kopperschmidt 2006: 240). Wirksam 
können Argumente dadurch werden, dass sie sowohl die Voraussetzungen 
der Zuhörer berücksichtigen, als auch an ihnen anknüpfen. Diese Haltung 
des sich Hineindenkens in das Gegenüber kann kulturwissenschaftlich als 
emischer Zugang zum Publikum bezeichnet werden, der die subjektive 
Außenperspektive des Redners verlässt und stattdessen, eine Innenper-
spektive einnehmend, aus dem Publikum heraus sowohl seine Argumen-
tation entwickelt als auch vor allem publikumsspezifische Anknüpfungs-
punkte für seine Argumente ermittelt.130 Die an das Publikum angepasste 

128 Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist in der deutschen Verfassung in Art. 
103 Abs. 1 Grundgesetz festgelegt.  

129 Die Bedeutung der Performativität in der Rechtspraxis lässt sich am Beispiel 
der Gerichtsverhandlung veranschaulichen. Aus transkultureller bzw. rechts-
vergleichender Perspektive stoßen z. B. bei finnischen Jurastudierenden und 
durchaus auch bei ausgebildeten JuristInnen sowohl die roten Roben deutscher 
Verfassungsrichter bzw. die schwarzen Roben der Richter aller anderen Ge-
richte als auch die Auftritte von ebenfalls Roben tragenden Rechts- und Staats-
anwälten gerade aufgrund ihrer Performanz auf Befremden oder bisweilen Ab-
lehnung. 

130 Zum Begriffspaar emisch – etisch siehe Unterkapitel 4.8. 
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und anknüpfende Argumentation ist somit in einem transrhetorischen 
Raum zu verorten, in dem gleichzeitig unterschiedliche Perspektiven ge-
genwärtig sind: Die Argumentation wird von der/m RednerIn vor dem 
Publikum aufgeführt, ist an das Publikum gerichtet und spricht zugleich 
„aus ihm“ heraus. Anpassung ist des Weiteren als Kennzeichen einer „Re-
dehaltung“ zu verstehen, die das Verhältnis zwischen RednerIn und Zu-
hörerIn mit rhetorischen Begriffen beschreibt (Kopperschmidt 2006: 240, 
Hervorhebung im Original).  

Anpassung als solche wird jedoch mit eher moralisch zu verachtenden 
Verhaltensweisen in Verbindung gebracht, die z. B. als opportunistisch 
oder populistisch bezeichnet werden könnten. Im rhetorischen Kontext 
geht es aber nicht um eine Anpassung im Sinne einer negativ konnotierten 
Einschmeichelung, sondern um den „Umweg über die Beeinflussung ih-
rer Selbstbeeinflussung“, den die Rhetorik in ihrer gewalt- und zwangs-
freien Art der Zustimmungsgewinnung gehen muss. Denn im diskursiven 
Prozess kann Zustimmung nur mittelbar erreicht werden, da die Argu-
mentierende nicht mit der Macht direkter autoritärer Interessendurchset-
zung ausgestattet ist (Kopperschmidt 2006: 239).131  

Der jeder Argumentation immanente Gewaltverzicht bei der Zustim-
mungsgewinnung hat, auf den intellektuellen Kontakt rekurrierend, seine 
zwischen den GesprächspartnerInnen interaktiv zu konstituierende Vo-
raussetzung darin, „dass eine geistige Gemeinschaft gestiftet wird, die 
während ihres Zusammenhalts Gewaltanwendung ausschließt.“ Statt auf 
die/den ZuhörerIn direkten Zwang auszuüben, „appelliert“ die/der Red-
nerIn an die „Urteilsfreiheit“ ihrer/seiner ZuhörerInnen, die aufgrund 
„vernünftige[r] Überredung“ ihre Entscheidungen zwanglos treffen kön-
nen. Der gewaltlose Charakter der Argumentation korreliert wiederum 
mit einer friedfertigen Einstellung der Redenden, die sich auf die/den Ge-

131 Vgl. zur Zwangsfreiheit der Rhetorik auch Blumenberg: „Rhetorik impliziert 
den Verzicht auf Zwang“ insofern, als zum Erreichen von Übereinstimmung 
(Konsens) „physische durch verbale Leistung [ersetzt wird]“ (Blumenberg 
1981: 113–114). 
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sprächspartnerIn einstellt und bereit ist, ihre eigenen Positionen aufzuge-
ben (Perelman/Olbrechts-Tyteca 2004a: 76).132 Die Möglichkeit zwang-
loser bzw. gewaltfreier Beteiligung der GesprächspartnerInnen an der Ar-
gumentation und die dadurch implizierte Freiheit zur Entscheidung sind 
mit autoritären Gesellschaftssystemen nicht vereinbar, da das Ergebnis 
der geführten Argumentation rhetorisch bedingt strukturell offen ist. 
Denn vorgegebene Argumentationsergebnisse – also evidente bzw. auto-
ritär gesetzte Wahrheiten – sind mit dem Konzept argumentativ erzielter 
Zustimmungsgewinnung inkompatibel (vgl. Kopperschmidt 2006: 239).  

Eine Argumentation setzt hingegen nicht auf ihre gewaltsame autori-
täre Durchsetzung von außen, vielmehr hat sie das Ziel durch überzeu-
gende Argumente mittelbar auf die HörerInnen dahingehend einzuwir-
ken, dass sie „in Form ihrer Selbstbeeinflussung“ auf sich selbst 
einwirken. Die auf diese Weise erzielte Zustimmung der HörerInnen ent-
steht somit „aus der Logik intrinsischer Zustimmungsnötigung“ (Kopper-
schmidt 2006: 239, Hervorhebung im Original). Diese sich auf Umwegen 
entfaltende Wirkungsweise der Rhetorik spiegelt sich auf sprachlicher 
Ebene in Perelmans Formulierungen wider, wenn er davon spricht, die 
Zustimmungsbereitschaft bei seinen HörerInnen zu „wecken“, „steigern“ 
oder zu „sichern“ (Perelman/Olbrechts-Tyteca 2004a: 5, 10, Hervorhe-
bung im Original).133 

Diese von Kopperschmidt als indirekt charakterisierte Wirkungsweise 
von Argumenten kann aus anthropologischer Sicht auch als ein struktu-
relles Merkmal der Rhetorik aufgefasst werden. Aufgrund seiner „Instink-
tarmut“ ist es mit Blumenberg dem Menschen nur möglich (Blumenberg 
1981: 115), sich mittelbar mit der Wirklichkeit auseinanderzusetzen. Sein 
indirekter „Wirklichkeitsbezug“ ist auf die Rhetorik angewiesen, um den 
„fundamentalen Mangel einer ordentlichen Ausstattung zur Selbsterhal-
tung“ auszugleichen. Dabei hat Rhetorik also eine kompensatorische 

132 Dieser Aspekt des Gewaltverzichts von Rhetorik spiegelt m. E. Perelmans Er-
fahrungen wider, die er unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft ge-
macht hat. 

133 Für Perelman „[besteht]“ das Ziel der Argumentation nicht darin, die Folgen 
aus bestimmten Prämissen abzuleiten, sondern die Übereinstimmung eines 
Publikums mit den Thesen, die man seiner Zustimmung unterbreitet hervorzu-
rufen oder zu verstärken“ (Perelman 1980a: 18). 

Kapitel 6 
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Funktion, indem sie es zum einen ermöglicht, erkenntnistheoretisch mit 
dem „Mangel an Wahrheit fertig [zu] werden“ (104–105).134 Zum ande-
ren ist „eine physische Reaktion“ nicht notwendig, da sie in ihrer rhetori-
schen Transformation „physische durch verbale Leistungen [ersetzt]“ 
(113–114). Sprache dient somit nicht „zur Mitteilung von Kenntnissen 
oder Wahrheiten, sondern primär der Herstellung der Verständigung, Zu-
stimmung oder Duldung“, die dem Erhalt sozialer Gemeinschaften dienen 
(Blumenberg 1981:108). 

Mit der positiven Einwirkung auf die Zustimmungsbereitschaft ver-
folgt die/der RednerIn das Ziel, am Ende die Zustimmung des Publikums 
zu gewinnen. Performativ betrachtet hat dieser Prozess der Zustimmungs-
gewinnung zwei Komponenten: Zunächst wird vonseiten der/des Redne-
rIn aufgrund ihrer/seiner Anpassungsfähigkeit an die Zuhörer eine perfor-
mativ-rhetorische Argumentationssituation geschaffen, in der die 
vorgebrachten Argumente wirksam werden können. Ihre Wirksamkeit er-
halten Argumente aber erst dadurch, dass sie das Publikum überzeugen 
können, also ihre „Überzeugungskraft“ in einer plausiblen Argumentation 
entfalten können. Vermögen die Argumente zu überzeugen, erfolgt in ei-
nem nächsten Schritt die Zustimmung des Publikums, dem somit eine 
wichtige Funktion im Prozess der Zustimmungsgewinnung zukommt 
(Kopperschmidt 2006: 240). Denn die „rhetorisch-performative Kompe-
tenz“ allein, also die Kompetenz der Anpassung und Anknüpfung an das 
Publikum, reicht für die Zustimmung nicht aus.135 Erst im Rücklauf – also 
in der Reaktion der Zuhörerschaft auf die Argumentation – wird in der 
vom Publikum erteilten Zustimmung die erfolgreich wirksam gewordene 
Überzeugungskraft der Argumentation greifbar (Kopperschmidt 2006: 
240). Kopperschmidt beschreibt diesen Vorgang, in dem „[d]er Dialog-

                                                           
134 Vgl. zur Rhetorik als Möglichkeit der Mängelkompensation Bornscheuer 

(2000, besonders 99–102). 
135 Der Begriff „rhetorisch-performative Kompetenz“ wird hier von Knape für 

„Aufführungskompetenz“ übernommen. Sie bezeichnet das „rednerisch kör-
perliche Handeln“, das in der klassischen Rhetorik untertheoretisiert war, da 
man es „weitgehend für eine Naturgabe hielt“. (Knape 2000: 173.) In diesem 
Kontext wird die „rhetorisch-performative Kompetenz“ nicht nur als physische 
Fähigkeit (Stimme, Verhalten) aufgefasst, sondern sie wird als kognitiv-intel-
lektuelle Kompetenz verstanden, sich auf die GesprächspartnerInnen einlassen 
zu können.  
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partner […] unvermeidlich von einer passiven Zuhörerrolle zu einer akti-
ven Teilnahme in dem Gespräch gebracht“ wird (Perelman 1980a: 24), in 
folgender Weise: 

Es ist diese Überzeugungskraft der Rede, die einen Redner bei Strafe seiner 
Erfolglosigkeit zur Anpassung an sein Publikum zwingt, weil es allein die 
Überzeugungskraft seiner Rede ist, die den […] ‚eigentümlich zwanglosen 
Zwang‘ entfalten kann, der einem Publikum seine Zustimmung abzunötigen 
vermag; denn die Überzeugungskraft ist keine der Rede vom Redner bloß vo-
luntativ attestierbare mögliche Eigenschaft, sondern sie wird der Rede vom 
Publikum und nur von ihm zugesprochen. (Kopperschmidt 2006: 240–241, 
Hervorhebung im Original) 

Anpassung und Überzeugung stehen folglich rhetorisch in einem Verhält-
nis gegenseitiger Abhängigkeit, das für die Zustimmungsgewinnung eine 
entscheidende Rolle spielt, wobei „Überzeugung“ das Ergebnis ist, das 
aufgrund erfolgreicher Anpassung beim Publikum entsteht. Das zur Zu-
stimmung bewegende Movens liegt in der Überzeugungskraft, die von 
der/dem RednerIn in ihren/seinen Argumenten angelegt sein muss und 
sich in der Performanz zu entfalten. Diese bewegende Kraft besteht hier 
in der Plausibilität der Argumentation, die ein Publikum überzeugt und 
des Weiteren dazu veranlasst, seine Zustimmung zu den vorgebrachten 
Argumenten zu erteilen. Der Begriff der Überzeugung gehört damit eben-
falls zu einer grundlegenden – und insbesondere im vorliegenden Kontext 
bedeutungstragenden – geltungskonstituierenden Kategorie, die im Fol-
genden dargelegt wird (Kopperschmidt 2006: 248).  

6.5.4 Persuasion: Überredung und Überzeugung 

Im allgemeinen Sprachgebrauch gehören die Ausdrücke Überzeugung 
und Überredung eng zusammen und sind im Deutschen die Überset-
zungsalternativen für den ursprünglich aus dem Lateinischen stammen-
den Begriff der Persuasion (Knape 2000: 177). Diese beiden Begriffe 
werden „als zwei Typen von perlokutionären Wirkungen im Bewusstsein 
des Adressaten“ interpretiert (Damiani 2006: 342), die bei ihm einen 
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„Standpunktwechsel“ erreichen soll (Knape 2000: 179).136 Aus zunächst 
semantischer Perspektive betrachtet heißt überzeugen, dass aufgrund ein-
leuchtender Gründe jemand dazu gebracht wird, „etwas als wahr, richtig, 
notwendig anzuerkennen“. Anders als beim Überzeugen beeinflusst die 
Überredung hingegen in der Art, dass „durch [eindringliches Zu]reden“ 
jemand veranlasst wird, „etwas zu tun, was er ursprünglich nicht 
wollte“.137 Aus dieser alltagssprachlichen Definitionen ergibt sich, dass 
eine argumentativ erzielte Überzeugung, die aufgrund „kognitiv nach-
vollziehbare[r] Gründe“ entsteht, im Gegensatz zur Überredung „für er-
laubte Persuasion“ gehalten werden kann. Eine derartige Auffassung be-
ruht allerdings auf einer „unterstellte[n] moralische[n] Kluft zwischen 
Überreden und Überzeugen“, die „mit dem persuasiven Gefährdungspo-
tential zusammen[hängt]“, das mit der Rhetorik verbunden wird. Die dem 
„persuasiven Mechanismus“ eigenen „manipulativen Komponente[n]“ 
können auf die Adressatin/ den Adressaten einen Zwang ausüben, sodass 
„[j]eder Form von Persuasion eben etwas Agonales an[haftet]“. Diese Un-
terscheidung impliziert eine „kommunikative Redlichkeitsbedingung“, 
die jedoch „kein rhetoriktheoretisches Spezifikum“ darstellt, sondern ge-
nerell zur „kommunikative[n] Glaubwürdigkeit“ beiträgt (Knape 2000: 
177–178).  

Dieser von Knape benannte rhetorisch relevante „Strukturunterschied 
zwischen Überzeugung und Überredung“ lässt sich jedoch in einem gel-
tungstheoretischen Rhetorikkonzept nur schwer aufrechterhalten (Knape 
2000: 178). Denn diese Unterscheidung beruht „auf dem entscheidenden 
Anspruch“, „man könne aus einer Ganzheit, sei es aus einem Verhaltens-
komplex oder aus einem Ensemble von Fähigkeiten bestimmte Fähigkei-
ten, bestimmte Elemente heraustrennen, die dann als vernünftig gelten“. 

                                                           
136 Mit „perlokutionär oder perlokutiv“ werden die Wirkungen einer Sprechhand-

lung bezeichnet; vorliegend geht es um die Wirkungen, die ein Sprecher durch 
ein Überreden bzw. Überzeugens bei einer/m HörerIn zu erzielen versucht (Eh-
lich 1993: 459). Der Begriff der Sprechhandlung hat allgemein in der Sprech-
akttheorie zum einen die Bedeutung „die Zweckcharakteristik sprachlicher 
Handlungen hervorzuheben, zum anderen […] die Handlungsqualität und den 
besonderen Stellenwert dieser Form menschlicher Tätigkeit zu unterstreichen“ 
(Ehlich 1993: 596). 

137 Dudenredaktion (o. J. d), (o. J. e). 
 



204 

Kapitel 6 

Auf Vernunftschlüsse übertragen ermöglicht dieser Anspruch, Syllogis-
men zwar als „völlig überzeugend“, nicht aber als überredend zu bezeich-
nen. Durch diese Differenzierung wird der „Vernunftschluss“ zum einen 
aus seinem Kontext herausgelöst und zum anderen „[unterstellt] dies wie-
derum, dass seine Prämissen ganz und gar unabhängig vom Geiste exis-
tieren, wodurch man sie zu unerschütterlichen, unantastbaren Wahrheiten 
umformt“ (Perelman/Olbrechts-Tyteca 2004a: 36).  

Perelmans Ablehnung dieser Differenzierung in Überzeugung und 
Überredung verdeutlicht er am alltäglichen Beispiel, wenn jemand von 
den „Nachteilen des zu schnellen Essens überzeugt ist“, jedoch damit 
nicht aufhört. Diese Unterscheidung „bedeutet aber, dass man den Ver-
nunftschluss, auf den sich diese Überzeugung gründet, aus seinem ganzen 
Zusammenhang herausreißt“. Denn „möglicherweise“ könnte das Fest-
halten am zu schnellen Essen auf einer anderen, einem Gesundheitsden-
ken widersprechenden Überzeugung beruhen, die beispielsweise im Kon-
text eines effizienten Zeitmanagements entstanden ist. Im Kontext dieser 
anderen Überzeugungsressource bedeutete das schnelle Essen einen nutz-
bringenden Zeitgewinn und würde als vernünftig erscheinen. In der di-
chotomen Überzeugen-Überreden-Denkweise wird aber diese Kontextab-
hängigkeit von Überzeugungen ausgeblendet. Daraus folgert Perelman, 
„dass die Konzeption von Überzeugung, die scheinbar auf einer Differen-
zierung der ins Spiel gebrachten Beweismittel oder Fähigkeiten beruht, 
oft auch durch Ausklammerung bestimmter Gegebenheiten und auf Kos-
ten eines größeren Zusammenhangs begründet ist“ (Perelman/Olbrechts-
Tyteca 2004a: 36–37). Eine derartige auf Evidenz und unveränderlichen 
Wahrheiten basierende Auffassung ist aber mit dem Konzept diskursiv zu 
erzielender vernünftiger Zustimmung nicht vereinbar. 

Im Gegensatz zu einer sozialethisch geprägten Sichtweise steht in 
Perelmans Auffassung von der Persuasion auch nicht das „Bewusstsein“ 
im Vordergrund, das von perlokutionären Sprechhandlungen beeinflusst 
werden kann (Damiani 2006: 342). Da die ethische Frage im Zusammen-
hang mit der Beeinflussung des Publikums über den Rahmen einer Argu-
mentationstheorie hinausgeht (van Eemeren 2014: 264), geht es vielmehr 
in Perelmans Theorie darum, ob Argumente überzeugen und überreden 
können. Die/der RednerIn ist nämlich daran interessiert, die tatsächliche 
Zustimmung zu ihrer/seiner Argumentation zu erhalten, wobei die ethi-
sche Qualität der in der Adressatin/dem Adressaten eventuell stattgefun-
denen Bewusstseinsveränderung keine wesentliche Rolle spielt. Durch 
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den Fokus auf die Performanz der Argumente, die für die Entfaltung ihrer 
Überzeugungskraft den rhetorischen Raum eröffnet, braucht weder „die 
problematische Entsprechung des sprachlich Ausgedrückten zur ‚Innen-
welt‘ des Sprechers […] berücksichtig[t] [zu]“ werden noch das neurhe-
torische Paradigma überschreitend auf der ZuhörerInnenseite redebe-
dingte Veränderungen der Bewusstheiten erforscht zu werden (Damiani 
2006: 342–343). Für die Neue Rhetorik ist also eine moralisch begründete 
Differenzierung in Überredung bzw. Überzeugung nicht relevant, da 
„[d]ie inneren Zustände des Sprechers und seine Wahrheitsansprüche hier 
[…] keine Rolle mehr zur Bestimmung [spielen], ob eine […] Rede über-
zeugend oder bloß überredend ist“. Entscheidend ist nicht, „ob ein Adres-
sat von einer Meinung bloß überredet oder wirklich überzeugt ist, sondern 
vielmehr, ob eine sprachliche Äußerung oder ein Argument überzeugend 
oder überredend ist“ (Damiani 2006: 343). Es geht bei diesem am Erfolg 
orientierten Interesse der Rednerin/des Redners eigentlich darum, ob die 
Argumente die faktische Zustimmung des Publikums erhalten, und somit 
der Geltungsanspruch der Rede eingelöst wird.138  

Die Unterscheidung zwischen Überzeugung und Überredung spiegelt 
neben dem Vorwurf der potenziellen Manipulation der HörerInnen zudem 
die Kritik am „parasitären Charakter des Überredungsinteresses“ wider, 
dass die Rhetorik an Zustimmung also nur „strategisch interessiert“ sei, 
„um privaten Zielen, die sonst gar nicht durchzusetzen wären, zum Erfolg 
zu verhelfen“. Um demnach ein Publikum überzeugen zu können, muss 
in der überredenden Rede ein „Überzeugungsinteresse“ vorgetäuscht wer-
den. Denn das Offenlegen des eigentlichen Anliegens würde den „mögli-
chen Überredungserfolg […] verhindern“. Aufgrund dieses „parasitären 
Charakters“ rückt die Sprechhandlung der Überredung in die Nähe der 

                                                           
138 In der Formulierung „am Erfolg orientiertes Interesse“ der Rednerin/des Red-

ners klingt eine terminologische Nähe zu dem von Habermas geprägten Begriff 
der „erfolgsorientierten Handlung“ an, der dem der „Verständigungsorientie-
rung“ gegenübergestellt wird. Vorliegend bezieht sich das erfolgsorientierte 
Interesse auf den Prozess der rationalen Zustimmungsgewinnung mittels eines 
geltungstheoretisch operationalisierten Publikums als einer Möglichkeit der 
Verständigungsarbeit im Recht. Es geht hier folglich nicht um die Abgrenzung 
sozialer Handlungen bzw. Handlungstypen (Habermas 1984: 460). 
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Lüge (Kopperschmidt 2006: 248–249), die ebenso wenig wie die Überre-
dung dem „transzendentalen juridischen“ Prinzip der „Publizität“ ent-
spricht. Maximen, die um des Gelingens willen nicht „lautwerden“ dürfen 
und „die verheimlicht werden“ müssen, wären mit Kant „unrecht“ (Kant 
2008: 50).139  

Mit dem Überredungsinteresse ist eine grundsätzliche Problematik der 
Rhetorik verbunden, dass sie nämlich nicht durch plausible, vernünftige 
Argumente die Zustimmung der HörerInnen zu erreichen versucht, son-
dern nur ein strategisches Interesse verfolgt und dadurch Gefahr läuft, 
sich zu diskreditieren. Daraus folgend muss die Überzeugung als ein für 
das rhetorische Vernunftparadigma konstitutiver Bestandteil der Zustim-
mungsgewinnung von dem kontingenten und strategisch orientierten 
Überreden des Anderen unterschieden werden (Kopperschmidt 2006: 
249). Somit gilt anschließend das Augenmerk der Frage, wie die Sprech-
handlungen des Überzeugens und Überredens als wesentlicher Bestand-
teil der Zustimmungsgewinnung philosophisch konzeptionalisiert wer-
den.  

6.5.5 Zustimmung durch Überredung und Überzeugung 

Die Unterscheidung in Überredung einerseits und Überzeugung anderer-
seits hat im „jahrhundertealten Streit“ zwischen den Wahrheit suchenden 
PhilosophInnen und „Rhetoren, die im Handeln Verantwortung fühlen und 
Entscheidungsfreude empfinden“ ihren Ursprung (Perelman/Olbrechts-
Tyteca 2004a: 35; vgl. Kopperschmidt 2006: 249), weshalb es unvermeid-
bar erscheint, dass Überzeugung als „Schlüsselkategorie“ in der Rhetorik 
„nur als Teil eines fast binär differenzierten Codes“ zu verstehen ist. Denn 
erst in der abgrenzenden Gegenüberstellung mit überreden lässt sich die 
Bedeutung dieser entscheidenden Kategorie erfassen (Kopperschmidt 
2006: 248).  

Vorliegend wird als folgerichtig erachtet, das Augenmerk auf die zent-
rale Bedeutung der philosophischen Dimension der Überzeugung zu rich-
ten. Dennoch sei hier zunächst eine kurze sprachhistorische Anmerkung 

139 Kants „transzendentale Formel“ lautet: „Alle auf das Recht anderer Menschen 
bezogenen Handlungen, deren Maxime sich nicht mit der Publizität verträgt, 
sind unrecht.“ (Kant 2008: 50) 
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eingefügt, durch die der Ursprung überzeugen im Deutschen auch im fo-
rensischen Kontext zu verorten ist. Im Mittelhochdeutschen bedeutet 
„überziugen“ ursprünglich „jemanden vor Gericht durch Zeugen überfüh-
ren“.140 Überzeugen ist seit dem 13. Jahrhundert als Rechtsausdruck 
nachgewiesen und hat sich in der Bedeutung von Lateinisch u. a. „con-
vincere“ vom 15. bis ins 18. Jahrhundert in den Wörterbüchern und Glos-
saren gehalten. Bemerkenswert erscheint hier die Rolle, die den ZeugIn-
nen im Prozess zugeschrieben wird: Die instrumental-prozessuale Rolle 
verdeutlicht sich bei getrennter Schreibweise des Verbs: Eine/ein Ange-
klagte/r wird ‚über-Zeugen‘ – also durch oder mittels Zeugen – einer 
Schuld überführt: „jem. mit zeugen einer schuld überführen, sodann 
durch beweisgründe zu einer meinung bringen. [...] wer ouch umb unzuht 
vor geriht beclegt wirt, den mag man überziugen mit zwain erberen man-
nen“ (Hervorhebungen im Original).141 Dieser Bedeutungsdefinition ist 
zu entnehmen, dass ein Missetäter durch vor Gericht auftretende Zeugen, 
im historischen Kontext durch zwei ehrbare Männer, seiner Schuld über-
zeugend überführt wird. Der instrumentell-dingliche Charakter der Zeu-
gen scheint im Mittelhochhochdeutschen durch die Präposition mit unter-
strichen zu sein.142 Somit ist es durchaus nachvollziehbar, dass im heuti-
gen Sprachgebrauch Überzeugung gegenüber der Überredung als die 
ernster zu nehmende Einstellung aufgefasst wird, da sie einen rationalen 
Geltungsanspruch und vor allem auch folgenreiche Konsequenzen impli-
ziert. 

Perelman stellt sich gegen diesen seit der Antike bestehenden „Vor-
wurf, Rhetorik sei […] nicht an der Wahrheit […] interessiert, sondern 
bloß am faktischen Zustimmungserfolg bestimmter Meinungen, die für 
Durchsetzung privater Interessen strategisch wichtig sind“, denn das An-
liegen seiner Argumentationstheorie besteht gerade darin, „die objektivis-
tische durch eine zustimmungsabhängige Geltungstheorie [zu] ersetzen“ 

                                                           
140 Dudenredaktion (o. J. d). Der Eintrag im mittelhochdeutschen Wörterbuch lau-

tet: „(mit zeugen) überführen: einen vor geriht überz[iugen]“ (Lexer 2023). 
141 Das Belegbeispiel für „einer Schuld überführen“ lautet: „wer ouch umb unzuht 

vor geriht beclegt wirt, den mag man überziugen mit zwain erberen mannen“: 
Wer zudem wegen Ungesittetheit vor Gericht angeklagt wird, den kann durch 
zwei ehrbare Männer der Schuld überführen (DWb 2023c, Übersetzung A.M., 
Hervorhebung im Original).  

142 Lexer (2023). 
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(Kopperschmidt 2006: 249, Hervorhebung im Original). In Perelmans 
„zustimmungsabhängige[r] Geltungstheorie ist […] diese traditionelle 
Dissoziation zwischen Zustimmung und Wahrheit (bzw. allgemein Gel-
tung) nicht mehr möglich, weil Wahrheit (bzw. Geltung) selbst nicht mehr 
zustimmungsunabhängig bestimmbar ist“. Da es aber Perelman um eine 
„kritische Theorie zustimmungsabhängiger Geltung“ geht, ist es notwen-
dig,  

die traditionelle Unterscheidung zwischen der Wahrheitsorientierung des 
Überzeugungsinteresses und der bloßen Erfolgsorientierung des Überredungs-
interesses zustimmungsintern abzubilden, indem man etwa zwischen zwei ver-
schiedenen Zustimmungsinteressen unterscheidet, die sich genauerhin als 
wahrheitsorientiertes oder bloß erfolgsorientiertes Zustimmungsinteresse un-
terscheiden ließen. (Kopperschmidt 2006: 250, Hervorhebungen im Original)  

Mit diesen unterschiedlichen Zustimmungsinteressen lässt sich entspre-
chend eine Differenzierung in „Überredungs- und […] Überzeugungsrhe-
torik“ verbinden. Bei Perelman geht es jedoch nur um die Überzeugungs-
rhetorik, da die Überredungsrhetorik als „sozialtechnologisch orientierte 
Persuasionstheorie […] geltungstheoretisch ebenso irrelevant ist wie [sie] 
pragmatisch bis auf den heutigen Tag immer hoch geschätzt wurde“. Eine 
allgemeine Argumentationstheorie hat hingegen an einer Überzeugungs-
rhetorik anzuknüpfen, da nur sie „geltungstheoretisch im Sinne von Perel-
man […] beerbbar [ist]“ (Kopperschmidt 2006: 251, Hervorhebung im 
Original).143 

Diese umrissenen unterschiedlichen Zustimmungsinteressen müssen 
folglich in konkreten Redesituationen mit entsprechenden Publika korre-
lieren, also mit den Instanzen, die die Zustimmung erteilen. Da zum einen 
„die Verschiedenartigkeit von Hörerschaften gleichsam unbegrenzt ist“ 
und zum anderen „ein solches argumentatives Verfahren vor allem von 
Interesse ist, das von allen Hörerschaften unterschiedslos akzeptiert 

143 Die Begriffe Überzeugungs- und Überredungsrhetorik gehen auf Apel zurück. 
Er trennt diese beiden Begriffe und verknüpft die „Rhetorik der Überzeugung 
[…] im Rahmen einer transzendentalen Pragmatik der Rede mit der philoso-
phischen Logik der Argumentation“ (Apel 1973a: 64 Fn 101a; vgl. Kopper-
schmidt 2006: 251). 
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wird“, ist das Bemühen um die Zustimmung aller „kompetenten und ver-
nünftigen Menschen“ zu verstehen als der ideale „Wunsch, historische 
oder lokale Umstände so zu »transzendieren«, dass die verteidigten The-
sen von allen akzeptiert werden können“. Dieser Idealvorstellung „ent-
spricht die Suche nach Objektivität in jeder beliebigen Form“ (Perelman/
Olbrechts-Tyteca 2004a: 35, Hervorhebung im Original). Objektivität ist 
hier aufzufassen als das Streben nach einem „Ideal der Universalität“ sowie 
den „Versuch, Normen und Werte zu formulieren, die man der Zustimmung 
eines jeden vernünftigen Wesens vorlegen könnte“ (Perelman 1967: 155). 
Hierin zeigt sich also der schon oben erwähnte alte Konflikt zwischen 
PhilosophInnen, die nach absoluter in Begriffen zu erfassender Wahrheit 
suchen, und den RhetorInnen, die entscheidungsfreudig und verantwort-
lich handeln (Perelman/Olbrechts-Tyteca 2004a: 35). 

Als akzeptables Geltungsprinzip darf aber die Zustimmung nicht von 
einem zufälligen Publikum abhängig sein, sondern die faktische Zustim-
mung einer Hörerschaft muss „ideal“ oder „vernünftig“ sein. Mit Perel-
man ist die Zustimmung einer Hörerschaft dann als vernünftig zu erach-
ten, wenn sie vom universalen Auditorium gegeben wird (Kopperschmidt 
2006: 42–43, Hervorhebung im Original). Denn er sieht im universalen 
Publikum eine Verkörperung der Vernunft. Mit dieser Auffassung distan-
ziert er sich von der klassischen Vernunftauffassung und fasst Vernunft 
nicht als „etwas den anderen Fähigkeiten Entgegengesetztes“, sondern 
vielmehr als „bevorzugte Hörerschaft, als universales Auditorium“ auf. 
Damit ist eine Rede, die auf diskursiv erreichte Zustimmung abzielt, ein 
„Appell an die Vernunft“, ein „Versuch, durch den Vortrag die Mitglieder 
dieses Auditoriums“ zu überzeugen (Perelman 1967: 159).  

Von diesem theoretischen Hintergrund ausgehend definiert Perelman 
Überzeugung und Überredung in ihrem Verhältnis zum Publikum: Über 
die Qualifizierung einer Rede als überzeugend oder überredend entschei-
det „nur die Größe des Publikums“, das die/der AdressatIn der Argumen-
tation ist (Damiani 2006: 343). Perelman schlägt vor, „eine Argumenta-
tion überredend [persuasive] zu nennen, wenn sie nur bei einer 
partikulären Hörerschaft [auditoire partculier] gelten soll, und überzeu-
gend [convaincante] zu nennen, wenn sie mit dem Geltungsanspruch auf 
Zustimmung bei allen vernünftigen Wesen verbunden wird“ (Perel-
man/Olbrechts-Tyteca 2004a: 37, Hervorhebungen im Original). Mit 
„vernünftigen Wesen“ ist die „universelle Hörerschaft [auditoire univer-
sel]“ gemeint, die sich „aus der ganzen Menschheit oder wenigstens aus 
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allen erwachsenen und normalen Menschen zusammensetzt“ (40). Dem-
zufolge wird mit Kopperschmidt „ein faktisch erzielte[r] Verständigungs-
erfolg bzw. Konsens qualitativ“ in Abhängigkeit von der Art des Publi-
kums unterschieden (Kopperschmidt 2000: 78). 

Hierin zeigt sich mit Alexy der normative Charakter von Perelman Ar-
gumentationstheorie, denn „[de]r Wert eines Arguments bestimmt sich 
[…] nach dem Wert des Auditoriums, das es überzeugt“. Nur ein als uni-
versal qualifiziertes Publikum kann „durch rationale Argumente über-
zeugt werden“, sodass „[d]ie Zustimmung des universalen Auditoriums 
das Kriterium für die Rationalität und Objektivität der Argumentation 
[ist].“ Die Qualifizierung eines Auditoriums, das einzig durch rationale 
Argumentation überzeugt werden kann, hat also in Perelmans „norma-
tive[r] Argumentationstheorie“ eine wesentliche Bedeutung (Alexy 1983: 
203). Perelman macht somit „die verschiedenen Zustimmungsinteressen 
[…] operationalisierbar und dadurch zugleich unterscheidbar“. „[D]as 
wahrheitsorientierte Zustimmungsinteresse der Überzeugungsrede“ strebt 
nach der Zustimmung eines „universalen Publikums“, also nach einer uni-
versalen Zustimmung. Im Gegensatz dazu definiert er „das bloß erfolgs-
orientierte Zustimmungsinteresse einer Überredungsrede als Interesse an 
einer bloß partikularen Zustimmung bzw. als Interesse an der Zustim-
mung eines bloß [partikularen Publikums]“ (Kopperschmidt 2006: 250, 
Hervorhebung im Original).  

Perelmans „Unterscheidungsstrategie zwischen [überzeugen] und 
[überreden]“ wird auch als „ingeniös“ bezeichnet, „weil sie kategorial 
ausschließlich mit originär zustimmungstheoretischen Mitteln aus-
kommt“ und sich nicht auf „zustimmungsfremden“ wie z. B. sozialethi-
schen Unterscheidungsmerkmalen gründen muss. Die Zustimmungsinte-
ressen werden aufgrund einer „formale[n] Unterscheidungslogik“ in 
erfolgs- bzw. wahrheitsorientiertem Zustimmungsinteresse differenziert. 
Aus dieser normativen Qualifizierung der Zustimmungsinteressen folgt, 
dass das jeweilige Zustimmungsinteresse mit dem „Interesse an einer Ent-
grenzung des Publikums“ korreliert. Denn ein wahrheitsorientiertes Zu-
stimmungsinteresse einer überzeugenden Rede hat das Ziel, die Zustim-
mung des universalen Auditoriums zu erlangen, die dadurch erreicht wird, 
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dass die Grenzen des partikularen Publikums überschritten werden (Kop-
perschmidt 2006: 250).144 

Aus philosophischer Sicht steht Perelman mit seinem Vorschlag, Über-
zeugung und Überredung nach ihrem jeweiligen Zustimmungsinteresse 
zu spezifizieren, in der Nähe der in der „Kritik der reinen Vernunft“ ent-
wickelten „Kantische[n] Konzeption“ von „überzeugen“ und „überreden“ 
(Perelman/Olbrechts-Tyteca 2004a: 38, Hervorhebung im Original). 
Diese Konzepte sind bei Kant in dem zur „Transzendentalen Methoden-
lehre“ gehörenden Abschnitt „Vom Meinen, Wissen und Glauben“ dar-
gelegt (Kopperschmidt 2006: 251; Kant 1974a: 609, 687). Das dort defi-
nierte Verständnis der „transzendentalen Methodenlehre“ als der 
„Bestimmung der formalen Bedingungen eines vollständigen Systems der 
reinen Vernunft“ bestimmt den theoretischen Rahmen (Kant 1974a: 609), 
in dem „es Kant mit seiner Unterscheidung zwischen ‚Überredung‘ und 
‚Überzeugung‘ nicht um eine Unterscheidung der praktischen, sondern 
der theoretischen Vernunft geht“. Mit Kopperschmidt geht es bei Kant 
„um eine Unterscheidung theoretischer (also wahrheitsfähiger) Urteile 
nach dem Grad ihrer subjektiven Erkenntnissicherheit“ (Kopperschmidt 
2006: 251).  

Kants Konzept wird in Perelmans Neuer Rhetorik im „Überreden und 
Überzeugen“-Abschnitt in einem längeren wörtlichen Zitat wiedergege-
ben. Bei Kant sind Überzeugung und Überredung als „zwei Arten von 

                                                           
144 Aufgrund Perelmans Unterscheidung in wahrheits- und erfolgsorientierte Zu-

stimmungsinteressen lassen sich aus geltungstheoretischer Perspektive gesell-
schaftspolitische Phänomene wie z. B. populistische Wahlkampfreden betrach-
ten, wie sie beispielsweise in der nationalsozialistischen deutschen 
Vergangenheit oder aber auch heute vielfach zum Äußerungsrepertoire von Po-
litikerInnen gehören. Auch wenn quantitativ signifikante Menschenmassen den 
RednerInnen zunächst ihre Zustimmung zujubeln, handelt es sich nicht um 
universale, sondern immer nur um partikuläre Publika. Weder Bevölkerungs-
gruppen noch eine Gesamtbevölkerung einer Nation sind mit einem universa-
len Publikum, also allen vernünftigen Menschen gleichzusetzen. Zu fragen 
wäre dann, ob populistisch orientierte und formulierende PolitikerInnen mit 
ihren Reden überhaupt ein wahrheitsorientiertes Zustimmungsinteresse verfol-
gen. Solange die Zustimmung von partikularen Publika kommt, spielen Ratio-
nalität und Vernunft in solchen Reden keine Rolle mehr, übernehmen vielmehr 
Macht und Willkür die Regie bei der Durchsetzung von (Einzel)Interessen. 
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Fürwahrhalten“ konzipiert, die auf „dem Gegensatzpaar subjektiv-objek-
tiv“ basieren (Perelman/Olbrechts-Tyteca 2004a: 38).  

Das Fürwahrhalten ist eine Begebenheit in unserem Verstande, die auf objek-
tiven Gründen beruhen mag, aber auch subjektive Ursachen im Gemüte des-
sen, der da urteilt, erfordert. Wenn es für jedermann gültig ist, sofern er nur 
Vernunft hat, so ist der Grund desselben objektiv hinreichend, und das Für-
wahrhalten heißt als denn Überzeugung. Hat es nur in der besonderen Beschaf-
fenheit des Subjekts seinen Grund, so wird es Überredung genannt. Überre-
dung ist ein bloßer Schein, weil der Grund des Urteils, welcher lediglich im 
Subjekte liegt, für objektiv gehalten wird. Daher hat ein solches Urteil auch 
nur Privatgültigkeit, und das Fürwahrhalten lässt sich nicht mitteilen. (Kant 
1974a: 687–688)145 

In dieser Gegenüberstellung von subjektiv und objektiv als „Unterschei-
dungskriterium zwischen Überredung und […] Überzeugung“ zeigen sich 
die prinzipiellen Unterschiede zwischen Kant und Perelman. Für Kant 
gründet „Überzeugung in der Wahrheit ihres Objekts“ und erlangt damit 
für „vernünftige Wesen“ allgemeine Geltung. Überredung hingegen hat 
aufgrund ihres subjektiven Charakters nur „individuelle Geltung“ (Perel-
man/Olbrechts-Tyteca 2004a: 38).146 Es erscheint konsequent, dass sich 
Perelman von dieser Definition distanziert, da Kant „nur den strikt logi-
schen Beweis zulässt, während er eine Argumentation ohne zwingende 
Schlüsse für das Philosophieren ausschließt“. Mit Kant sind auf Überre-
dung gründende Urteile auch nicht „kommunizierbar“, da sie nicht wie 
bei der Überzeugung auf schlüssigen Beweisen beruhen. Perelman sieht 
darin den Ausschluss „jegliche[r] Argumentation im Blick auf partikuläre 
Hörerschaften“. Diese partikulären Publika werden aber bei Perelman 
nicht ausgeschlossen, da an sie „der Bereich der Rhetorik“ anschließt, und 
seine Argumentationstheorie eine Methodisierung gerade des praktischen 
Bereichs anstrebt, in dem es auch andere als nur „zwingend schlüssige 
Beweise gibt“ (Perelman/Olbrechts-Tyteca 2004a: 39–40). 

145 Fürwahrhalten definiert Kant als die „in Beziehung auf die Überzeugung“ ob-
jektiv geltende „subjektive Gültigkeit des Urteils“ (Kant 1974a: 689). 

146 Vgl. dazu auch Kant (1974a: 688): „Überredung kann ich für mich behalten, 
wenn ich mich dabei wohl befinde, kann sie aber und soll sie außer mir nicht 
geltend machen wollen.“  
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In Perelmans Geltungskonzept ist die Überzeugung zentrale Voraus-
setzung für die tatsächliche Zustimmung einer Zuhörerschaft. Um aber 
einem Geltungsanspruch zu genügen, muss die Zustimmung vernünftiger 
Wesen erzielt werden. Dies bedeutet für die/den RednerIn, „das Einver-
ständnis einer universellen Hörerschaft“ zu erhalten. Dabei handelt es 
sich nicht um eine „empirisch belegbare Tatsache, sondern um eine All-
gemeingültigkeit und Einmütigkeit, die in der Vorstellung des Redners 
als Einverständnis jener Hörerschaft existiert“. „Das Einverständnis einer 
universellen Hörerschaft ist also keine Tatsachenfrage, sondern eine Gel-
tungsfrage“ (Perelman/Olbrechts-Tyteca 2004: 42, Hervorhebungen im 
Original).147 So wird im Weiteren der Frage nach dem Verfahren nachge-
gangen, wie in dem zustimmungstheoretischen Paradigma Geltung in der 
Weise konstituiert werden kann, dass die „Privatgültigkeit“ von Argu-
mentationen transzendiert wird und dadurch die das Recht legitimierende 
Geltung erreicht werden kann (Kant 1974a: 688–689; vgl. Kopperschmidt 
2006: 251). Es muss ein Verfahren sein, das den „Kontingenzverdacht“ 
beseitigt, und somit „argumentativ erzielte und konsensuell ratifizierte 
Einverständnisse als vernünftige Einverständnisse […] gelten“ können. 
Als vernünftig sind Einverständnisse dann zu charakterisieren, wenn sie 
bei allen erreicht werden (Kopperschmidt 2005: 344), also die „ganze ver-
nünftige Menschheit“ mit der Zustimmung zu den ihr vorgelegten Argu-
menten ihr Einverständnis erklärt (Perelman/Olbrechts-Tyteca 2004a: 
154).148 Mit Rekurs auf die in Unterkapitel 6.5.1 in einem Dreischritt 

                                                           
147 Im Folgenden wird auf eine Differenzierung der Synonyme Einverständnis und 

Zustimmung verzichtet, da hier der Schwerpunkt auf dem performativ-kom-
munikativen Akt des Publikums der Zustimmung liegt, der sich auf die argu-
mentative Performanz der Rednerin/des Redners rückbezieht. Zustimmung ent-
hält kommunikatives Handeln, wohingegen Einverständnis dieses 
Aktivwerden der Zuhörerin/des Zuhörers nicht umfasst. Denn ein Einverständ-
nis verlangt noch den Akt des Erklärens, um kommunikativ wirksam zu wer-
den. Es wird allerdings insofern ein Unterschied gemacht, als dass Zustimmung 
hier als die Folgehandlung aufgefasst wird, der das Einverstandensein voraus-
geht.  

148 Perelman definiert die Argumentation, die sich an das universale Auditorium 
richtet, als Argumentation ad humanitatem, womit die ad rem-Argumentation 
neurhetorisch reformuliert wird. Denn in einem zustimmungsabhängigen Gel-
tungsparadigma kann es eine sich „auf die Wahrheit oder Sache selbst“ bezie-
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schematisch gefasste Funktionsweise des universalen Auditoriums sind 
bislang die ersten zwei Elemente von Perelmans Konzept der Geltungs-
konstitution abgehandelt: Die Anpassung an das Publikum als Vorausset-
zung für das Erreichen seiner Überzeugung und die Überzeugung als Vo-
raussetzung für das Erreichen der Publikumszustimmung. Somit wird im 
Folgenden der letzte Schritt dargelegt, in dem die Zustimmung des Pub-
likums die Voraussetzung für die Konstitution von Geltung ist. 

6.5.6 Geltung durch Zustimmung 

Perelmans Konzept der Geltungskonstitution basiert auf dem Gedanken, 
dass vernünftige Geltung aufgrund des Einverständnisses bzw. der Zu-
stimmung eines universalen Auditoriums erlangt wird. Damit handelt es 
sich um ein Konzept von zustimmungsabhängiger Geltung. Vorausset-
zung für das Erreichen der Zustimmung aller vernünftigen Menschen ist 
folglich ein Verfahren, das prozessual regelt, das konkrete Publikum einer 
Redesituation zu transzendieren. So bezieht sich Perelman für seine „Me-
thodisierung“ einer Überschreitung des partikulären Publikums auf Kants 
„Universalisierungstest“, einem „Grundprinzip“ sowohl der theoretischen 
Vernunft als auch der praktischen Vernunft (Kopperschmidt 2006: 250–
252; vgl. Perelman/Olbrechts-Tyteca 2004a: 38 und Perelman 1967: 154–
155).  

Perelman „bevorzug[t]“ in seiner Argumentationstheorie seine von 
ihm entwickelte publikumsabhängige Unterscheidung von überreden und 
überzeugen, wonach überreden mit der Zustimmung eines partikulären 
und überzeugen mit der eines universalen Publikums korreliert. (Perel-
man/Olbrechts-Tyteca 2004a: 37–38). Dadurch distanziert er sich zwar 
einerseits von Kants „strukturell vergleichbare[r] Unterscheidung“ von 
Überzeugung und Überredung, nach der die „theoretische[n] (also wahr-
heitsfähigen) Urteile nach dem Grad ihrer subjektiven Erkenntnissicher-
heit“ unterschieden werden (Kopperschmidt 2006: 251). Für Kant sind 
wahrheitsfähige Urteile nicht auf subjektive Gültigkeit beschränkt, son-
dern werden von allen Vernunftwesen für gültig erklärt (Kant 1974a: 

hende ad rem-Argumentation nicht geben, da „die beanspruchte Wahrheit ge-
rade der Zustimmung bedarf“, die nur von einem universalen Publikum zu er-
zielen ist (Perelman/Olbrechts-Tyteca 2004a: 154).  
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688). Andererseits liegt mit seinem auf den praktischen Bereich bezoge-
nen zustimmungsabhängigen Geltungskonzept explizit ein Bezug auf das 
Universalisierungsprinzip der theoretischen Vernunft vor: 

Überredung demnach kann von der Überzeugung subjektiv zwar nicht unter-
schieden werden, wenn das Subjekt das Fürwahrhalten, bloß als Erscheinung 
seines eigenen Gemüts, vor Augen hat, der Versuch aber, den man mit den 
Gründen desselben, die für uns gültig sind, an anderer Vernunft macht, ob sie 
auf fremde Vernunft eben dieselbe Wirkung tun, als auf unsrige, ist doch ein, 
obzwar nur subjektives Mittel, zwar nicht Überzeugung zu bewirken, aber 
doch die bloße Privatgültigkeit des Urteils, d.i. etwas in ihm, was bloße Über-
redung ist, zu entdecken. (Kant 1974a: 688)149 

Dem ist eine Methode zur Überprüfung der „Wahrheit des Urteils“ zu 
entnehmen, mit der „Überredungsqualität in Überzeugungsqualität über-
führt“ wird. Unterscheidungskriterium für die Art der Qualität ist dabei, 
ob subjektive Urteile des Einzelnen die Zustimmung aller erlangen kön-
nen. Der Testcharakter, den diese Unterscheidungsmethode hat, ist in ei-
ner anderen Textstelle bei Kant noch deutlicher zu fassen, die Perelman 
in dem entsprechenden Zitat in seiner Abhandlung jedoch ausgelassen hat 
(Kopperschmidt 2006: 251):150 

Wahrheit aber beruht auf der Übereinstimmung mit dem Objekte, in Ansehung 
dessen folglich die Urteile eines jeden Verstandes einstimmig sein müssen 
[…]. Der Probierstein des Fürwahrhaltens, ob es Überzeugung oder bloße 
Überredung sei, ist also, äußerlich, die Möglichkeit, dasselbe mitzuteilen und 
das Fürwahrhalten für jedes Menschen Vernunft gültig zu befinden. (Kant 
1974a: 688). 

Aus diesen Zeilen scheint Perelmans Grund hervorzugehen, warum er auf 
diesen Universalisierungstest verweist: Wird bei diesem Testverfahren 
ein Urteil einstimmig von allen vernunftbegabten Menschen für gültig er-
klärt, handelt es sich folglich um Wahrheit oder Geltung. Ausgehend von 

                                                           
149 Bei Kopperschmidt (2006) findet sich für die Zitatstelle „den man mit den 

Gründen desselben“ eine Lesehilfe: desselben bezieht sich auf Fürwahrhalten 
(251). 

150 Kopperschmidt (2006) weist auf diese von Perelman ausgelassene Textstelle 
hin und bezeichnet dieses Auslassen als „befremdlich“ (251).  
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einem subjektiven Urteil, das „für uns […] gültig ist“, wird in dem Uni-
versalisierungsprozess das subjektive Urteil anderen vernünftigen Men-
schen zur Zustimmung vorgelegt, um dadurch Geltung zu erreichen. Da-
mit handelt es sich bei Kant um ein „Modell eines Universalisierungstests 
in Gestalt eines Zustimmungstests“ (Kopperschmidt 2006: 251–252). 
Eine Argumentation ist dann als vernünftig zu bezeichnen, wenn sie die 
Zustimmung des Publikums – also derer – erreicht, „die der sensus com-
munis die vernünftigen und informierten Menschen nennen würde“ 
(Perelman 1967: 159, Hervorhebung im Original).  

Perelman knüpft mit seinem universalen Auditorium insofern an die-
sen bei Kant im Kontext der theoretischen Vernunft formulierten Prozess 
der Universalisierung an (Kopperschmidt 2006: 252), als nur das univer-
sale Publikum vernünftigen Geltungsansprüchen gerecht werden kann. 
Zu fragen bleibt jedoch bei dieser Bezugnahme auf den Universalisie-
rungstest zur Überprüfung von Überredung und Überzeugung bzw. der 
„Wahrheit des Urteils“ (Kant 1974a: 688; vgl. Kopperschmidt 2006: 251), 
ob dieses in der kritischen Vernunft kontextualisierten Prüfverfahrens auf 
praktische Bereiche wie z. B. das Recht übertragbar ist (Kopperschmidt 
2006: 252). Denn im Recht müssen in Kontexten konkreter Lebenswirk-
lichkeiten gerechte Urteile gefällt werden, die für die Betroffenen wirkli-
che Konsequenzen haben (können). 

Eine Antwort auf diese erkenntnistheoretische Frage lässt sich begin-
nend mit Perelmans fünfter Vorlesung über die Gerechtigkeit aufzeigen, 
in der er sich unter der Überschrift „Gerechtigkeit und Vernunft“ mit der 
Universalisierung nach dem Prinzip des kategorischen Imperativs der 
praktischen Vernunft auseinandersetzt. Eine grundlegende Bedeutung 
von Perelmans Zuwendung zum kategorischen Imperativ lässt sich im 
Rückgriff aus seiner Abkehr von formallogisch deduzierten Schlussfol-
gerungen ableiten. Denn in einem Paradigma argumentativer Aushand-
lung kann nicht auf das cartesianische Vernunftkonzept zurückgegriffen 
werden, sondern wird in Kants Maxime eine theoretische Grundlage für 
die Konstitution von Rationalität argumentativ-diskursiver Prozesse ge-
sehen: 
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To reconcile philosophic claims to rationality with the plurality of philosophic 
systems, we must recognize that the appeal to reason must be identified not as 
an appeal to a single truth buy instead as an appeal for the adherence of an 
audience, which can be thought of, after the manner of Kant’s categorical im-
perative, as encompassing all reasonable and competent men. (Perelman 
1979b: 13–14) 

Diesen Gedanken des Appells an die Zustimmung eines Publikums führt 
Perelman weiter aus. Will der Philosoph „von jedem einzelnen seiner Zu-
hörer“ die Zustimmung,  

muss der Philosoph sich einer rationalen Argumentation bedienen in Überein-
stimmung mit dem kategorischen Imperativ Kants: seine Thesen und seine Ge-
dankenführungen […] müssen gleichzeitig für die Gesamtheit der menschli-
chen Gemeinschaft gültig sein. (Perelman 1967: 159–160)  

Damit wird die Zustimmung eines Auditoriums mit der Geltungsfrage 
verknüpft, die dann gegeben ist, wenn Argumente am Maßstab des kate-
gorischen Imperativs gemessen von allgemeiner Gültigkeit sind. Bei Kant 
heißt es:  

Der kategorische Imperativ ist also nur ein einziger, und zwar dieser: handle 
nur nach der Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allge-
meines Gesetz werde. (Kant 1974b: 51) 

In dieser Begriffsbestimmung spiegelt sich vergleichbar mit der 
Kant‘schen Definition von Überzeugung und Überredung eine „Dichoto-
mie“ von subjektiv – objektiv wider: Der Maxime steht das allgemeine 
Gesetz gegenüber (Perelman 1967: 154), die subjektiven bzw. objektiven 
moralischen Grundsätze unseres Handelns. Mit Kant „[sind] [p]raktische 
Grundsätze Sätze, welche eine allgemeine Bestimmung des Willens ent-
halten, die mehrere praktische Regeln unter sich hat“ (Kant 1974b: 125). 
Solche Verhaltensregeln werden als „Maximen“ bezeichnet, wenn „das 
Subjekt die Bedingung, die seinen Willen bestimmt, als allein nur für sei-
nen eigenen Willen gültig [betrachtet]“ (Perelman 1967: 154). „Hand-
lungsprinzipien“ (155) sind im Gegensatz zu subjektiven Maximen 
„[aber] objektiv, oder praktische Gesetze, wenn jene [scil. die Bedingung, 
A.M,] als objektiv, d.i. für den Willen jedes vernünftigen Wesens gültig 
erkannt wird“ (Kant 1974b: 125). 
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Perelman erkennt indessen in dieser Unterscheidung „zwischen dem 
Individualen und dem Universalen“ einen Widerspruch zu Lebenswirk-
lichkeiten, da zum einen in einer Gemeinschaft eine Regel zu einem 
„Handlungsprinzip von Menschen werden [kann]“. Zum anderen sei zu 
hinterfragen, ob ein Individuum „a priori gemäß seiner eigenen Überzeu-
gung“ über die Objektivität von Handlungsgrundsätzen richten kann. Es 
gibt kaum „eine rein subjektive Regel“, noch die „Gewissheit […], auf 
eine objektive und universal gültige Regel zu stoßen“. So lehnt Perelman 
die Gegenüberstellung von der subjektiv-objektiv-Dichotomie für sein 
Konzept des universalen Auditoriums ab (Perelman 1967: 154–155).  

Im Zusammenhang rationaler argumentativer Geltungskonstitution 
liegt eine wesentliche Bedeutung des kategorischen Imperativs darin, dass 
er als rationales und prozessuales Korrektiv für rationale Argumentation 
das Universalisierungsprinzip enthält, an dem sich jede/r Einzelne zu ori-
entieren hat. Performativ im konkreten Redekontext betrachtet handelt es 
sich bei diesem Verfahren um eine einseitige Performanz, die nicht an ein 
universales Publikum gerichtet ist, sondern in einer „monologische[n] 
Prüfung“ des subjektiven bzw. objektiven Charakters von Verhaltenswei-
sen besteht (Kopperschmidt 2006: 252). Denn der kategorische Imperativ 
als „oberstes praktisches Prinzip“ verpflichtet die Rednerin/den Redner, 
sich in ihrem Handeln an „die Menschheit“ zu wenden (Kant 1974b: 60–
61). Dies hieße aber, dass sich die/der RednerIn zur alleinigen Beurteile-
rin der Vernünftigkeit der Argumente ernennt, und somit die Universali-
sierung im Subjekt zusammenfiele. Dadurch entfällt der dialogisch kon-
zipierte, publikumsabhängige Zustimmungsakt als philosophische 
Grundlage einer vernünftigen Argumentation. Perelman distanziert sich 
zwar einerseits von Kants Dichotomie, übernimmt aber andererseits den-
noch den Universalisierungsgedanken der praktischen Vernunft:  
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Was wir tatsächlich vorfinden, ist eine fortschreitende Universalisierung der 
moralischen Prinzipien, die uns erlaubt, fortschreitend für die ganze Mensch-
heit Prinzipien vernünftigen Verhaltens auszuarbeiten. Dies ist vielleicht die 
wesentliche Aufgabe der Philosophen, solche praktischen Prinzipien zu for-
mulieren; die Gelehrten erfüllen dieselbe Aufgabe im Bereich der Erkenntnis, 
der theoretischen Vernunft. Die spezifische Rolle der Philosophie liegt eben 
darin, der Menschheit objektive, d.h. für den Willen jedes vernünftigen We-
sens gültige Handlungsprinzipien vorzuschlagen. Diese Objektivität ist in die-
sem Fall weder bloße Entsprechung mit einem äußeren Objekt, noch Unter-
werfung unter die Befehle einer beliebigen Autorität: sie zielt auf ein Ideal der 
Universalität und begründet einen Versuch, Normen und Werte zu formulie-
ren, die man der Zustimmung eines jeden vernünftigen Wesens vorlegen 
könnte. Aber vorlegen (proposer) ist nicht auferlegen (imposer). (Perelman 
1967: 155, Hervorhebungen im Original) 

Eine Argumentation muss demnach „gleichzeitig für die Gesamtheit der 
menschlichen Gemeinschaft gültig sein“. Die Voraussetzung dafür ist, 
dass der Philosoph „eine Idee von diesem Auditorium hat, das er über-
zeugen will“. Da aber die Idee, die sich die/der RednerIn vom Publikum 
macht, Gefahr läuft, nicht mit der Wirklichkeit übereinzustimmen, „[müs-
sen] die Thesen des Philosophen der tatsächlichen Approbation der Mit-
glieder dieses Auditoriums ausgesetzt werden“, die Argumentation also 
„auf die Probe gestellt […] werden“ (Perelman 1967: 160). Mit diesem 
Anknüpfen an Kant erhält Perelmans neurhetorisches Konzept eine phi-
losophische Grundlage, da in der Universalisierung, als „Rationalität von 
(theoretischen und praktischen) Argumentationen“ begriffen, grundsätz-
lich ein Prinzip vorliegt, mit dem „die bloße Subjektivität der Interessen“ 
überwunden wird (Wimmer 2001: 201).  

Perelman führt demnach das Universalisierungsprinzip der praktischen 
Vernunft an das der theoretischen Vernunft heran und operationalisiert 
somit diese beiden Prinzipien für sein Paradigma der Zustimmungsgel-
tung. Kopperschmidt (2006) kommt zu dem Schluss, dass Perelman den 
kategorischen Imperativ als einen „praktischen Universalisierungstest 
nur als Test der universalen Zustimmungsfähigkeit normativer Geltungs-
ansprüche“ auslegt: 
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Er bringt die praktische Vernunft zum Reden, indem er ihren im ‚Kategori-
schen Imperativ‘ vorgeschlagenen privaten Universalisierungstest als öffentli-
chen Zustimmungstest operationalisiert, wodurch aus der monologischen Test-
frage, ob man wollen kann, dass die eigene Handlungsmaxime ein allgemeines 
Gesetz werden könne, eine strikt kommunikative Testfrage wird, nämlich ob 
man die eigene normative Handlungsorientierung so überzeugend vertreten 
könne, dass sie allgemeine Zustimmung zu finden vermöchte. (Kopperschmidt 
2006: 252, Hervorhebung im Original) 

Perelmans Konzept des universalen Auditoriums ist als „Geltungsprin-
zip“ – und nicht als „Geltungsindiz“ (Kopperschmidt 2006: 259, Hervor-
hebung im Original) – für den praktischen Bereich wie dem Recht kon-
zeptionalisiert, in dem Urteile aufgrund plausibler Argumente und nicht 
aufgrund einer strikt logischen Beweisführung im Sinne endgültiger 
Wahrheiten getroffen werden. Somit muss sich die „Vernünftigkeit eines 
Geltungsanspruchs an dessen universaler Zustimmungsfähigkeit bewäh-
ren“ (255). Jedoch bleibt das Problem der Durchführbarkeit dieses Uni-
versalisierungstestes bestehen, da „das ‚universale Publikum‘ als norma-
tives Geltungsprinzip kein empirischer Begriff“ ist, und folglich der 
„Anspruch auf universale Zustimmungsfähigkeit empirisch nie endgültig 
einzulösen“ ist (262, Hervorhebung im Original). Daraus ergibt sich trotz 
des Widerspruchs zwischen Zustimmung als Geltungsvoraussetzung und 
ihrer gleichzeitigen Unerreichbarkeit die Frage nach der Möglichkeit, 
Geltungsansprüche in Universalisierungsprozessen dennoch einzulösen 
(Perelman 1980a: 26). Im nächsten Abschnitt steht nun das universale 
Auditorium, also Perelmans Antwort auf diese erkenntnistheoretische 
Frage nach einem rationalen Verfahren von Geltungskonstitution. 

6.5.7 Das universale Auditorium 

Das universale Publikum ist die zeiträumlich und damit auch kulturell so-
wie subjektiv geprägte Vorstellung, die sich die/der PhilosophIn bzw. 
RednerIn von ihrer/seiner Hörerschaft macht, die sie/er durch ihre Argu-
mentation zu überzeugen versucht. Diese Vorstellung wird von jeder Red-
nerin/ jedem Redner „danach konstruiert, was [sie] über Mitmenschen 
weiß, die [ihr] ähnlich sind“ und ist von ihr „immer wieder neu [zu er-
bringen]“ (Perelman/Olbrechts-Tyteca 2004a: 39, 44). So weist dieses 
Gedankenkonstrukt einen sowohl individuell als auch sozial bedingten 



221 

 Anschließbarkeit an die Rechtstheorie 

dynamischen Charakter auf, der auch durch den Hinweis auf seine zeitli-
che und subjektive Gebundenheit explizit benannt wird: 

Of course, the universal audience never actually exists; it is an ideal audience, 
a mental construction of him who refers to it. We could easily show that this 
so-called “universal audience” varies with the epoch and with the person: each 
creates its own idea of the universal audience. (Perelman/Olbrechts-Tyteca 
1951: 252) 

Für eine „wirkungsvolle Argumentation“ sollte somit die Vorstellung von 
der „mutmaßlichen Hörerschaft möglichst dicht an der Realität konzi-
pier[t] werden, um das Einverständnis bzw. die Zustimmung einer Zuhö-
rerschaft zu gewinnen (Perelman/Olbrechts-Tyteca 2004a: 26). Aus der 
Konstruktion der Zuhörerschaft kann gefolgert werden, dass die ange-
strebte Zustimmungsgewinnung ebenfalls in der Vorstellung der Redne-
rin existiert. Denn bei diesem  

Einverständnis einer universellen Hörerschaft […] handelt es sich offensicht-
lich nicht um eine empirisch belegbare Tatsache, sondern um eine Allgemein-
gültigkeit und Einmütigkeit, die in der Vorstellung des Redners als Einver-
ständnis jener Hörerschaft existiert, die universell sein müsste, könnte man 
diejenigen, die nicht daran teilnehmen, mit guten Gründen aus der Erwägung 
aussparen. (Perelman/Olbrechts-Tyteca 2004a: 42, Hervorhebung im Original) 

Diese Qualifizierung des Einverständnisses kann mit einer philosophi-
schen Grundhaltung verbunden werden, wonach eine Argumentation 
nicht „auf das tatsächliche Einverständnis aller Menschen“ abzielt, da es 
real unerreichbar ist. Vielmehr nehmen PhilosophInnen an, „dass alle die-
jenigen, die ihre Gründe verstehen, ihren Schlüssen nicht anders als zu-
stimmen können“ (42, Hervorhebung im Original), es sich folglich um ein 
Einverständnis einer aus „kompetenten und vernünftigen Menschen“ (35) 
bestehenden „universale[n] Öffentlichkeit“ handelt (Perelman 1980a: 
23). Somit „[ist] [d]as Einverständnis einer universellen Hörerschaft also 
keine Tatsachenfrage, sondern eine Geltungsfrage“ (Perelman/Olbrechts-
Tyteca 2004a: 42).  

Der Anfang jeder Argumentation liegt jedoch in einer konkreten Re-
desituation, in der die/der RednerIn ihrem gedanklich vorgestellten Pub-
likum gegenübersteht, das sie möglichst realistisch einschätzen sollte 
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(Perelman/Olbrechts-Tyteca 2004a: 26). Die Argumentationssituation 
wird dadurch charakterisiert, dass sie einerseits in Lebenswirklichkeiten 
von sowohl RednerIn als auch Publikum ihren Ausgang nimmt und ande-
rerseits durch die geltungstheoretische Operationalisierung des Publi-
kums diese Situiertheit der Argumentation in einem entgrenzenden Ver-
fahren transzendiert wird. Aus der Verfahrensperspektive geht es in der 
Argumentation um die Transzendierung konkreter Zuhörerschaften, die 
aber wiederum eine ständige Bezugnahme auf die AdressatInnen erfor-
dert. Dieses Transzendieren eines konkreten Publikums wird dadurch 
möglich, dass die Argumente an alle Menschen gerichtet sind, womit alle 
Vernünftigen gemeint sind, von denen man sich vorstellt, dass sie der Ar-
gumentation aufgrund ihrer Überzeugungskraft zustimmen (Perelman/
Olbrechts-Tyteca 2004a: 55).151 Damit wendet sich die/der RednerIn mit 
ihrer Argumentation in einer konkreten Redesituation nicht entweder an 
ein partikulares oder ein universales Publikum, sondern passt sich zu-
nächst an die Besonderheiten einer Zuhörerschaft an, um sie dann in uni-
versale Dimensionen zu transformieren (Scott u. a. 1971: 235). 

Aus der Situiertheit von Argumentationen ergibt sich des Weiteren, 
dass auch die Überprüfung, ob die am Ideal der Vernunft entwickelten 
Argumente auch vom konkreten Publikum verstanden werden bzw. das 
Publikum überzeugen können, immer an eine tatsächliche Redesituation 
gebunden ist. Geltungstheoretisch setzt dies aber voraus, dass die Zuhö-
rerschaft als Verkörperung der universalen Vernunft verstanden wird. Da-
mit stehen konkrete ZuhörerInnen eines partikularen Publikums und das 
ideale oder universale Publikum als Vernunftkonstruktion in einem gel-
tungstheoretischen Verhältnis, in dem das partikulare Publikum als Ver-
körperung des universalen Auditoriums – also als „Verkörperung des 
Vernünftigen“ – aufgefasst wird (Perelman/Olbrechts-Tyteca 2004a: 37). 
Das universale Publikum ist folglich weniger als quantitative als vielmehr 
qualitative Kategorie zu verstehen (vgl. zum qualitativen Verständnis des 
universalen Publikums Kopperschmidt 2005: 349).  

151 Ein derartiges Entgrenzen ist nach Perelman auch in der „Beratung mit sich 
selbst“ (Perelman/Olbrechts-Tyteca 2004a: 55) dadurch möglich, dass sich 
„das Subjekt der argumentativen Selbstdeliberation als Teil des ‚idealen‘, weil 
universalen Publikums definiert und entsprechend die Grenzen der Partikula-
rität in sich dadurch sprengt“ (Kopperschmidt 2005: 349, Hervorhebung im 
Original). 
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Diese geltungstheoretisch konzipierte „normative Rolle“ des universa-
len Publikums können in gleicher Weise wie die philosophisch relevanten 
Gesprächsformen des Dialogs sowie dem Monolog („Beratung mit sich 
selbst“) übernehmen und folglich auch ihre Zustimmung zu einer Argu-
mentation erteilen (Perelman/Olbrechts-Tyteca 2004a: 55, 40). Dies ist 
über einen theoretischen Schritt möglich, in dem das Gespräch mit einem 
Partner und die „argumentative Selbstdeliberation […] als […] incarna-
tion des universalen Publikums“ aufgefasst werden (Kopperschmidt 
2005: 349, Hervorhebung im Original). Auch wenn zunächst eine von 
der/dem RednerIn konstruierte universelle Hörerschaft aus der Außenper-
spektive als partikular erscheinen mag, „gilt nichtsdestoweniger, dass in 
jedem einzelnen Fall und für jedermann eine alle anderen transzendie-
rende Hörerschaft mit hineinspielt“ und es deshalb nicht als partikulares 
Publikum angesehen werden kann (Perelman/Olbrechts-Tyteca 2004a: 
41). In der argumentativen Selbstdeliberation gelingt die Entgrenzung der 
„Partikularität“, indem das Subjekt als Teil der universalen Hörerschaft 
sich „allen möglichen Argumenten und Gegenargumenten öffnet“, um in 
einer vorgestellten Öffentlichkeit überzeugende Argumente sich selbst 
vorzutragen bzw. eine vernünftige Selbstüberzeugung zu erreichen (Kop-
perschmidt 2005: 349). 

Hierin verdeutlicht sich „die grundlegende Bedeutung der universellen 
Hörerschaft als Maßstab“ für vernünftiges Argumentieren – jedoch mit 
der Einschränkung, dass weder das Zwiegespräch noch die Selbstdelibe-
ration eindeutig fassbare Inkarnationen sind (Perelman/ Olbrechts-Tyteca 
2004a: 41). Somit liegt bei Perelman ein Universalisierungsbegriff vor, 
den Kopperschmidt als eine „extreme interpretative Ausweitung“ be-
zeichnet (Kopperschmidt 2005: 349). Bei diesem weit gefassten Verständ-
nis von Universalisierung kann deshalb der Verdacht der Kontingenz nicht 
ganz ausgeräumt werden, solange Vernünftigkeit an Vorstellungen von 
Verkörperungen redender und hörender Individuen geknüpft ist. Auch 
wenn dieser Kontingenzverdacht kritischen Reaktionen auf Perelman zu 
entnehmen ist, kann diese Frage im Zusammenhang der vorliegenden Dis-
sertation insofern vernachlässigt werden, als dass hier nicht die Zuhö-
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rerschaften als solche im Zentrum des Interesses stehen, sondern das Ver-
fahren der Universalisierung, das durch das universale Auditorium initiiert 
wird.152 

Als problematisch zeigt sich bei diesem Inkarnationskonzept des Wei-
teren, dass ein partikulares Publikum den Geltungsanspruch der Univer-
salisierung deshalb nicht einlösen kann, weil der Universalisierungstest 
eben nicht bei allen Vernunftwesen durchführbar ist, sondern nur bei der 
jeweiligen Zuhörerschaft, an die sich die/der RednerIn wenden kann. Um 
dem Geltungsanspruch zu genügen, müsste der bestimmten, partikularen 
Zuhörerschaft die universale Vernunftautorität übertragen werden, da 
„[sich] Universalität in ‚partikularen Publika‘ nicht inkarnieren [lässt]“. 
Dies implizierte jedoch einen quasi ontologischen Begriff des universalen 
Publikums, aufgrund dessen von einer dazu autorisierten Instanz die Ver-
nunft des universalen Auditoriums an partikulare Publika abgegeben wer-
den könnte. Eine derartige Stellvertreterkonstruktion ist aber nur im poli-
tischen Kontext einer repräsentativen Demokratie „mit verfahrensmäßig 
geregelter Repräsentationslegitimation“ denkbar (Kopperschmidt 2006: 
262).  

Vor diesem Hintergrund scheint es legitimiert sowie notwendig, im 
vorliegenden Kontext das universale Auditorium nicht im Paradigma „in-
karnierter Universalität“ zu betrachten, sondern im Zusammenhang der 
Prozesse, in denen es aufgrund performativ-interaktiver RednerIn-Publi-
kum-Relationen geltungstheoretisch wirksam werden kann. Somit wird 
davon ausgegangen, dass seine Bedeutung als theoretisches Konstrukt 
weniger in seinen verkörperlichten Erscheinungen als im universalisie-
renden Verfahren liegt, in dem das konkrete bzw. partikulare Publikum 
entgrenzt wird. Denn in einer auf Überzeugung und Argumentation ba-
sierenden Verständigungsarbeit bzw. einem geltungstheoretischen Kon-
zept kann ein universales Auditorium nicht einem „göttlichen Geist“ 

152 Zur Kritik am universalen Publikum vgl. z. B. Ray 1978 oder Ede 1981. Ede 
vertritt die Position, dass Perelman gescheitert ist, eine kohärente Grundlage 
für seine Argumentationstheorie zu entwickeln (Ede 1981: 122). Die Ursache 
läge vor allem in der Inkonsistenz des Konzepts des universalen Auditoriums 
(119, 120), das nur Verwirrung stifte (124). Rays Kritik richtet sich auf die 
Theorieferne (Ray 1978: 364) und Inkonsistenz (373) des universalen Publi-
kums, das in seinen Augen noch unter Einbeziehung der philosophischen Vor-
gänger weiter auszuarbeiten sei (370).  
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gleichgesetzt werden, in dessen alleiniger Macht es stehe, „»evidente 
Wahrheiten«“ zu bestätigen. In einem solchen Paradigma „vernünftige[r] 
Evidenz“ würden nämlich „Argumentationsprozesse keinerlei Rolle mehr 
spielen“, da es nur um eine „geschickte Handhabung von logischen Be-
weisen“ ginge (Perelman/Olbrechts-Tyteca 2004a: 43–44, Hervorhebung 
im Original). Statt einer Bestätigung „absoluter Wahrheit“ ist es hingegen 
für die Argumentation wesentlich, „mögliche Wahlentscheidungen zu 
rechtfertigen“, ohne dass für eine Zustimmung „zwingend schlüssige Be-
weise“ vorausgesetzt sind (86). Vielmehr ist die/der PhilosophIn gefor-
dert, „sich mit Hilfe seiner persönlichen und geschichtlich verorteten 
schöpferischen Anstrengungen [zu bemühen], dem universalen Audito-
rium, so wie er es versteht, annehmbare Thesen anzubieten“ (Perelman 
1967: 162), um dem „Mangel an Evidenz“ mit diskursiv erzielter Zustim-
mungsgeltung begegnen zu können (Blumenberg 1981: 112).  

Bislang steht die positive Reaktion einer Zuhörerschaft im Fokus, aber 
zu bedenken ist ebenso die Situation, dass eine Argumentation bei einem 
Publikum auf Ablehnung stoßen kann. Die/der RednerIn hat im Vorhinein 
keine Gewissheit darüber, ob sie/er das Einverständnis des universalen 
Auditoriums erhält. Eine ablehnende Reaktion stellt jedoch das Verfahren 
der Zustimmungsgewinnung nicht grundsätzlich in Frage, da eine Zustim-
mungsverweigerung nur weitere Argumentationen auslöst (Perelman/Olb-
rechts-Tyteca 1951: 251; Perelman 1967: 160), in denen die/der RednerIn 
überzeugendere Argumente vorbringen kann. Diese Interaktion ließe sich 
unbegrenzt weiterführen, zumindest so lange, bis an irgendeinem Zeit-
punkt idealerweise die universale Zustimmung erfolgt.  

Ein weiteres Charakteristikum der Zustimmungsgewinnung liegt da-
rin, dass Zustimmung erst mit großer zeitlicher Verzögerung erfolgen 
kann, wenn z. B. aufgrund sozialer und kultureller Veränderungen eine 
zuvor erteilte Zustimmungsverweigerung – wie z. B. ein Gesetz oder eine 
Gerichtsentscheidung – aufgehoben wird.153 Aber selbst eine erzielte Zu-
stimmung hat keinen Ewigkeitscharakter, wie sich beispielsweise an der 
durch verfahrensrechtlich abgesicherte Beschwerde- und Klagemöglich-
keiten bedingten Dynamik in der Rechtsprechung nachvollziehen lässt. 

                                                           
153 Zur Temporalstruktur von Handlungen aus rhetorischer Perspektive siehe 

grundsätzlich Blumenberg: Rhetorik stellt zeitlich gesehen den „Inbegriff von 
Verzögerung“ dar, da eine in Argumentationen diskursiv erzielte Zustimmung 
ihre Zeit braucht (Blumenberg 1981: 121–122). 
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Dieses prozessuale Moment des unbegrenzten Fortsetzens des Univer-
salisierungstests drückt sich bei Perelman in dem „Streben nach Univer-
salität, dessen endgültige Verwirklichung niemals gesichert ist“ aus 
(Perelman 1967: 160, 162). Somit entsteht Geltung aufgrund „universali-
stische[r] Entgrenzung […] des rhetorischen Zustimmungsprinzips“ 
(Kopperschmidt 2006: 43), in der Perelman eine „immer offene Möglich-
keit des Dialogs“ sieht, also eine „Bereitschaft die Kritiker zu verstehen“, 
die die notwendige Voraussetzung dafür ist, das Auditorium transzendie-
ren zu können (Perelman 1967: 160). Die offen gehaltene Auseinander-
setzung ermöglicht den Publikumsmitgliedern, sich mit ihrem Zustim-
mungsverhalten an der Argumentation zu beteiligen, um in diesem die 
Grenzen des konkreten Auditoriums überschreitenden interaktiv-kommu-
nikativen Prozess rationale, d. h. vernünftige Argumentationen zu konsti-
tuieren. Die Universalisierung der praktischen Vernunft nimmt somit ih-
ren Ausgang in realen Redesituationen, die in Raum und Zeit situiert sind 
und gemäß aufführungsaffiner Terminologie den stattfindenden Perfor-
manzen die Bühne bieten (vgl. Kopperschmidt 2006: 252). Die Regie 
übernimmt bei dieser Performanz das theoretische Konzept des universa-
len Auditoriums in der Rolle eines ‚Perelmanschen Imperativs‘.  

In den bisherigen Ausführungen zum Wirkprinzip des universalen Au-
ditoriums liegt das Augenmerk auf der Universalisierung als dem gel-
tungstheoretisch relevanten Verfahren. Jedoch wird Geltung nicht allein 
in universalisierenden Verfahren konstituiert, sondern sie setzt voraus, 
dass die Vernünftigkeit eines Geltungsanspruchs in Relation zur „Vorläu-
figkeit jeder faktisch erzielten Zustimmung“ konzeptionalisiert wird, so-
dass daraus „[ein] prinzipielle[r] Geltungsvorbehalt [abgeleitet]“ werden 
kann. Eingelöst wird dieser Geltungsvorbehalt in einem infiniten Univer-
salisierungstest der Zustimmungsfähigkeit (Kopperschmidt 2006: 262–
263). Aus diesem „Infinitheitstheorem“ folgt, dass „sich im Rahmen einer 
zustimmungsabhängigen Geltungstheorie jedes Einverständnis offen hal-
ten müsse für seine permanente Korrigierbarkeit“ (Kopperschmidt 2006: 
263). Die Rationalität der Argumentation ergibt sich demnach aus dem 
infiniten Verallgemeinerungsprozess (Perelman 1967: 160). 

In diesem zustimmungsabhängigen Geltungsparadigma geht es somit 
nicht um formal-logisch deduzierte Wahrheiten, vielmehr sind „die ewi-
gen Wahrheiten auf das Maß der nächsten Verlässlichkeiten herabge-
stimmt“ (Blumenberg 1981: 109). Auch hier zeigt sich wieder dieses 
Spannungsverhältnis zwischen konkreter Argumentationssituation bzw. 
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lebenswirklichen Sachverhalten einerseits und dem Universalisierungs-
verfahren andererseits, in dem vernünftige Geltung konstituiert wird. 
Denn Geltung setzt voraus, dass eine faktisch erzielte Zustimmung durch 
Transformation auch allgemeine Zustimmung erreicht wird.  

Betrachtet man den Aspekt der in Lebenswirklichkeiten erzielten Zu-
stimmung aus geltungstheoretischer Perspektive, lässt sich Perelmans 
Konzept als ein mittelbares Verfahren der Geltungssicherung erfassen, 
bei dem „Geltungsansprüche durch Bezugnahme auf andere Geltungsan-
sprüche [gestützt]“ werden. Dieses „Prinzip mittelbarer Geltungssiche-
rung“ impliziert, dass auf „unstrittige Geltungsansprüche“ notwendiger-
weise Bezug genommen wird, d.h. „Gewissheiten [vorausgesetzt 
werden]“, um Geltung nicht ins Unendliche „zu verschieben“ (Kopper-
schmidt 2000: 80). In der Sprache des Rhetorikers Müller kommt diese 
Voraussetzung des argumentativen Geltungsprinzips wie folgt zum Aus-
druck: „Wer nicht über gewisse Dinge mit mir einig ist, mit dem kann ich 
über die anderweiten nicht streiten (Müller 1983: 22). Argumentationen 
sind somit „in einem Geltungssystem“ verankert, „in dem sich die einzel-
nen Plausibilitäten [...] zu einem einigermaßen kohärenten, sich wechsel-
seitig stützenden Ganzen verbinden“ (Kopperschmidt 2006: 236–237). 
Argumentationen können folglich nur kontextgebundene Zustimmungen 
erhalten, die sich immer wieder neu dem diskursiven Verallgemeine-
rungsverfahren der Zustimmungsfähigkeit bzw. Vernunfttauglichkeit 
aussetzen müssen. Die Rhetorik schreibt „in Gestalt von Vernünftigkeit“ 
das Regiebuch für „das vernünftige Arrangement mit der Vorläufigkeit 
der Vernunft“ (Blumenberg 1981: 139).  

Mit der Entgrenzung des Publikumsbezugs liegt bei Perelman ein mo-
derner Vernunftbegriff vor, der nicht mehr „material“, sondern „proze-
dural bestimmt“ wird (Kopperschmidt 2005: 345, vgl. 2000: 80), da die 
Entgrenzung des Publikums strukturell im Universalisierungsverfahren 
angelegt ist (Kopperschmidt 2006: 263–264). Das universale Auditorium 
wird in seiner Argumentationstheorie zu einem anderen Begriff für Ver-
nunft, die im infiniten Verfahren der argumentativ-diskursiv zu erreichen-
den Publikumszustimmung ihre Wirksamkeit erhält. Vernunft wird dem-
nach zum einen durch das Verfahren bestimmt, in dem „sie wirksam 
werden kann“ und zum anderen „zugleich operativ methodisiert“: Ver-
nunft wird wirksam in der Argumentation, mit der ein universales Audi-
torium überzeugt werden kann. Somit erhält die auf Überzeugung beru-
hende Zustimmung des universalen Auditoriums die Funktion eines 
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„universalistischen Vernunft- bzw. Geltungsprinzips“ (Kopperschmidt 
2005: 345). Aus der Perspektive der Dissertation wird dieser prozedural 
gefasste Vernunftbegriff als ein Anknüpfungspunkt für den Kulturansatz 
betrachtet. Denn mit Perelmans Konzept des universalen Auditoriums 
liegt ein theoretisches Konzept rationaler Geltungskonstitution im Recht 
vor, dessen Gültigkeit zudem aufgrund seines argumentativ-diskursiv me-
thodisierten Geltungsprinzips über die Rechtstheorie hinausweist, und 
deshalb auch im vorliegenden interdisziplinären Untersuchungskontext 
darauf Bezug genommen werden kann. 

6.6 Fazit und Ergebnis 

RECHT ALS KULTUR steht als Leitgedanke über diesem Kapitel, in dem 
die Anschließbarkeit des Kulturmodells an das rechtstheoretische Kon-
zept des universalen Auditoriums dargelegt wird. Zur Verortung dieses 
Kapitels im interdisziplinären Forschungsprozess kann es von seiner 
Funktion her als eine Synthese aufgefasst werden, in der die bisherigen 
Forschungsschritte zur Konzeptionalisierung des Aufbaus kultureller 
Wissensrahmen als Teil epistemischer Wissenskulturen auf einer Me-
taebene zusammengeführt werden: Rekapitulierend steht im ersten Schritt 
unter dem Motto KULTUR FÜR DAS RECHT die Darlegung eines kulturwis-
senschaftlichen Modells für ein kulturgerechtes Verstehen deutschspra-
chiger Rechtstexte. Dieses Modell stellt aus interdisziplinärer Perspektive 
einen theoretisch-methodischen Ansatz dar, in systematischen Interpreta-
tionsprozessen auf die mit Rechtstexten verbundenen kulturellen Dimen-
sionen zugreifen zu können. Darauf folgt unter dem leitenden Gedanken 
KULTUR IM RECHT eine fokussierte Auseinandersetzung mit einflussrei-
chen rechtswissenschaftlichen Konzepten von Rechtskultur, um für das 
Kulturmodell Anknüpfungsmöglichkeiten im Recht zu identifizieren. Mit 
dieser Aufarbeitung von Rechtskulturauffassungen wird das Ziel verfolgt, 
den Kulturansatz an rechtswissenschaftliche Kulturkonzepte anschließen 
zu können. Als Ergebnis dieser Auseinandersetzung steht jedoch die Er-
kenntnis, dass aufgrund kulturtheoretisch bedingter Gegensätze zwischen 
totalitätsorientierter einerseits und performativ-bedeutungsorientierter 
Kulturauffassung andererseits nicht substanziell an Rechtskulturkonzepte 
angeknüpft werden kann und deshalb die Hinwendung zu einem rechts-
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theoretischen Konzept argumentativer Verständigungsarbeit im Recht er-
folgte. So wird in einem letzten Schritt unter dem Motto RECHT ALS 
KULTUR das rechtstheoretische Konzept des universalen Auditoriums un-
ter der Fragestellung erörtert, für das Kulturmodell prozedurale Anknüp-
fungsmöglichkeiten im Recht aufzuzeigen.  

Der Gegenstand dieses Kapitels besteht in Perelmans Konzept des uni-
versalen Auditoriums, das als rechtstheoretische Grundlage für die Ver-
ständigungsarbeit im Recht anhand seiner konzeptionell wesentlichen Be-
grifflichkeiten in seinem rechtstheoretischen Rahmen dargelegt wird. Die 
Ausführungen zu Rationalität, Vernünftigkeit, zustimmungsabhängiger 
bzw. publikumsabhängiger Geltungskonstitution im Recht führen zum 
Verfahren der Universalisierung, dem wesentlichen Wirkprinzip des uni-
versalen Auditoriums. Die Bedeutung dieses philosophischen Prinzips 
der Universalisierung von Argumenten und Meinungen zeigt sich in sei-
nem Gebrauch, also auf den vorliegenden Untersuchungskontext bezogen 
in der juristischen Konkretisierungsarbeit, für die es eine Grundlage bie-
tet, juristische Entscheidungen und – über den Einzelfall hinausgehend – 
Recht überhaupt erkenntnistheoretisch zu legitimieren. Bei diesen diskur-
siv-performativ konzeptionalisierten Prozessen handelt es sich um ein in 
der Neuen Rhetorik entwickeltes Verfahren der Zustimmungsgewinnung, 
in dem Argumente bzw. in Argumentationen gewonnene Überzeugungen 
und Zustimmungen in infiniter Entgrenzung immer wieder in den Foren 
eines gedanklich konstruierten universalen Publikums überprüft werden. 
Dadurch wird in diesen Universalisierungsprozessen Geltung konstitu-
iert, indem die Zustimmung zu Argumenten an dem jeweiligen zeiträum-
lich geprägten Maßstab gemessen wird, was in einer gegebenen Gemein-
schaft allgemein als vernünftig angesehen wird. Vernünftigkeit und 
Geltung entstehen folglich in Abhängigkeit von der Akzeptanz einer an-
genommenen Allgemeinheit. Aufgrund dieser Umfunktionalisierung der 
publikumsabhängigen Zustimmung zu einem Geltungskriterium liegt mit 
dem universalen Auditorium ein Konzept vor, auf dessen Grundlage Ver-
ständigungsarbeit im Recht als vernünftig und rational qualifiziert werden 
kann.  

Die wesentliche Bedeutung dieser Universalisierungsprozesse liegt 
aus der Perspektive des Rechts somit vor allem in geltungstheoretischer 
Hinsicht, da diese ein Verfahren geltungskonstituierender Zustimmungs-
gewinnung darstellen. Denn Perelman zeigt, dass Entscheidungen im 
Recht letzten Endes nicht mit formaler Logik begründbar sind. Aber auch 
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allein die Überzeugung, dass eine rechtliche Entscheidung in einem be-
stimmten zeiträumlichen Kontext rational als richtig erscheint, reicht als 
Schutz vor Willkür nicht aus.154 In Perelmans universalem Auditorium 
jedoch haben Universalisierungsprozesse die Funktion, den unhintergeh-
baren Geltungsanspruch im Recht einzulösen, indem Entscheidungen an-
dauernd Universalisierungsprozessen ausgesetzt sind und dadurch so 
lange als rational und vernünftig akzeptiert werden können, bis sie auf-
grund neuer Erkenntnisse schließlich revidiert werden. Somit kann das 
universale Auditorium zu einer Erklärung beitragen, warum und wie im 
Recht eine richtige Entscheidung erzielt wird. Von Bedeutung ist also die 
Funktion des universalen Publikums als ein dynamisches Korrektiv, in-
dem einmal getroffene Entscheidungen in Universalisierungen permanent 
in entgrenzten Foren einer Überprüfung ausgesetzt sind. Aus der Perspek-
tive des kulturtheoretisch konzeptionalisierten Interpretationsmodells 
können diese universalisierenden Prozesse auch als performative Pro-
zesse verstanden werden. Denn Geltung wird in der Performanz konstitu-
iert, indem Argumente immer wieder und in zusehends weiter gesteckten 
Kontexten und Foren einer Überprüfung ausgesetzt werden. Mit einer 
derartigen performativen Geltungskonstitution könnte dem rechtsphiloso-
phischen Einwand begegnet werden, dass in einer richtigen Entscheidung 
eine „kontrafaktische Unterstellung“ vorläge (Neumann 2011: 342).  

Entsprechend der Bedeutung der Universalisierungsprozesse richtet 
sich aus der Perspektive der Dissertation das Hauptaugenmerk auf dieses 
Verfahren. So wird hinsichtlich der Anschließbarkeit des Kulturansatzes 
den Ausführungen entnommen, dass das Kulturmodell an das rechtstheo-
retische Konzept des universalen Auditoriums prozedural anknüpfen 
kann (vgl. Kopperschmidt 2006: 264). In Abgrenzung zu dieser bei Meyer 
(2018) in ähnlicher Weise formulierten Schlussfolgerung wird im vorlie-
genden Untersuchungskontext nicht mehr das Ziel verfolgt, auf der 

154 Unter ‚richtiger‘ rechtlicher Entscheidung wird hier in Anlehnung an Neumann 
eine Entscheidung verstanden, die zu einem gegebenen Zeitpunkt in einer be-
stimmten Gemeinschaft nach geltendem Recht als gerecht und vernünftig be-
zeichnet wird (Neumann 2011: 338–339). Typische Situationen, in denen die 
Frage des richtigen Rechts relevant wird, sind Übergänge von autoritär-dikta-
torischen zu rechtsstaatlichen Regierungsformen. Ein aktuelleres Beispiel aus 
der deutschen Geschichte stellt die strafrechtliche Aufarbeitung des DDR-
Rechts dar. Vgl. z. B. Leupolt (2003). 
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Grundlage der nachgewiesenen Kompatibilität des Kulturmodells mit 
Perelmans Konzept den juristischen Methodenkanon mit dem kulturwis-
senschaftlichen Interpretationsmodell um eine gleichberechtigte Methode 
zu erweitern. Dazu wurde wesentlich auf die substanziell begründete 
Ähnlichkeit der Argumentationssituation mit der Situation des kulturellen 
Wissensaufbaus abgestellt. Die Begründung bestand zuvor darin, dass die 
Argumentationsphase der „Abstimmung einer Argumentation auf das zu 
überzeugende Publikum“ als Verstehensprozess auf individueller Ebene 
einer Rednerin/eines Redners aufgefasst werden kann (Meyer 2018: 71). 
Inzwischen scheint es fraglich, die Lernsituation von Jurastudierenden, 
die sich mit fremdkulturellen Rechtstexten auseinandersetzen bzw. kultu-
relles Wissen aufbauen, mit der Situation juristischer Argumentation 
gleichzusetzen. Deshalb handelt es sich im vorliegenden Kontext um eine 
erkenntnistheoretische Neuorientierung, wodurch Perelmans universales 
Auditorium in seiner Gesamtheit betrachtet wird und nunmehr die Uni-
versalisierung als zentrales Theorem der Geltungskonstitution im Recht 
im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen steht. Folglich wird hier da-
von ausgegangen, dass individuelle Verstehensprozesse zwar im Zentrum 
des Kulturmodells stehen, aber nicht in Perelmans auf Allgemeingültig-
keit angelegter Argumentationstheorie. Somit richtet sich hier das Er-
kenntnisinteresse ausschließlich auf das universalistische Verfahren argu-
mentativ-diskursiver Geltungskonstitution. Der Fokus auf dieses 
philosophische Vernunftprinzip ermöglicht zudem im interdisziplinären 
Untersuchungskontext eine konsistente Gedankenführung auf abstrakter 
Ebene, um den Aufbau epistemischer Wissenssysteme als Teil fachkom-
munikativer Handlungskompetenz theoretisch erfassen zu können. 

Die prozedurale Anschließbarkeit an das rechtstheoretische Argumen-
tationskonzept lässt sich im Rekurs auf die Funktionsweise des Kultur-
modells verdeutlichen (siehe Unterkapitel 4.8). Der Aufbau kulturellen 
Wissens findet in andauernden Interpretationsprozessen statt, die durch 
Entgrenzung des initialen Aufführungskontextes auf weiter gefasste Kon-
texte ausgeweitet werden. Daraus folgt, dass in diesen extendierenden Ex-
plorationen kultureller Phänomene entsprechend der Erweiterung der In-
terpretationshorizonte ein zunehmend umfassenderes kulturelles Wissen 
entsteht. In Bezug auf diese Entgrenzung der Exploration bzw. Interpre-
tation kultureller Phänomene korrelieren diese performativ-diskursiven 
Interpretationsprozesse des Kulturmodells mit dem Universalisierungs-
verfahren des universalen Auditoriums. Diese Korrelation beruht auf dem 
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das Interpretationsmodell entscheidend mittragenden Konzept der Perfor-
manz, das auch dem rhetorischen Publikum insofern immanent ist, als 
dass der Zustimmung einer Zuhörerschaft zu Argumenten stets eine Auf-
führung vorausgeht und zudem in infiniten Prozessen vor einem vorge-
stellten Publikum wiederholt wird. Um die Zustimmung eines Publikums 
zu gewinnen, müssen in der Überzeugungsarbeit auf das Publikum abge-
stimmte Argumente vorgebracht und gegebenenfalls wiederholt – also 
aufgeführt werden. So führen die Aufführungen kultureller Phänomene 
bzw. deren performative Wiederholungen zum philosophischen Wirk-
prinzip infiniter Universalisierungsprozesse des universalen Auditoriums, 
in denen für den Kulturansatz ein theoretischer Anknüpfungspunkt an 
Perelmans argumentationstheoretisches Konzept gesehen wird. Die An-
schließbarkeit des Kulturmodells ergibt sich aufgrund der Verfahrensähn-
lichkeit nicht nur auf prozessualer Ebene, sondern sie liegt auch in proze-
duraler Hinsicht vor. Denn die Entgrenzung der Interpretationsprozesse 
ist mit der Performativität (Aufführbarkeit) von Kultur sowie ihrer Kon-
kretisierung in der Performanz im Kulturmodell theoretisch verankert, 
weshalb das transzendierende Offenhalten der Interpretationen strukturell 
im Modell angelegt ist.  

Aus der Darlegung des universalen Auditoriums geht außerdem hervor, 
dass die Bezugnahme auf dieses hauptsächlich von Rechtswissenschaftle-
rInnen rezipierte Konzept neben der schon am Anfang des Kapitels vor al-
lem fachkommunikativ motivierten Begründung der substanziellen Ausei-
nandersetzung mit dem Fach noch eine weitere Rechtfertigungsgrundlage 
auf Metaebene erhält. Denn die Universalisierung als Prinzip vernünftiger 
Rationalitätskonstitution in argumentativ-diskursiven Prozessen verleiht 
Perelmans Konzept eine philosophische Dimension, die durch den expli-
ziten Bezug zu Kant greifbar ist. Allgemein wird Universalisierung seit 
Kant als ein Weg verstanden, auf dem „moralische und rechtliche Normen 
erzeugbar und begründbar sein sollen“ (Wimmer 2001: 202; vgl. Kopper-
schmidt 2005: 344). Grundlegender ist aber der Bezug zur Philosophie 
insbesondere in der erkenntnistheoretischen Verortung des Konzepts in 
der Neuen Rhetorik angelegt. Mit dem forensischen Paradigma als Be-
zugsrahmen der Rhetorik wird die Argumentation vor Gericht zum Mo-
dell und Ausgangspunkt theoretisch-methodischer Konzeptionalisierun-
gen der Verständigungsarbeit im Recht. Aus der Perspektive der Frage-
stellung dieser Dissertation werden damit Disziplingrenzen überschritten, 
da rechtliche Fragen in einem genuin philosophischen Zusammenhang 
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konzeptionalisiert werden. So lässt sich mit der Bezugnahme auf Perel-
mans universales Auditorium als Konzept zustimmungsabhängiger Gel-
tungskonstitution nicht nur die Anschließbarkeit des Kulturmodells an 
dieses rechtstheoretische Konzept darlegen, sondern darüber hinaus 
zeichnet sich hierin auch eine rückbindende Anknüpfungsmöglichkeit an 
den fachkommunikativen Rahmen dieser Untersuchung ab. Ein Anknüp-
fen ist dadurch möglich, dass mit dem Performativen als einem Schlüs-
selkonzept sowohl im Kulturmodell als auch in Perelmans Rhetorikmo-
dell aus der Perspektive des Rechts nun umgekehrt die Anschlussfähigkeit 
des universalen Auditoriums an das kulturwissenschaftliche Modell an-
gelegt ist. Mit dieser Rückbindung eröffnet sich die Möglichkeit, die für 
eine fachkommunikative Handlungskompetenz notwendigen epistemi-
schen Wissenskulturen bzw. ihren Aufbau auch rechtstheoretisch zu re-
flektieren.  

Mit dem Fazit, dass der kulturwissenschaftliche Ansatz an das rechts-
theoretische Modell des universalen Auditoriums prozedural anknüpfen 
kann, liegt das zentrale Ergebnis dieser Dissertation vor. Aus diesem Er-
gebnis ergibt sich noch eine weitere Erkenntnis, da aufgrund der Anschließ-
barkeit die kulturwissenschaftlich basierten Interpretationen kultureller 
Phänomene als Prozesse eines rational-vernünftigen Verständigungsver-
fahrens in der Rechtskommunikation aufgefasst werden können. Dieses Er-
gebnis wird im folgenden Abschlusskapitel aufgegriffen und das Verfah-
ren universalistischer Geltungskonstitution aus der Perspektive sprach-
theoretischer Überlegungen erörtert, um diesen Aspekt von Perelmans 
universalem Auditorium anhand einer der Fachkommunikation näherlie-
genden Terminologie im Hinblick auf die Verständigungsarbeit in der 
Rechtskommunikation darzulegen. Dieser Bezug zu sprachtheoretischen 
Positionen wird in ähnlicher Weise bei Meyer (2018: 72) vorgenommen, 
jedoch ist er erkenntnistheoretisch mit dem Interesse der rechtstheoreti-
schen Legitimation des Kulturansatzes bzw. seiner Kompatibilität mit 
dem universalen Auditorium verbunden (s. oben). Davon wird hier jedoch 
Abstand genommen, da im Gegensatz zu den früheren Ausführungen die 
beiden Modelle nicht ineinander überführt werden sollen. Vielmehr geht 
es darum, die Ansätze in ihren disziplinären Eigenständigkeiten zu belas-
sen und das Augenmerk auf die Korrelation zwischen ihnen auf einer Me-
taebene aufzuzeigen. Dazu werden kommunikationstheoretische Kon-
zepte herangezogen, die sich mit der Konzeptionalisierung von „ver-
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ständigungsorientiert[em]“ Sprechhandeln, sich also mit der „Konstitu-
tion von Rationalität durch Kommunikation“ befassen (Krämer 2001: 78, 
75).  

7 Ergebnisdiskussion 

In diesem Kapitel wird die Anschließbarkeit des Kulturansatzes an das 
rechtswissenschaftliche Konzept des universalen Auditoriums in Bezug 
zu kommunikationstheoretischen Ansätzen gesetzt. Zum Abschluss der 
interdisziplinären Untersuchung wird damit das Ziel verfolgt, das zentrale 
Ergebnis dieser Dissertation auf einer Metaebene zu erörtern und dadurch 
für den vorliegenden Kontext zum einen den transdisziplinären Charakter 
von Perelmans universalem Auditorium sowie zum anderen seine Bedeu-
tung für den Aufbau von Fachkommunikationskompetenz im Rechtsbe-
reich aufzuzeigen. Denn bei Perelman liegt der argumentativ-diskursiven 
Geltungskonstitution das philosophische Prinzip der infiniten Universali-
sierung zugrunde, sodass mit diesem entgrenzenden Verfahren Disziplin-
grenzen überschritten werden können und somit dieses Verfahren sowohl 
in der Verständigungsarbeit der Rechtspraxis angewandt als auch vor al-
lem im Rechtsdeutschunterricht didaktisch genutzt werden kann. So geht 
es im Folgenden darum, eine „methodisch[e] Affinität“ im Hinblick auf 
das Universalisierungsverfahren herauszustellen (Krämer 2001: 78, Her-
vorhebung im Original), um auf dieser Grundlage eine Verbindung zwi-
schen dem kulturwissenschaftlichen Ansatz und dem rechtstheoretischen 
Konzept des universalen Auditoriums darzulegen. Damit steht das infinite 
Universalisierungsprinzip des universalen Auditoriums als Brücke zwi-
schen den Disziplinen im Mittelpunkt der Ausführungen. Um die 
„Gründe“ herauszustellen, auf denen die „rationale Akzeptabilität von 
Geltungsansprüchen“ beruht (Habermas 2001: 44), wird der Frage nach-
gegangen, „wie das Verfahren beschaffen ist“, das über die Annahme 
bzw. Ablehnung von Geltungsansprüchen entscheidet (Krämer 2001: 82). 
Bezogen auf den Untersuchungskontext geht es darum, das Verfahren 
kultureller Explorationen und damit den Aufbau kulturellen Wissens vor 
dem Hintergrund vernünftiger Verständigungsarbeit zu reflektieren. 

Für das Erfassen der Beschaffenheit dieses als vernünftig qualifizierten 
Verständigungsverfahrens wird im Folgenden auf sprachtheoretische 
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Überlegungen rekurriert, die sich ähnlich wie Perelman mit sprachbeding-
ter und -vermittelter Vernünftigkeit auseinandersetzen (vgl. Kopper-
schmidt 2006: 265–272). Der Bezug zur kommunikationstheoretischen 
Terminologie wird zunächst mit ihrer eindeutigeren Begrifflichkeit be-
gründet, die vor allem bei Habermas vorzufinden ist. Kopperschmidt 
kommt zu dem Schluss, dass das universale Auditorium als „geltungsthe-
oretische[r] Schlüsselbegriff“ weder in der Argumentationstheorie noch 
in seiner späteren Forschung eine „terminologisch präzis handhabbare 
Kategorie“ darstellt und darin die Ursache für die „zögerliche wie hoch 
selektive Rezeption“ dieses „nicht-objektivistischen Geltungsprinzips“ in 
der Wissenschaft zu vermuten ist (Kopperschmidt 2006: 264). Sowohl A-
pel als auch Habermas beziehen sich erst in ihren erst deutlich nach Perel-
mans Argumentationstheorie entstandenen Schriften explizit auf Perel-
man und sein universales Auditorium, weshalb diese Vermutung über den 
verhaltenen Rezeptionsverlauf des universalen Auditoriums Bestätigung 
zu finden scheint (z. B. Apel 1973a: 64, Fn 101a, 2002: 91; Habermas 
1981: 49, 1997: 35, 2001: 37). Auch wenn der Verdacht gehegt wird, Ha-
bermas habe die „philosophische Pointe“ des universalen Auditoriums 
lange Zeit verkannt (Kopperschmidt 2006: 228), wird dieser Rezeptions-
aspekt hier nicht weiterverfolgt. Denn hier steht nicht die Rezeptionsge-
schichte, sondern die Verfahrensbeschaffenheit der Universalisierung im 
Vordergrund, um dadurch methodische Affinitäten zwischen dem Inter-
pretationsmodell und dem universalen Auditorium erfassen zu können. 

7.1 Universalisierungsaspekte aus 
sprachtheoretischer Perspektive 

Perelmans universales Auditorium vor dem Hintergrund sprachtheoreti-
scher Ansätze zu erörtern wird im Rekurs auf Unterkapitel 6.4 des Weiteren 
damit begründet, dass kommunikationstheoretisch geführte Auseinander-
setzungen mit Fragen der universalistischen Geltungs- und Vernunftkonsti-
tution neben terminologischen insbesondere konzeptionelle Parallelen zur 
neurhetorischen Argumentationstheorie erkennen lassen. Sowohl bei Apel 
(1973a) als auch bei Habermas (1981) haben Universalisierungsprozesse in 
ihren transzendentalpragmatisch bzw. universalpragmatisch ausgerichteten 
Ansätzen konstitutive Bedeutung. In ihren Theorien wird „unsere Sprach-
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lichkeit als Konstitutionsakte von Vernunft“ mit der „Idealisierung“ be-
gründet, die als „idealisierende Kraft transzendierender Vorgriffe“ auf „un-
begrenzte Interpretationsgemeinschaften“ im Sinne von Universalisierung 
zu verstehen ist (Habermas 1997: 35):155 „[B]ei Habermas in Gestalt der 
idealen Sprechsituation, […], bei Apel im Vorgriff auf die ideale Kommu-
nikationsgemeinschaft“ […] (Krämer 2001: 88–89).156  

Der Bezug zur neuen Rhetorik ist bei Apel im Zusammenhang argu-
mentativer Einverständnisgewinnung von einer realen bzw. idealen Kom-
munikationsgemeinschaft in einem expliziten Verweis auf Perelman/Ol-
brechts-Tyteca (2004a) greifbar. Für ihn besteht in der Differenzierung in 
eine Überzeugungs- und Überredungsrhetorik die „philosophisch rele-
vante Pointe“ für die Abgrenzung gegenüber der formalen Logik sowie 
die Grundlage dafür, die Überzeugungsrhetorik „im Rahmen einer trans-
zendentalen Pragmatik der Rede mit der philosophischen Logik der Ar-
gumentation zu verknüpfen“ (Apel 1973a: 64, FN 101a). Eine konzeptio-
nelle Nähe zu Perelman ist bei Habermas in seiner „theoriestrategisch 
analoge[n] Idee der »idealen Sprechsituation« festzustellen (Kopper-
schmidt 2006: 228, Hervorhebung im Original), „die [...] dann gegeben 
ist, wenn die Chancen, Sprechakte zu wählen und auszuführen bei allen 
Diskursteilnehmern symmetrisch verteilt sind“ (Krämer 2001: 85). We-
sentliche Voraussetzung für diese ideale Situation, in der ein Konsens ar-
gumentativ erzielt wird, ist die Verankerung der Verteilungssymmetrie in 
der Kommunikationsstruktur (Habermas 1984: 177). Über die terminolo-
gische Ähnlichkeit hinausgehend wird vorliegend aber einer prinzipiellen 
Affinität eine größere Bedeutung zugeschrieben, der zufolge mit Bezug 
auf Habermas die Argumentation bzw. „Kommunikation nicht nur die 

155 Zur synonymen Verwendung von „ideal“ und „universal“ vergleiche auch 
Perelman/Olbrechts-Tyteca (1951: 252). 

156 Wimmers Behauptung „[d]er Terminus ‚Universalisierung‘ wurde zur Kenn-
zeichnung der Rationalität von (theoretischen und praktischen) Argumentatio-
nen oder Diskursen zuerst von Habermas verwandt“ ist m. E. zu relativieren 
(Wimmer 2001: 201). Denn das Prinzip der Universalisierung ist bei Perelman 
schon in seiner Argumentationstheorie von 1958 angelegt – allerdings nicht in 
der terminologischen Deutlichkeit späterer Philosophen wie vor allem Haber-
mas (vgl. Kopperschmidt 2006: 264). 
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Bedingung der Möglichkeit von Gegenstands-, Selbst- und Gesellschafts-
konstitution, sondern […] von Vernunftkonstitution abgibt“ d.h. „Ratio-
nalität durch Kommunikation“ konstituiert wird (Krämer 2001: 75).157  

Die sowohl semantisch als auch konzeptionell offensichtliche Nähe zu 
Perelmans Auditoriumskonzept zeigt sich explizit in Werken zur Univer-
salpragmatik von Habermas, in denen es zentral um die Identifikation und 
Nachkonstruktion „universale[r] Bedingungen möglicher Verständi-
gung“, also um die „allgemeinen Voraussetzungen kommunikativen Han-
delns“ geht (Habermas 1984: 353). Mit Argumentationen wird eine 
„grundlegende Intuition […] [verbunden], ein universales Auditorium zu 
überzeugen und für eine Äußerung allgemeine Zustimmung zu errei-
chen“. Es wird dabei das Ziel verfolgt, „den Streit um hypothetische Gel-
tungsansprüche mit einem rational motivierten Einverständnis zu been-
den“ (Habermas 1981: 49, Hervorhebung im Original). Auch die 
geltungstheoretisch notwendige Erweiterung des Publikums ist im Publi-
kumskonzept bei Habermas insofern enthalten, als in alltäglicher Kom-
munikation „auf potentielle Gründe und damit auf das ideal erweiterte 
Auditorium der unbegrenzten Interpretationsgemeinschaft [verwiesen 
wird], dem sie einleuchten müssten, um gerechtfertigt, also rational ak-
zeptabel zu sein“ (Habermas 1997: 35). 

Die empirische Unerreichbarkeit des universalen Publikums (Perel-
man 1980b: 26; Kopperschmidt 2006: 262) bei gleichzeitiger Veranke-
rung von sowohl RednerIn als auch ZuhörerInnen in Lebenswirklichkei-
ten wird auch von Apel diskutiert, demzufolge sie als „dialektischer 
Widerspruch“ formuliert wird (Apel 1973b: 430).158 Demnach werden in 
Argumentationen „immer schon […] eine reale Kommunikationsgemein-
schaft, deren Mitglied er selbst (scil. der/die Argumentierende, A.M.) 
durch einen Sozialisationsprozess geworden ist, und […] eine ideale 

                                                           
157 Das Verb abgeben ist hier im Sinne von sein zu verstehen: Kommunikation ist 

die Bedingung der Möglichkeit von Vernunftkonstitution. Vgl. DWb (2023b). 
158 Aarnio scheint das dialektische Verhältnis von partikularem und universalem 

Publikum bei Perelman nicht herauszulesen, da für Aarnio das ideale, also uni-
versale Auditorium kulturell und sozial gebunden ist. Eine solche Gebunden-
heit steht m. E. aber im Widerspruch zum Universalisierungsprinzip, durch das 
konkrete Zuhörerschaften transzendiert werden und damit eine Überschreitung 
von z. B. Kulturgebundenheit angestrebt wird (Aarnio 1987: 225). 
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Kommunikationsgemeinschaft, die prinzipiell imstande sein würde, den 
Sinn seiner Argumente adäquat zu verstehen“, angenommen.159 Die Dia-
lektik besteht darin, dass „die ideale Gemeinschaft in der realen, nämlich 
als reale Möglichkeit der realen Gesellschaft [vorausgesetzt wird]“, wohl 
wissend, dass „reale Gemeinschaft“ und „ideale Kommunikationsge-
meinschaft“ sich nicht „gleichen“. Sowohl bei Argumentierenden als 
auch den „Kommunikationspartnern“ ist „die Zugehörigkeit zur realen, 
sozialgeschichtlich entstandenen und zugleich die Kompetenz im Sinne 
der idealen Kommunikationsgemeinschaft voraus[zu]setzen“ (Apel 
1973b: 429–430, Hervorhebungen im Original). Es wird davon ausgegan-
gen, dass die an einer Argumentation beteiligten Subjekte sich „gegensei-
tig Zurechnungsfähigkeit zuschreiben“ (Habermas 1997: 36) und „wis-
sen, was sie tun, und […] zugleich Verantwortung übernehmen können 
für das, was sie tun“ (Krämer 2001: 83–84). Der Argumentation bleibt 
„aufgrund ihrer transzendentalen Struktur“ nichts anderes übrig, als „die-
ser verzweifelten und hoffnungsvollen Situation ins Auge zu sehen“ und 
diesen Widerspruch [auszuhalten]“ (Apel 1973b: 429–430). Denn das 
Verhältnis zwischen der Unterstellung einer idealen Kommunikationsge-
meinschaft und einer realen Kommunikationsgemeinschaft, der „wir als 
geschichtlich kontingente Wesen durch unseren Sozialisationsprozess im-
mer schon“ angehören, kann mit Apel als „dialektische Verschränkung“ 
bezeichnet werden, von der im „theoretischen Argumentationsprozess im 
Dienste der Wahrheitssuche“ auszugehen ist (Apel 2002: 90–91). 

An dieser Stelle wird zwar die Auflösung des dialektischen Wider-
spruchs PhilosophInnen überlassen, aber im vorliegenden Kontext wird 
dieser Widerspruch dennoch aufgegriffen und methodisch zu einem An-
satz umgedeutet, indem der Umgang mit dem beschriebenen Widerspruch 
in Übereinstimmung mit Perelmans Universalisierungs- bzw. Vernünftig-
keitskonzept performativ gestaltet wird. Denn in der Idealisierung wird 
für die Auseinandersetzung mit (fremd-kulturellen) Rechtstexten ein 
(rechts)philosophischer Rahmen gesehen, in der „Alltagspraxis“ trotz 
„ein[es] problematisch gewordenen Wahrheitsanspruch[s]“ das Verste-
hen fremdkulturellen Rechts theoretisch-methodisch konzeptionalisieren 

159 Ähnlich formuliert Alexy sein Verständnis des universalen Auditoriums: „Das 
universale Auditorium kann […] als Gesamtheit der Menschen in dem Zu-
stand, in dem sie sich befinden würden, wenn sie ihre argumentativen Fähig-
keiten entfalten würden, bestimmt werden.“ (Alexy 1983: 206). 
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zu können (Habermas 2001: 37). Somit wird der philosophisch beschrie-
bene Widerspruch zwischen lebenswirklicher Kontingenz und dem einer-
seits angestrebten, aber andererseits letztlich unerreichbaren universalen 
Publikum aus performativer Perspektive als ein performativ-gestaltbarer 
diskursiver Ort gesehen, der für kulturelle Explorationen genutzt werden 
kann. 

Im Zusammenhang dieser Dissertation soll Perelmans Geltungsprinzip 
der Universalisierung aber nicht weiter anhand der „idealen Kommunika-
tionsgemeinschaft“ reflektiert werden (Apel 1973b: 429–430), als viel-
mehr für die weitere Diskussion des kulturwissenschaftlichen Ansatzes in 
Anlehnung an die „ideale Sprechsituation“ die Beschaffenheit des Uni-
versalisierungsverfahrens herausgestellt werden (Habermas 1984: 177). 
Dabei geht es nicht darum, einen ausführlichen kommunikationstheoreti-
schen Diskurs zu führen, sondern um die Ausnutzung einer wissenschaft-
lich akzeptierten und griffigen Terminologie, mit der der Universalisie-
rungsprozess für den vorliegenden Kontext geltungstheoretisch 
beschreibbar wird.  

Nach Habermas wird in Argumentationen „wechselseitig eine ideale 
Sprechsituation [unterstellt]“, die dadurch charakterisiert ist, „dass jeder 
Konsens, der unter ihren Bedingungen erzielt werden kann, per se als ver-
nünftiger Konsens gelten darf“ (Habermas 1984: 118, Hervorhebung im 
Original).160 Die Entstehung eines Konsenses beginnt damit, dass in ei-
nem „argumentativen Diskurs stets mit einer schon jetzt hier akzeptierten 
Meinung an[ge]fangen“ werden muss, „wenn wir überhaupt einen Über-
zeugungsprozess in Gang setzen wollen“. Diese Voraussetzung muss ge-
geben sein, um Argumente zu formulieren, deren Konsensfähigkeit sich 
in einer „idealen Kommunikationsgemeinschaft“ zu erweisen hat (Apel 
2002: 91, Hervorhebung im Original). Wenn die Konsensfähigkeit von 
Argumenten sich herausstellen muss, kann auch die Situation eintreten, 

                                                           
160 An dieser Stelle wird nicht auf die Kritik am Konsensbegriff eingegangen, wie 

sie z. B. Luhmann formuliert. Luhmann hält die Unterstellung, dass Kommu-
nikation immer auf einen Konsens ziele und nach Verständigung strebe, „je-
doch schon empirisch für schlicht falsch“ (Luhmann 2001: 103). Hier wird 
Konsens im Kontext des Universalisierungsprinzips als notwendiger Aus-
gangspunkt und mögliches Ergebnis von diskursiv geführten Argumentationen 
aufgefasst.  
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dass Argumenten aufgrund mangelnder Überzeugungskraft die Zustim-
mung eines Publikums verweigert wird und am Ende zunächst kein Kon-
sens steht. Somit ist der Dissens als ein mögliches Ergebnis der Argumen-
tation impliziert.  

Spricht Perelman von der empirischen Unerreichbarkeit des universa-
len Publikums (Perelman 1980a: 26), heißt es entsprechend auf die „ide-
ale Sprechsituation“ bezogen, dass sie „weder ein empirisches Phänomen 
noch bloßes Konstrukt, sondern eine in Diskursen unvermeidliche, rezip-
rok vorgenommene Unterstellung [ist]“, die eine „im Kommunikations-
vorgang operativ wirksame Fiktion [ist]“ (Habermas 1984: 180). Diese 
Unterstellung ist ein „Entwurf einer idealen Sprechsituation“ (119), eine 
Idealisierung oder „Antizipation“, die als „Vorgriff auf eine ideale 
Sprechsituation“ aufgefasst wird. In Entsprechung zu Perelmans Univer-
salisierungskonzept ist dieser „Vorgriff allein [...] Gewähr dafür, dass wir 
mit einem faktisch erzielten Konsens den Anspruch eines vernünftigen 
Konsenses verbinden dürfen“ und er ist „zugleich ein kritischer Maßstab“ 
vernünftiger Verständigung, der in jeder Argumentation angelegt wird 
(Habermas 1984: 180). 

Im Kontext fremdkulturellen Verstehens von Rechtstexten bedeutet 
dies, dass der oben erwähnte „Widerspruch“ der Argumentation (Apel 
1973b: 430) oder der „Vorgriff auf eine ideale Sprechsituation“ (Haber-
mas 1984: 118, Hervorhebung im Original) konstruktiv und konstitutiv in 
den durch den Kulturansatz initiierten universalisierenden Interpretatio-
nen zum Aufbau und Erwerb kulturellen Wissens genutzt wird. Zugrunde 
gelegt ist hier ein Wissensbegriff, demzufolge „Rationalität weniger mit 
dem Haben von Erkenntnis als damit zu tun hat, wie sprach- und hand-
lungsfähige Subjekte Wissen erwerben und verwenden“ (Habermas 2001: 
25, Hervorhebung im Original). Das Konstruktive liegt in der Vorstellung 
des universalen Publikums, die sich eine/eine RednerIn von ihrer/seiner 
Zuhörerschaft macht, und das Konstitutive besteht darin, dass dieses Ge-
dankenkonstrukt in den Universalisierungsprozessen zur Konstitution 
von Geltung umfunktionalisiert wird. Entsprechend konstruktive und 
konstituierende Elemente weist auch das Kulturmodell auf, da in den In-
terpretationsprozessen sowohl auf einen Rechtstext bezogen konkretes 
kulturelles Wissen konstruiert als auch dadurch weitergehend ein vorläu-
fig geltendes Weltverstehen als Teil fachkommunikativer Handlungs-
kompetenz konstituiert wird.  
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Nachdem anhand kommunikationstheoretischer Begrifflichkeiten we-
sentliche theoretische Aspekte von universalisierenden Verfahren darge-
legt sind, liegt im Folgenden der Fokus auf der Beschaffenheit und damit 
auf einer strukturellen Voraussetzung von Universalisierungsprozessen. 
Denn für Perelmans Konzeptionalisierung des universalen Auditoriums 
ist nicht nur das Prinzip der Universalisierung konstitutiv, sondern bedeu-
tender ist seine Methodisierung in einem Verfahren universalisierender 
Geltungskonstitution. Bei dem Geltungsprinzip der Neuen Rhetorik han-
delt es sich nach Kopperschmidt also um  

eine Operationalisierung von Universalität […], die sich nicht an der persona-
len Idealität bzw. Qualität eines Publikums festmachen lässt, sondern nur an 
der strukturellen Idealität bzw. Qualität eines Verfahrens, das kommunikative 
Teilnahmechancen prozessual wie strukturell zu universalisieren vermag. 
(Kopperschmidt 2006: 264, Hervorhebungen im Original) 

Somit legt Perelman eine „strukturelle Universalisierung kommunikativer 
Teilnahmechancen“ vor, die sich „terminologisch unter dem Begriff ‚pro-
zedurale Universalisierung‘ zusammenfassen“ lässt (Kopperschmidt 
2006: 263–264, Hervorhebung im Original). Er zeigt eine Möglichkeit 
auf, zum einen durch „die universale Extensionalisierung des rhetorischen 
Publikumsbezugs“ die argumentativ erzielte Zustimmung eines universa-
len Publikums „als modernitätstypische Reformulierung des universalis-
tischen Vernunft- und Geltungskriteriums zu lesen“ und zum anderen den 
Prozess der Zustimmungsgewinnung aufgrund der Zustimmungsfähigkeit 
der Argumente zu methodisieren (Kopperschmidt 2005: 348).161 Wesent-
lich ist dabei, dass die durch Zustimmung gewonnene Geltung als vorläu-
fig betrachtet wird, da sie der permanenten Überprüfung in infiniten Ar-
gumentationsprozessen mit universalen Zuhörerschaften ausgesetzt ist.  

                                                           
161 Der im philosophischen Diskurs verwendete Begriff Methodisieren wird auch 

hier wie in Unterkapitel 6.4. als eine theoretische Unterlegung prozesshafter 
Vorgänge verstanden: Der Prozess der Zustimmungsgewinnung aufgrund der 
Zustimmungsfähigkeit der Argumente theoretisch fassen zu können. 
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7.2 Strukturelle Voraussetzung rationaler 
Universalisierungsprozesse 

Zur Beschaffenheit von Universalisierungsverfahren gehört wesentlich, 
dass Argumentationsprozesse „für alle relevanten Einwände und alle Ver-
besserungen der epistemischen Umstände offen bleiben“, um „rationale 
Akzeptabilität“ erreichen zu können (Habermas 2001: 37; vgl. Kopper-
schmidt 2006: 268–269). Diese Forderung der Offenheit bedeutet, dass 
„relevante Beiträge“ nicht von der Argumentation ausgeschlossen werden 
dürfen. Denn die „Öffentlichkeit“ der Argumentationsprozesse gehört mit 
zu den wichtigsten Voraussetzungen rationaler Argumentation (Haber-
mas 2001: 45). Unter „Öffentlichkeit und Inklusion“ (45) wird eine prag-
matische Voraussetzung „einer möglichst inklusiven und verstetigten Ar-
gumentationspraxis“ verstanden, die von „einer immer weiter gehenden 
Entschränkung aktueller Verständigungsformen hinsichtlich sozialer 
Räume, historischer Zeiten und sachlicher Kompetenzen“ gekennzeich-
net ist (37). Diese Voraussetzung von Rationalität liegt in den Interpreta-
tionsprozessen des Kulturmodells vor: Denn durch die Interpretationsas-
pekte des Modells (Affekte, Performanz, Gemeinschaft, Erinnerung und 
Geschichte) ist die prozessual-strukturelle Grundlage für infinite Entgren-
zungsprozesse gegeben. Aus prozeduraler Perspektive steht mit dem In-
terpretationsmodell eine theoriebasierte Anleitung zur Verfügung, für den 
Aufbau fremdkultureller Kompetenz relevante Fragen an Rechtstexte 
stellen zu können und dadurch einen Zugriff auf kulturelle Dimensionen 
kultureller Phänomene zu erhalten. 

Die Interpretationsprozesse, die aufgrund des Kulturmodells stattfin-
den, weisen einen universalisierenden Charakter auf, da die/der Rezipien-
tIn von der Performanz ausgehend kulturelle Phänomene in Kontexten 
extendierender Gemeinschaften exploriert. Im Interpretationsmodell bil-
den Gemeinschaften diejenigen gesellschaftlichen Kontexte, die kultu-
relle Phänomene produzieren, beeinflussen und rezipieren.162 Das Aus-
maß der Erweiterung der Gemeinschaften bestimmen das jeweilige 
Erkenntnisinteresse und zur Verfügung stehende materielle wie nicht-ma-
terielle Ressourcen sowie subjektive Voraussetzungen der RezipientInnen. 

162 Zur Beschreibung des Interpretationsmodells siehe Unterkapitel 4.7, Meyer 
(2012, 2015). 
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Die Interpretation kultureller Phänomene wird weitergehend fortgesetzt 
und differenziert, indem unter dem Geschichts- bzw. Erinnerungsaspekt zu-
sätzlich zur schon erfolgten räumlich-sozialen nun auch eine zeitlich-dyna-
mische Entgrenzung der Gemeinschaft hinzukommt. Des Weiteren kann 
der Gemeinschaftsaspekt auch auf Gemeinschaften ausgeweitet werden, 
in denen die/der RezipientIn – im Kontext dieser Dissertation Deutsch 
lernende Jurastudierende – wiederum selbst Mitglied ist oder denen er 
(vorübergehend) zugeordnet werden kann. Kulturelle Explorationen las-
sen sich sogar noch umfassender ausdehnen, indem neben den schon kul-
turell explorierten zusätzlich auch diejenigen Gemeinschaften einbezogen 
werden, in denen die/der RezipientIn ihr erworbenes kulturelles Wissen 
beispielsweise in einem Rechtsstreit mit transkulturellen Dimensionen in 
seiner Argumentation kommunikativ einsetzt. Somit liegt dem Kulturmo-
dell ein inkludierender Gemeinschaftsbegriff zugrunde, der für eine kul-
turgerechte Verständigungsarbeit im Recht relevante Kontexte zu erfas-
sen vermag.  
Diese Gemeinschaften existieren im Gegensatz zum universalen Publi-
kum in Lebenswirklichkeiten. Da aber Gemeinschaften über das Konkrete 
hinausgehend in immer weiter gesteckten Kontexten potenziell infinit 
ausgeweitet werden können, werden diese entgrenzten Gemeinschaften 
als ein operatives Moment der Universalisierungsprozesse aufgefasst. 
Zum anderen werden in den Explorationen keine letztgültigen Interpreta-
tionen konstatiert, sondern es handelt sich stets um vorläufige Einsichten, 
die jederzeit revidiert werden können, sodass diese Gemeinschaften im 
Interpretationsmodell eine mit dem universalen Publikum vergleichbare 
Funktion haben. Um diese Funktionalisierung der Gemeinschaften als 
universalisierende Explorationsforen einerseits zwar zum Ausdruck zu 
bringen, aber andererseits die terminologische Abgrenzung zu Perelmans 
universalem Publikum zu erhalten, könnten sie auch als Publikumsge-
meinschaften aufgefasst werden.  

Hinsichtlich des Bezugs einer Publikumsgemeinschaft zu Lebenswirk-
lichkeiten sei noch angemerkt, dass die kulturelle Universalisierung trotz 
ihrer Unbegrenztheit kein beliebiges oder willkürliches Verfahren dar-
stellt, weil es aufgrund der Performativität des Kulturbegriffs von der 
konkreten Performanz kultureller Phänomene ausgeht und somit sowohl 
im jeweiligen Rechtstext verankert ist, als auch insbesondere durch das 
Interpretationsmodell theoretisch strukturiert geleitet wird. Denn die 
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kulturelle Ergründung findet deshalb statt, weil ein bestimmtes Erkennt-
nisinteresse besteht, nämlich einen fremdkulturellen Rechtstext (besser) 
verstehen zu können. Hieraus lässt sich schließen, dass dem rhetorischen 
Publikum entsprechend durch die Operationalisierung der Gemeinschaft 
des Interpretationsmodells neue Einsichten gewonnen werden: Bei der 
Operationalisierung der Publikumsgemeinschaft geht es um den Aufbau 
kulturellen Wissens und beim rhetorischen Publikum um überzeugende 
Argumente zur Zustimmungsgewinnung. Die Entsprechung liegt also auf 
prozessualer Ebene in dem Verfahren der Entgrenzung partikularer Pub-
lika bzw. der Erweiterung kultureller Gemeinschaften, weshalb einerseits 
im rhetorischen Kontext auf Argumentation basierende Zustimmungsge-
winnung und andererseits im fachkommunikativen Kontext kulturge-
rechte Interpretationen von Lebenswirklichkeiten mit dem Vorbehalt der 
Vorläufigkeit als rational bezeichnen werden können. Somit kann hier in 
der Universalisierung eine prinzipielle Überlappung des Kulturansatzes 
und Perelmans universalem Auditorium gesehen werden, die in beiden 
Paradigmen ihre konstruktive und insbesondere konstitutive Wirksamkeit 
entfaltet. 

Diese prinzipielle Gemeinsamkeit der universalistischen Entgrenzung 
lässt sich im Hinblick auf die Ausgangssituation juristischer Verständi-
gungsarbeit aufzeigen, in der Jurastudierende fremdkulturelle Rechtstexte 
rezipieren. In den entgrenzenden Interpretationen wird in kulturellen Ex-
plorationen kulturelles Wissen erworben, wobei durch die Ausweitung 
der Gemeinschaften zunehmend auch außerhalb des konkreten Ausgangs-
punkts des Rechtstextes liegende Inhalte wie beispielsweise historische 
oder gegenwärtige Lebenswirklichkeiten mit einbezogen werden, die we-
sentlich zu ihrem kulturgerechten Verstehen beitragen. Bei den Rezipien-
tInnen bzw. Rechtsdeutschlernenden entsteht dadurch eine auf breiter 
Wissensbasis aufgebaute substanzielle kulturelle Kompetenz. Denn die 
Universalisierung ermöglicht ihnen durch die Ergründung kultureller 
Phänomene in entgrenzten Gemeinschaften neue kulturwissenschaftlich 
fundierte Einsichten, die eine Antwort auf das im Zusammenhang der Fra-
gestellung dieser Dissertation hergeleitete Desiderat kultureller Kompe-
tenz in der juristischen Praxis darstellen. Zudem können Jurastudierende 
juristisches Wissen vor dem Hintergrund ihrer erworbenen kulturellen 
Kompetenz reflektieren und somit ihre fachkommunikative Handlungs-
kompetenz erweitern. 
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Ein weiterer Aspekt der Entgrenzungen besteht darin, dass Interpreta-
tionen durch Entgrenzungsprozesse einen öffentlichen Charakter erhal-
ten, der jedoch noch keine Garantie für die als Rationalitätsbedingung ge-
forderte Offenheit bietet. Diese wird erst dadurch geschaffen, dass 
Interpretationen in andauernden Prozessen immer überprüft werden kön-
nen (Habermas 2001: 37). Aus dieser strukturellen Offenheit ergibt sich, 
dass Interpretationen keine statischen letzten Wahrheiten postulieren, 
sondern stets nur ein vorläufiges Verstehen sein können, das sich immer 
wieder den Publika universaler Argumentations- bzw. Explorationsforen 
oder Einreden stellen muss (48). So wie im universalen Publikum ein Ein-
verständnis aufgrund überzeugender Argumente entsteht, kann entspre-
chend im Kulturmodell eine schon einmal konstatierte Interpretation zu-
gunsten einer revidierten Interpretation aufgegeben werden, und auch dies 
wiederum nur unter dem Vorbehalt der Vorläufigkeit.  

Durch die Entschränkungen der Gemeinschaften werden aufgrund des 
Kulturmodells Grenzen von Zeit und Raum überschritten, sodass auch die 
Mitglieder der hinzukommenden Gemeinschaften mit in die Exploratio-
nen einbezogen werden können. Somit entsteht neben der strukturellen 
Offenheit auch eine kommunikative Entgrenzung, die „über den Kreis der 
unmittelbar Beteiligten hinaus“ (Habermas 1996: 13, Hervorhebung im 
Original) „alle Betroffene[n]“ einschließt und sie an der Exploration be-
teiligt. Die „Inklusion aller Betroffenen“ (Habermas 2001: 43) ist in der 
Realität zwar nicht durchführbar (Habermas 1996: 58), aber als erstre-
benswertes Ziel – im Sinne des Universalisierungsprinzips – im Interpre-
tationsmodell strukturell angelegt. In dieser Hinsicht gewinnen die Inter-
pretationsprozesse auch an gesellschaftlicher Relevanz, wenn ein 
möglichst umfangreiches kulturelles Wissen gerade in (transkulturellen) 
rechtlichen Konflikten zu kulturgerechte(re)n Lösungen beitragen kann.  
Denn für eine erfolgreiche Zustimmung bzw. eine erfolgreiche und mög-
licherweise nachhaltige Problemlösung ist vor allem in transkulturellen 
Kontexten entscheidend, dass ein kulturgerechtes Verstehen sich darum 
bemüht, kulturelle Phänomene aus emischer Perspektive zu verstehen.163 

                                                           
163 Zum Begriff emisch siehe oben Kapitel 4. Eine emische Sichtweise soll zu 

einem Verständnis beitragen, Kultur einmal als ein funktionierendes Ganzes 
zu sehen, und zum anderen die Individuen in diesem Ganzen mit ihren Einstel-
lungen, Interessen, Motiven, Reaktionen, Konflikten und ihrer persönlichen 
Entwicklung zu verstehen (Pike 1967: 40–41). 
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Für den rechtlichen Kontext bedeutet dies, kulturelle Dimensionen des 
Rechts in „einer nicht-nivellierenden und nicht beschlagnahmenden Ein-
beziehung des Anderen in seiner Andersheit“ zu ergründen (Habermas 
1996: 58, Hervorhebung im Original). Das emische Prinzip des Kultur-
modells ermöglicht einerseits eine Überschreitung eigener kultureller Ho-
rizonte und andererseits die Auseinandersetzung mit fremdkulturellen 
Phänomenen aus einer Innenperspektive heraus. Dieses Bemühen, fremd-
kulturelle Phänomene in ihrer jeweiligen Kulturalität zu verstehen, wird 
nicht als Widerspruch zur Entgrenzung von Interpretationshorizonten, 
sondern vielmehr in einem dialektischen Verhältnis zu Universalisie-
rungsprozessen gesehen. Denn kulturgerechtes Verstehen nimmt seinen 
Ausgang immer in lokalen Kontexten des zu explorierenden kulturellen 
Phänomens, die dann in Universalisierungsprozessen entgrenzt werden, 
sodass mögliche Verzerrungen oder Missverständnisse überprüfbar sind. 

Mit der Erörterung des Universalisierungsprinzips von Perelmans und 
Olbrechts-Tytecas (2004a) universalem Auditorium ist die Beantwortung 
der Fragestellung abgeschlossen. Das Anliegen der Dissertation besteht 
darin, für den Fachfremdsprachenunterricht Rechtsdeutsch einen kultur-
wissenschaftlichen Ansatz darzulegen, der es ermöglicht, Rechtstexte in 
ihren jeweiligen kulturellen Kontexten zu verstehen und der zudem 
rechtswissenschaftlichen Prämissen genügt. So wird nun der Blick wieder 
zurück auf den Ausgangspunkt des Forschungsprozess mit der Frage ge-
richtet, welche Einsichten aufgrund der Ausführungen in dieser Disserta-
tion für die Fachkommunikation zu gewinnen sind. Diese werden in ei-
nem Schlussfazit zusammengetragen. 

7.3 Schlussfazit 

Mit dem Interpretationsmodell liegt für den Umgang mit fremdkulturellen 
Rechtstexten ein kulturwissenschaftlicher Ansatz vor, auf einer theoreti-
schen Grundlage kulturelles Wissen aufzubauen und damit eine notwen-
dige Wissensgrundlage für die (transkulturelle) juristische Verständi-
gungsarbeit zu schaffen. Hier wird nicht auf ein abstraktes Bewusstsein 
über die Kulturalität des Rechts abgezielt, sondern eine auch rechtstheo-
retischen Prämissen genügende Möglichkeit dargelegt, die (Deutsch ler-
nende) JuristInnen dazu befähigt, Recht auch in seiner Kulturgebunden-
heit explorieren zu können, indem sie sich konkret mit den sozialen 
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Lebens- und Handlungszusammenhängen auseinandersetzen, in denen 
Recht entsteht und stattfindet. Damit wird aus dem Bereich der Verstän-
digungsarbeit im Recht der Teilaspekt kultureller Fach- bzw. Handlungs-
kompetenz herausgegriffen und hinsichtlich des individuellen Aufbaus 
kultureller Kompetenz untersucht. Im Mittelpunkt steht ein theoretisch-
methodischer Ansatz, der aus den Kulturwissenschaften für ein kulturge-
rechtes Verstehen von Rechtstexten entwickelt worden ist. Es handelt sich 
dabei um ein Interpretationsmodell, das Lernenden einen systematischen 
Zugriff auf die mit Rechtstexten verbundenen fremdkulturellen Dimensi-
onen ermöglicht, indem verstehensrelevante kulturelle Phänomene in ih-
ren Kontexten exploriert werden. So kann in Relation zum jeweiligen Fra-
geinteresse der Rezipientin/des Rezipienten kulturelles Wissen systematisch, 
d.h. theoriebasiert aufgebaut werden. Damit werden aus fachkommunikati-
ver Perspektive bei den Lernenden nicht nur Wissensbestände, sondern 
insbesondere im Hinblick auf transkulturelle Rechtskommunikation auch 
ihre fachliche Handlungskompetenz erweitert. Mit diesem konkreten 
Wissen werden Wissensrahmen im Recht auf substanziell-materialer 
Ebene ergänzt, weshalb der Erwerb dieses Wissens mit seinem W/wissen, 
was folglich einen essenziellen Beitrag leistet, Zugang zu epistemischen 
Kulturen zu erhalten. Jedoch ist diesem Wissen noch das W/wissen, wie 
mit Bezug auf das der Dissertation zugrunde liegende Fachkommunikati-
onsverständnis hinzuzufügen, dem zufolge Wissensrahmen auch in der 
erkenntnistheoretischen Auseinandersetzung mit dem Recht entstehen. 

In der Auseinandersetzung mit dem rechtstheoretischen Konzept des 
universalen Auditoriums wird dieser substanzielle Wissensaufbau er-
kenntnistheoretisch reflektiert, sodass sich aus fachkommunikativer Per-
spektive Erkenntnisse in zweierlei Hinsicht gewinnen lassen. Die Grund-
lage für diese Erkenntnisgewinnung ist das universalisierende Verfahren 
von Geltungskonstitution, das das rechtstheoretische und kulturwissen-
schaftliche Konzept in ein reziprokes Verhältnis setzt. Zum einen kann 
das Interpretationsmodell aufgrund des in ihm wirksamen Universalisie-
rungsprinzips als rational bezeichnet werden, woraus folgt, dass das in 
kulturellen Explorationen erworbene kulturelle Wissen rational-vernünf-
tigen Geltungsansprüchen gerecht wird. Im vorliegenden interdisziplinä-
ren Untersuchungskontext ist diese Erkenntnis eine wesentliche Basis für 
eine disziplinübergreifende Akzeptanz des Kulturansatzes. Bei Jurastu-
dierenden kann von einer Akzeptanz ausgegangen werden, da das auf 
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Entgrenzungen basierende Kulturmodell aufgrund seiner auch rechtsthe-
oretisch beschreibbaren Funktionsweise an ihnen bekannten Denkweisen 
anknüpfen kann. Denn der Aufbau kulturellen Wissens erfolgt in einem 
Verfahren, das ihnen im Zusammenhang mit Fragen der Gerechtigkeit 
und Legitimation im Recht aus der eigenen Disziplin vertraut ist. Ent-
scheidend ist hier zudem, dass Jurastudierende ihre rechtlichen Wissens-
rahmen erweitern, indem sie ihr Fachwissen vor einem kulturwissen-
schaftlichen Hintergrund reflektieren können und dadurch ihre 
fachkommunikative Kompetenz stärken. 

Die weitere Erkenntnis bezieht sich zum anderen auf den Unterricht in 
der Fachfremdsprache Rechtsdeutsch, der sich an Nicht-JuristInnen wie 
z. B. ÜbersetzerInnen, oder KulturmittlerInnen richtet. Ergibt sich die
erste Erkenntnis durch den Blick auf das Kulturmodell, wird die zweite
durch einen Perspektivenwechsel auf das universale Auditorium gewon-
nen. Die Verständigungsarbeit in der Rechtskommunikation muss auch
auf das Fach bezogen werden, um über die für die Rechtskommunikation
notwendigen fachspezifischen Wissensrahmen verfügen zu können. Statt
nun naheliegenderweise substanziell-rechtliche Fachkenntnis im Sinne
einer Durchdringung von Rechtsgebieten zu vermitteln, wird in dieser
Dissertation das Augenmerk auf rechtstheoretische Aspekte gelegt, um
die Lernenden auf abstrakter Ebene an Denkweisen im Recht heranzufüh-
ren. Dabei geht es nicht um die Vermittlung oder Aneignung von Theo-
riewissen im Sinne eines W/wissen, was, vielmehr wird aufgezeigt, dass
dieses genuin rechtstheoretische Konzept eine Möglichkeit darstellt, kul-
turwissenschaftlich systematisierte Interpretationen in einem fachspezifi-
schen Paradigma zu reflektieren. Dieser rechtstheoretische Bezug leistet
folglich mit dem W/wissen, wie einen wesentlichen Beitrag zum Aufbau
epistemischer Wissenssysteme und dadurch von fachkommunikativer
Handlungskompetenz im Bereich der Rechtskommunikation. So gibt das
Interpretationsmodell eine Antwort auf die eingangs formulierte Frage
wie wir wissen, was wir wissen, indem es zum Aufbau fachkommunika-
tiver Wissenssysteme – das Was – beiträgt und zugleich ein erkenntnis-
theoretisches Reflektieren fachkommunikativen Handelns – das Wie – er-
möglicht.
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Wie kann im studienbegleitenden Fachfremd-
sprachenunterricht Rechtsdeutsch für finnische 
Jurastudierende verstehensrelevantes kulturel-
les Wissen aufgebaut werden? Eine wesentliche 
Voraussetzung in der transkulturellen Rechts-
kommunikation besteht darin, fremdsprachliche 
Rechtstexte in ihren jeweiligen kulturellen Kon-
texten zu verstehen. In dieser interdisziplinären 
Arbeit wird auf der Grundlage eines konstrukti-
vistischen Kulturbegriffs ein performativer An-
satz entwickelt. Im Mittelpunkt steht dabei ein 
wissens- und performanzorientiertes Interpre-
tationsmodell, das auf ein kulturgerechtes Ver-
stehen fremdsprachlicher Rechtstexte abzielt. 
Mit Bezug auf die Wissensorientierung in der 
Fachkommunikationsforschung wird von einem 
performativ-diskursiven Rechtsverständnis aus-
gegangen. Zudem wird der kulturwissenschaft-
lich basierte Aufbau fachkonstituierender Wis-
sensrahmen im Recht in ein rechtstheoretisches 
Paradigma gesetzt. Anhand des neurhetorischen 
Konzepts des „universalen Auditoriums“ werden 
Anknüpfungsmöglichkeiten aufgezeigt, fach-
kommunikatives Handeln im Kontext des Fach-
fremdsprachenunterrichts auch fachspezifisch 
zu erfassen. Aufgrund ähnlicher prozeduraler 
Strukturen, die sowohl dem Interpretationsmo-
dell als auch Universalisierungsprozessen juris-
tischer Argumentation zugrunde liegen, werden 
in dieser Arbeit Denkweisen der Rechts- und 
Kulturwissenschaften aus fachkommunikativer 
Perspektive zu einem innovativen Ansatz zu-
sammengeführt.
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